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xandtsMrstlicher Macht vnnd Vollkommenheit auff
Vnser vnd Vnserer Erben Wolgefallcn / gnädiglich be-

mlliget/verbeffcrt / erleutert vndbestättet.
Bewilligen / verbessern/ erleutern vnd bestätten die

auch Hiemit wissentlich / in maß / weise/ vnd gestalt / wie
die von Ärticul zu Arttcul hernach folget . .

Befehlen aber darbey allen vnd jeden ernstlich/ vnd
wollen / daß sie in allen peinlichen Erkantnussen sicher
^ ^

Vnser ^ . .
gibt/vndaußweisct. §

Vnd damit Hierinnen im gantzen Landt emdurch-
aehent: gleichesRecht scye / auch nicht ain : oder das an¬
dere Landtgericht aigene den Rechten zuwider lauffende
gewonheiten mache / oder den solchergestalt gemachten
Nachfolge / vnd also vilmahl unschuldiges Bluet vergics-
se / oder den Schuldigen auß ainfalt / oder gefährlicher
weiß vngestraffter hingehen lasse/so beedes wider Got-

laufen.



ver-

sondern in allweg dem jentgen / so Hernachfolgt /
was Wir sonsten m ainenr/oder andern vorkommenden
fall gebictten

Insonderheit aber/
waltung der peinlichen t
benebens ordentliche GerichtsBücher / warein
vnd jedes auffgeschrtben werden/vi
rtchtung beysamben verbleiben möge/halten/

er¬
sehen seyn/
scheine/vnd die
gerichtSnichtentrinnen

_ /vnV
die armeLeutäüch nicht amen Tag vergeblich / vnd ohne
wichtige Vrsach in denGefängnnffen ligen vnd leyden
lasiett^ nd ^ Summa alles das jenige thuen / wasM
bcfürderung der Gott liebenden Gerechtigkeit/Schutz
der Frommen / Straff der Bösen / Erhaltung guett^
WannSMcht / vny

) ( ; Li-



Akklcul.
r . Von dem Landkgttrchtmögemain.

' 2. VELandtgerWsmGgen FäNeck? 1 7 - ^
z . Von Kirchtag Behuet : vnd Panthaidttnaen.4 . Von anzrehlrng dek öffnen Thatet .

* -

L B -"«- -»" .'rh-,
L Z« v« ,.
5. Von ordentlicher Klag ? ,2 ° . Von dcß Klägers Lrluc- on , oder verstchcrunaH ' dcß Bettagken verankworttung.» 2. Vondembeweißthumb .

" l
rz . Wann der Kläger von der Klag ghstcken w,tt '

„ M , t -Lji, », ,. ,
-

r 5 - Von halben seweißehumS. L
r6 . Von vcrhSruna der Zeugen . i c
- 7 - Von,chnff - l .chmbewe .ß. il

7
' Erkan -nuft über außgeführren kro - oL ^

- 7 " « lchu 'd.gung derLhae , , ^
21. Von Denuncr ^ tion . 14
22 . Von der Inquisition . oder Nachforschung. ^

24
'

Von S» NH- 7
" ^«^ 'Zung-nzuder Inquisition .

' ^^ WLNL ? ' - °"^ > t',./c -,
'r

25 . Von beschämen . 18

L L
28 . Von sichern Glapdt 20.
29 . Was nach der verhaffkung zukhuen. 21.
zo . Von des) Beklagten Kaution , oder versicheruna
Z r . Von O Eion für Gewalt / rn ^

. 22.l ^ Mwaik/zttratt^

52 . Von



Arncui»
Z2
zz
Z4
3 5.
Z 6'

40.
4r.
42.
45.
44.
45.
46.

Von der gütigen Befragung vnd Fragstucken.
Was zuthum/wann der Thaeer laugnek.
Wann der Gefangene die anzaigungen m Schrijsten zuhaben begeheVon genuegsamen Vrsach r vnd anzargungen / zur peinlichen Frag.
Von der cvofrontation , vöer Gegenstellung.

^ Von der peinlichen Frag.
z 8 . Welche Personen nicht an die strenge Krag gelegt werden können-
z 9 . Wie offk die T ortur zugebrauchen.

Von bestättrgung der Bekanrnuß nach der Pein»
Von besetzung deß vnpartheprschen Gedings.
Von dem Vrchl.
Von Verjährung der Missethak.
Von denen Vmbstanden / welche ein Straff Mildern.
Von denen Vmbstärrden / so die Straff schwarer machen.
Wie sich in dem Vrthel zuverhatten / wann einer vNttxschidlW

begangen Hak.
4/ . Von Verfassung der Vrchl»
48 . Von den LebensGkraffem
49 . Vrthl m LerboStraffen.
50 . Von der ^ p^ ellat -jon.
51 . Von Vollziehung der Vrchl.
§ 2 . Vorr extra oräinLri vnd wMrxlichen Straffes
z z . Von Begnadungen.
54 . Von Landgerrchts Vnkosten vnd Atzung«
5 5 . Von der Pbelthater verlassenen Guek.
56 . Von Vrpheden.
5/ . Vom Scharpffrichter.
58 . Von dem Hochgericht.
59 . Von der Gottslästerung.
60 . Von der Aauberey.

Blat.
2Z.
26.
27.
27.
zo.
ZI.
Z Z.
Z 4.
Z5^
Z 6.
Z 9.
40.
42.

44.
atett

Von dem Laster der belaydkigten Majestät / ^ .edellionr (^ovHikLtiv^

- 45.
46.
46.
50.
52.
52.
54.
56»
57»
58.
59^
60.
6 1.
62»

r ^
Lemdkö-

Verrätherey / vnd LandtsKrid r oder Glaidtbruch . 71.
62 . Vom Todtschlag / Verwunde r vnd andern chatlichen Handiungeu » 72.
6z . VonderNothwöhr . 77.
64 . Von dem Todtschlag / so von Villen begangen wirdk. 8z.
65 . Von Vatter : Kinder vnd der Eheleuch Morde . 84.
66 . Von dem Kinder verchuen . 86.
67 . Von denen / so chr Leihsfrucht mit fleiß abereibem 90.
68 . Von hinwegklegung der Kinder . 9z.
69 . Von der selbst argnen Entleibung . 95.
70 . Von denen/ welche zur Mordthar andere besiellen / oder sich bestellen lassen/

ins gemain ^ Llalluuum genant . 98»
71 . Von Meichel r vnd StrassenMordk 1 ^ 2.
72 . Von denen / so mit GW vergeben. 104.

? z . Vn-



Blak -
'

IO/.
HO.
112 .
115.
I lA.

Arricul.
7 ; . Vnkeufthheit wider die Namr / oder Soäomrs.

74 . Von der Bluekschandk.
75 . Von der Nothzuchk.
76 . Von dem Ehebruch.
77 . Von zwepsacherEhe / zu lakein kiZamra genant.
78 . Von gewalkkhätiger «nkführung der Zungsrawen vnd Eheweiber . rrr.

75». Von haimblichen Ehebered r vnd entführung der Töchter / ohne vorwiffen der

Eltern/oder Gerhaben.
80 . Von der Kupplerey.
81 . Von gemainen yuererey : vnd andern vnzimblichen Beywohnungen . i Z o.

8 r . Von der Bluekschandk / Nokhzucht / Ehebruch / vnd andern steischlichen «2un,

den / so sich Mischen Christen vnd Juden / Türeken i oder andern Vnglau-

bigen zuckragen.
8 z . Von den Mordbrennern.
84 . Vom DicbfiaU . ' b 5 -

8 ; . Von demKirchenDiebstall . rZS.

86 . Von Straffenrauberep . ' 45 -

87. Von Müntzfälschern. ' 4° .
88 . Von den -n/so saljch- Sig -l/Brieff/vnd dergleichen machen. i 49 -

89 . Von denen / welcheWaag/Gewicht / Eln/Maaß / KaufftnannsWaaren/
vnd andereSachen verfälschen . ' 5 ' -

90. Von verruckungder March/zu lakeinäe termmo moto. i ; r.
91 . Von dem MainApd.
92 . Straff deren/so geschworene Vrphede brechen. ' 54-

9z . Straff der jenigen / so Schmachkarten wider andere machen/vnd avßbrai«

94 . Vondem sonders hinterlistigen / f- ktlhaffkenBetrug/welchen auch ein ver,

ständiger nicht wol sürsehen / oder verhüten kan / zu latein Ltellioostus

genant . i ; 6.

9 ; . Von Leuth auffangern/zu latein risLlari, - . r57-

s6 Von denen/ die auß der Gefängnuß vnd Eystn brechen/ oder entlauffen . 157.

97 . VondemHuetstock / vnd GerichtsAienern/welche die Gefangene außlaffen.

98 . Was einem Landkgerichk/ »ur Zeit eines AraMerauäell VbelS / als da dieZi¬

geuner/Brenner/oder andere schädliche Leuth/imLandt vermerckk wer-

dm / Mtöum jeve . ^ 59*
99 . Wie es mir denen Lastern / so allhie nicht ordentlich außgefuhrk / solle gehalten

werden.
roo . Beschluß diser peinlichen Landtgerichts -Ordnung . r 60,



lnsgemakn.

zu solchem ende kan ein
weder. rLandtgericbtS Yert / aupDnlererMacht/in

einem LandrgmcytsGezmlk/Stötkholtz ( so man
oor disemKreutz genanr/oergleichenaber hinfüronicht

mehr in g jkallr emes^ reutzes auffgerichtet- erden sollen: ) Pranger vnd
GalgenangezimmrnomÖrthea/sMchauß jemen Gmndt vnd Boden
(er wäre dann von altersherv befrcyct vnLHerMMl ^ kWkichmauffei»
nen ftembden Grundt zusetzen) haben : vnd erhöben / auch in denenpeim
lichen Sachen denen Dbelthätern nachMen : ihnen nachforschen : sie er»
greiffen : gefänglich einzichen : güt : vnd wo es vonnöthen/ peinlich fra»
gen/ in solchen Sachen vrtheilen / vnd die volziehungder Drthl verordn
nen/ alles auffmah vndweih / wie Hernach folget.

Ber ÄnderteArttcuf.
Aon KandMiMömMgerr UAlm«

man aber der Landtgertchtemässtgen Falk
halbernicht anstehe / haben Wir dieselben nachsolgems im An»
derten Theil diser DnsererLandgerichtsOrdnungmeisten theils

außgeworffen ; Wollenaberauchall diejenigen / so denselben vngefahr»
lich gleich/ vnd sonstenfür peinlich zuhalten / darunter verstanden habm.

A LZer



ll/der
er Amte Armut.

onKWtäAbchM : M-
Panchaydungen.

Ach dem/wegen derWändel vnd Gtraffen/soöey
denen Kirchtägbehueten vnnd Panchaydungen Vorkommen/
zwischen denen Landtgerichts :Dorff : vnd GrundHerm vnter/-

bey der vorigen LandtgerichtsSrdnung verbleiben/Das ncnlblich der
jenige / ersey Landtgerichtö : oder DorffHerr/welcher die Kirchtägbe -,
huet un Pan : oder andern Dörffern hat / die Zeit dessclbigenKirchtags
zuwandlenhabe / wieeines jeden altes Herkommen mit sich bringt.

§ i . Doch was Malefitz : vnd LandtgerichtsHändl seyndt/ die ge/-
bührenallein dem Landtgcricht/diser VnsererSrdnung nach/abzuhand/-
len : sonsten ausserhalb der Kirchtägbehuet / sollen die Wändet zue/-
stehen vnd folgen einemjeden/der die von alters gehabt hat/ vnd wie her/-

vnd genommen/ auch des VerbrechersHerrn / oder dessen Beambten zu
solcherverhörvnd erkundigung verkündt werde / der mag darbey erschell-
nen / vnd solche Straff anhören.

ß r . Desgleichen soll es m denPanthaydungenmtfdenenWändeln/
nach gestalt vnd Herkommen einer jeden <hat/ ehrbarlich/ getrewlichvnd
zimblich gehalten / vnd wider Billichkeit niemandtbeschwärdtwerden:
Wie Wir dann auch die / in etlichen alten Panbüchernbefindlich/vnver//
nünfftig vnd wider alleRecht lauffcndeWändel vndStraffemals das eb-
ner/welcher haimblich vor einemHaus loset / ohne Bestraffung todtge»
schossen oder gestochen : Ztem das einem wegen eines abgehacktenfrucht-,
bahrcnBaums dieHandt abgehawt werden solle vnd andere dergleichen
vnrechtmGge Wandl vnd Straffen / hiemit gäntzlich auffgehebt haben
wöllcn.

8 Aber in andern beyKirchtägbehuctvndPanthaydungvorkom/-
menden Men vnd Verbrechen / so nicht Malefitzisch/ soll kein Landtge/-
mhtsHerr emzugreiffen / noch zuhandlen Macht haben: Vnd da Er fich

strafft/



Lan- tgerichtMrdnung . z
strafft / sondern auch in den Gewalt vnd abtrag der Schäden so darauß
entstanden / erkennt werden.

AerPlerdte Arttcuf.
Don emzichungcher offenenUhäw.

Ann nun ein Mtssethäter / er sey angesessen oder
^ ^ .Inicht/gleich also bald in öffentlicher wahren That ergriffen

wirdt/kan vnd soll jhne derLandtgerichtsHerrgefänglich einzig
hen/vndwegkführen/jedoch hernach deßGefangeneuGrund:Dorff oder
DogtHerrn mit Überschreibung derDrsachen dessen fürderlichsterindern.

§ i . Wann aber der Grundt : Dorff : oder DogtHerrden Thäter
ehunderauffseinen Grundt erfahren oderbekommenkan/soll er ihn also
bald gefangen nemmen/dochhernach demLandtgericht solchesankündten/
vnd längist innerDreyTägen mit allen habenden anzaigungen lifern/ an
Orth vnd Endt / wie es zwischen beedenthailcnsonsten Herkommen ist.

§ r . Oder da Man der liferung halbcr/wo/oder wie dieselbe bkschkhen
solle/strittig wäre : soll man gleichwol den Thäter mit Vorbehalt eines M
wedern habenden Rechtens in das Landtgericht lifern/ vnd hernacher die
Strittigkeit gehöriger Orthen außsühren.

§ ^ . Warbey Wir den widerrechtlichen Mißbrauch / da man an
etlichen orthen/wann man mitdemLandtgerichtstrittig ist / die Malefitz»

LandtgcrichtsHerr nicht gleichübernimbt/ lauffen lasset / vnd alleandere
dergleichen Dnordnungen / bey Dnserer Straff vnnd Dngnadt aller
Orthen gäntzlichen auffgehebt haben wollen.

§ 4. Beweffent aber Dnsere LandtLeuth / wann sich dieselben in
Malefitzsachenvergriffen/vnd in offenbahrerwahrer That bewerten wer»
den/wollen Wir / das es mit ihnen / nach außwcisung / - eß von Dns ih»
nen / vntcrmclaro Preßburg denDritten Occcmbrir , /^ nnoSechze»
hundert Siben vndDreyssig erthailten Criminal ?rivilc^ ij , gehalten
werde.

Wusste Attrcul.



oder in einem Kloster / Schloß/ Freyhoff/ oder an einemandern
von demLandgerichtbest«

einfallen / sondern wann derThäter angesessen/odereines angesessenen
Kindt oder Dienstbott ist / soll er dieThat vnd deren anzeigungm dem
Dorff : Grundt : oderDogtHerrnvortragen/vnd hierüber die stetlung W
gehren/welches dann auch dervnangesesscnen halber/wann sie nicht in

besreyten Orthen/anzutreffen/also zuhalten ist.
§ i . Findet nun der Grundt : Dorff : oderDogtHerl die anzeigum

gcn fur erhöblich/ist er denThäter alsobalden/oderlängist inner Drey
Mgen : Den angesessenen zwar anfangs bloß in derpersonsambt dem gg
ftollencn Guet/den vnangesessenen aber mit bey sich habendemHaabvnd.
Guett es wäre dann ein : oder anderer derentwegenabsonderlich befreyet/
vnd in der Freyheitö Übung )heraußzugeben/vnd folgen zulassen schuldig.
Was den Landgerichts Dnkosten der angesessenenbetrifft / derentwegen
isi Hernacher imVier vnd FunffzigistenÄrticul Verordnungbeschchen.

8 r . Hielte aber derGrundtHerr die anzeigungennicht für erhöblich/
solle er solche Dnserer N : De : Regierung vnversaumbt einiger Zeit vog
tragen/vnd sichderentwegen Beschaidts erholen. Was sie nun solcher
ffellunghalberverordnet / bey dem soll es verbleiben.

8 Da auch der KrundtHcrt mit cinreichuna derbedencken lauiM

ewosernesder ^ rundtHerrH
sonsten / sich deß Thäters mitWacht vnd guetervorsorg zuversichern/vnd
denselben mit Haab vnd Guet zufössten.

8 4 . Wann aber der GrundtHerr keinen Richter oder Amptmann
dcrOrthen hktte/noch dcnThäter anderwerts vkrsicherte/vnd also dicGe«
fahr deßentrinnens verhandenwäre/kaN der LandtgerichtsHerr gleich
auffdenThätcr / auch vnterdemTachtropfen greiffen / vnd denselben gar
mit sich gefänglich hinwcgk führen / Nachmahls aber wie obstehtt seine
Obrigkeit alsobalden dessen « indem/wir dann auch solcher der
GrundtObrigkeit iü affder wekgvnprsciüchciertich seyü solle.



LandtgmchtMrdnutig. 5

4

auff erfolgende eröttcrung der / zwischen der
Wd ^ kommenenStnttigkeitm/solleerGrundt:Dorff :oderVogtHcrr
den Thäterwolverwahrlichhalten : Denselben nicht gefährlich hinkom/«
Menlassm/vor sich sechsten mit Gelfftraffnichtbelegen / nochauffeinige
weiß schieben ; dann wer solches gefährlich oder nachlässig thäte / der ist
dem LandtgerichtsHerrnVier vnd Sechzig Gulden ; zuvorderist aber
DnS als LandtsFürsten in absonderliche Gtraffgefallen / welche Wir
nach bcschaffenhrit drrEachcn vnd deß Verbrechens vnfehlbarlichgegen
jhme/ auffanzeigtn dH LandtgerichtS vorzunemmrn / Vns vorbehaktm.

§ l . Ebencrmassen ist ein LandtgcrichtsHerr sich des Thäters Per^
sonwol zuversichern verbunden/dann wann er dieselbe gefährlich: oder
nachlässiger weiß hinkommrn liesse/oder die LebeNS : in Leib oderGuet»
Straff für sich selbst verändernthäte/es entsichedemGrundtHerrnhiep<
aüß einSchaden odernicht/ist er demselben Vier vnd Sechzig Gulden
zuerlegen/ bmebens allen etwo enOehenden Schadm guet zumachen

denenselben : ein srembdervnd streichender aber/mit Leib vnd allemGuet
gelifcrt : vnd hievon die gestollenenSachen dem rechten Herrn dem sie der
Dieb seinereigenen brkanrnnßnach entfrembdet hat/oderderHerr solches
Gucts es mit bewcißthumben endlich auchin luppicmenrum mit sei»

werden^ A? 8 r . Don



§ i . Don dem übrigenGutt/darumben sich niemandtanmeldet/hat
derLandgerichtsHerr Macht den Landgerichts Dnkostm/so auff deß
Thäterseinzieh: Azung/?eocclLvndDrthlergangen/abzuziehen:Was
aber noch verbleibt / daß soll er Drey gantzer Jahr von Zeit deß volzoge»
nenDrthls an/vnverkehrt : oder aber da es solche Sachen wären/die
ohne Dnkosten oder sonsten nicht erhalten werden kundten/ verkauffen /
vnd den Werth darfür/beysich behalten/ auch so sich Glaubiger/oderEr¬
ben/ vnd zwar die im Landt anwesende inner Iway : dieAußländische oder
abwesende aber inDrey Jahren hierzu IcZicimicrcn , solches ihnen erfobe
gen lassen/vorhcroaber jhme selbsten solches nichtzuaignen/es wäre dann
rin solcherFall/in welchem Wir vnd DnsereDorfahren/Dnsern getrew//
en Ständten die einziehung der Güeter hie bevor vnd in diser Dnserer
LandgerichtsOrdnung nochmahlen außtrucklichzuegeben.

Der Achte Arücuk.

Vsser obgemelteremMh : oder llfcrung wirbt em
Thäter entweder erstlich durch Klag : oder änderten durch Oe-
nunciarion kündbar : oderDrittens/kommen solcheWarzen/

chen/ argewahn/ vnd vermuetungen für / über welche der Landgerichts//
Herr von Ampts wegen nachzuforschen schuldig ist.

»er Neundte Artlcuk.

Zo» ordentlicherKlag.
den ersten weeg anöelangt / stehet einem jed-

wedern/den andern inPeinlichenSachen/da er dessenFuegvnd
Recht hat / vor der Landtgcrichtlichen Obrigkeit zubeklagen

bevor.
§ i . Doch hat ein Kläger hiebcy zuwiffen / daß er ein ordentlich:

peinliche Klag/welche den Namen deß Klägers vnd Beklagten : die be¬
gangene That mit allen vmbständen / sonderlich der Zeit vnd deß Orths
insich haltet/in doppclterSchrifft/ainezuhanden deß Richters/dieande¬
re zuhanden deß Beklagten / förderlich einraiche/vnd solche wie sichln
peinlichenSachengebührt/klar vnd vvlständig beweise.

- 8 r . Wann



LandtgertchtMrdttUttA /
? r . Wann dcr Kläger in seiner Klag/den Beklagten gefänglich M

setzen begert/soll der LandkgerichtsHerr erwögen / ob die vorgebrachten
anzaigungmzur Gefängnußerhöbllchodernicht: seyndt sie nicht erhöbe
lich/so kan er ihn nichtgefänglich einziehen lassen: wo sie aber erhöblich/
kanvndstllersthuen.

Aer Zehende AtticuL
UM MläMS camion hdkt

öcrWerunL.
l Ad so dann lst er Kläger neben benennung eines

gewissen Orths / wo er jederzeit zufinden/ auffbegehren des) Be»
^ klagtm/das Landtgnicht/vndjhne Beklagten (sonderlich wann

die Klag auffs Leben gehet) durch gcnuegsame Bürgschajst oder Götter
dahinzuversichern schuldig/daß er seiner angefangenen Klag/biß zuendt
Lcr Sachen Nachkommen/außwarten/vnd benebensalles dasjenige/
was jhme imDrthl vnd Recht aufferlegrwirdt / volziehenwolle/ widrig
genfalls/vnd dacr mit genuegsamer Versicherung nicht aufikommenkan/
soll er auch in gueter sicherer Verwahrung angehalten werden.

§ i . Es wäre dann die That männiglich ojfmbahr/ vnd an seiten
deßBeklagtenkein entschuldigung verhanden/insolchemFallistes an dem
genueg/ daß der Kläger das Landtgericht/die Klag vnaußsetzlich fortzu«
setzen/versichert.

^ — - — -
§ r . Wo aber an seiten dcß Beklagtenredliche emschuldigungenbey»

gebrachtwerden / ist es an diser letzten cau rion nicht genueg / sondern der
Kläger mueß wie hievor gcmelt/ den Beklagten/ jhme alle Schmach /
Schaden / Gefängnuß vnd Dnkosten zuerstatten / vnd guet zumachm/
versichern.

ondchgeklagten verantivorttung.
Ach dem man nun dem Beklagten die Klag zu
seinerverantworttungzuegestellt/ ist zuhören/ ob er dieselbe erst»
lich entweder durchgehent gestehet/vndalso hat der Landtge»

richtsHerr nichts anders zuthuen/als die erkamnußderOrdnungnach
vorzunemmen» ^



8 ErsterThatl/der
Anderten/ oder aber durchgehentlaugnet / auffwelchen fall dem

Ankläger gleichalso balden - er beweistauffzutragen.
Drittens / oder der Beklagte gestehetdie That / laugnet aber etliche

rrhöblichevmbständt/vndbringt zu seiner entschuldigungein: oder mehr
inden rechten gegründte einredcn vnd entschuldigungen vor/ so dann ist er
Beklagter dieselben zubeweiscn schuldig.

§ i . Es komme nun die Sachen aufseinen / oder den andern weeg
zum beweist/ soll der LandtgerichtS Herr nichtallererst einenkrocck vor
der beweisung anordnen / sondernwannmanschet / dast die Sachen doch
auffWeisunggehen mueß/gleichalsbald nachderKlagvnd antwort durch
BkyDrthl/einein oder andernThail/nachbeschaffenheit derSachen/vnd
austweisungderRechten/ den beweist aufftragenvnd dem Gegenthail die
gegenweisung Vorbehalten.

WO Mauss nun der werfende THail / seine Arttcuk
eigenhändig / oder im fall er dest schreibens vnkündig / durch

^ ^ ^
Aween vor Gericht hierzue erbettene Männer vnterschribener

mit bmennungder Jeugen/ einreichen:
§ i . Der LandtgerichtsHerr dieselbe dem Gcgenthril vmb seine

FragstuckWckommm/vnd zugleich einenTagzu verhörungderAeugen/so
in seinemMndtgericht wohnen/ bestimmen/ oderwann sie vmer andern
Jukiüöieiionen oder Landtgerichtern wohnen/erfolcheObrigkeitdurch
Sompaßbrieffmit einschliessungderArtiml vnd FragstuckdieZmgendar//
überverhören zulassen/vndjhme derenAussagen durch L emiis verschlost
scner zu überschicken/ ersuechen/ vnd selbige so dann mit beeder THailvor//
wissen eröffnen solle«

§ r . Nacheröffnet« - weist: vnd gegenweisung/ligt dem beweisenden
Thailob / sein probsrionschrifftlängistjnner DierzehenTägenzuverfas/
sen / vnd solche dem LandtgerichtsHermzu übergeben : dise muest er auch
demBeklagtenvmb sein ImpuAnzrionschrifft/ so er längist jnnerDierze//
hen Tägen einreichen solle / zuekommen lassen: darüber ist noch mit einer
^ robationvndlmpuAnzrionschrifftvonDierzehknzuDierzehenTä//
gen zuverfahren / vnd hierdurchzuschliessen / auch mit der gegenweisung

sob/
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solcher gestallt zuhalten / wie sonsten in weisungs kroceUcn in disem
Landt Herkommen ist.

sWoauchainoderandererthailmitvollfühmngderwcisung/oder
einlegungseinerSchrifften Verzüge/ soll jhneder LandrgerichtsHerrnach
verflieffung derobbenamenTerminen/noch zum Überfluß durch zween
Dreytägige Termin hierzue anhalten/ auch endlich widerden saumseelü¬
gen von Ambts wegen in Sachen verfahren.

Wer Wrepzchente Articuk.
!<nm - er Kläger von - er Wag

abstehen wE
Och wann der Kläger von seiner Klag vnd Be-
wcißthumb darumbenabstehenwill/ daß er die Klag außJom/
Gachheit/Trunckenheit/oderboßhaffteranlehrungeingewendek/

soll er/ wann sich die Sachen also verhüllt/ weiter nicht/ gleichwolaber zu
erstattungdeß ehrlichen LeunmuetS / auchaller Schäden vnd Dnkosten
ungehalten/ benebensnach gestalltder Sachen von Ambts wegen ge»
strafft werden. , ^ .

§ r . Wurde er aber ohne einige genuegsame Drsach/ oder etwo we»
gen Müthe/Gaab / oderauß haimblichen Derstandt abstehen/soller über
alle obgemelte erstattung ebenfalls/ vndnach gestalltderSachen/lindrr/

seiner Klag/vnd der Beklagtezu darthueung seiner entschuldigungangr»
haltenwerden.

Der Vierzehente Articuk.
chAe Ueguln/welDe Hey - erBekvei-
sung in peinlichen Sachen in acht Memmen.

Jeweiltn peinlichen Sachen die Weisungen mus¬
sten theils durchAeugen geführtwerden / vnd aber hierzuetaug¬
lich : vnd vnverwerffliche Amgenerfordert werden : Als seyndk

hierbey nachfolgende Reguln in acht zunemmen.
§ e . Das ein Miffethat wenigstdurch Awem vnverwürffliche vnd

vntadelhaffteAeugen ( darunter auch die Weibsbilder/wann mankcine



io ErsterThal ! /der
Mannspersonen haben kan / zuverstehen ) erwisen werden mueß / dan"
nenherowann der BeklagtedemZeugen ein Laster vvrwüerffc/vnd solches
zugleich in etwas bescheinet / ist er nicht tauglich.

s r . Cs müessenauch die Zeugenvon ihrer aignen wissenschafftaus?«
sagen/vnnd deren genuegsame Vrsach geben/dann die Zeugnuß von hö"
xen sagen/ ist vncrhöblich.

§ z . Die vnbekantenZeugen seyndt auchvngiltig/eswerde dann ab/<
sonderlich erwisen / daß sieehrlich/ vmadlhaffteLeuth/ vnd nichtverdäch"
tigseyen.

§ 4 . In peinlichcnSachen mueß der ZeugZwaintzig Jahr völlig alt
seyn / doch kan er von solchen Sachen / so sich in seinermünder Iährigkeit
vonkurtzerZeit her zuegetragenhaben/ vnd er - essenguete WissensVrsach
zugebenwaiß / wol aussagcn.

§ 5. Wann ainer aber nicht die Missethat/ sondern die Dnschuldt
zubcweisen hat / werden die Thädl der Jeugen nicht so aigentlich in acht
genommen/ vnd bißweiln auch Haußgenossen zu Zeugen zuegelassen.
Wie hernach Articul. 1 y . §. § . auch gemeldetwirdt.

§ 6. Vnd können in allen peinlichen Sachen / die Zeugen zu ihrer
aussaggezwungenwerden.

§ 7. Nachdemaber Dnsere gctreweZway Ständte / von Herrnvnd
der Ritterschafft von alters hergebracht/auchWir vnd DnsereDorfahren
hiebevor gnädigist bestätiget / daß stein ablegung ihrer Zeugnusserrdeß
Aydtschwörens entlassen seyn/vndvnterihrerHandtschrifft : vnd auffgc/,
«ruckten Pettschafft lub Nobili 6öe Zeugnuß geben mögen : Als lassen
Wir es auch diß orths gnädigist dabey verbleiben.

Der Eunffzchente Ntticuk.

Uvn Halben Veweissthumb.
MHn halbe Weisung beschicht durch ainen vnver-

^ würfilichenZeugen/ so doch seines Wissens aigentliche Vrsach
geben kan / vnd ist solch halbe Weisung zur peinlichen Fragein

vollkommeneanzaigung/wieauch zu dem/daß dem Beklagtenin ?u rZz.rions krocest 'en das kurZarionzAydt / wann die Sachen darnach bkü
schaffen/ auffgetragen werden kan / genuegsam.
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TerSechzeheme Articuk.

Emnach an verhörung der Zeugen vil gelegen:
Als sollen dieselben bey hieigen Stattgericht / auch in Statt:
vndMärcktmvondem StattRichter / AweenBeysitzern/ vnd

Gerichtöschreiberselbstenverhört / oderbey den Landtgerichtern hierzue
taugliche/ vnd solche Leut / welche die Wichtigkeit des Wenks verstehen /
bestellt werden / mit absonderlicher Verordnung/ daß sie die Aeugen deß
Mainaydts recht erindern / die Kundtschafft mitallem fleißanhören : beg
vorab aigentlichauffmenkcn / ob sie den Aeugen in seiner aussagwanckelo
müetig vnd vnbeständig befinden/ auch was sie für absonderliche vmbg
ständt in seinen äusserlichenGebärdten vermerkten / vnd discs alles auffs
fieissigstk beschreiben / vnd vortragen.

Je schrtjfiltchen Vrkundten / ob sie auch gleich
deßBeklagtenaigeneHandtschriffe wären/machen kctnenvöllig
genbeweißthum/sondern allein einstarckeanzeigung : Daher»

dann auch ein aussergerichtlichebekantnuß Vergleichs: abbittrvnd derglei^
chen Schrifften/wann nicht andere vmbständt/oderdteaigenemündlb,
che bekanmuß darzue kommen/ nichts völliges erweisen.

Aer Achtzehnte Articul.
Aonder erkantrmssWernussKfAßrten

? roLe1g.
Ann nun die Weisung/ vnd der darüber vollführ-
te krocek geschlossen / soll der LandtgerichtsHcrr durch beseg
tziing eines vnpartheylschenGedingS/von tauglichen verständig

gen Leuthcn/ wie hernach in dem Ain vnd Vierzigsten Articul mehrerS
juschen/ mit der ordentlichenerkantnuß solcher gestalltVorgehen.

§ i . Entweder hat der Kläger sein Klag vollständig vnd klar / wie
B r sich-



fichs in peinlichen Sachen gebührt / erwisen / vnd auff solchen fall MUkß
das Drthlnach deraigenschafftdeßVerbrechens gestellt seyn.

§ 2 . Oder er hat dieKlag zum thail/vnd solcher gestallt bewisen/
dH man denBeklagtcn an die strenge Frag legen kan/alsdann soll man

wirdt/belegen.
§ Wann aber der Kläger ganh nichts beweisen/auchder Landt//

gerichtöHerr vorr Anibts wegen über ihn nichts beybringcn kan : in sob-
chen fall/soll er durch EndtDrthl von aller Straff ledig vnd müessig ge//
sprechen / der Kläger auch in abtrag der Schmach / SchädenvndDnko//
sten nachMäßigungdeß Gerichts erkennet / vnd zum fall die Klag so gar
vnbedachtsam / oder boßhafftig gewesen wäre / noch absonderlich nach
Wichtigkeit derKlag vnd derBeklagtenPersondarzue gestrafft : Helte er
über rtliche scl-eintbare/ noch zur pcinlichenFrag nicht gnuegsambewisene
Drsachen/ soll er weder gestrafft/ weder in die Dnkosten erkennt werden.

DeEeunzchemeUmcuk.
Am xurALtion oder

WUder Lhat.
MWOrgcmelter ?roceK ist also zuhalten / wann ein

Kläger verhandm: Wann aber kein Kläger / hingegendie That
selber/ vnd genuegsame anzaigungen Vorkommen / darwider der

Thäter/oderDerdächtigezuseiner entschuldigung solche behelfffürwendet/
welche/ wann sie erwisen wurden/ ihm von aller Straff entledigten/ oder
dieselbe münderten/sollman ihme neben zuestöllung der wider ihm für//
kommenen anzaigungen / aufferlegen/daßer sich vor » solcherMiffethat
vnd jnzüchicn gegen dem Gericht/ wie sichs zurecht gebührt/pulsieren
solle.

ß I . Welche purZarion nun in ordentlichen ?rocellen solcher ge//
stallt anzustellen/daß der ?urAgnr seine weiß Ärticul in der form/wie
oben imIwölfftm Articul gemeldet / rinraiche/vnd hierüber dieZeUgen/
so er darinnen benennt/Aydtlich zuverhören begehre.

ß L. SodannmueßdaßLandtgerichtvonAmbts wegenFragsmck
hierauff verfaßen / vnnd die Zeugen darüber/ wie im erst angezogenen
Awölfften Articul / angedeutet/verhöret» lassen.

"X "
Z r . Der
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8 ^ . DerAeugen halber ist zuwissen/dast in sturgarion en,vmb Willen

dieselben zu natürlicher rett: vnd darthueungeines jedwedem Dnschuldt
angesehen / die aigenschafft der Zeugen nicht so genaw in acht Mem¬
men / sondern wann demRichter keine absonderlich erheblichebedcncken
verkommen/auch die Brodt : vnd Hausgenossen / ja die Eltern zu ihrer
Kindern/ vnddie Kinderzu ihrerEltern verthädigungzuezulassm.

§ 4. Nach beschlossener Weisungist dieselbe zu eröffnen/vnddem Be --
schuldigten Abschrifftcn hiervon zuertheilen/ welcher so dann seine erste
kmAztionschrifft inner Dierzehen Tägenpercmpkorie etnraichensolle»

§ 5. Warüber allhie vnd in andern Stätten durch ordentlich be--
sktztesGerichttauffdemLandt aber/durch vnparttzeyischesGeding/jedoch
in allweg nach vorhergehender vernemmungder Rechtsgelehrten/ zuer -<
kennen/vndwann selbe für genuegsam vnd erhöbtich befunden wirdt/
der beschuldigt ledig vnd lost zusvrechcn: Imsall sie aber Nicht erhöblich/
solcher gestallt zuerkennen.

Die l' urgation seye vnerhöblich/vnd derentwegen der Beklagte
sich mit mehrern zu x>uro >crcr>, auch solche sein Schriffrinner Dierzehen
Tägen perempcorie einzuraichkN schuldig: Bringt er nun zum andern-
mahl keinenmehrern behelfffür / so gehet die ordentlicheerkantnuß fort -
wie gebräüchig.

§ 6 . Wann min aber ein so schwär / wichtig/ vnd verwürrteSachen
fürkäme/welche derRichter austder blossenkurAarionschrifft nicht M
örtern könte/ ligt jhme ob/ einen ^ «l vocatcn zribcstellen / der widersolche
? urA3von vonAmbtSwegendiegebürendeNotturfft handle/vndalso ein
völliger krocelzmitIwaykurZacion . vndAwayImpuAnarionschriff«
tcn in obbestimbtenTerminenxercmproue austgeführt/ vnddarüber er¬
kennt werde.

§ 7. Es kan zwar auch der kurant , wanner halbe Weisung für sich
hat / zum kurISlionMydt / nach beschaffenheit deß Verbrechens/ oder
anderer vmbständt / gelassen/ vnd dasselbe von ihm auffgenommen/ er so
dann hierüber gäntzlichlostgesprochrn werden/ anfangs zwar durchBey--
Drthl auff solche form.

Schwöre der N : dast er ( wie es das kacbum mit sich bringt ) so
seye derselbe .von allerKlag vnd Strafflcdig vnd müessig.

Wann nun der kurzan c disen Aydt würtklich abgelegt/ so folgt so
dann dast EndtDrthl.

B ? Der



i4 Erster Thal ! /der
Der N : habe sich wie sichs zurecht gebührt ( das Verbrechen zuse »»

Yen ) genuegsam purgiert , seye demnachvon aller Klag vnd Straffledig
vnd müessig.

Der IwamzMe Articuk.
2LVN /VclvoLLten.

Vsser der ordentlichen Klagen vnd purZLnons-
? rocclsen , oderwann derGefangene zu darthueung jcinerDn«
schuldt zuezulassen / soll man sonsten keinem Dbelthater/bevor»

ab in klaren offenen Thaten ainigen ^ ä vocaren zuegeben.
§ i . Vnd wann es ja auß erheblichen Drsachen beschicht/solider

^ clvocac angeloben / daß er dem Gefangenen nicht etwas böses / so
zu vntertruckung derWarhcit geraicht/an dieHandt geben/sondern allein
auffdises sehenwolle / ob nichtvilleichtder Gefangene etwas zu seinerent/»
schuldig: oder ringerung der Straff dienstliches/anzuzaigen/vnd aus?»
zuführen / unterlassenheue.

er Am vnd KwainziMe Articuk.
»Hkt DenunLiarion.

Cr änderte weeg die THäter zu erfahren / ist die
von unciacion , dann nach demc gemainniglich derDnkosten/
Gefahr/vnd andererbeschwärnussen halbernicht leichtlichje»

MündtKlagenwill/vnd aber derentwegendieLaster nichtvngestrafft bleu/
den : Ais sollendieOenunciacioncx von denenLandtgerichtern ange»
NoMmen werden / doch istdabey zubeobachten / daß sie:

§ i . Erstlichen vonLeuthen die eines ehrbahrenThuenvndWandls
seyndt: Mit dem angegebenen nicht in Feindtschafftstehen ; Vnd also auß
rechten guetenEyfer Herkommen : Dahingegen die falschen OLnuncis-
rioncx , die auß VnKhristlichem Neydt / Haß / vnd Rachgierigkeit/ oder
schlechtenverleumbtenLeuthcnherrüehren/seyndt nichtallein nicht anzu»,
nemmen / sondern nochdarzue dervcnuncianr nach beschaffenheit der
Sachen vnd zucgemessenen Dnrechts zubestraffen.

8 r . Anderten/mueß die Ocnunciarion glaubwürdige anzaigmu»
gen in sich haben/demLandtgerichtöHerrn auch alle vmbständt derbegam
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genenMissechat/desOrths/derZeit/onddergleichen an dieHandtgeben/
damit derselbe/ wanndie That nicht kundtbar ist/anfangs auffdie wah//
rc beschassenhcitsolcherangegebenenThat/nachauswcisung des- folgenden
Vier vnd AwainzigistenArtieuls/hernacher auch ferrcrs derOcnun-
cicrren Person nachforschen kan/wie dann jkdwedrrer Landtgerichts//
Herr ausseinkomment : gründlicheOcnunciarion solches alsobalden zu '»
thuen schuldig ist.

S z . KommennunDritkensausderOenunciarion , oderlnaui-
licion solche vermuettungen heraus/welche zur gefänglichen Verhasst
genueg seyndt / soll der LandtgerichtsHerr darzue schreitten / vnd mit
überschikkung der Ocnuncizcion vnd lncllcjcn,die stkllung begehrm/

angezaigt : vnd begehrte Person folgm lassen/ oder wann ers nicht erhöbe
lichzuseyn vermaint / Dnsern- N : Oe : Regierung/wie oben imFünss/
len Articul vermelt/alsobaldenVorträgen.

§ 4 . DbersolcheOcnunciarion vnd anzaigen/sollDierdtens der
LandtgerichtsHerrden geliferten beschuldigten ernstlich befragcn/vndim
fall er der That geständig ist/nach diser Dnserer Ordnung weiter ver//
fahren/wo ers aber gantz/oder zum thail widerspricht / vnd nicht ge//
nuegsameDrsachenzurpeinlichen Frag verhandenwären/ jhne zur kur-
Agrionkommen lassen.

§ 5 » Es ist endlichen auchder Oenuncianrschuldig/auffdes Landt/,
gerichtsHerrn begehrnjhme inderln ^ uistrion mitgueter nachrichtung
an die Handt zustehen/ Massener sichs auch in der Den unciarion erbiet//
ten / vnd stch öffentlich vor einen vcrmncianren ausgebenkan/ wann er
dises nichtthuet / sondernseinPerson verfchwigm zuhalten begehrt / ge//
bühm keinem Richter/ auchauss verlangendesBeschuldigten / ainigm
vcnunciancen zu ossenbahren

serKwapvnd KwamMe Articuk.
ncj uisirion MÜÜ

forschung.
Er Dritte weeg ist dieNachforschung / auffdie

/ That / oderauffdcnVbelthäter.
i . Diseist einjedwedere Obrigkeit auffeinkommenter//

höb//



is ErsterThar! / der
höbliche anzaigungen / ob schon sonsten kein Klag oder vcnuncianon
fürkäme / auch vngehindertsichder Thatcr mit denen Inrercllierren etwo
verglichen haben möchte/ von Ambts wegendarumben zuthuen schuldig/
damit die frommen in sicherhcit/vnddieböscnin forcht der Nachstellung
vnd Straff erhalten/ das Landt auch von schädlichen Leuchen gereb,
niget werde.

S r . Diesollenun nachbcschaffmheitdcrSachen/entwederLumma-
rievnd 6cacrali rer. oder 8pecialircr bkfchehen : 6encralircr,daman
ins gemain auffein fürgangene böse That / vnd deren vmbständt/ ohne
anzaig: vnd Argwohn auffeingewissePerson/ nachforscht : Als / wann
jemandt in eincmLandtgcricht vmbgebrachtwirdt/vnd man keintThä^
eer waiß/daß man nach anlaittung deß folgendtFünffvndAwainzigisten
Artimls durch geschworne Wundtärtzt denTodtenbeschämen käst/ ob er
vil oder wenigtödtliche Wunden hat ^ Mit was Waffen die emleibung
beschehenseynmöge ^ vnddergleichen / damit wann etwo derThäter ein"
kombt / man desto sicherer gegen jhme verfahren möge.

§ Die8pecialln ^uiiicionwiderainodcrmehrverdächtigepm>
sonen / beschicht solcher gestallt/ daß man Erstlich cieLorporeöeliöki,
das ist der beschehenenwahren That / aigentlich versichertseye.

Anderten/daß man wider einen oder mehr genuegsame anzai,
gunghat:

Drittens / sich der Thatgegen jhmeversehen mag:
Dierdten/auff solche anzaigungen diejenigen Personen/so hier//

ümbenwissenschafft haben / befrag vnd vernemme.
§ 4 . Bey der Inquilin on ist auch discs zuerindern/daßein rechtliche

Anklag vnd Inquilirion von Ambts wegen/ einandernicht hindern/
seitemahlender Richterlichen dem Kläger / jederzeit das jenig thuenkan
vnd soll / was zu erkundigung der Warheit vnd Bestraffungdeß Dbels
am nützlichsten ist.

§ 5. Wann auchein Klägervon seiner angefangenen Klag außge/,
nuegsamben Drsachenabstehet / vnd alles deß Richters Ambt haiml»
stellet / so solle er doch dem Richter zu besserer fortstellung der Inquili-
rion , alle habende behclff vnd nachrichtungen an die Handt geben.

'

§ 6. Demnach aber wie gemelt/genuegsame anzaigungen hierzue
erfordert werden / damit nichtetwo ein ehrlich : unschuldiger in ein In¬
quisition gezogen / vnd hierdurch sein Chr angegriffenwerde : Als ha^

ben



N
gar stank vnd nm<

hende anzaigungen mchr vonnöthen/ sondern gemaine vrn,
MUettungkn genüeg seyndt.

§ i . Alsda ist/auchainesÄrPigeuAeugkNaussag/ob Mch sonsten
widerjhne bedenckensürßellen.

§ r . Daßgemainegeschran/sovon
anzM<

gung/bevorabwann der verdSchkig ein solche Person ist/zu welcher mau
sich derThat wot versehen kan / welche auch dergleichen vor disem Mehr

§
'
r

willig ausser der Pein bekennet.
§ 4

-i

vndver-
r dann einvermuettung

8 Daß allem ein Wahrsager / oder andere / so mit Aberglaube
M
vermuettüng/ auch so garvichtzumnachforschen : ja es solle ein derglet»



-8

OllderWAforschung/ob die Wat
würcklrch hescheym sep / vnd sich mWachett

also befinde:
Emnach fowol bky mnerInquisition , als auch der
peinlichen Frag / sonderlich aber vor der Straff/vorallem zu/«

«^ vD-.wissenvonnöthen ist/ ob sich die That angezaigter MafienMge/«
tragen habe / vnd sich in Warheit also befinde e Als soll ein jedweder
LandkgerichtsHerr in dessen Gericht am odermehrThaten beschehen/ ak
sobalden/eheer zu weiterer erkundigung schreittet/ungeachtet derBeklag««
te selbsten sich angäbe/vnd alles freywillig bekennrte/ doch glcichwol /wie
maus zu Latein haist/ inLorpuz clcliöki inquiriercn . vnd gewissenach/«
richtung einziehcn/ob sich die Thak in Warheit also befinde r Nemblich/

den ^ Ob ainer dergleichen Dich : Gelt- vnd anders verlohren Hab t vnd
also fort. ^

§ i . Oder wann die That auficr Landt l oderLandtgerichts besche/«
hen/der Obrigkeit selbigenOrths zueschreiben/vnd sich sowol vmbdie
ThatbefragenrAls auch dieMithelffer/so sich etwan selbigerSrthenauff«
halten/ nambhafftmachen/ damit man sich derselbigen bey zeiten/auch in
andern Landtgerichtern vndGebietten versichern möge.

8 r . Kanalso wider ein gewissePersonin ificcieehender nicht in-
quirierr , noch jemandt an die strenge Frag gelegt/weniger verurtheilt
werden /es habe sich dann vorhero dieMissethar wahr / oder durch solche
vnfehlbare Iaichen glaublich befunden / das hieran kein vernünfftiger
Mensch zuzweiflenDrsachhabe.

r ^ Es wäre dann ein solches Laster / welches gar haimblich be««
gangen wirdt/vnd schwär zubeweisen ist/sonderlich wann hernach kein
Iaichen solcher That verbleibm thuetr Als Ehebruch/Bluetschandt/
Loäomia - Iauberey vnddergleichen.

§ 4 . So ist auch bey beschraydten LandtDieben/ Beutlschneydern /
Strassettraubetn vnd Mördern/ so gar alle schlechte Diebsställ / Raube/«
re» /vnd alteMördereyenzuerkundigennicht vonnöthen/bevorabwann
mans/ länge der Zeithalber / nichtwol erfahrenkan/ vnd man sichohne
dafi dkkmaisten vnd großen Tham berait erkundigt hat. ^
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M

soll man
- igt : oder rodtm beschämen / v MMgWuN-

X / 1« wanner mw»

«?sv-

^ MemzWMU
NüH der Inguilirion.

Vff die Inquisition folget die gefängliche einM-
hung/ bry weicher sonderlich Iwo Sachen inacht zunemmm. ^

§ i . Erstlich/das ein vnterschid zwischen den Personen
vnd dir von

nup gelegt werden.
§ r . Was aber gemaine/sonderlich vnangesessen streichende Leuch

seyndt/ wo man sich auchdeßausttrettm« zubesorgen / dermkanman sich
wol / auch wo man noch inzweifel stehet/versichern.

gmrgen habe : Als nemblich:
8 4. i

chn/ von bösen Leunmuech/
jhn»e versehen möge.

8 5. Oder ob er
i"
zrgen.

, Z 6.
oder Zeiten gefunden werden.

anzai»

z» vn»

s 7. Wann



§ 7. Wann ein Thäter in - er That/oder dieweiler auff dem Weeg
darzue/ oder davongewest/ gesehenworden/ oder ein solchegestallt: Klan
der : Mafien : Pferdt / vnd anders habe / als wie der Thäter bemelter
masten gesehen worden.

§ 8 - Wann dcr Verdachte bey solchen Leuthen/diedergleichenMis<
sethat üeben/Wohnungoder gesellschafft hat.

§ y . Mann er / wie hernach vom Todcschlaggemelltwirbt / deß ent^
leibtenFeindt / vnd grosser Mißgünnrr gewesen / jhme vorhrro getrohet/
oder aber ein grossen Nutzen anderMistethat zugewartten hat.

§ t o. Wann ein verlötzter/ oder beschädigter / auß etlichen Drsä»
chen/ jemandtderMissethatselbst zeihek/darauffstirbt/ oder es bey seinem
Aydt bethewrek.

§ il . Wann semandt einerMistcthat halber flüchtig wirbt.
§ l r . Wann ein Dbelthäter auff einen andern in : oder ausser der

güet: oder peinlichen Frag bekennet/von welchen dieDbelthat wol zuvep«
muetten/ er auchderentwegen in verdacht / oder geschray ist.

; i ^ . Was nun in einer jedwedernpeinlichen Sachen für absonder/«
liche anzaigungenzur Gefangnuperfordert werden / ist hernacher an seb-
mm Orth zufinden.

8 14. Im fall ein LandtgerichtsHerr noch nicht gar genuegsamme
anzaigungenzur verhafftung hat/doch deren innen zuwerden verhofft/
soll er / sonderlich bey solchen Leuchen / denen der /r rreff, oder Gefängnuß

geben lassen / damit sie mitler Zeit nicht entrinnen.

AexWben bnd Kwamzlgtste Artrcuk.

Aon der ^Hefängnuss.
Eilen die Gefängnuß allein zur vcrsicherung/dnd
( ausser gewisser Fäll ) nicht zur Straff angesehen ist : Als
sollendie Gefangenen nicht in stinckende/zur Scraffangesehen

ne Kotter / noch in die alten tieffen Thurn geworffen / sondern in solchen
Gefängnustenauffbehaltkn werden/wo sie ohneGefahr deßLebenö vnd
der Gesundheit verbleiben können.

§ i . Wie man ihnendann auch die nothwendigeAzung geben/vnd
den Kramten / auchKindlbecherm alle Menschliche Hülff erzaigen/vnd



LandtgertchtS Ordnung. 21
m Lchknsgefahr an säubere Orth / doch wolverwahrttr bringen
solle.

§ r . In am Gefängnuß soll man nicht IweenThäter legen/damit
sienicht einander zum außbrechenhelffen/sie sollensich auch miteinander
nicht vnterreden können.

§ Sobald einerm dieGefäNgnußgebmchk worden/sollman ihn
besiiechen / ob ernicht verdächtigeBriefs / WerckMg / Waffen / vnd an»

- WWW er
sich nichtentleiben/oderdurch Mtl derselben außbrechenmöge,

Don den jenigen / welchedenen Gefangenm auscheiffm / ist hernach
zufinden.

AerAcßt vnd IwamMsie NrttclE
Zon siAern <Hlatdt.

Er aber von Vn § / oderVnserer ?? : Oe : Regte-
Eg ein fichersGlaidt hat/der kan/so lang - erTermin wehret/
von niemandtkngefänglich eingezogen werdm/vndwer sich des¬

sen wider Dnser LandtsJürstliches Glaidt fräventlich vnterstunde / der

? 1 . Kein LandtgerichtsHerr kanein sichres Glaidt erchailen? wei»
len WirDns / vnd DnsererN : Oe : Regierung Min solches vvrbkhM
ten haben. ,

§ 2 . Es solle auch von Regiemngauß/keineM derschon verhasst/
oder leichtlich zubekommen ist/ein fichersGlaidt erthailt werden.

§ ^ . Wann jemandt vmb rin sichers Glaidkanhaltek / mueß erdas
Anbringen/ oder den Gewalt / darumb aigenhändigvntrrschrekben/die»

nachfolgenden bestchm:
Erstlich / daß er sich glaidtlich verhalten:
Andertens/von feinen Güetttrn nichts verändern:
Drittens / kein Wöhr vnd Waffen tragen:
Vierdtens / den sichern GlaidtsBrftlch dem Richter alsobaldm

überantwortken:
Fünffrens/ seiner kurZarion ftirderlichist nachsetzm/vnd sich hier«

K ? innen



Dann wann er wideraines/oder das ander thuet/hat er -asGlaidt
verwürckt.

§ 4. Ferrers ist zuwiffm / daß rin jedes sichersGlaidtnurbiß zun»
EndkDrthlwehret/dannwanndie erkantnuß widerdenDerglatdten en,
gehet/Hört das Glaidt auff/vnd mueß derselbe in verhaffmnggenom»
men werden.

DieersteGlaidtsvrrwilligung hatgemainiglichDrey:Die erströ»
tkungen aber/jede ZwayWonach Termin / vnd lauffen in- enenselbenal»
le kcricn.

Der Neun vnd KwamMste ArttcuL
as naA der vechaffmng zuthuen.
O der jcmge/welcher ln dleKlag/oder inqmü-
r >on , vnd darüber in verhafft gezogen worden / die Missethak
vernainet/ soll jhm fürgehaltenwerden / ob eranzaigenkönte/

daß er der Wissechat vnschuldig / vnd man jhn sonderlich erindrm / ob er

then / endten vnd Orchen gewesen / darauß abzunemmen/daß er die
Wissethatnichtgechatt haben könte/welche erinderung darumben Noth ist:
daßmancher / ob er gleich vnschuldig / auh ainfallt / oder schröcken nichts
für^uwenden waiß / wie er sein Dnschuldtauhführensolle.

§ i . Go nun der Gefangene berührterMassen/ oder sonstenseinDm
s»

Herr / oder Richter / auff deß Beklagten / dessen Freundtschafft/ oder
wann sie es nicht haben / auff deß LandtgerichtS aigenen Dnkosten zu
demendtauffs fürderlichist erkundigen/damitderDnschuldig nicht leydc/
vnddochdasDbelnicht vngestrafft bleibe/oderwann derGefangene/oder
seine Frcundt/desthalbenZeugen stellen wolten/ soll mans wie sichs ge¬
bührt/verhörenlassen/ findet sich mn die angezogene Dnschuldt nicht/so
verfährt man weiter / wie hernach vermeldet wirbt.

Der Drepfftgtsie Arttcick
M caurion

- e«« kn,nL ^



On der Versicherung deß Klägers/ ist oben tM Ze¬
chendenArmut gemelt worden : Kein Beklagter / welcher auff

Leib vnd Leben sitzet/soll gegm cäunon . oder Versicherung / es
Hab dieselbe Namen wie sie wolle / loß gelassenwerden.

s i . Ob auch gleich die That etwas gering / vnd vmb Gelt zustraf»
fen/ doch derGefangene derenüberwunden / oder es sonstenkündigwäre/
svl man brvorabnahe vor- emDrtiniemandten auffcaurion außlassen.

§ r . Wann aber in dergleichen geringen Verbrechen / sich der ?ro-
ccb8 in die läng verziehen möchte/lanman denGefangenen gegen gmueg«
famer bürgschafft vnd stellungs Versicherung biß zu demDrthlanß der
Gefängnuß lassen.

6e non otkenäencio genant.
M G kan auch ein ehrlicher Wann vor sich vnd die

seinigen/ von einem betrohenden/bevorab der die trohungenins
Werek zusetzcn pflegt / vnd ttzuen kan / nach gestallt vndbe»

schaffenheit der betrohung / versichemng für alle Widerwertigkeit vnd
Gewalt begehrn / welche ein solcher auch mit Bürgen/oder Pfändtern
zulalsten : oder in die Gefängnußzugehenschuldig ist.

§ c.
dieVersicherungmit seinemAydt thuen.

§ L.
Versicherung vor Schaden sechstenbegehren / odereinen / von dem Landt
vnd Lcuth ein Gefahr zugewarttenhaben/biß zu laistunggebührlichrvnd
genuegfamercaurion in die Gefängnußsetzen.

NerWap bndDrepMste Ammk.
on der ZüetiMbeftagung. vnd

Lmgsiucf.
Ann nun der Thäterin der Gefängnuß ist / sott
man jhne nicht lang vergebens ligen lassen/sondern sobald die
vermuettungrn beysamen/ vnversaumbt einigevIeitz/ derRichter

selbst/
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bkr/ oderauffdemLandt der LündtgerichtsDerwalter/ neben ZweenvkO
ständigen Mänttern/vnd einem Genchtsschreiber / an einem Vormit¬
tag / den Gefangenen gerichtlich befragen.

Anfangs ins gemainr
Erstlich/wie er HE s
Andertens/ von wannener gebümig/ vndwerseine Elkernt
Drittens / wie alt t
Dierdicns / ob er verheyrat / vnd Kinder Hab t
Fnnfftcns / was seinHandtierung i
Sechstens / wo er sich einZeit heroüuffgrhalteN?
Sibendens / bey was fürGesellschafft?
Achtens/was Religion?
Vnd was etwo sonsten die gelegenheit der Person an die Handt

gibt. . >
§ 2 . Hierauff jhM die Drsach seinerGefängnußfürhalten/ vnd jhne

vmb die That / derentwegen die anzaigungen verhanden/ befragen/ bene^
bcnö/daß er dieselbe warhafftig erzehlen solle / ernstlich/doch ohnedem
irohungcn/ vermahnen.

§ ^ . Bekennet ers/ so soll mans fein klar/vnd wieers sagt/ohne ver//
Snderung eines ainigettWorts auffschreiben/vndwann er die vmbständt
selbsten nicht/ oder gar vnordmtlich sagt/ ihn außführlich auff gewisse
Fragstuck darumben befragen : Als zumErempel.

kommen ? v
Andertens/wo dieselbebeschehen?
Drittens/zu welcher Zeit?
Dierdtens / durch was mitl / vnnd auff was weiß die Thal

beschehen?
Fünfftens / wer ihMe darzue geholffen?
Sechstens / wie sie haissen?
Sibendens / wo sich diksetbenauffhalten?

brechen / auß gewissenVrsachen in achtzunemmen/in demAnderten thail

8 4.
GO
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ßrm anlehrrre / sondernallem/ wie obgemellt/ die ymbständt zuwissm

Weniger - cnGefangenen güet : oder peinlich vmb ein anders
Verbrechen frage/Als derentwegen die anzaigungm verhandele/oder
was aup der That selbsten nothwendigfolgt / vnd derselben anhcmgig ist:
Wann aber der Thäter vngefragter einandere That / oderWer bekennt/

beftagcn/vnd solgentö auch auff selbiges infameren.
s 6. Wo man aberStrassenrauber vnd dergleichen/mwahrerThat

brgreifft/ vnd sonsten kein andere erfahrungeinzieyenkan/ausser das- sie
wusentllch schädliche Leuth seyndt/ soll man dannoch Fragstuck machM
vnd sie nicht allein auffam Thar / sondern auffalles / was gemaimglich
solche öffentlich beschraite / schädliche Leuthzuthuen vnd zustifften pflegen/
wie auch auff ihre Gesellm vndMithelffer/mit fleisi fragm.

§ 7 . Kein Richter soll sonsten den Gefangenen aust einen gewissen
mit Nanien benenntenMithelffcr: sondernallein ins gemain fragen/ wer

jbme darzue geholffen hat; Macht er nun amen/ oder mehrselbstennamb/,

bafft/ alsdann ist weiter zufragen / wo er anzutreffen/ wie er haisse / me er
« stallt / vnd bcklatdt seye i Wie/wo / wann / vnd wie offt / auch welcher
gestallt er ihm zuderThatgeholffen habe i Sagter aber von memandt/
soll manjhmauchkeinm andieHandt geben/es wäredannwiderainen/
oder mehrMithelffsr genuegsame anZaig : vnd vermuettungenverhalt/,
den/alsdann kan mans wolbenennen/vnd insonderheit auff amen vnd

andern fWen
^ e so dann / wann sie in eben dem Landtgericht

sich befinden/ einzuziehen/oder dem ienigenLandtgerichts : oder Grundn,

Herm / vnter welchem sie vermuethlich anzutreffen / nebenuberschickung
der mchcicn , vnd aussagen / nambhafft zumachen seyndt / vnd zwar ab,

sobalden/ damit die beschuldigte / wann sie ihres Mitgespans einziehung
vernemmen/nicht wie gemamiglichbeschicht/entfliehen/sondernauchdem

verbalsten noch in seinen lebzeuen mtgegen gestellt werden mögen.
§ y . FerrersollmankemeüberflüssigeFragenmachm/sondernalles

was zu erfindung derWarheit nicht dienstlich/ ausilassen / vnd derohala
- en die Fragstuck vorhero wol erwögen vnd berathschlagen. -,

S ro . Eben so wenig soll einRichter dem Gefangenenversprechen/
D wann
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wann er die Thcv bekennen werde/daßer jhmeMilderung erzaigen wölle/
jngleicheN auchmcht mir vngrundt fürsagen / daß sein Verbrechen von
andern wider jhncalibereit bckennet/odcr außgesagrworden sey/dann
solches ist em bttrügllche Verführung / welche - erRichter nicht halten;
noch vemnkworttm kam

Mer Mrep vnd MrepssMeArticuf.
las ziichue» / wann Ser Uhätcr

lauMtk
der verhasste die That durchgehende

laugnet/vnd in der güete auffernstliche ermahnung nichts bekem
ncn will / mueß der Richter die anzaigungen wol beobachten/

auch sehen / ob sie zu peinlicher Frag genucgsam seyndt^ vnd hierinnen
nicht seinem eignen guetbeduncken folgen/ sondern Erstlich die Drsach vnd
gelegenheit wie dieMalefitzperson cintommen : Andertens/die vnter»
schidlichen anzaigungen : Drittens/die güetigenficneral - vnd Lpccisl
Fragen : Dierdtens/die hierüber gethane aussagensicissig zusamen ver/<
zaichnen/ insonderheit Fünfftens berichten / was der verhasste für ein
Person / ob er nemblichstarck/ oder schwach/kranck / oder gesundt / ainfak
tig/ oder listig / vnd verstockt seye : Hierüber ein vnpartheyisches Beding
besetzen : Discs alles / vnd zwar in schwärenvnd zwcifelhafftigenFällen/
sambt derRechtsgelehrten mainung/demselbm vortragen/vnd hierüber
ob/vnd was für einGrad der ^ orrurfürzunemmen/erkennen lassen.
Vnd hierüber dasBeyDrthl mit allen /ä dlis in denen im Ain vnd Diera
zigistm Articul 8 6 . benennten Fällen / die Stätt vnd Märckt aber ohne
einige außnamb / Dnserer N : Oe : Regierung übergeben.

§ i . Vnd sollen alle Landtgerichter wissen / daß bey Dnserer hohen
Straff niemandt mit peinlicher Frag angegriffenwerde/es seyen dann
vorhero redlich : vnd derohalben genucgsame anzaigung : vnd vermueta
« ngen von wegenderselbenMssethat / auffjhne glaubwürdig gemacht.

§ r . Db auch gleich ein Mssethat auß Schmertzen bekennt/ja gar
durch k sversvnd Drphedtbestandten wurde/jedochwann nicht genueg/,
fameanzaigungen / neben dernachrichtung c!e Lorporc verhäng
dktz soll der bekantenThat nicht geglaubt/sondern an diebenartteOrth/qll-" ev-

kuw
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Kündigung einMvgm : DorHetöabernikmandtsvemtthailk : widrigm»
falls der Richter / nach dem erö gefährlich/ oder vnverstandiger weiß M

kroch darzuedeM gepeinigten/ alle Schmach / Schmcrtzm / Kosten vnd
Schaden guet zumnchen / nngehalrenwerden.

-er Vier vnd
aun

Ann der Befragte weder bestehet/noch laugnek/
sondern ihm dieanzaigungm zu seiner verantwortAngzueröff-
nenbegehrt/feyndt ihm dieselbm/wann er ein öffentlich beschrach«
M ' " '»M ' » M " ilen/ssm

-.Wann

F

nach beschaffen/daß er zur kurZarion zulassen ist/kan/vnd sollmans
jhmezu seinerverantworttung inAbschrifften hinauß geben.

§ i . Dises aber soll den Richter an seinem ordentlichm krocclx
nichts hindern/sondern er/wann der Beklagte mit seiner gründlichen
verantworttung nicht auffkommen kan / nach außweiß disch Dnserex
KandkgerichtsOrdnung ohne Verzug weiter verfahren.

WerWnffvnd ArepsstMArttcE
aermegsainmen Arft

zatgunW/ M peÄchcnUraL
As nun aber für Vrsachen vnd anMgungen Zur
peinlichen Frag erfordert werden/ seyndt alle zubeschreibennicht
wol möglich/ doch haben Wir zu besserer Nachrichtung hiebeyet»

lichegemaine/vnd folgems bey jedwedern Verbrechen die sonderbahre
dermuettungen außtrucklich zubenennrn/ für ein normrfft erachtet.

§ i . Als erstlichist ein genuegsame Dksach zur peinlichen Frag/
wann die Wat mit ainem vntadelhafftenZeugen/welcherseinesWissens
Zenuegsamr vnd KM Sachen taugliche Vrsachen gibt / auffjhne erwü-

D r § r . So



ß r . SojemandtauffosienbcchrerThatergriffm wird» /solche doch
ftäventlich laugnet/vnd anderwärtig nicht genuegsam überwisenwer»

den kan / der soll peinlich darumb geftagt werden.
^ Wann mehr/odernur ain überwundener Mistethäter/derin sei»

nerThatHelffer / Hehler/ Rathgeber / oder Mitgesellen gehabt / auff
jemandten m der güet : oder peinlichen Frag ausgesagt / der ihm zu seinen
gcüebt : erfundenen Misscthatm mit Rath / oderThal geholffen/oder
Gesellschafft gelaist Hab -, so kan man einen solchen wol einziehen/ vnd pem»
lich fragen ; dochanderst nicht/ als wann sich nachfolgende vmbstandt bey
her Austag finden.

Erstlich/ daßdem Austager die Personin : oder ausser der peinlichen
Frag mit Namen nicht fürgehaltemer auch auff dieselbe nichtabsonder»
lich / sondern nur ins gemaingefragt/vnd doch solchePersonhierauffvon
dem gefragten sechsten benennt / vnd angezaigr worden.

Andertens / daß die Aussagall e vmbstmdt / welcher gestallt / wie/
wo / wann / vnd wie offt er mitgeholffen/ oder - arbey gewesen/ m sich
halte.

Drittens / daß der Austager wider den/auff welchen er bekennt/
kernesonderbahreFeindtschafft/Dnwillen/ oder Widerwertigkeit trage;

Dierdtcnö/daß die bekennte Person also argwohnlich seye/daß man
sich drr M 'stethat zu ihr wol versehen möge.

Fünsttens / daß der Austager auff seiner Gag ohne widerrueff be»
stMdig verbleibe.

Sechstens/daß der angezaigte vorhero dem Austager Persönlich
vorgestellt / vnd mit seiner gcgensag vernommen werde-

h H. Wann einer in üebung der That etwas verliehrt / auch hinter
ihmligen/oder fallen läst/als seinmManchDegm/Hutt/Schuech/
vnd dergleichm/oder man auch auß der Spur im Schnee / Kott/oder
Staub Hernachmahls finden / vnd ermessen mag / daß die Sachen
vnfchlbar deßThäters / vnd nechstens vordem Verlust in seiner Gewalt/
oder aber die Tritt deß Thäters aigentlicheFueßstapfen gewesen/ Hier»
auff ist er peinlich zufragen / er wurde dann wie obgemellt etwas dar»
gegen fürwenden / welches wann es sich erfunde/ oder bewisen wurde /
daß es bemellten Argwohn ablaint : ( als wann er erwise / daß er die
Sachen kurtz vorhero verkaufft / weckgegeben/ verlvhren / oder daß er
selbiger zeit an einem andernOrth gewesen / re. ) Alsdann soll dieselbe
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Entschuldigung vor aller peinlichen Frage zuerfahren fürgenommm
werden.

§ 5. Alle anzaigungen zur lorrur , seyndt dahin zuvrrstchm/
wann der Beschuldigte wider dieselbennicht etwas solches fürwerr- et/
welches / wann rrs erwise / die Aussag / odr^ den Argwohn ablamete /
derentwegen soll man jederzeit die entschuldigunghören/ vnd ob sie sich
also verheilt / vorher» nachforschen : Dann wo deß Thäters / entschuld
digung mehrern glimpfen vnd grundt / dann die vorkommme lr >6ic >s
auffjhnen tragen/soll die peinliche Frag ohne mehrere vnd bessere er«
fahrung nicht beschehm.

§ 6 . Wann sich ein vernünfftiger Mensch / berühemet / oder frey
bekennet / er habe ein Missethat begangm/ vnd es ein solche Person ist /
zu der man sich der Missethat versehen kan / soll der LandtgerichtsHerr
nachforschen lassen/ ob sich die That an orrh vnd endt solcher gestalt/ wie
er sich berühemet / mit allen vmbständen zuegetragen ; findet fichs in
allem also / so kan ein solcher / wann er die That hernach widerumb Krug«
nete/wol peinlich befragt werden.

§ 7. Es seyndt auch villerley anzaigungen / deren jedwedcre allein
zur peinlichen Frag nicht genuegsam / doch wann dergleichen etliche zu-,
samen kommen / die lorrur darauss wol fürgenommen werden kan:
Ais zum Ercmpel/wann der Verdachte ein solch vermögen : vnd leicht«
fertige Person/ auch von bösen Leunmueth vnd Gerücht ist / daß man
sich der Missethat zu ihr versehen mag ; Oder aber ob sie dergleichen
Missethat vormahls geüebt / vnterstandtcn hat / vnd bezögen / oder
derentwegen 6cnuaciertwordmist -, Doch daß solcher Leunmueth vn-
venuncialion , wie obgemeldet / nichtvon Feindten / oder lcichtscrti«
gen / sondern vnpartheyifch : redlichen Leuthen Herkommen.

Wann die verdachte Person an solch : gefährlichenOrchm/die zu
der That verdächtig wären/gefundenwirdt.

Wann ein THLter in der That / oder dieweil er auffdem werg dar«
zue / oder davon gewest / in solcher gestallt / Waffen/Klaider / Pferde/
oder andern/gleich als wie derThäter beschribm/gesehen worden.

Wann die verdachtePerson eineZeikher/bey solchen LeuchenWoh«
nungvnd Gesellschafft gehabt hat / die dergleichen Missethatüebm.

Wann sie außNeydt / Feindtschafft/ vorhergangenen betrohun»
gen / oder vmb hoffenden Nutzens willen zu der Missethat Prsach ge»

D ? nom«
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vndoffrmahlen allein «» genuegsanres anzaigen/wann derBktrohM/»
de ein solcherMensch ist /der die Wort ins Wrrck fttzm kan : der vor W
sem auch jemandten getrohet /vndan ihm vollzogen : Oder wann man
schon in etwas / als wie bey denen Zauberern / die würckung der be»-
trohung erfahren hak.

Wann der Verletzte auß gewissen Drsachen jemandt der Miste/»
Hat sechsten zeyhet/darauffstierbt/oderes bey seinem Aydt bekennet.

Wann jemand : einerMissethat halber flüchtig wirdt / vndwar/»
umbcn er geflohen/ kein vernünfftige Vrsach geben kan.

Es kombt auch darzue die Veränderung der Gestallt / Wanckeb»
müerigkeit vnd Falschheit im reden / die in wehrender Gefängnußge/»
öebtkkraöbicen : ein haimblicher vergleich über das angegebene Laster:
die beständige bekantnuß eines andernDbelthäters/ so sein Gespan ge»»
west : oder auch die bekantnuß / welche einer vorhero wicwol vor einem
vnrechtmässigenRichter gethan hat/vnd dergleichen.

§ 8. Wann nun so vilfältig gemaine vermuetmngm zusamm/
sud etwo auß der bezügenen That selbsten / noch andere absonderliche
Warzeichen herfür kommen / kan man vbangedeutter Massen zur
veinlichen Frag schreitten : doch solle hierüber vorhero rin vnpartheyi/»
fchcs Beding / wie derDrey vnd Dreyssigifte/ vnd Ain vndVierzigi/»
sie Artirul außweistt / besetzt / vnd in demselben erkennet/vnd gespro¬
chenwerden / ob die Incücia zur peinlichen Frag genueg t Auch ob / vnd
auff was für ein weiß der Berüchtigte gepeiniger werden solle ? vnd
wann dergleichen erkantnuß nicht vorhero gehet / kan ein Richter einen
Gefangenen mit der lorrurauch so gar nicht betrohen / vil weniger
Khm dieselbe würcklich anthucn.

s y . Schließlich ist zuwisscn/ daß ein jedwedere anzaigung / darauff
peinliche Frag zuerkennen / wann sie widersprochen/ oder in zwrifelge-»
Zogenwirdt / wenigistmit Zween Zeugen erwisenwerdrn mucß.
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Je gegmstcllung geschicht bißweilen vor der
peinlichen Frag zu dem Ende/ - aß man entweders die Mm«
helffer / so wegen einer Dbelthat zugleich verhasst scyndt/

dem Thäter : oderden Thärer denenMitheiffcrn vor : vnd vnter die Au ««
gen Met / wann nemblicheurer «Gerrit die THatbekenmt / auch die be««
nennung deß Thäterö Gesellen/oder Helffers/vor / oder in derpeinlichm
Frag bestättiget hettt : oder sie geschicht/wann man dem Gefangenen
amen / oder mehrZeugen vnter Augen stellet / vnd jhne was die Zeugen
sagen/sclbst anhören lD.

§ l . Solche conironcation ist in ainem/ oder andernfall M erfrm
düng der Warheit osst nutz / vnd offt schädlich / derohalben kan hiß
Orths kein gewisseRegl fürgescl-riben werden/ sondern derRichtermuss
aüß beschaffenheit der Person / vnd allen vmbsrmden selbst erwögen/
ob solche zusammknstellungzu erkundigung der Warheit / vnd daß der
Dbelthäter desto ehunder zur brkantnuß gebracht werde / nützlich vnd
dienstlich seyn möge. - «

>er Scheu und MeysstEsteArttcuL
Zon der pnnliAen MM.

Ann nun der Gefangene zu der peinlichenFrag
erkennet wirdt / soll derRichternachfolgems in achtnemmm. >

§ i . Dass er vor allen dingen der beschehenen That vor»
gwiffet seye. -

§ r . Daß er noch vorhero mff aines / oder mehr Verbrechen k wie
xS die anzaigungen an dieHandygeben) kurtzc / wolerwogcne vnd be/
rathschlagke / nach der Ordnung auffeinander gerichteFragsiuck stelle/
damit der arme Mensch m der peinlichen Frag nicht deremwegenauss!
gehalten werde.

§ Daß er/ wann es kein streichender Thäter / stimmHerrn/ oder
LessenBcambten darzue verkündte.

S 4 . Daß die peinliche Frag an keinem Feyertag/auch sonsten jeder/«
zeit/ Vor : vndnicht Nachmittag angestelltwerde / wann es aber ja auß
echöblichen Drsachm Nachmittag seyn müsste / soll man dem Thäter
ausser einer Labung vorhero nichts /oder dochMr wenig zuessen vnd zu««
ttinssen geben.

> -
, § 5 « Daß
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? 5. Daß kein Richter/oder LandtgerichtsDerwaltcr allem/son»

dem neben jhmIween hierzue geschworne : oder sonsten verständige

ehrlicheMänner/darzue auch ein bcaydigter/oder tauglicher Gerichts«
schreiber/ bey der Frag seyen . .

§ 6 . Daß der Richter dem Beschuldigten / wann er zur Pein ge»
führt wirdt / vorhero nochmahlen mit scharpfen doch beschaidenen
Worten Bespreche / ev wolle die Thaten bekennen / vnd zur scharpfen
« rag nicht Drsach gekkn : Wann er dann guctwillig alles bekennet / «st

man der peinlichen Frag überhoben / kan auch solche / wann er bcstän»

diq darauffverharret/weiter nicht vorgmommen werden-
z 7. Wann ja der Verdächtigedurch keine Wort zubewegen / soll

der Richter einen Grad nach dem andern vnterschidlichvvrnemmen:
Als Erstlich/anfangs denThäter durch denScharpfrrchter am

greiffen/vnd die Klayder außziehen : ^
Andertens/jhne ( waran vil gelegen ) starck dmden;
Drittens / auff das Reckbänckel setzen:
Dierdtens/einmahl auffziehen : , -
Fünfftens / das Recksail anschlagen lassen/vndihmc bey ikdwedern

Absatz vmb bekennung der Warheit Besprechen : Wie dann ,n disem
maistm thails die Dernunfft eines Richters zugebrauchen ist.

SttlOens / man kan auch gegen hartnäckigeLeuth / so mit stamm
anzaigungen beschwärt/ die lorrmin einem ^ öku solcher gestallt ab»

thailen/daß man einen zum andern : auch zum drittrnmahl auffziehen
läst/vnddißwirdtnurfür am l 'orrur gehalten. ^ ,

§ 8. Wie dann durchgehend/ wann die Person gar starck/ oder Hart»
Mckig/nicht lindt anzufangen/sondern die Pein etwas schärpferzuge»
brauchen ist/doch das gleichwoldie rechte maßnicht überschritten/vnd
der gepeinigte zur Vollziehung deß Drthls bey Kräfftrn erhalten werde.

§ y . Zum fall aber die Person schwach / so istdas auffzchen nicht

gleich anfangs vorzunemmen / sondern nach gelegenhcir der (Zachen:
Erstlich / die betrohung deß Scharpfrichters:
Andertens/die vorstöll : vnd Vorweisung seinerWerckzeugr
Drittens / die anschrauffung der Daumbstöck:
Vierdtkns/derSpänischenStifelzuversuechen . ^

8 io . Hicbey ist zu beobachten/daß in Sachen welche keine schwä»
re Leibsstraff auff sich tragen/ auch kein starckeFrag : sondern nachbe»
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gebraucht werde/ damit die loreur nicht schwärerscyeals die Straff.
§ 11. Wann ein Weib / vnd ein Mann -, oder ein schwacher vnd ein

starcker / vmb eines gleichen Verbrechens willen peinlich zufragen/soll

gen
wo

et»

§ i r . Hiebei) wollen vnd verordnen Wir / daß ein Landtgerichtsa

Landt üeblich/ zur Pein gebrauche.
§ i ^ . Nicht weniger in der ^ orlurfleissigachtung gebe/wann/vnd

wie der Thäter sein qclmllt verändert / vnd wieleicht er die Veinaußstehe/
r '<

gehe.
§ 14

außlasse/ oder zueseye.
§ 15. Doch soll die Sag deß gepeinigten / so er in der peinlichen

Frag bekennet / nicht angenommen werden/ sondern das/was er auffagt/
wann er von der strengen Frag gelassen ist / allererst von newem auffge"
schriben vnd vor gültig gehalten werden.

Aer Acht vnd BrepssWsie Arttcuk.
elKe Personen nicht an die streiW

MraLZelegt werden können.
MS feyndt in den Rechten gewisse Personen aus¬

genommen/welche man nicht rorquicrcn kan.
8 I . Ms rin Knab vnter Dierzchen : vnd ein Weibsbildt

vnter Sechzehen Jahren / kan ausserbetrohung/oder endlich anthueung
eines Ruettcnstraichs / schärpfcr nichtgefragt werden -. Es seye dann/das
dieBosheit das Alter übertreffe/ welcheszu deß Richters vernünfftigen
nachdencken vnd erkantnuß anhaimb gestellt wirdt.

8 r . Ingleichen einschwangersWelb/oder Kindlbetherin : aber nach
E der
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der Kindlbcth/soll man dem Kind ein Amblzuestellen/so damr kanmans
auch / doch etwas leichter / peinlich fragen.

s Ein alter Mann von Sechzig Jahren / vnd weiter / er seye
dann so frisch / daß er dielorrur ohne Verlust seiner gcsundheit außstchen
mag / so gleichsfals zu deß Richters erkantnuß anhaimb gestelltwirdt.

8 4. Ein gebrechlich : gefährlich verwundter/oder sonsten kranckcr
Mensch / bey welchem zubesorgen/er möchtesterben / kan durch nichts
schärpfers angestrengt werden / als was er ohne mehrere verlezungaus?-

stehen kan. ^ ^
§ 5 . So hat auch bey einem vnsinnig : aberwitzig: Item einen solchen

stummen/vondeme man die Warheit durch gewisseZaichen nicht haben
kan / wie auch gar ainfältig vnd blöden Menschen/ keinlorrur stat.

§ 6. Die würcklichen LandtsMitglider dises Dnsers Eryhertzog -,
thumbs Oesterreich / wie auch Dnsere Räth/voLborex vnd blobib-

liercc , sollen ausser deß Lasters der belaydigten Majestät/LandtSvw-
räthereyen/vndanderndergleichen schwärenDerbrechen/nicht ror ^uierc
werden.

Der V ^eun vnd Mrepsstglste Articuk.
E die ^ ortur

, gemain soll nlemandt über amerley anM-
8 gungen / mehr als ainmahl peinlich befragt werden.
'

8 i . Ausser in grossen Lastern/als in der bclaidigtenMa¬
jestät / vnd dergleichen. ^ ^ ,

§ r . Oder wann nach der ersten außgestandenen Pem newe erhobt
che anzaigungen herfür kommen . ^ «

? Wie auch wann einer nur gering/als mit dem Daumbstock/
oder dergleichen / wäre darumb rorcsuicrr worden/daß man gehofft / er
werde die Warheit sagen / er aber solchenicht bekennen wolt / so dann kan
man ihn noch ainmahl schärpser angreiffen lassen.

? 4 . Wann einer die bekantnuß/so er in der Pein außgesagt/vnd
nach der ablassung bestättiget hat/ein zeit hernachwiderruefft/kan man
jhn zum andernmahlpeinlich fragen: Bekcnnete er so dann die Dbelthat
in solcher andernstrengenFrag widerumb/vnd laugnet hernachabermahl/
so kan man ihn/ wann die anzaigungen starck / gar zumdrittenmahl cor-

ouicrcn:
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pureren : kr brächtedann guete erweißlicheDrsacheneinerirrigenbetank
nuß vor / soll man ihn damit hören.

§ 5 . Wann es auch sehr starcke vnd solche Leuth seyndt / welche die
Pein derlorcurn so gar hoch nicht achten / oder empfinden/als wicdie
Zigeuner/Juden vnd andere leichtfertige Leuth/ können sie auß erhöbt
chen anzaigungen/wolzway/oder dreymahl/ nach vemünfftigerermeft
sung eines Richters ror^ uicrc werden.

8 6 . Aber über dreymahl soll der Richter keinencorquicrcn lassen/
sondern denselbeiider diePeindreymahl außstehct/loß vnd ledig sprechen:
Weiler sich von den vorigenlnchcijxdurchaußgkstandknk '

lorrurgenueg
purgiert hat . Doch kan er glkichwolNitsagen / daß ihm vnrecht gesehen
Herr sey / weilen derRichter dieanzaigungen für sich hat/ vnd derentwegen
mueß - er corqu iercc auch die Atzung/ wann ers vermag/bezahlen/hktte
aber der Richter nicht genucgsame Drsachen vnd In 6icia darzue gehabt/
sondern denArmen vnrecht peinigenlaßen / ist er / wie oben in dem Drcy
vnd Dreyssigisten Articul gemellt/ straffmässig.

§ 7 . Die vnterschidlichen
'korl urn sollenauch nicht auffeinen Tag/

sondernwann sich der Gefangene widererholt / vnd der Schmertzender

>er

nach der ^) cm.
Ann nun die peinliche Frag der Ordnung nach
Vorgängen / vnd hierüber die Aussagfleißig vnd deutlich besclM
ben ist/ soll der RichterZween/ oderDrey Tag nach derlorcur

den Gefangenen auß der Gefängnußführen/ihme in beysein der jenigen/
so der 'korcur beygewohnt/diebekantnuß durch den Gerichtsschrciber ab"
lesen lasscn/vnddarüberbeschaidentlich fragen/ob disebekantnuß in allem
wahr seye / vnd ob er darauff zuleben vnd zusterben begehree

8 1 . Bekennet sich der Thäter freywillig darzue/ oder erindert vnge»
fragter noch etwas darbey/soll mans steissig zu der Aussag verzaichnen.

? 2 . Widerspricht ers aber / vnd wäre doch der genuegsame Arg¬
wohn vor Augen/ soll man ihnwider in die Gefängnuß führen / vnd eben
auß Vrsach diser neiven Veränderung noch ainmahl mit strcngerFrag be^
legen/auff die weiß wie im nechst vorgehenden Arricul gemeldet ist.

E L 8Wann
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§ 2 . Wann der gepeinigte auch in diser bestättigung auff amen/oder

mehrMithelffer bekennet / vnd selbige benennet hat/soll man dasjenl ',

ge alsobald vornemmm/ was oben imZway vndDreyjjrgistenÄrtreul
von güetiger befragung gemellt worden.

Aer Am vnd PierMfle Artlcuf.

Mn besGung deß vliMcheyiMli
GedtNU.

L Ach beschchenerbekantnuß mueß man fürdcrlich
^

zu schöpfung deßDrthls schreitten : Das geschlcht nun m den

^ ^ ^ Stätten vnd Märckten / durch Dnscre Stätt : vndLandtgc"

lichter / auff Art vnd Weiß / wie daß von alters Herkommen / vnd m

diser Vnserer Ordnung von newem gesetzt ist.
Auffdem Landt aber / stehet dem LandtgerlchtsHcrmfür stch se b<-

sten/oder durch seinen Verwalter bevor / mit zueziehung verständiger

Leuch in gcnuegsamer Anzahl ( deren wcnigist Sechs scyn sollen) das

Drchl zuverfassen / oder aber ein vnpartheyischcs Beding / wie her"

i
^

duÄme Mrt ain Richter / IwölffBeysitzer / vnd ein Ge-

- ingsschreiber/welche alle fromme/ehrbare/verständige vnd erfahrne

Personenseyn sollen / auffs best man dieselbe jeder Orthm habenvndbe-
kommenkan/ welche ihnen auch dergleichen grosse Sachen - so dcßMm -,

fchenChr/Leib/Leben/GuetvndBlut belangen/mrt dapftrn wolbedachten
'« -a- kenn lassen : Wie Wir dann zu sicher : vnd be , serer besetzung

horsten / vnd stch aujser der ^ als) L) Moften vnwivnil

LandtgcrichtsStaab : Drittens dieKlag/wanneineverhanden/oder wo

rin ?roccl8 außgesührt worden/selbigermit allen darzue gehörig: glaub',

würdigen Notturfften ; Widrigenfalls aber Dierdtens alle anzaigungen/

Fünfftens/ auch vbvnd wir man derThat/auch denen bekanntenVerbre ',
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chern vnd Michelstem nachgeforscht : Sechstens/ die Fragstuck: Sibem/
dens/die darüber abgelegten güct : Vnd Achtens/wann einThäterzur
strengenFrag erkennttworden/ neben dem destwegen vorgangenen Bey-
Drthl auch die peinliche» » Aussagen: Dann Neundtens/ welcher gestallt
dieselben der Thater nachderl 'orrur jnhalt des) DierzigistenArticulsbc//
stättiget hat/eingehändigt. Diser Gedingsschrciber erindcrt so dann die
Beysitzer/daß er darzue bestellt worden / »nacht benebens Aween/oder
Drey GedingsRichter narnbhafft/ fordert derentwegeneines jeden matz/
nung ab/wcr nun die maiften Stimrncn hat/der ist GedingsRichter/
vnd deine wirdt derStaab neben allen erstangedeutenSchrifften überge//
ben/ diser setzt sich nun oben: vnd derGedingsschreiber vntenan/zwischen
ihnendie Zwölff Beysitzer/ nach dem sie nach einander bemessen werden.

§ Wann das Beding also besetzt ist/Mch der Gedingsschreiber
dieNanren aller beywcsenden beschribcn/vnd man ihnen dieDrsach der be/,
schchenenersetzung/auchwelchePerson es betrifft/vorgetragen hat/so
fragt der Richter die Beysitzer.

Erstlich/ob sie vermainen/daß dasGedingsrecht mitgennesam:
auch tauglichen Personen besetzt?

Andertens/obkeiner aus) ihnen dcmKläger/oderThätcrmitFeindt:
Freundt : oder Schwagerschafftzuegechan / oder sonst der Sachen thcil/
hafftig sey?

Drittens/ob auch Tag/Stunde/vnd Weil seye über Menschen
Bluct zurichtcn?

? 4 . Wann dises alles gebührend» beantwortet wirdt / so soll der
Gedingsschreiber alle /Vöka vnd Bekantnussen ablesen/ hrcrauffderRich//
ter den Gefangenen erfordern/ jhne von kunäken zu?un6lcn verncm//
men/vnd wann ers bestehet/wider hinwegkführen/so dann über das M
nige so vorkommen/derBeysitzer mainungen/was jedwederfür ein Drtl/
den Rechten/vnd diserDnserer LandtgerichtsOrdnungnach/ Zufällen er//
achtet / ablegen / auch durch den Gedingsschreiber solches alles mit fleiß
verzaichnen lassen. Der Richter hat Macht hicrauffdenSchlußzuma//
chen/vnd der Gedingsschreiber das Drthl auffzusetzen/welches sie alle
noch in sitzendemBeding vnterschreiben / verfertigen/ vnd also verschlösse//
nee dem LandtgerichtsHerm sambt allen ^ Äiszuestellen sollen.

8 5 . Den Schluß ist jedwedererRichter nach den mehrcrnStiim
men zumachen schuldig/ seyndt aber die Stimmen MH / soll er denenje//

E ; nM



z8 Erster Thal! / der
rügen beyfallen/ welche er für billicher hätte/ waiß er sich aber gar nicht zu
entschlichen/so sott man die Sachen dem LandtgerichtsHerrnvortragcn/
vnd da derselbeauch darüber nicht sprechen wolte / an Dnscr N : Oe : Re«

gicrung / mit beyschliessung der ^ öten , vnd beederseitS Motiven zum
entschulden gelangen lassen.

S 6 . Bey diser hievor zumtheil gebräuchig gewestenformder vnpar"
cheyischenGedingSersetzung/ lassen Wir es auch noch verbleiben/wollen
aber dabey/daß alle vnd jcdcLandtgerichtersowol dieBey: alsEndtDrtk
in nachfolgendenFällenDnsererN : Oe : Regierungvor der Lxecucinn,

zu deren weitern erkantnuß/ sambt allen zu übergebenschuldig scyn

^ ^
Als Erstlich in all solchen Fällen/ welche nicht allein dem LandtM

richtsHerm zweifelhafftig Vorkommen / sondernauch an sich sechstennicht
klar seyndt.

Andertens / in denen Lastern der Gottslästerung:
Drittens / in der Jauberey:
Dierdtens / LandtsDcrrätherey.
Fünfftens / vcrgifitung ; auch der Waidt vnd Brunnen:
Sechstens / Landts : Mordbrcnncrey:
Sibendens / wegen falscherMüntzer / vnd denen/ so Dnsere Sigel

nachdruckcn/die jenigen falschen Müntzer aber / so Dnscr aigne Müntz
Nachdrucken/ oder Dnser Sigl fälschlichnachstechen / behalten Wir vns
selbsten zubestraffen bevor;

Achtens/in denen an sich selbsten schwären Lastern 80-
öomiL Lc klsZis > das ist Menschen verlaustem

Neundtcns/ in Sachen welche zusamen rottierung böser Leuth b^
langen : vnd endlich in allen denen Lattbuz wo derLandtsFürst / oder
das Landt/oderein theil desselben inccretticrc istrWie auch wo dieStraff
den Verbrechens ein Landesverweisung mit sich bringt.

In denübrigcn Fällen/mögendicLandtgerichtererkennen vnd die
Drthl vollziehen/vndseynd nicht schuldig wann sie cs zu crleichterung jh,<
res Gewissens nit selbsten gern thuen wollen/solcheDnscrerRegicrung
zu übergcben/dochwollcnWir sie hiemit gnädigstvnd ernstlich vermahnt
haben / daß sie hierinnen sichervnd gcwahrsam gehen/jhren Pflegern /
oder LandtgerichtsDerwaltern/nichtallein trawen/ sondern alles durch
Dnserebestellte/oderandere in peinlichenSachen erfahrneRkchtsgelehrte
in reiste wol erwogeneberathschlagung ziehen lassen/ auffdieweiß/ wie in
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diser DnsererOrdnung / in dem letztenTitul mit mehmn außgeführtvnd
betrohet ist.

s 7. Vnser allhieigesStattgericht aber/wie auch sonsten alle Dm
sereStätt vndMärckt seyndtmallenvnd jeden Fällen ohne einige auß/«
ttamb/sowol die Bey : als EndtDrthl vorheroDnsern bestelltenRechtS-
gelehrtenzu ordentlichereinrichtung derkroceis vndformlich stellungder
Drthl vmb ihr informarion vnd guetbedunckm zuezuschicken / vnd so
dann Vnserer N : Oe : Regierung zu ferrerer erkanmuß zu übergeben in
allwcg schuldig.

Ser Kwap vnd VierzMe Arttcuf.
Aon dem Hrchl.

Amit aber glnchwol dtejemgen/so mpemlichcn
Sachen nicht allerdings erfahren seyndt / wissen/was beyfaü-
lang eines peinlichen Drthls am maisten zribeobachten / haben

Wir nachfolgende Reguln setzen wollen.
§ 1 . Daß man in Sachen / wo ein Kläger verhanden/wic auch in

? urZ3cionen , nicht ehunder Zurerkantnuß schreitte/bißdikgantzeSa --
chen von beeden theilcn geschlossen / oder am/ oder anderer theil der Ord¬
nung tmch conrumacieri worden.

8 r . Daß ein Richtervor allen dingen sehe / ob die corc^ ui ci cc Ma«
lefiyPerson durchordentliches BeyDrthl/wie erst gemellt/zur peinlichen
Frag ist erkennet worden.

8 ^ . Ferrers ob man der Sachen / so der Thäker bekennet / nemblich

dem Lorpori 6c !i6ti nachgkforscht / vnd sich dieselbe m Warheit also be--
funden / oder zuegetragen.

§ 4. Dann obs der Tham nach der l 'orru r bestättiget hat.
8 5 . Bey der crkantnuß ist das vornembste/ daß derTham entwe¬

der durch sein eigene bekantnuß/oder sonsten wenigist durch Iween gantz
vntadelhaffte Zeugen derDbelthat überwisen seyn mueß.

8 6 . Dann weder auß vermucttungen / sieseyen so starck als sie
wollen : weder außlnöicien , odervnvollkommener Prob/kan auch in
haimblichcn Lastern kein Mensch verurtheilt werden.

8 7 . Wannabereiner durch ZweenZeugen/wider welche einige be--
schuldigung / oder rechtmässige einwüerff fürgebracht werden mögen/
überwisen wirdt/ob er schon biß in den Todt beym laugnen verharret/
kan er doch gleichwol verurtheilt werden. § 8 . Daß
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ß 8 . Daß man in dem Drthl kein linder / oder schärpfere Straff

erkenne/als dieMissethataufffich trägt/vnnd in diserDnserer peinli//
chcn LandtgerichtsOrdnung außgeworffen ist.

8 y . Wann ein Person vnterschidliche Laster begangen hat / vnd

dieselben alle wahr : vnd bekantlich seyndt/daß man auch wo möglich
mit der Straff auff jedes solcher gestallt gedencke / wie im Sechs vnd

Dierzigisten Artieul hernach folget.
§ i c>. Daß kein LandtgerichisHerr / Richter / oder vnpartheyisch

Gkding / das Drthl Xlcernarivc , das ist/auffeitt/oder andere Straff

zum Erempel / Köpfen / oder Hencken / von oben herab / oder vnten hin//
auff Radebrechen/re . stellen/ sondern ein eigentlich gewisse Straff aus//
sprechen solle-

s ii . Absonderlich aber mueß ein jeder / so in peinlichen Sachen
Stimm vnd Drthl gibt / ob bey der Person / oder der Chat solche
vmbständt verhanden / welche die Sachen / vnd also das Vrthl
linder oder schwarer machen : wol vnd fleissig in acht nemmcn / auch
solchen vmbständten nach / ein linders / oder schärpfcrs Drthl feilen/
jedoch in allen Drthln/vnd deren Vollziehung/durchgehend darauffge//
dacht seyn / damit die besorgende Verzweiflung eines armen Sünders
möglichist vcrhüettet werde.

§ i r . Dnd weilen hieran sehr vil gelegen / seitemahlcn ein einiger
vmbstandt die gantze That ändert / vnd einem offt das Leben geben / oder
nemmen kan/ haben Wir die lindercnde/ vnnd schärpfende vmbstandt
ins gemain im Vier vnd Vierzig : vnd Fünff vnd Dierzigisten Articm
len nachfolgents : die absonderlichen aber bey jeden Verbrechen an sei//
nemOrth zucrindern für ein hohe Notturfft erachtet.

derMrep vnd VierzMe Amens.

Fon Verjährung,
der Wssethat.

S kan auch ein Thäter vmb kein Verbrechen / so
schon verjährt ist/verurtheilt werden -, Demnachaber bißhe//
ro kein gewisse Verjährungszeit bestimbt gewesen / Als setzen

vnd ordnen Wir / daß nachfolgende Verbrechen sich in denen hernach
gesetzten Zeiten verjähren:

Als Erstlich alle die jenigen Missethaten / welche zwar Males,/.
tzisch
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! hisch seyndt/ vnd ein cxcra orclinZri Leibs : aber kein Lkbensstraffaufs

sich tragen / verjähren sich in EüU ^ MühkeN / ingleichen auch der
Ehebruch/darbey doch kein Nothzwang/oder BluetschandtVorgängen:

Innerhalb AkhenDsthstN aber verjähren sichdie gemainen
Diebsställ / warbey kein einbruch / noch Kirchen : oder Strassenrau/r
berey vnterloffen : Ingleichen ein gemainer Todtschlag / darinnen
keinDatter/M,etter : Kinder / Brueder/ Schwester/Herrn/ oderFraw^
en Mordt/begriffen.

Ferrers jnner Atvsttf ^ tZ MHseN / verjähret sich das ^ llä-
linium , da sich nemblichjemandt / einen andern zutödten bestellen las,
sen : Item / ein fürschlich : vnd bedachte Mordthat : Ingleichenda einer
auß Neydt/Rach / oder Feindtschafft/ ein schädliche Brunst verursacht /
( jedoch ausser der Mord : vnd Traidtbrenner / welche vnter die LandtS//
verräther zuverstehm seyndt ; ) Item ein Nothzwang / oder Bluet/,
schandr / an der seiten Lim : Wie auch ein Gewaltthatige entführung/
ehrlicher Weibsbilder / vnd das Laster zwifachcr Ehe. Also das nach
verstiessung solcher Zeit/ ein jeder Thäter/ durch die Verjährung selbst /von
aller peinlichen Klag/ Frag/vnd Straff sicher vnd ledig/ auch wider jhne
weiter nicht zuverfahren ist.

Doch seyndt hiervon außgenommen.
Erstlich / solche Jauberey / da einer GOtt verlaugnet / vnd sich

dem bösen Feindt ergeben hette.
Andertens / grawsame / bedächtige Gottslästerungen.

' Drittens / das Laster der belaidigten Majestät.
Dierdtens / Landtöverrätherey/ darunter auch obberührter Mas«

sin / die bestellteMordt : vnd Traidtbrenncr / wie auch solche kallärij,
welche dem Landt / oder der Obrigkeit / wie die vorige einen grossen
Schaden zuefüegm / begriffen.

Fünfftens / Datter / Muetter / Kinder/ Brueder / Schwester/
Herrn vnd Frawen Mordt.

Sechstens / falscher Geburt vnterlegung.
Gibendens / Nothzwang in auff : oder absteigender Linst
Achtens / die stummeSodomülscheSündr / wider die Natur.
Neundtens / die falsche Müntzer.
Achendtens / welche Junge oder Alte Christen / den Türcken / oder

Juden verkauffen.
F Als
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Als bey welchen hohenVerbrechen / einige Verjährung mchtsim

jedoch styndt alle dise Verjährungen / auff die flüchtigen/ wlder

welche man derentwegen mit der verdienten Straff nicht hat verfahren
können/nicht: sondern allein auff die jenige zuverftehen/derenVerdreh

chen in gehaimb gewest/vnderst nach solcher verflossenenZeit kundbahr

Aer Pier vnd PierziMe Nrttcuk.

ion denen vmVffänden / welche ein
Strass mildern.

^ Ze vmbsiandt / so die Strass eines / oder andern
UVerbrechens zwar nicht auffhöben/jedoch nach beichaffenheit
R der Sachen in etwas lindern/bestehen gemamiglich in deine/

- aß man beobachte . ^ ^ ^
§ r . Deß Thäters sonstm vorhero geführt gueteö § hristlichesr . e<«

ben / vnd ehrbaren Wandl.
? r . Die gar grossen Drsachen vnd Anlaittungen/ welche einem zu

vnmässigenIorn/oder Vollbringung der Thar gegeben worden.
8 Die Melancholcy / oder grosse Trawrigkeit eines Menschens

vor : vnd bey der That . ^
8 4 . Die Dnflnnigkeit : zwar kan ein völlig vnsinmgerMensch gar

nicht gestrafftwerden / jedoch wann er gewisse abwechslungcn hat/vnd
- er Richter anstünde/zu welcher Zeit es geschehen wäre/soll er den lim
- ern wecg erwöhlen . ,

§ 5 . Die grosse Ainfalt / sonderlich bey taub : vmrd stumme»
Leuthen.

8 6 . Das gar hohe Alter.
'- § 7 . Eines Thäters jugent/vnd dabey verspührendeDnverstandt.

, 8. Langwüerigc schwäre Gcfängnuß / warzue der Thäter nicht
Drsach geben / sonderlich bey kalter Winterszeit / vnd geringer vmer§
Haltung in Klaidcr / Speiß vnd Tranck.

. 8 y. Schwäre vnd beharrliche Kranckheit vnd Schwachheit deß
' '

§ 10. Wann sichein Thäter vor der venunciarion . oder lnquiii-
von selbst freywillig angibt/ vnd die Vbklthat guetwlllig bekennet.

' s n . Wann
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» n . Wann ein Mitübklthäter / vll andere böse Landtschädliche

Leuth der Obrigkeit freywillig nambhafft gemacht / vnd zur gefängli¬
chen Derhafftung bringen helffen.

§ i r . Wann ein Datter seinen Sohn/so ein Dbelthäter ist/der
Obrigkeit freywillig überantwortet. .

8 1 ^ . Die vnversehene Trunckenheit / durch welche einer seines
DerstandtS gäntzlichen beraubet gewesen / vnd sonsten kein Feindtschafft/
Trohwort / oder anderer rechtmässiger Argwohn vorhero gan»
gen/ein solcher Mensch auch dasDollsauffen nicht in Übung hat / vnd
derentwegen nie gestrafft / oder abgemahnt worden/ lindert m etwas
die Straff.

§ 14. So einer ein Dbelthat bekennet/der Richter aber nicht ai»
gentlich darauff kommen kan / daß solche würcklich beschehen/entschul¬
diget die orclinari Straff.

8 l 5 . Die Dorbit einer ledigen Person vor die andere / vnterm
vorwandt / der Ehe / mildert die TodtsStraff nicht / hebt sie auch
nicht auff.

§ 16. Hiebcy sollen alle Richter wissen / Erstlich / daß je schwärer
ein Laster / je weniger die Straff / auch auß obbemelt : oder andern
vmbständten -»lindern ist.

§ 17. Aum andern/daßdergleichen vmbständt die Straffnicht gäntz»
lich auffhöben / sondern wo Zwo Straffen über aine Dbelthat / als ein
schärpfere vnd mildere in diser Dnserer LandtgerichtsOrdnung vorgese»
hen / der Richter die Milde der schärpfe vorziehen/vnd also die lindere/
oder auch nach beschaffenheit der Sachen / die extra oröinari Straff
erkennen soll.

§ 18. Drittens / daß die jenigen vmbständt / welche anderwerts
beyfallen/ als dieDerdienst gegen dem Datterlandt / vornemme Freund/« -
schafft / künstlichkeit deß Thäterö / die beweglichen Dorbitten vnd der»
gleichen/nicht bey dem Richter/sondern bcy Dns stehen/ob Wir in er»
wegung derselben vnd anderer vmbständen/auffanzaigung deß Landt»
gerichts/oder wannesDns anderwerts fürkommen möchte/für Dns
selbsten den Thäter begnaden wollen.



er WW vnv Mmcur.
Mn dm vmbständen st die Atraff

schwam machen.
Je vmvständt / so die Straff nach beschaffenhelk
eines / oder andern Verbrechens beschwüren / scyndt genial

, niglich nachfolgende.
§ i . Deß Gefangenen vorher geführt erweislich böses liederliches

Leben.
§ L. Bevorab wann er hievon abzustehen gerichtlich gewahrnet:
§ Oder gar derentwegen schon ain / zway / oder mehrmahlen

vorhero bcstrafft / oder begnadet worden.
§ 4 . Wo auch von einemkein Verbesserung zuhoffen.
§ 5 . Wann einer andere/sonderlich junge Leuth zu denMißhand^

lungen verführet hat.
§ 6. Wann er die That gar arglüstig/oder gefährlicherweißangrist

fen / auch etwas ärgers daraus entstehen können.
8 7. Wann einer die Missethat an geweichten / bcfreyten / oder

sonst hohen Orthen/oder in gegenwart fürnemmex/oder jhme fürge^
fttztm Personen begangen.

8 8 . Die Zeit beschwärt auch die Straff / als wann einer Krancke
vmbbringt/ oder zu Pest : vnd Brunstzeitenbeschädiget / oder bestillct.

§ y . Deßgleichen wann durch ein Verbrechen / auch das Datier^
landt / vnd Obrigkeit mercklich belaidigt wirbt.

8 10. Wann ein Laster allzusehr überhandt nimbt / mues man
bißweilen zu mehrern abschew ein schärpfere bestraffung fürnemmen.

8 11 . Wann sich etlich miteinander verainigt / vnd zusamen ge¬
schworen haben/vnd gleichsam ein Handtwerck auß den Vbelthaten
machen.

8 1 r . Wann ein Datter / Muetter / Herr / Fraw / oder Obrigkeit

sodieDbelthathette abstellen/oder verhütten können vnd sollen/noch
darzue geholffen hette.

8 1 ^ . Wann ein ?rLcepro >
-
, Ambl/ oder andere dergleichen Person

nen wider ihre vntergebene / einMord / oder anders Laster verüeben.
r 14 . Mit wenigen zumelden/ist die linder : oder schwärung dev

Straff/
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Straff / Erstlich / miß - er Than Andertens / auß deß Thäters / wie
auch Drittens/auß dessen Person dem ein Dnrecht beschehen : Vierde
tens / außwas für einem Gemüt vnd vorbereittung : Fünfftcns/an was
für einem Orth : Sechstens/zu welcher zeitrSibendtens/auffwas weiß
dieselbe vollzogen worden/ zuermessen.

ie st
- er Sechs vnd VterzMe Amcuk.

^ in dem ZIrchl ^ »verhalten/
wann cincnvntcrschi - IichcBbclchatti , begangen ßat.

O einer mehr als ain Laster begangen Hat / ist öst¬
lich vndnothwcndig/daßjedweders/sovil sich thuen last/ab/,
gestrafft werde/vmb willen aber hierinnen ein gewisse maß M

finden schwär fallet / als ist zumercken.
§ i . Wann einer in ainerlcy Verbrechen / als zum Exempel im Ehe«

bruch öfsters gesündiget hat / vnd darüber nicht gestrafft worden / ist
solches nur für ein That zuhalten.

§ r . Wann einer zweyerley gemaineThaten begangen hat/so bee«
de deß TodtsStraffauff sich tragen / sollman nicht alle beedezusamen/
sondern nur die jrnige Straff nemmen / welche vnter beeden die schär«
pfest ist : Als zum Ercmpel / wann einer ein Dicbstall vnd fürschliche
Mordthat begangen / soll er als ein Mörder durch das Rad hinge«
richtet / vnd zum Iaichen deß Diebsstalls ein Galgen auffs Rad ge«
macht : Hingegen wann einer am grossen Diebstall / vnd benebens ain
solche Mordthat / welche allein die Straff deß SchwerdtS auff sich
tragt / begangen hctte / soll derselbe mit dem Strang / vnd nicht mit
dem Schwerdt hingerichtet werden.

s Kombt aber ein absonderlich grosses Verbrechen / oder zway
grosse zusamen/ soll der Richter die orcimari Straff deß grossem / we«
gen deß kleineren durch Jangenreissen / Schimpfen / Händtabhacken/
Zungen / oder Riemen schneydcn/ auch Kopf/ oder andere Glider Zum
abschew auff die Strassen zustecken / oder zuheneken / vnd dergleichen/
doch mit grosser aufisichtigkeit vermehren-

§ 4 . Wann solche Verbrechen zusamen kommen / deren aines die
Lebens / das andere eine das Leben nichtbencmmendeLeibsStraff auff
sich trägt / so ists allein an der ordentlichenLebensStraffgenueg.

/ 8 ; § 5. A,



46 Erster TM/der
§ < . In LeibsStraffen/ wann einer deren etliche verdient hette/

jsts auch an ainer/ vnd zwar der schärpfesten genueg : Es wären dann

die Verbrechen sehr groß vnd vil/daßain LkiböStraffhierauffsUwe^
nig / alsdann kan man zwo solche/ die sich neben einander wol thuen

lassen / zusamen nemmen : Als zum Exempel an den pranger zustcl

len / einen gantzen / oder halben Schilling geben zulassen / vnd darnebens

. .ME - Nb- : °nd
Strass können neben einander scyn / dann die LeiböStraff hebt aue

GeltStraffauff.
Ber Eiben vnd PierMste Articuk.

Wn Verfassung ,
der Archl.

^ 7r Verfassung dcrBrthl soll man nachsolgendeSa-
B chen in acht nemmen. , -.

s i . Daß man in bcstraffungSDrthln dieVerbrechen vor"

hero auffs kürtzist erzehle/vnd das jenige was ein Auffruhr / oder Cra

gernuß verursachen / oder zu des Nächsten Schandl geralchen mochte/
außlasse . , ,

§ 2 . Wann jemandt zu einer wider erstattung verurthrilt wrrdt/

daß man deren im Drthl außdrucklich gedencke.
§ Daß man in denen Drthln / dardurch das Lebnr nicht abgc"

sprechen wirdt / der Dnkosten ( nach beschaffenhcit der Sachen ) nicht

§ 4. Daß man kein newe / sondern solche Strassen außspreche/
welche in disem Landt üeblich/auch daß/wie oben im Iway vnd Bier"

zigisten Articul § n . gemelt / alle Verzweiflung möglich'st verhue"
rer werde.

Ber Acht vnd VrerMsie Articuk.

Von den Lebens -Atraffen.
Äs aber für Straffen Lieblich ' vnd wie bey einem
gleichen die Drthl hieraus) verfasset werden sollen / folget
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Lewer.

? i . Der N : solle difer seiner begangenenMisskthat halber zu M )l«
verdienter Straffan die gewönliche Richtstatt geführt / alldorten mit
dem Fewer vom Leben zum Todt hingerichtet / - er Körper zu Staub
vnd Aschen verbrennet werden.

Hiebey seyndt nachfolgende Sachen in acht zunemmen.
Erstlich / wann ein fließendes Wasser dabey ist / setzt man darzue /

vnd die Aschen / in den N : Fluß gestreyet werden.
Andertens / wann bey FewcreGtraff Verzweiflung zubesorgen/

pflegt man den armen Sündern bißweilen ein PulverGärkl auffs
Hertz zubinden/bey welcher gewohnheit Wir es auch verbleibenlassen.

Drittens / oder auch / wann die vmbständeeinlinderungzuegeben/
kan mans vorhero enthaupten lassen / auff solchen Fall lautet das
Drthl also:

Der N : solle auff die gewönliche Richtstatt geführt / alldorten
mit dem Schwerdt vom Leben zum Todt gerichtet : Alsdann / der
Körper auff den Scheittcrhauffen gelegt / durch das Fewer verzehrt/
vnd die Aschen / re.

Dierdtens / oder man kan in erstgemeltenFällen / wo man ei»
nm » die Straff deß Fcwers auffsetzen n »ueß / vnd dabey Diebstall mit
vnterlaufft / einen halben Galgen in den Scheitkerhauffenauffrichten/
denDbelthäter hencken/vnddarnach verbrennen lassen.

kormL Heß Prthls lautter also.

EWEr R : sottauffdie gewönlicheRichtstatt geführt/
alldortauffeinen sonderbahren/in demScheitterhauffm

^ ^ ^ .auffgerichtmGalgen/ durch den Strang vom Leben zum Tode
gerichtet / alsdann der Körper zu Staub vnd Aschen verbrennt/ vnd
die Aschen / re.

Vierchaüen assem.
8 r . Der N : solle auff die gewönliche Richtstatt geführt/ alldorten

durch seinen gantzen Leib inDierThail zerschnitten/vnd also zum Tode
gestrafft / folgentS jedeSthail/an einem absonderlichenGalgen an den
Dier HaubtStrassen zur abschew auffgchenckt / vnd der Kopff auffge»
steckt werden.

Da»
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Dabcy zubeobachten/wanndie vmbständt des Verbrechenssehr

moß/daß manlsonderiich wider dieMörderder schwängernWeiber)
das Diertheilen auffein solche weiß in dem Drthl anbefehle.

Der N : solle auffdie gewönliche Richtstattgeführt/ chme alldortm
anfangs wegen der begangenen vnbarmhertzigen That sein lebendiges
Hertz heraußgcnommen / vmb daß Maul geschlagen/ so dann der Leib
m Vier Thcil zerschnitten / vnd die Vier Diertl / an Vier Strassen/
absonderlich aber das Haubt/Hertz/vnd rechte Handtzusamen / mäm
niglich zum abschew auffgehenckt vnd auffgestecktwerden.

Radbrechen von vnten hmauff / so das schwäreste.
§ 2 . Der V : soll auffdie gewönliche Richtstatt geführt / jhme all/-

dorten seine Glider durch den gantzenLcib von vnten auffmit dem Rad
abgestossen / vnd also vom Leben zum Todt hingerichtct / folgents der
Todte Körper in das Rad geflechtct werden.

Radbrechen von oben herab / weiches linder.
§ 4. DerN : soll auffdie gewönliche Richtftatt geführt/vnd alh

dorten mit dem Rad von oben herab / anfangs der Halß / hernacher
das Hertz : Nachmahlen alle Glidmassen abgestossen / vnd also vom
Leben zum Todt hingerichtet / folgents der todte Körper in das Rad
geflechtkt werden. ^

Zumercken ist / wann der Dbelthäter auch zugleich Diebstall be«
gangen / daß man einen kleinen Galgen auff daß Rad zumachen/ vM
ordnet / mit disem anhang / vnd über den Kopf ein Galgen gemacht
werden.

Galgen.
? 5 . Der N : soll zu dem gewönlichen Hochgericht geführt / vnd

alldortm mit dem Strang vom Leben zum Todt hingerichtet werden.
Wannam Iudt zum Strang verurthailrwirdt/ soll derselbe zwar

nicht bey den Messen / neben Hunden / wie an etlichen orthen gcbräw.
chig / jedoch zum vmerschid der Khristcn / an ein von dem Galgen her--
ausgehenden Pakten / oder Schnelgallgen gehenckt werden.

Schwerdt.
§ 6 . Der N -. soll auffdie gewönliche Richtstatt geführt/vnd M

dortM
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dorten mit dem Schwerdt vom Leben zum Todt hingerichtet werden.

§ 7. Das Ertrencken / wie auch das Schinden / lebendige vergras
ben / vndPfäilen / jngleichen das Dierthailen / Radbrechen vndHen//
cken der Weiber : weilen dergleichen Straffen in disen Dnsern Erb/
Ländern nicht gebräuchig gewesen : also soll man sich deren / wie auch
deß Spissens/ausser inAuffruhren vnd Landes Derräthereyen/ noch
ferrers enthalten.

s 8. Wann die Verbrechen sehr groß / oder deren etliche zusamen
kommen/soll mans / jedoch auß genuegsamen Drsachen / mit nachfol/
genden Peinen obverstandner Massenvermehren.

Als Erstlich Schlaipfen / Andertens / mit glüendenFangen reiß,
sen : Drittens / Riemenschneyden: Dierdtens/Zungen abschneyden/oder
zum Nacken außreissen : Fünffcns / Handl : oder Finger abschlagen/
auh welchen man nach beschaff nheit der Missethaten aines/ oder mehr/
dem armen Sünder / vor der Lebens Straff anthuen kan / vngcfähr
durch nachfolgende Drthl.

Der N : solle von den vnvernünfftigen Thüren zur Richtstatt ge//
schlaipfft/vnd jhmealldorten anfangs die Jungen außdemRachenge««
rissen / folgentö er mit dem Fewer vom Leben zum Todk hingerichtet
werden.

Oder : der N : solle wegen seiner grawsamen / erschröcklichen
Thaten auff einen hohen Waagen gesetzt/darauff in der Statt herumb
geführt/ vnd zwar anfangs an dem ersten Orth jhme am Zwick mit
glüeender Zangen in die rechte Brust gegeben / alsdann an ainem an//
dernOrth ( dlL : das Orth jederzeit zubencnnen) ain Riem auffderlin»
cken Seiten auß dem Rucken geschnitten / an dem dritten Orth wider//
umb ain Zwick an die lincke Brust gegeben : Letztlichen am vierdten
Orth abermahlen ain Riem auff der rechten Seiten auß dem Rucken
geschnitten : hernachauffeinBrett gelegt / auß der Statt biß zur Nicht//
statt geschlaipfft / jhmealldorten die rechte Handtsambt dem Kopfab«
geschlagen/ vnd so dann der Körper ins Rad geflechtet werden: M : Di//
srs ist zuverstehcn / wann es ein Mann ist/wann es aber ein Weib/
sollen sodann Heede thail/als der Kopf vnnd dieHandt auffainRad/
nahem bey der Strassen auffgesteckt / der todte Körper aber vnter dem
Galgen begraben werden.

Item : Die N : solle auff die gewöhnliche Richtstakt geführt/ jhe
G Heede
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beedeBrüst mit glüemdcn Zangen heraußgerissen/vndssefolgents mit
demSchwerdtvom Leben zumTodt hingerichtkt werden.

»er Neun pndPtexziMeAmcuü
in KeibsHtraffen.

Als ImWN abschnepden.
ß i.

Er 7? : solle zu dem Pranger geführt / jhme alk-
l dorten sein lasterhaftst Jungen / so weit sie auß dem Mmdt

_ ^ zubringen/durch den Freymann abgeschnitten/selbigean den
Pranger gehasst / vnnd er so dann deß Landtgerichtö r Statt : oder
Burgkstidens verwisen werden.

GhrmAbscßnepden.
§ r . Der N : solle an den Pranger gestellt/ jhme beedeOhren abgee»

schnitten / selbige an denPranger gehasst / so dann ( wann es die schwäre
deß Verbrechens mit sichbringt ) ein gantzer/ oder halber Schillinggege¬
ben/vnd deß Landgerichts ewig verwisen werden.

tzandt abschiagen.
§ ^ . Der N : solle zum Pranger geführt / jhme alldorten durch den

-Freymann sein rechte Handl abgeschlagen / selbige an den Pranger ge^
pagclt/ vnd er folgentödeß Landgerichts ewig verwisen werde«:.

Knger abhawen.
? 4. DerN : solle zum Pranger geführt/jhme alldorten durch den

Freymann die vorder» Glider an denen Fingern ( mit welchen er -en
falschen Aydt geschworen ) abgehawcn / solche an den Pranger genM
gelt / letztlich er deßLandgerichts auffewig verwisen werden.

Ruechen auWawen.
« z«. DcrN : solleandie ( RWstatt ) geführt/jhlnealldortandem

Pranger durch den Freymann ein gantzer ( oder halber) Schilling ab^
gestrichen/ vnnd er so dann auff der Hochlöbl : Regierung ergangeney
Bestich -H Landts auffewig verwisen werden / auch vorhcro ein ge//

schworne
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schworne Drphet/daß er nimmermehr in dises Landt kommen wolle/
von sich geben.

Jumercken/ daß erstlich ein gantzer Schilling Dreystig / ein halber
Funffzehen Straich hat.

Andertens / daß bey dem Ruethen außstreichen man bisweilen
nach art deß Verbrechens/ dem Thäter/wann er etwo noch jung ist/
vnd doch ein grosses Laster begangen / auch derentwegen das Fewr/
oder ein andere LebensStraff verdient hette / einen Galgen auffden
Rucken brennen soll/ vnd das darumben/ damit wann er nochmahlen
rinkäme/jhmeain Straff zu derandern genommm werde.

Drittens aber auff die Stiern / oder ins Gestcht / soll man keinem
ein Mähl brennenlasten:

Noch Dicrdtens die Ruethen/ mit welchen der Mstethäteraußge»
strichen wirdt / vergifften/ oder solche Strassdurch anderwcrtige Mitl
wider das Drthl schärpfm lasten.

EandtsöerweisunA
Fünfftens / ausser Dns / vnnd Dnserer LandtsFürstlichm Re»

gierung kan kein Landtgericht einem Dbelthäter das Landt / sondern
allein das Landtgericht/Statt : oder Burgkfriden verweisen.

Vrthl wann amer ioßgesprochell wirdt
8 6 . Anfangs wann sich kein Kläger anmeldet/vnd einer zur pur.

Nrion erkennet wirdt:
Der N : seyhiemit von aller Kläger Klag ledig vnd müestig/doch

bencbens dahin erkmnt / daß er sich gegen dem Landtgericht wie sichs
zurecht gebührt / gmuegsam purZicrcn , vnd derentwegen sein ? urAa-
rionschrifft inner den nechstenSechs Wochen percmpcorie einraichev
sott.

Wann amer ßöllig, absolviertWirdt.
? 7. Der N : habe sich / wie sichs zu recht gebührt/ gmuegsam/

( oder ) habe sich durch die außgestandeneHcur gmuegsam purzierr.
seye demnach hiemit von aller peinlichen Straff ledig vnd müessig.

Hiebey ist / wie obgemelt/ der Dnkostm/ Schmach / vnd Scheu
den t wann der Kläger darein juverurthailm ) nicht zuvergesten / es kan

G r auch



auch hingegen ainrm / oder andernthail/nach gestallt der Sachen dir
QvilKlag Vorbehalten werden.

§ 8. Oder waim einervonder oröinan Straff zwar lo>-gespro»
chen/dochin eincxcra orclinariStraff erkennetwirdt/ kan das Dreh!
also lauten. ^

Der N : scyc zwar von der orckinsri Straff deß N : ( hie ist das
Verbrechen zubenennen ) ledig vnd müessig / dochzu ainer cxcraorcli-
nari Straff dahin erkennet / daß re. hie folget die Straff.

Es ist auch jederzeit dahin zugedencken/ daß man den abtrag M
gen dcß belaidigtcn Kinder/oder Freundtschafft/wo der von rechtswe»
gen stak hat / bcy dem Drthl nicht außlasse.

Wer Aunffztgtfte Articuf.

xjA peinlichen Sachen so auff Leib vnd Leben ge¬
hen/hat kein ^ ppellacion stat / in bkdenckung derThäterent»
weder mit genucgsamen beweißthumben / oder aigener be»

kantnuß überwisen ist.
§ r . Wann aber ein Gefangener wider dise Dnscre Ordnung von

einemGericht beschwärt wirdt / ist es jhm vnverwehrt/solche beschwäx
anDnserer Regierungzur billichen abhelffung/ gelangen zulassen.^

lex Am vnd KunffMsie Articuf.

MM Ach geschöpfft : vnd bekräfftigtemBrthl / ist das
nächst / daß der Gcrichtsschrciber an ainem gewissen hierzue be//

^ SM-fftimbtenTag in besetztem Gericht/ beywesendt deß auffgeführn
ten armen Sünders / dasselb öffentlich verlese / vnd wann der arme
Sünder über deß Richters letzte Frag ( welche öffentlich nach verlesen
nem Vrthl beschehenmueß ) sich zu denen Aussagen vnd Thaten bekenn
net/oder deren sonsten genuegsam überwisen ist / der Richter jhne dem
Scharpfrichter zu Vollstreckung deß verlesenen Drthls übergebe.

Benebens hat der LandtgerichtöHen/ oder Richter auff folgende
Sachen zugedencken.

. § i . Erst»
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K 1 . Erstlich daß er in bcywesm Zwayer Männer den armm

Sünder wenigist Drey Tag vorderLxecurion - ob er der vorigen bc»
kantnuffengeständig seye / befrage / hierüber jhme mit aller beschaidenheik
denTodt vndGerichtsTag ankünde / vnd jhnezugueter vorberaittung
ermahrie.

§ r . Andertens / daß er jhm eyferig vnd embsig Katholische Priester
zuegeb / welche jhn zur H . Beicht vnd Kommunionermahnen / jhme
auch bey dem außführcn biß zumTodt fleißig trösten vnd zuesprechenr
Warbey zumerckm/ daß man dem armen Sünder nicht so gleich am
RichtTag / sondernden Tag vorhero das H . Sacrament raichen solle.

? z . Driktens/daß manjhmin solcher zeit / wie auch bey der Lxc-
curion nicht übrig Wein zutrincken gebe/ damit er nicht hierdurch an
seinem Verstände geschwächt werde.

s 4 . Dierdtens/daß der Richter/nach demer den armenSünder/
nach ablesung deßDrthls / den » Freymann übergeben hat/dcnStaab
zerbreche / auffstehe / vnd jemandtö abordne / welcher acht gebe/ daß
das Drchl geschöpstermassen vollzogen werde -, den kan der Scharpf»
richter hernach / ob er recht gericht habe / fragen/vnd der abgeordnett
solches den: Richter anzaigen.

§ 5 . Wannaber derThäkerbey ankündungdeßTodts/oderbeyab»
lesung deßVrthls / oder auch an der Richtstatt seine vorigen bekantnus»
sen laugnete / hat man sich also zuverhaltcn : geschicht das widersprechen
auß boßheit/allein zuverhüetung der Straff / vnd wäre solches klar/
soll sich derRichter an Vollziehung deß Drrhls nichts hintern lassen; Ge»
schichts aber auß andern Drsachm / vnd er glaubwürdige anzaigungen
seiner Vnschuldt an die Handt gäb : oder daß die That ein andererge»
than habe/zaigete/vnd wol beweisenkundte : sollihn derRichter/ auch
vngehindcrt er etwo vorhero durchZeugen überwisen gewest wäre/ hören)
vnd nach gestallt derSachen die Vollziehung deßDrthls verschieben.

8 6 . Tragt stchs zue / daß ein Thätcr auß schwachheit vor vollstre»
ckung deßDrthls inOhnmächt fällt/oder jhne die hinfallendeSucht/
auch anderer dergleichen Zueständt ankäme : also daß er nicht bey sich
wäre / oder aber gar stürbe / soll man in wehrendem Iueftandt / oder
Ohnmacht das Drchl nicht vollziehen/sondern verschieben. Auch wann
er gleich an der Richtstatt dahin stürbe/ohne weitereStraff jhneange»
hörige Orth/wo die Thäter hingelegt werden/begraben : oder im fall

G ? das
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das Drthl l,och etwas / so dem rodten Körper angethanwerden solle/
m sich halt / dasselbe vollziehen lassen. ,

§ 7. Daß die Fürbitt einer ledigen Person vor den armenSünder
vnterdem vorwandt der Ehe / dieVollstreckungdeßDrthls nicht hinde «
re / ist Hieoben im Vier vnd Vierzigsten Articul / s 15 . gemeldet
^

§ 8 . Dor anfang jedwederer Lxccurion so auffs Leben gehet / soll
derLandtgerichtsHerr öffentlich außrueffen lassen / daß man an den

Scharpfrichter im fall der mißlingungbeyLeib vndGuetöStraffkem
Handt anlege.

ß y. Da auch dem Scharpfrichter in Vollziehung der ^ xccunon
der Straich mißlunge / der Strang bräche / oder durch andere zuefäll
die Lxccurion verhindert wurde / so solle nichts dkstoweniger an dem

Thäter das gesprochene Drthl würcklich vollzogen werden.

Mer Fwap vnd OunffzGsteArrrcus.

MW excra or6inari
chcn Straffen.

A den jemgen Vöeltbaten/wegcnwelcher kein ge-
wisse Straff außgeworffen/ sondern dieselbe dem Richter/ sei »»

nem besten Verstände / vnnd nach beschaffenheit der vmbftände zuen»
messenhaimbgestellet ist z soll ergedcncken/daßes ihm nicht in sein blosse
Willkür/ sondern solcher gestallt übergeben wirdt/daß er die That vnd

allevmbständt mit wolerwogener Dernunfft betrachte/vnd nach deren

schwär / oder geringheit / ein schwäres / odergeringes Drthl den Rechten
nach / nicht aber auß seinem aigcnen Willen in geringen Sachen ein
schwäres/vnd in schwären Sachen ein geringes Drthl fälle.

Sonsten seyndt die cxcra orclinari Straffen so vilfältig vndvm
terschidlich/als fast die Thatenselbst. . ^ ^

? i . Daruntererstlich diedltMrtff ^rnSrälttt ^MäUffr/dM
hin einer vonVns/oder DnsererN: Oe : Regicrung/oder auch von ainem
LandtgerichtsHerrn/ jedoch auffbemelt Dnserer N : Oe : Regierung
bewilligung / auff sein Lebenlang / oder auffgewisse beit vmb sonst zu an»
beiten/oder ohneSoldt zu dienen verschafft wirdt : auffsolche weiß:

Der N : seye auff N : Iahrlang auff der Hochlöbl r N : Oe : Re »»
aieruna
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gierung ergangenen Befklch auff ( daß GränitzHauß/oder Stattgrae
ben zubenennen ) hiemit erkennet vnd alldort so lang in Bandt vnd Cy^
sen zuarbeiten schuldig.

§ r » DiedtüttgrudeNSStraff/das ist/in demStattgraben/odkk
m der Statt allhier in den Eysen öffentlich zuarbeiten / bey welcher in
acht zunemmen / daß kein LandtgerichtsHerr vnnd vntcrer Richter
Macht hat / einem Thäter die allhiesige GtattgrabcnsStraff auffzw,
setzen / weilen solches ebenfalls allein in Vnserer vnd Dnser Landes-
Fürstl : Regierung Mach

s Sonsten in den EststzU gewisse Aeit arbeiten.
8 4. Ain kaimblich : oder öffentlicher aanker / oder balber

§ 6. An das Holtz ( so man hiervor genant/hinfuro aber
nicht mehr in kormg eines Kreutzes/wieobgemeltauffgerichtetwerden
solle ) spannen/das Verbrechen auffein Aetl schreiben / vnd sambt den
gestollenenSachen an den Halß hencken.

8 7. Dor der Kirchen vnd ausser deß Freythoffs/in dir
stellen/ vnd Ruethen in der Handt haben.

§ 8. tragen.
§ 9. Öffentlich in Bandt vnd Eysen kehpeN.
8 10. (ÄesällZNU ^ auff ein benante Zeit.
§ i i . In der GefängnußgewisseTäginWasser vnd Brodt Wett.
§ 1 r . Den Krancken im in Eysen warthen.
8 1 ^ . Ein öffentlich : oder haimblichGetMcßeBmßrwck

che doch in denen Drthln nicht vorzuschreiben / sondern derselben denen-
nung vnd gestallt der Geistlichen Obrigkeit zu überlassen.

s 14. DieLandtgerichts/Statt/oderBurgksridens
gegen einer gemainen / oder geschwornen Drphet.

8 15. stss/welche aber/ wo andereStrassen außgeworfi
fmseyndt / keines weegs vorgenommen / auch maistens zuerhöbungder
Spitäler/Schuclen/Kirchen / vnd zu gebäwenfür das gemaineWeesen/
sonderlich in Stäkt vnd Mäkcktm r angrwrndet werdest solle.
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, »0N WMdUNUN.
IkLcbknMgnadungm nachgeschdpfftemVrthl/
gebühren Dns als LandtsFürsten allein / dahero solle
sich kein LandtgerichtsHerr/ wer der auch sey / Geist : oder

Weltlich / auch der gleich Güeter von Dns / oder Dnsern Vorfahren
Mit eben denen Rechten vnd Freyhciten / als sie/oderWir es gehabt/
an sich gebracht hette / vnd durchgehend kein Richter vnterstehen/Dns
diß Orths an DnsernLandtsFürstüchenRechten vndkc ^alicn ainigcn
ringriff oder abbruch zuthuen / vnd also keinen Demrthellten/oder wis¬
sentlichen Dbelthäter auß Gnaden/ oder vmb Geltö willen lvß zulaffen/
bey hoher Straff / - ieWirDns nach beschaffenheit der Sachen fürzei-
kehren Vorbehalten.

r i . Wann aber ein LandtgerichtsHerr für sich selbst/oder durch
seinenVerwalter/wie auch inStätt : vndMarckten / ein Richter mit
Beysitzern/noch vordemDrthl/auß allerhandt vmbständen befindet/
daß ein linders Drthl/als sonsten ins gemain auffdieThat gehört/ zu»
fällen / vnd er dessen aüß den Rechten / vnnd diser Dnserer peinlichen
Ordnung genuegsame Drsachen hat / kan erö wol thuen / ists auch
schuldig:

NachgefÄltemDrthlaber/ hat weder / wo ein Kläger verhanden/
weder wo er von Ambtswegen verfährt/ ein LandtgerichtsHerr weiter
nichts zulindern/noch von dem Drthl auffzuhöben.

§ 2. Da auch ein LandtgerichtsHerr mit einem armen Sünder
ein absonderlichesMitleyden hette / vnd Dns zur Begnadung erhöbst-
che.V .rsachen vorbrächte / wollen Wir Dns alsdann in einem vnd an¬
dern fall / nach beschaffenheit der vmbständt / darauff gnädigist relol-
vieren.

§ Wie dann auch kein Landtgericht auff die jenigen greiffen/
weniger sie bestraffen solle / welche Wir etwan auß gewiffen Drsachen/

»er
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»er Vier und OunffziZiste Articuf.

Mn MandWrOtö Unkosten
vnd Atzung

Jewell jederzeit auffdieVollziehung deß VrtM -,
auffden kroccsz > peinliche Fragen / vnd Atzung / re . ein zimb»
licher Dnkosten gehet/ vnd nun jedwederer LandtgerichtsHerr

wisse / woher derselbe zunemmen.
§ 1 . Als wollen Wir / daß erstlichen / wo kein Kläger verhanden/

der Thaler auch über bezahlung der schulden gantz nichts im vermögen
hat / der LandtgerichtsHerr vnd Richter alle Atzung vnd LandtgerichtS
Dnkosten außzustehen: aber dannoch jederzeit allen verdächtigen Dbel»
thätern embsig nachzustellen : Nicht weniger wegen derMithelffer / vnd
was zu Nachforschung der begangenen That : vcrhörung der Aeugen/
Bottenlohn/Gerichtsdienern vnd dergleichen auffgchet / von dem sei»
nigen herzugeben schuldig seyn : vnd keine Anlagen der LandtgerichtS
Dnkosten auff seine Grundt : oder LandtgerichtS Dnterthanen machen.

§ 2 . Eben so wenig ainigen Dnkosten von dem gestollenen Guet ab»
ziehen/sondernsolches gegen erlegung deß Fürfangs derAwayvnd S i»
Hentzig Pfenning / seinem rechten Herrn / so guet es in das Landtgericht
kommen / ausser deren Sachen / so nicht auffzubehalten / darfür er doch
gleichwol den Werth / sovil darumben eingenommen worden / folgen
lassen solle.

8 Hingegen wann der Beklagte zu demTodt verurthailet / oder
sonsten in eine cxrra orclinari peinliche Straff erkennet wurde/vnd et»
was von Güetern im vermögen hinter sich verlicsse / so ist der Landtge»
richtöHcrr / es seye gleich ein Kläger verhanden/ oder nicht/besingt/
seinen auffgewendten billichen Gerichts Dnkosten / welchen er bey sei»
nen guetcn Thrawen vnd Glauben lpccistcicren solle / bey deß verirr*
ttzeilten hinterlassenen Vermögen zuersucchen.

§ 4 . Inffahl aber der Beklagte über die / wider jhne fürkommene
anzaigungen / sich also purgierte , daß er von der Missethat vnschuldig/
vnd die Klag frävrntlich / oder ohne grundt befundenwurde / so solle als»
dann der Beklagte nicht allein in derHaubtsachvon der Klag / vnd al»
lem Dnkosten vnd Atzung loßgesprochen / sondern auch der Kläger dem

H Landt»



LandtgerichtsHerrndie Atzung vnd Gerichts Dnkosten/wie nicht wc"
Niger dem Beklagten alle Schmach/Schäden/Gefängnust/vnd Dm
kosten zuerstatten vnd guet zumacl)en erkennet Mrden / allermassen oben
Hey dem Sehenden Articul vorgesehen ist.

s 5 . Wann der Beklagte/über die wider ihnefürkommeneanzai"
gangen / vnd außgestandenclorcur loßgesprochen wurde / muest chm
der Kläger seine auffgewendte Dnkosten selbst zuemessen / der Beklagte
die Atzung von dem ftinigen bezahlen / vnd der Richter dieAmbtsDm
kosten über sich nemmen.

8 6 . Doch damit sich die LandtgerichtsHerrnihrer Dnkosten in et"
was besser erhollcn mögen/wollenWir ihnen auch dises zuegelassm ha"
den/daß sie von der cinhaimbisch : oder angesessenenDerbrechern Guet/
wann dasselbe von Dns bey denen Stätt : vnd Märckten / oder auff
dem Landt von denen Grundherrn / als Erbloß eingezogen wirdt / den
gebührenden Landtgerichts Dnkosten vnd Atzung begehren / vnd rin"
Ordern mögen : Doch denen GrundtDbrigkeiten/ so darwider in lpccis
befreyet seyndt/an ihren üeblich hergebmchten Freyheiten vnprLjnäi-
cicrlich.

8 7. Ein vonDns begnadterThäter mag auch rheunder nicht ent"
lassen werden / bist er dem Landtgericht allen Dnkosten vnnd Atzung
l wann ers anderst im vermögen ) erstattet hat.

richts : als Grundherrn vnterstehen wollen / ein jedweder
_ das jenige / was von des hingerichtrn Thäters Güetern vm
ter jhme gelegen/es seyen Gläubiger/oder Erbm verhanden gewesen/
oder nicht / ob schon auch die Straff deß Derbrechens solches nicht mit
sich gebracht/einzuztchen / wann es aber allen Rechten / vnd der Bil"
lichkeit entgegen ist:

Als setzen vnd wollen Wir / daß keinLandtgerichts : oderGrundt"
Herr/ainigesThäters himerlassenesGuet einziehe/weniger jhme zue"
aigne.

St . Cs
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§ 1 . Es bringe dann erstlich das Verbrechen neben der Lebens/«

Straff auch zugleich die einziehung deß Guetö / in diser VnsercrLandt-
gerichtö Ordnung ausdrücklich mit sich.

Andertens/oder es verliesseder Thäter keine Erben/biß in den Ie^
hendenGrad inclulivc . vnd stürbe ohne Testament/in welchen Fällen
in Dnsern Stätt : vnd Märckten der angesessen / oder vermögigen Dbcli
thäter Haab vnd Güerer Dnserer LandtsFürstlichen Kammer : Der
andern Dnterthanen aber fahrende Haab dem Landtgerichts : die ff»
genden aber jedwederm GrundtHerrn / darunter sie gelegen / zuefallen
sollen/dochdenen jenigen/so ( wie vorgemelt ) absonderlich befteyt seyndt/
ohne nachthail.

§ r . Wann der Thäter flüchtig ist/solider LandtgerichtsHerr/oder
da er angesessen dessen GrundtHert / in grossenVerbrechen / da man auch
wider einen abwesenden verfahren kan / sein Guet beschreiben/vnd biß
zu außtrag der Sachen niemandt nichts darvon erfolgen/oderverwem
den lassen / ausser der nothwendigen vnterhaltung deß Weibs / Kirr»
der / vnd Dienstboten.

Don dem Gurt der jenigen / die sich selbst entleiben ist hierunten
jufindenr

Wer Sechs vnd LuMMe Arttcuf.

MM Ann einer nicht genuegsam überwisen ist / oder
MHH wann einer nicht sovil in der lonu r bekennet / daß er gerichtet

werden käme/oder wann er deß LandtgerichtSverwisen / in ein
exlra üröinZri Straff verurtheistz/oder auch von Dns begnadet wirdt/
soll der LandtgerichtsHcrr jhne nicht ehender entlassen/oder deßLandt/«
gerichtsverweisen/erhabe dann schrifftliche/auchwann es die schwäre
deß Verbrechens erfordert/ein mit einem Aydt bestätigte Versicherung
Hintersassen / daß er weder für sich selbsten / noch durch andere / gegen dem
Landtgerichts : GrundtHerm / deren Beambten / Dnterthanen / dessen
Grund vnd Boden re. zu keiner Zeit das jenige/wasmit ihm vorgenom»
men worden / auff ainige weiß / wie die immer erdacht werden möchte/
rächen / sondern in allem dem Drthl Nachkommen solle / vnnd wolle:
Die Form der Drphed kan beyläuffig also lautten:

H r From
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^ orm einer geschworen Prphed.

z §h R : R : bekennehiemtt Krafft diser geschworen
^

Drphed/ dH nach dem ichin das Landtgericht N : gelchrt/auch
ivegm der / wider mich verkommenen Anklag/Inzücht/vnd

ftarckeu vermuettungmmit nur Landtgerichtsmässig verfahren/ vnnd
durch Drthl vnd Recht erkennet worden / daß ( allhie ist der jnhalt deß
Drthls zusetzen . ) ^

Als gelobe/versprich/vnd zucsage ich/bey meinen» Körperlichen
Aydt / daß ich weder an der Grundt : noch LandtgerichtsObrigkeit/ de//
roDnterthanen/ungehörigen/oder sonsten jemandtö andern/wer der
auchseye/auffkeinerlei) weiß noch weeg / einigen Gewalt/nochRach/
weder durch mich/noch andere meinetwegen/dermit mir vorgehabten
gerichtlichen Handlungen halber / suechen / selbst Leben/Drsach geben/
noch darM auff einige weiß behelffthucn / sondern alles sowol beymir /
als bey den meinigen in ewige Vergessenheit stellen wolle.

Zum fall aber ich für mich selbst / oder jemandtö andern meinet//

wegen obbesagter gegen mir rechtmässig vorgenommenen Handlungen
halber / das geringste / sowol gegen der Grundt : als LandtgerichtZ//
Obrigkeit/ oder jemandtöanderen/ äffern / rechen / oder auch desthalben
tröhlich seyn wurde / solle gegen mir / als gegen einem mamaydigen
Drphedbrecher ohne alle Gnadt / nach außwcisung der Landtgerichts//
Ordnung verfahren werden:

Drkundt dessen / habe Ich dise Dhrphed mit meinem Kov,
«erlichen Aydt bekräfftiget / auch solche mit Handt : vnnd pettschafft
verfertigter der Grundt : vnnd LandtgerichtsObrigkeit zucgestcllt.
/VLtum auff dem Schloß N : den N ^ Tag / deß N : Monats / in dem
N : Jahr . , .

Dises ist nur ein beyläuffige Form / welche nach beschaffenheit
vnd vmbständt / der That / vnd der Thätcr zuändern / vnd einzurichten.

Don der Drphedbrecher Straff / ist hernacher an seinem Orth
beymNeunzigisten Articul zufinden.

Ser Slben vndEunffMsieMttcus.

SM AMrpfrGm.
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Jewellen die Gcharpfrichter ins gemaln vn--
barmhertzige Leuth seyndt/ soll der Richter / sonderlich bey der
peinlichen Frag acht haben / damit die rechte maß/ durch sie

nicht überschritten werde.
s i . Wir auch daß er gewönliche / vnd nicht new erfundeneWerck«

zeug für sich selbst / ohne bewilligung gebrauche.
§ r . Daß er das geschöpffteDrthl recht mercke / vnd vollziehe / auch

die armen Sünder nicht übereyle / noch an der Geistlichen zuesprechen
verhindere / weniger zur Verzweiflung Drsach gebe.

z Hb wollen ihm ein sichere Freyheik außgerueffenvnd gehalten
wirdt / soll er doch / wann er vnrecht richtet / nach gestallt der Sachen
vnd Richterlichen erkanmuß gestrafft werden.

Aer Acht vnd OmWgtsie ArticuL

VN dem HoAgerDt / oder HalIN/
vnd dessen erhöbung,

Ann ein LandtgerichtsHerreinHochgericht auff-
, richtet / mueß erö wenigistVier vnd Iwainzig Ehlen weit/ von
seines NachbarnGrundt setzen/damit der Schatten denselben

nicht berühre.
§ i . Ob zwar ein LandtgerichrsHcrt derentwegen das Landtge//

richt nicht verwürckt / daß er keinen Galgen auffgcricht/ oder daßder/,
selbe eingefallen / vnd von langer Zeit hcro / weilen sich kein fall zuegetra/-
gen/daß nian dessen bedörfft hettc / nicht erhöbt worden ist / so sollen
doch die Hochgerichter zum abschew / vnd darumben jederzeit erho/<
ben seyn / damit waim sich ein fall eraignet / der arme Sünder in - er
Gefängnuß biß aufsdie erbawung deß Gerichts nicht warten vnd ley»
den dörffc.

§ r . Wo sich auch die in dem Landtgericht / oder in den nächsten
Stätt : vndMarcktenverhandcne HandwcrcksLeuth dererhöbungvep-
waigern wolten / soll man es Dnserer N : Oe : Regierung zu gebührem
der Vorsehung anzaigen.



Wdmer
er peinlDen MandtgeriAtöZrd-
nu«L best Ertzhertzogthumbs Oesterreich vn-

cer der Errnß.

SN dmen WndGrWöMäs-
ftgen Fällen insonderheit,

er Neun vnd LunffMste Artieuk.

Zvn der >Hottslästerung.
^ Er GOTT den Allmächtigen / MARIAM

die allerrciiicfte Iungfraw / oder andere Heiligen
GOtteö / schmächlich lästert / auch mit Worten/
oder Thaten G O TT etwas zuemessct/ so sich nicht
gebührt / oder hingegen GOTT etwas benimbt/

- - - oder abbricht / so jhme zuestehet : Ungleichen auch
der ftnige / der dieGottslästcrung anhört/vnd den/der also GOTT
lästeret ( da es seiner Ehr / Leibs : vnd Lebens Gefahr halber seyn kan )
nicht davon abmahnet / sondern durch sein anwesen gleichsam darein
williget:

Oder Über dastelb / wann der Gottslästerer über die beschehene
abmahnung / davon noch nicht abstehen wolte / gefährlicher weiß ver¬
halten/ vnd nicht anzaigen wurde:

Nicht weniger auch / wer bey denenH. Sakramenten / Wunden/
Kreutz / vnd Leyden vnsers Erlösers fürsätzllch vnnd wolbedächtlich
stuecht / der ist LandtgerichtlichWstraffen.

Bey
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Bey dem gemainen Flürchen vnd Schwören aber / so mehrauß

einer bösen gewonheit/als Vorsatz herfliesset/ist jedes Orths Obrigkeit
die Straß fürzunemmen befuegt/ vnd schuldig.

§ i . Vnd demnach am jeder auß ChristlichenEyfer / GOttes Ehr
zuretten schuldig ist : Als sollen die Obrigkeiten nicht allezeit auff Am
zaigrodcr Anklagen warten/sondern vor sich sechsten allen möglichen
ifleiß anwenden / die Gottslästerer zuerkundigen / vnd zu den gesetzten
Straffen zubringen.

4 2. Dieanzaigungen zudem erkundigen/seyndt vngefährlich dife.

Erstlich / wann die gemaine Sag herumb gehet.
Andertens / wann die Person ohne das derentwegen verdächtig/

vnd dessen etwo vorher« schon berüchtigte vnd bezüchtiget worden ist.
Drittens / wann sie sonstenein Gott : vnd rucchloses Leben füehrt.
Dierdtcns / dem Fressen/Sauffen vnd Spillen / wie auch dem

Zorn / Neydt / vnd böser Gesellschafft ergeben ist.
Fünfftens / selten / oder nie in die Kirchen kombt.
Sechstens/vondenHaußgenossen / oder Nachtbahren derentwe»

gen angebcn.
Sibendkns / oder auch von bestellten Auffstechern / vcrrathm

wirbt . Die Juden seyndt in - er GottSlästerung absonderlich ver¬
dächtig.

? Dnd isthicbey zuwissen / daß man in disemabschewlichmLa -,
sicr nicht alle Ordnung / sosonsten in Nachforschungen gewönlich / in
acht nemmm/sondern so guetman nur kan/nachforschen/auchgemai --
nen / vnd in gleichem Lasterergriffenen Personen ( außgmommen es
wäre einFcindr ) glauben darff.

AilzargunZen zu der Gefängnuß.
? 4 . Wann sich nun aine/oder mehr der obgemelten anzaigungm

würcklich erfinden / vil mehr wann aincr in frischer That ergriffen / oder
von jemandten so die GottSlästerung gehört/ angezaigt worden / soll der
Gottslästerer alsbalden gefänglich eingrzogen werden : Wie dann alb-
hier derRumormaistex vndProfosen/ in den Stätten / oder auffdem

Landt



64 AndertttTHakl/Ver

Landt die Richter / oder Gcrichtsdiener / wann sie jemanden in der
Gottsläfterung betretten / denselben alsobalden zucrgreiffen / vnd in
sichere Verwahrung zubringen / besticht styndt.

AnzatgutWN zu der peinlichen Krag.
; 5. Wann der Gefangene so dann die Gottsläfterung laugnen

will / er aber dessen durchaincn vntadelhafften Zeugen überwisenist.
Wie auch wann der Zeug gleich tadelhafft / doch sonsten die vor

angezaigten gemainen / oder absonderliche vermuettungen darnchen
verhanden : Sonderlich wann man in der Nachforschung sichtbare Iai"
chen : als das verletzteKrutzifir : durchstochen / zerschnitten: oder durch"
schossene Bilder/vnd dergleichen befinden thäte : solle der Thäter zum
Überfluß mit dem Zeugen/oder vcnuncianccn confronricrr . vnd so
er dannoch im laugnen verharret / dem BeyDrthl nach / an die peinliche
Frag gelegt werden.

§ 6 . Die absonderliche Fragstuck können vngefähr in Nachfolgen"
den kunödcn bestehen:

ErstlichkN / ob er nicht ( nach außweisung dessen / was die vc-
nunciarioli , oderInquisition mit sichbringet ) GO T T gelästert
habe?

Andertens/ mit was Worten/ oderThaten / welche alle auffs fleis"
sigist zubeobachten.

Drittens / wie öfft solches bcschehen?
Dierdtenö/an welchen Orthen?
Fünfftens / zu welcher Zeit?
Sechstens / wer sonsten dabey gewesen vnd es gehört / dise alle

zubenennm.
Sibendens / ob jhne niemandts abgemahnet Hab?
Dann wann ihn die anhörenden nicht abgemahnet / styndt sie

nach gestallt der Sachen vnd mit vnterlauffenden vmbständen / durch je«
des Orths Obrigkeit / wie öbgemelt / zubestraffen.

Achtens / ob er nach beschehenerabmahn : oder bestrafsting gleich-
wol fortgefahren?

Ncundtens / ob er gewist daß er GOTT hierdurch lästere?
' Zehendtens/was jhne hierzue bewögt?

AilsH
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Ailfftens / auß was Gemüets Mainung eis gethan^

EndtVrthl.
§ 7. So nun der Befragte die Gottßlästerung bekennet / selbige

hernach besichtiget / oder aber durch gmuegsameZeugen überwisen ist/
solle er nach gelegenheit der vmbständt vnd schwäre der Gottslästerung /
schwärer / oder linder gestrafft : Als nemblich / wann es ein vorsetzlich
wolbedächtliche Gottslästerung in stöchsten Grad ist / mit glüenden
Zangen gerissen : Riemen auß seinem Leib geschnitten : zur Richtstatt
geschlaipfft : die Handt / welche er etwo hierzue gebraucht / abgehaw»
en : DieGottslästerliche Jungen / so weit sie auß dem Mundt zubrin»
gen / abgeschnitten/ vnd - er Leib lebendig zu Staub vnd Aschen ver»
brennt werden. . 9 / ss ^ 8 ^ ' 8

§ 8. Waber dieGottSlästerungnicht mitsogarsil )wärmvmbstän»
den beladen/doch aber gleichwol vnmitlbar wider GOT T vnd dessen
mineste Muetter / oder andere Heiligen / entweder mit Ehrlichen
schmächlichen Worten / oder Thatcn bcschehen/ so soll der Gottslaste»
rer durch das Schwerdt von Leben zumTodt gerichtet : shme aber vor»
hero die Jungen/Handt/oder das jenige Glid / dessen er sich zurGotts»
lästerung bedient/ausgeschnitten vnd abgehawen werden.

§ y. DieStraffdeßgemainenFluechens/oderGottslästerns betreff,
ftnt/wollen Wir/daß nemblich die gemainen Leuth/wann sie zum er»
stenmahl ergriffenworden/in Gefängnuß mit Wasser vndBrodt/auff
Acht Tag / oder aber so lang inBandt vnd Eysen zur öffentlichen Ar»
beit angchalten : Jum andernmahl an das Holtz ( so man ins gemain
Kreutz nennet ) oder HalßEysen : Jum drittenmahl Drey Taglang
nacheinander an - en Pranger gestellet / vnnd das Verbrechen jhme
Schrifftlich an die Brust gehcfft : Dann zum Dierdtenmahl wo kein
befferung zuhoffen/vnd dieAüech der Gottslästerung wolbedächtigbe»
schehen/nach vorhergehender durchbrennung/oder auch gar außschnei»
düng der Jungen / deß Landes verwisen : Das gemaine Schwö»

bührende Strass gezogen werden:

vorhero davonalles Emsts / vnd mit scharpfenVerweist abgemahnet/
vors Erste auff Acht Taglang in den Haust Arrest verschafft : Das

I An»



AndcrterThail/dcr
Andertemahl ihrer habenden Dienst beurlaubt : DasDrittemahl am
Leib mit würcklicher Gefängnus- / oder in andere schärpfere weeg nach
beschaffenheit deß Verbrechens abgcstrafft werden.

; i s . Die vmbständt so die Gottölästerungen schwärer machen
seyndt:

WeschwärendeVmbsiändt.
Erstlich / wann die Gottsläfterungen nicht gleich anffainmahl/

sondern zu vnterschidlichen Zeiten wolbedächtlich beschehen:
Andertens / wann es ainer offt thuet/vnnd n »acht ein gewonheit

darauß:
Drittens/wann ainer über vorhergangene abmahnungen gleich»

wol im Lästern fortfahrct:
Dierdtens /waim es mit fleiß erdacht : vnd gar sonderbahre auß»

gefurchte Gottesschändungen seyndt / oder mit absonderlichen frävel/
oder vmnesscnheit beschehen:

Fünftens / wann einer G O TT lästert / der in grossen ansehen/
vnd groß geachtet ist / dann er gibt hierdurch desto grössere Ergernuß:

Sechstens / wann ste an aincmOrth beschehen/ wo das Gottslä-
stern nicht also im bösen brauch ist / daß man also durch ein scharpfes
Exempel / der bösen nachfolg Vorkommen mueß:

Sibendens / die Juden / vnd dergleichen leichtfertige / lasterhafte
Leuth / sollen auch schärpfer als andere gestrafft werden:

Achtens/ wie dann auch die Gottslästerung so mit dcr That be»
schicht / schwärer ist / als die Lästerung der Zungen:

j n . Hingegen erleichtert dieStraffdises:
Erlelchttrende Vmbsiändt.

Erstlich/ wann ainer die Lästerung alsobalden berewet vnd wi»
- ermesst:

Andertens/wann ainer Läflerwort außspricht in ainer frembden
Sprach / deren er nicht kundig ist/vnd nichtwaiß was dieWort in stch
haben:

Drittens die jenige / so keinen/ oder wenigen Verstände haben/ sol»
len allein nach dem/ als ihr Alter vnd Derstandt mit sich bringt / ge»
strafft werden:

Vierdtens / die Trunckenheit vnd Zorn entschuldigen in disem
La»
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Laster zwar keinen / jedoch können dergleichen nach beschaffenheit der
Sachen ein Milderung nach sich ziehen:

Wie dann auch sonsten in disem abschewlichen Laster keine blosse
entschuldigungen gelten/sondern in denen schwärcren die Landtgerichts --
Herrn auffs schärpfeste : in denen geringern aber jedes Orths Obrigkeit
der gebühr nach mit Straff verfahren sollen z damit G O T T der Alb-
mächtige die nachlässigen Obrigkeiten / vnd das gantze Landt außbilli-,
chenZorn nicht sechsten straffe:

Mr SechMste Arücuk.

Uon der AauBereK.
Er Zauberey treibt / ist Landtgerichtlich Mbe-
straffen.

§ 1 . Die anzaigungm zur Nachforschung seyndt vnge^
fährlich dise:

AnzaigUMn zum Nachforschen.
Erstlich/ wann ein Zauberer / oder Zauberin auffdie andere be¬

kennet / vnd dessen glaubwürdige vermuettungen / vnd Warzaichen
vorbringet:

Andertens/Wann die gemaine jnzücht über ainPerson/das sie
den Leuthen vnd Dich schade : derSchaden auch am Tag : die verdachte
Person auch darnach beschaffen / daß man sich dergleichen zu jhr verse¬
hen mag:

Drittens / wann vnterschidlich : vnvrrdächtige Leuth aussagen/
daß sie mit verbottenen Künsten vnd Wahrsagen vmbgangen:

Emztchun§,der verdachten Person.
8 L . Wann nun in demnachforschen heraußkombt/daß sich dieThat/

der Schaden/vnd andere vmbständt / derentwegen sie beschrayet wor-<
den / in der Warheit also befunden/ mag der Richter ein solch verdäch¬
tigePersongar wol gefänglich Anziehen -. doch mueßer dabey zugleich in
acht nemmen.

Erstlich / daß er alsobald Mit der einziehung/jhreKlaider/Hauß
vnd Wohnung durchsuechen / vnd sehen lasse / ob sic nicht Zauberische
Sachen/als Oel / Salben / schädliche Pulver/Püchsen/Hälfen mit

I r Dm-



68 ÄndertetTyml/ der
Dnztfer angefühlt/ Menschen Bainer / zauberische Wachsliechtl/oder
wächsene : mit Nadl durchstocheneBildl / Hostien / Khristallen/ Wahr»
sagspiegl/ DerbindnustBriefil vom bösen Feindt/ZauberkunstBüchl/
vnd dergleichen vmb vnd bey sich hat.

Andertens/findet er der gleichen/kaner weiter gehen/vnd diePer»
son durch den Scharpsrichter am Leib besuechen vnd sehen lassen / ob
sie nicht an haimblichm Orthen verborgeneSachen / oder sonsten wah»
re Teuffels'Aaichen an ihrem Leib habe ^

Anzatgungen zu der peinlichen Erag.
8 Erstlich/wann sich nun dergleichen Sachen/oderZaichen im

Haus/oder am Leib befinden:
Andertens / wann Beweist da ist / dast sie sich andere Zauberei) zu»

lehrnen erbotten.
Drittens / oder jcmandts zubezaubcrnbetrohet/vnd dem betrohe»

tcn dergleichen beschicht.
Dierdtens / auch sonderliche gemainschafft mit dergleichen Zau»

bersLcuthcn hat.
Fünfftcns / oder mit solch verdächtigen Dingen / Gebärdten/

Worten / vnd Weesenvmbgehet / welcheZauberey auffsich tragen / vnd
dise Person desselben sonsten berüchtigte ist.

Sechstens / oder die Person zu Nachts / zu gewissen Zeiten bey
verspürter Thür bey Haust nicht anzutreffen/ von jhr hingegen nicht zu
erweisen wäre/wo sie solchen vmb selbige Zeit gewesen.

Alsdann kan der LandtgerichtSHerr über vorgehend eingezoge»
ne erkundtgung/ob sieh denen einkommenen anzatgungen nach / in der
That alles also befindet/vnd dast darüber geschöpffte BeyDrthl / zur
peinlichen Frag schreitten/vnddarbey vngcfahrlich nachfolgende Frag»
stuck brauchen.

8 4 . Erstlich/ob siekein Derbindnust mit dem bösen Feindt habe?
Andertens / welcher gestalltt
Drittens / wann dieselbe bcschehen?
Dierdtens / auch wicvil Zeit t
Fünfftens / ods Schrifft : oder Mündlich beschehent
Sechstens / an welchem Orth?

Siben»
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Gibendtens / durch was gelegenheitS
Achtens / ob jemandt dabey gewesen t
Ncundtcns / wo die verbindnuß seye / oder was sie hievon für ein

Warzaichen habe^
Jehendcns / was sie hierzue verursachett
Ailfftens/ ob sie Jauberey getribent
Iwölfftens / welcher gestallt / vnd auffwas weißs
( Hiebey zumercken / daß man die Person vorhcro selbsten aussa"

gen lassensolle/wann sie aber über die verhandelten anzaigungennichts
sagt / sie hierauff vmbständiglich fragen mueß)

Dreyzehendens/ mit was Worten/oder Wercken solches alles bk"
schehcn ( wann die Person etwas anzaigt / daß sie etwas eingrabm/
oder behalten hette / daß zu solcher Jauberey dienstlich / soll nian dar//
Nach suechen / ob man es sinder)

Dierzehendens/wie offt^
Funffzehendens / an was Orthen?
Sechzchendens/ wann / oder zu welcher Zeit t
Sibcnzchendens / gegen wem ? ( die vnterschidlichen Personen

sikissjg zubkschreiben/ damit man in^ uiriercn kan)
Achtzehendens / wem sie hierdurch geschadet / vnd wie sehr t
Neunzehendens / ob sie der verzauberten Person wider helfien

könne ? ( hiebey zumercken / daß allein die jenige Hilff / welche ohne
ferrere newe Jauberey beschchcn kan / zuelässig ist : )

Iwainzigistens / von wem sie die Jauberey gelehmet ^ vnd wie sie
darzuc kommend ob sie es nicht widcrumb andere gclchret^ wemk wel¬
cher gestallt^ vnd was etwo sonsten die Thaten / vnd deren vmbständt
für nothwendige Fragen an die Handt geben:

Nachbeschchener Aussag/ mueß sich das Landtgericht alsobalden
aigentlich aller Drehen erkundigen/ob sich die Iaichcn vnd vergraben:
oder verborgene Sachen also befindend auch ob sich die Thal vnd der
Schaden so dem Menschen / oder Dich durch Jauberey bekandter mast
sen zucgefücgr worden/also verhalten : dannauffblossebekantnuß/die
sich in der That nicht erfindet/ ist nicht zubawen. Es soll auch die er"
forschung durch das kalte Wasser / als ein vngewiß : betrüblichesDing
nicht gebraucht werden.

2 ;



7O Ändertet THml / der
Man soll vor : vnd bey der erkantnuß wol m acht nemmm / ob

alle bekandte Sachen Jauberey auff sich tragen t
Ungleichen / obdarbey ein öffentliche verbindtnuß mit dem bösen

Feindt vcrhanden?
Oder/obsie es ohneoffcntlicheverbindnuß von andern/zudcni cndt

daß sie den Leuchen hierdurchschadenmöge / gclehrnet vnd getriben?
Oder / ob sie ohne Schaden / ihres Gewinß halber / auß Khri"

stallen / Glässcr / Spiegeln vnnd dergleichen / denen Leuchen War"
gesagt t

Oder nur verbottene abergläubische Sergen gebraucht?
Oder die Leuch auffm Bock / Maml vnnd Schiff Herdringen

können?
§ 5. Nach beschaffenheit nun aines / oder deß andern Verbrechen/

Müessen auch die Straffen gerichtet werden:

EndMrchl.
Dann auff rechte Jauberey / sie geschehe mit ausdrücklich : oder

verstandener verbindnuß gegen dem bösen Feindt / dardurch den Leu"
then Schaden zuegefüegt wirdt/oder auch auff diejenige/welche neben
verlaugnung deß ChristlichenGlaubens sich dem bösen Feindt ergeben;
mit demselben vmbgangen ; oder Fleischlich vermischt; ob sie schon son"
sten durch Zauberey niemandt Schaden zuegefüegt / gehört die Straff
deß Fcwers / welche doch auß erhöblichen vmbständen / vnd wann der
Schaden nicht groß/bey bueßfertigenLeuchen/durch die vorhergehend
de enthaubtung gelindert werden kan:

Die Warsager : abergläubische Seegensprecher : vnd Bockschi"
cker aber / mögen nach Erhöblichkeit deß Verbrechens zum Schwerdt
verurthailt / oder wann der Schaden vnd Dmbständt nicht gar groß /
oder bewöglich / mit ainem gantzen : oder halbenSchilling abgefertiget/
vnd zugleich deß Landes verwisen werden.

Es solle auch jedes Orths Obrigkeit diejenigen/so sich dergleichen
Leuth/oder Künsten gebrauchen/ in gebührende Straff ziehen.

? 6. Erstlich / dise Straffen schärpfft die etwo vilfältige Boß"
hafftigkeit.

Andertens / die lange üebung r - ^
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Drittens / der grosse / sonderlich armen Leuchen/derObrigkeit/

Eltern / oder Herrn zuegefüegte Schaden:
Dierdtens / wann jemandes vil andere darzue gebracht / vnnd

verführt hat:
Fünfftens/vnter die Zauberer gehören auch die jenigen/ so ihnen

die H . Hostien/sich damit gefrohren zumachen/oder daß sie nicht aus?«
sagen sollen können / einhailen.

Underungs Vmbsiändt.
Dahingegen mildert über vorigein »cners angezaigte vmbständk

auch dises / wann ein Zauberer noch vorhero / eheuuder er angeklagt:
vnd in verhasst gebracht wirdt / wahre Buch chuet.

8cr Am vnd WchziMe Arücust
st-vn demMaster der Velatdigten

zestät / k.ebellion , LonspirLtion , /
vnd EandcsLrrde : oderLlardbruch.

Zcwcll drse Laster vnmtttclbahr zu Vnserer 7? :
Oe : Regierung erkantnuß gehören : Als solle sonsten kein

_ LapdtgerichtsHerr / oder Richter / wie der Namen haben/
oder sonsten befreyt seyn mag / in dem Laster der belaidigten Majestät/
LandtSDerrätherey / kcbellioncn - schädlichen Lonchirarionen.
LandtsFridt : vnd Glaidbruch / jchtwas zuerkennen / oder zusprechen
sich anmassen: Sondern wann ainer : oder mehr in disem Laster ver¬
dächtig ist / den / oder dieselben / alsobaldwie er kan vnd mag / gcfänglü«
chm einziehen/Dnsercr Regierung anzaigen / vnd deroselben auff wei»
rere Verordnung vnwaigerlich folgen lassen.
- § i . Ungleichen auch/wannbeydenen nachgesetztmObrigkeiten
in Livil : oder Lrimin3l ?roccsten solche Sachen fürkämen / welche
dergleichen Laster auss sich trüegrn/ dieselbe ebenfalls Dnserer N : Oe:
Regierung mit Übersendung der /^ Äen berichten:

Hieher gehören auch die Müntzfälscher Dnserer Kays : vnnd
LandtsFürstl : Müntz / wie auch die jenigen so Dnsere Kaysr oder
LandtsFürstl : Insigl nachzustechen sich vnterstehen.

visticialorcs , oder Absager:
Pbcrsteiger Vnserer SattMawren r
Auffrührer Wider die LandtsFürstliche Obrigkeit / vnnd der«

gleichen. Ber



72 Ändertet Thal ! / der
Mer Iwap vnd GechzMe Articuk.

WmUvdtWag / verwandt : vnd an--
dern (hätltchen ßandlutWN.

AK Er den andern boßhaffter Wels; tödtet / vnd also
H Menschen Bluet vergiest / dessen Bluet soll widerumb vergoss,

scn werden.
§ l . Demnach aber die Todtschläg nicht ainerlay / in dcme etliche

boßhaffter : etliche vnverschener weiß beschchen / dann abermahlen die
boßhafft : vorsätzlichen Todtschläg entweder wegen der nahenden Vera
wandtschafft / oder der darbey fürgehcnden all zu grossen Bophafftigkeik
schwärer/ vnd der Straffen halber voneinander vntcrschaiden seyndt.

§ r . Als ist Erstlichcn zuwissen / daß / wann jemandt ins gcmain
amen Menschen auß Zorn / oder Gächheit vmb das Leben bringt / vnd
er auff frischer That ergriffen wirdt / derselbe ob fürgcschribencr » lassen
gesanglich einzuziehen.

AnzalgunM zum Nachforscßen.
§ Wann man aber allein von dem Entleibten/ pnd nicht von

- em Thätcr waiß / soll der LandtgerichtSHerr / den Todten Körper
durch erfahrne Wundtärtzt beschämen : Benebcns alsobaldt an dem
Orth / da die That beschchen / vnd bey denen jenigen / so es etwo gesc„
hen/fleißig nachforschen/wer etwo solche That gethan haben möchtet
auch wann der tödtlich vcrwundte noch ein Leben in jhm hat/jhne selb/,
sten vmb den wahrenThäter befragen lassen-

AnzalZUlWU zu derGefängnujz.
z 4 . Wann der Beschädigte auff ein gewisse Person aussagt/oder

einer / der es vermuethlich möchte gethan haben / fliehen will / oder
schon in der flucht ist:

Item/wann aineran dem Orth/wo die That geschehen/ergrif¬
fen / oder jemandens blosser Degen / oder andere Waffen daselbst be„
fanden wirdt.

Desgleichen wann ainer von deß Entleibten Sachen / etwas
bey sich : oder solches verkaufst hat.

Nicht



tuschen/ oder vergrabm will.
Auß Visen vnd Vergleichen Drsachen soll der LandtgerichtöHerr

einen solchen gefänglich einziehen:
AnzaigunIN zu der peinlichen WmA

§ 5. Kämen aber auß der eingezogenen in^ uiliciou , alle erstbe^
mellte/ oder hieraus) die vornembsten luäicia , vnd noch anderegemaö/
ne darzue/ als daß ainer bcy fürgangenem Rauffhandl/ vnd hierauffer»
folgten Todtschlag mit dem Entleibtengezanckt : seinWöhr / oder Mes"
ser genommen / vnd auff den Entleibten gestochen / gehawen / oder sonst
mit gefährlichen Straichen geschlagen : Sonderlich wann man auch
deß verdächtigenWöhr/Messer / oderKlaider zurzeit der beschehenen
Cntleibung bluktig gesehen/ oder Manner deß Entleibten Haabgenoim
men / verkaufft / hinwegkgeben/ oder noch bey jhmhette : vnd solchen
verdacht mit glaublichen gegenanzaig : vnd beweisungen nicht ablainen
könte / soll derRichterzur peinlichen Frag schreitten/ vnd jhne nach den
gemainen Fragstucken vngefähr auffnachfolgene Punkten befragen:

§ 6. Erstlich / ob er nicht Visen Todtschlag begangen?
Andertens / welcher gestallt es beschehen/ von anfang biß zu dem

endt zuerzehlen?
Drittens / an welchem Orth?
Dierdtens / zu welcher Zeit / Tag vnd Stunde?
Fünfftens / mit was Mitl vnd Waffen?
Sechstens / was jhne zu diser That bewogen?
Gibendens / ob jhme jemandes darzue geholffen?
Achtens/ wer derselbe gewesen ? wieerhaisse ? vnd woersichauG

halte?
Neundtens / wo er den Tobten hingethan/ oder vergraben?
Jehendens / was der Entleibte von Gelt / oder andern Sachen

Ley sich gehabt?
Ailfftkns / was er jhme genommen?
Iwölfftens / wo er solches hingethan?
Drryzehendkns / wie thewer ers verkaufft / oder wohin verbor«

gm habe?
K Dim-



Dierzchmdcns/ob er nicht mehr Todtschläg begangen t
§ 7. Wofern der Befragte bekennet / oder überwisen ist / so folgt

dasMchl vndStraff : die ist/
EndtVrthl.

In gemainmTodrschlägen das Schwerdt / - och hat es dabey vi!
abfttz / in deme nembiich bißweilcn einTodtschlag gar nicht / bißweilen
nicht am Leben/bißweilen auch schärpfer/als durch das Schwerdt zu «
straffen ist:

§ 8 . Die Todtschläg welche gar nicht gestrafft werden/scyndt vor»
«einblich dlse:

Erstlich / welcher amen andern auß rechter Nothwohr vmb»
bringt / vnd solches beweist / der ist vnstrMich : was aber ein rechte
Nothwöhr seye/folgt im hernachgchendem Artüul:

Andertens / jngleichen ein vnsinniger Mensch / oder ein Kindt vn»
ter Achen Jahren / es wurde dann ein absonderliche Boßhafftigkeitda»

drittens / wann sichainer der Obrigkeit / die ihn auß rechtmäs»
figenDrsachen gefänglich einziehen lassenwill / gewaltthätig widersetzt /
vnd darüber erschlagen wirdt:

Dierdtens / der einen Nachtdieb/so stch zur Wöhr stellet/ vmb»
bringt : ^

Fünfftens/ wann ein Ehemann einen Ehebrecher/ dener bey sei»
nem Weib im Ehebruch ergreifst / oder das Weib in der Thak / auff sol»
che weiß / wie es die gemainen Rechten zuelassen/ vmbbrmgt:

Sechstens / wann ainer zu rcttung eines andern Leib / oder Le»
ben jemandtm erschlägt/ vnd sonsten der angegriffene anderer gestallt
nicht wol Hette errettet werden können:

Sibendms / so in bawen / oder andern Fällen ein Mensch / über
gethane Warnung vnter den Wurfs gangen / vnd vngefähr daselbst
vmbkommen : ,

Achtens/so ainer den andern in zuegelassenenRitterspiüm / oder
Fechtschuelm vmbbrächte:

? y. Die gemaine Todtschläg/ so nicht die Lebms/ sondern andere
Straffen auff sich tragen / seyndt die jcnigen / bey welchen am / oder
mehrere in den Rechten gegrundte milderungs vmbständt sich befinden.

Als nemblich:
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DnderutW Pmbsiändt.

Erstlich/wann ein Todtschläg ohne beschafften Fürsatz / vnd wie¬
der deß THLters Willen beschichtr

Andertens / die übermässigvnd all zu grosse Trunckenheit / so dem
Thäter vngefähr zuegcstandcn : ^ ^

Drittens / die vnleydentlicheSchmächwort/so den <häter zum
billichen Zorn angetriben:

Dierdtens / wann sich ainer selbsten bey der Obrigkeit angibt:
Fünsitcns / wann ein Datier seinen Sohn/der sonftm kein ver¬

wegener böser Mensch ist/wegen eines Todtschlags/ auß Lieb der Ge --
rechtigkeit / dem Richter selbsten übergibt r

Sechstens / wann ainer seine Mitthäter der Obrigkeit anzaigt/
vnd zur Gefängnuß bringt:

Sibendens / wann ein Datter seine Tochter in würcklichenChe-,
bruchergriffe / vnd solche an der stell vmbbrächte.

Dahingegen werden die Todtschläg beschwärt.

Bescßwärellde PmWndt.

S l o . Erstlich/durch den leichtfertigrboßhafftenDorsatzr
Andertens / durch die Dnbarmhertzigkrii:
Drittens / durch die boßhafftig : arglistig : vnd erfundene voll¬

brachte weiß deß Todtschlagö:
Dierdtens / wann die vmbgebrachte Person eines hohen

StandtSist:
Fünfftens / wann ainer seinen mgnen Herrn / Fraw / oder andere

Personen / so jhme Guetthat vnd Trew erzaigt haben ; oder jemandt
vnter dem schein der Freundtschafft vmbbringt / re.

In disem vnnd dergleichen Fällen soll es nicht Hey der orciinari
Straff deß Schwerdts verbleiben/ sondern dieselbe mit vorhergehen --
denLeibsStraffen / als mit Zangenwissen/ Handt abhawen vnd schlai-,
pfen vermehrt/ oder aber derThäter anstat deß Schwerdts / Gevier-,
thailt / odermit dem Ra dt hingcrichtet werden.

§ ri . Ein absonderlich schwärer Todtschläg ist auch der jenige/
wann ein Bettler vnter dem schein deß begehrendenAllmosen / oder auff
andere weiß die raffenden Leuth ermordet / oder ein Würth die Gäst

Kr gram-



grawsamblich erwürget/ vnd etwonoch darzue andern Gästen verspür
set : Dergleichen Mörder sollen gevicrthailt/ oder Geradebrecht / vor»
hero auch/nach gestallt der vmbständt mit Langen gezwickt / oder Rur»
men auß ihnen geschnitten werden.

§ i r . Wann jemandt einen bösen Vorsatz hat / einen vmb das Le»
ben zubringm/daran aber durch andere verhindert wirdr / der solle mit
einer cxrra orclinori Strass belegt : Da aber einer auß bösem lang be»
- achtem Fürsatz / jemanden fürgewarttet / denselben würcklich ange¬
griffen/vnd seinerseits an Verbringung der Mordthat nichts hette er»
winden lassen -, ob gleich der Todt / deß angegriffenen hierauff nicht er»
folgt / der solle nichtsdestoweniger mit demSchwerin / vvndemLebm
zum Todt hingerichtet werden.

§ i ^ . Was anlangt die Verwundungen / vnd andere frävetttliche
Gewalttätigkeiten / die ohne Todtschlag beschehen/wollenWir zu ab»
schneydung viller Strittigkeitten / so stch derettthalben zwischen denen
Landtgerichts: Grundt : vnnd Dorff : oder MarcktObrigkeiten ins
künfftig eraignen möchten / daß es damit folgender gestallt gehalten
werde:

Erstlichen / wann jemandt mit ainer vnverbottenen Wöhr / als
Degen? Spieß / Hacken/ Stecken / oder Prügl verwunde / oder verletzt/
auch solche verwunde : oder Verletzung durch beaydigte Bader vnnd
Wundtartzt für tödtlich erkennet wurde ; solle allein die Landtgerichts»
Obrigkeit hierinnen/was recht ist zu handle« /der Thäter auch vnver»
zvgentlich auff maß vnnd weiß / wie oben von lfferung der Thäter
geordnet / in das Landtgericht gelifert werden:

Andertens/da aber die verwunde : vnd Verletzung nicht fürtödt»
lich erkennet wurde / ob stch gleich selbige vnter / oder ausser Heß Tach»
tropfen zuegetragenhette / solle in disem fall / wie auch in anderngenial-
nm Schlagereyen vnd Rauffhändlcn/ wo kein tödtlichc Verletzung be»
schicht / die Marckt : oder DorffObrigkeit ( zum fall kein Kläger verhau»
den ) die gebührende Straff ( doch nicht an Gelt ) nach beschaffenheit der
Sachen vnd vmbständt / gegen dem Verbrecher von AmbtSwegen vor»
nemmen / vnd wann der Verbrecher in deßGrundtHcrm / oder anoe§
rer Obrigkeit Händen vnnd Gewalt stch befindet / selbige der Marckt:
oder DorffObrigkeit alsobalden gelifert werden : Wo aber ein Kläger
verhanden / demselben nach befundt der Sachen dermassen aus?-



Achtung thum / damit jhmc neben abtrag aller Kosten/Schäden vnd
versaumbnUß / durch den Beklagten ein satsames benüegen geschehe:

ger die vemrsachte Dnkosten / Schäden vnd versaumnuß nicht erstatt
ttn könce / oder auch sonsten Mehrers in dergleichen wäre betretten wor»
den / schärpfer gestrafft werden.

schießen/Messer : vnd Stilletstich / vnd andere verbotteneWöhren sich
- ' - " " " ^ ^ - be«

schehen / sie werden gleich tödtlich / oder nicht erkennet / keines weegS

keiten die erkantNuß vnd bestraffung allein Vorbehalten haben.
Dierdtens / wie dann auch da ein Diener fräventlirher weiß/

( ohne vnd ausser der Nokhwöhr) über seinen Herrn die Wöhr / oder
Püchsen rucktte/oder gar Handr an ihne legete / selbigen verwundete/
oder sonstenübel rrgLtlcrcc . solledie LandtgerichtsDbrigkeit gegeneinen
solchen Verbrecher / auffvorhergehende erkanmuß mit gezimmender M
KraffuNg / als Gefängnuß / stellung an den Pranger / anhaltung zur
Arbeit inBandt vnd Eifett / oder auch gar ( da dir Verletzung groß vnd

vor»

»er Wkep vnd

Zon der Uothwöhr»
V einer rechtmässig zuegelaffenen Aothwöhr /

^ wirdt fürnemblich erfordert r daß
, 8 i . Erstlich / der jenige / so sich derö in Rechten bedienen

will/ von seinem Gegenthail mit tödtlichen Waffen / oder andern Le«
bens gefährlichenIrlikrumenrcn attgefochten / übcrloffen/odergelchlM
gen/vnd also zur Gcgenwöhr seye benörhtiget worden.

Andertens / daß er sein Leib/Leben/Ehr/oder gurten Leinmueth
Weder mit der Flucht / noch aüff ainige andere sürträgliche weiß habe
kötten können/sondern gezwungen t vnd getrungener seinen Feindt mit
der / damals zur Handl gestandenen Wöhr / habe vmbbringen/ vnd also

K r sein
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sein Leib/ Leben/ Ehr vnd gueten Leinmueth erhaltenmüessen/ vnd ist ein

solcher benöthtigter / mit seiner Gegenwöhr / biß er geschlagen wirdt/

zuwamen nicht schuldig. ^ ^
Drittens/daß es gleich an dem Orth/oder Platz von stunde an /

vnd nicht etwo über ein mercklicheZeit hernach beschehe.
§ 2 . Ein solcher / da er dergleichen Nothwöhr wie reche : vnd m

diserDnserer peinlichen LandtgerichtsSrdnung / Art : i r . vorgesehen
ist/in der jhme aufferlegtenkurZacion außsindig machet/ vnd erwei¬
set/istvon aller Straff ledig vnd müessig zuerkennen.

§ Dnd hat dises nicht allein stat / wann ein Mann gegen einem
Mann / oder ein Mann gegen einem bösen gefährlich bewaffnetenWeib
sich einer Nothwöhr zugebranchen / sondern auch da einer seiner De -,
freundten/oder sonstenehrlicher Leuth/Leben zuretten verursachtwurde.

§ 4 . Dicweilcn aber obbenennte/zueiner rechten Nochwöhr gehö¬
rige Stuck / wegen entstehender Verwährung der hitzig : vnd zornigen
Gcmüther bey denen Todtschlägengar selten alle beobachtet/sondern je
zu weilenmerchlichüberschritten/odervon demThäter nicht könnende-»

wisen werden / daß also dem Richter billich schwär fallet / wie er sich/
bevorab / wann die Nothwöhr überschritten wirdt / zuverhalten:

Als ist vorallenDingen wegen derüberschreittungin achtzuneim
men : Sb der Entleibte/oder der Beschuldigte den ersten feindlichen an -,
griffgethan habe ? Dann so der Beschuldigte den vmbgcbrachttn erb¬
lich angefallcn / vnnd allererst im wehrenden Kampff zur Gegen -,
wöhr wäre getrungen worden/kan jhme die Vorgeschichte Nothwöhr/
wann er seinen Gegenthail entleibet / nichts fürtragen / sondern er ist
als einTodtschläger mit dem Schwerdt zubestraffen.

§ 5 . Ein anders wäre/wann der Entleibte den Beschuldigten mit
tödtlichen Waffen / oder sonsten Feindlich angetastct / vnd also den um¬
fang deß Streits gemacht hctte / dann in disem fall / ob schon der Be -,
schuldigte nicht alles daß jenige / was Wir anfangs zu einer rechkmässi-,
gmNothwöhrerfordern/beobachtet/sonderndieselbe ( bevorab wann
jhme der abgeleibte Gegenthail an Stärcke / Keck : vnd Geschwindig -,
keit so weit überlegen wäre / daß er jhme mit ainem Degen / Messer/
oder andern Waffen / kaum sovil als der ander mit der Faust / oder ei-,
nemGtecken außzurichten getrawete : ) in etwas überschritten/vndge-,
gen dem benöthtigten sich vngleicherWöhr vnd Waffen / oder andern

vor-»



vottheils gebraucht hette / solle der Richter ohne abgefordertes Guet»
beduncken der Rechtsverständigen / niemahls mit der TodtStraff
vorbey gehen / sondern je vnd allezeit / Nach maß vnd weiß der über»
schrmenen Nothwöhr / ein schärpfer : oder lindere cxrra oielmari
Straff erwöhlen ; vnd solches / wann bekantlich / daß der Entleibte dem
tödtlichen angriffgethan.

h 6 . In dem es aber an beweißthum einer rechtschaffenen Noch»
wöhr / bevorab wann einTodtschlag bey der Nacht / oder an Ende vnd,
Orthen / allwo niemandt zugegen gewesen/geschicht/denen beschuldige
trn vilmahls ermangelt/vnd sie also weder die benöthtiguttg / noch ihre
gethane Nothwöhr / vmb besagter Drsachen willen beweisenkönnen/
vnd nichts desto Münder einer Nothwöhr berühmben / ligt einem Riehe
ter ob / anzusehen / den guet -, vnd bösen Standt beeder Personen : Das
Orth / da derTodkschlag geschehen ist / auch was jeder für Wunden vnd
Wöhren gehabt : vnd wie sichjeder thail in dergleichen fällen vor : vnd
nach der That gehalten habe: welcher thail auch auß vorgehenden ge»
schichten/ mehr Glaubens/Drsach/Bewegung / Dorthail / oder Nutz ha»
ben mögen / den andern an dem Orth / wo der Todtschlag geschehen//
zuerschlagen / oder zubenöthtigen / re . darauß dann ein verständiger
Richter ermessen kan / ob der fürgewendten Nothwöhr zuglauben sey/
oder nicht.

§ 7. Wann nun so starcke vermuettungen vorhanden / welche dem
Richter / der vorgeschutztcn Nothwöhr glauben zugeben bewegten/ sol-
leer nach beschehener l 'urAacion abermahls willkürlichverfahren/oder-
aber da die vermuettungen einer halben Weisung gleich wären / dem
Thäter zu crsetzung deß völligen beweißthums / denAydt aufferlegen/
auch nach gelaistem Aydt denselben allein gegen erlegung deß Gerichts»
Dnkosten ( wann der Thäter denselben vermag ) gäntzlich ledig sprechest.

§ 8 . Jum fall aber du vermuettungen wider denThäter sehr groß/vnd
derselbe sonsten auch ein fridthässig : greinerisch : vnd auffrührische Per»
son wäre / zu deme man sich eines vorgenommenen Mordes versehen
könte / er aber in der güete die That nicht bekennen wolte. Kan der

willkürliche Leib : oder GuetsStrafffürkehren / sondern solle zu erkundi»
gung der Machest / auff gkschöpfftes BeyDrthl den Thäter peinlich
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§ y. Erstlich/ob er - en Entleibten zuvor gekellnert
Andertens/wie lang vnd von welcher Aeit an t
Drittens / ob sie miteinander zuchum gehabt / gchandlet / oder

gewandlet / soll es alles erzehlent
Dierdtms / ob sie vmer wehrender bekantschajft / oder sonsten vor

demTodrschlag sich niemahl miteinander zerkriegtt Sagt er sie Herren
sich jerkriegt:

Fünffrens / auß was Drsacht
Sechstens / wie lang sie in Dnwillen gelebt t
Sibendens/wie sie endlich an/vnd voneinander gerachen i
Achtens/ an was für einemOrth t
Neundtcns / zu was Stundt vnd Zeit t

Sagt er bey der Nacht:
Aehendens / ob die Nacht sehr finster / oder dunckel gewesen t

> Ailfftens / ob er den Entleibten sehen vnd erkennen können t
Iwölffrens / ob der Anlauffende damahls geredt/ geschryen / oder

Mschweigendt jhne angetast t
Manner geredt:

Dreyzehendens/was für Wvrtt
Dierzehendens/ was er jhm hierauff geamworttett
Fünffzehendens / wie lang das Worrwechselen gewähret t
Sechzehendens/ ob er schon mit emblöster Wöhr über ihn korm

men / oder ob er erst alldorten die Wöhr aufgezogen t
Sibenzehendens / ob beede / ainer / oder keiner auß ihnen bezecht

gewesent
Achrzxhendens / ober seinemGegemhailnicht füeglich hetteenr^

weichen können t oder durch geringere Verletzung t
Sagt er nein:

Neunzehendens / auß was Drsachen t
Sagt er ja / er hette weichen können:

ßwainzigistens / warumben erö nicht gechant
Ain vnd Iwainzigistens / wer den ersten Straich / oder Stoß

gechant
Iway vnd Zwainzigistens/wohin?
Drey vnd Awainzigistens / ob er gemerckrdaß der rödtlichStich/

oder Hüb so übel gerathen t Vier
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Vier vndAwainzigistenS/ober denselben mit fleiß an das tödtli»

che Orth geführt / vnd dahin zurichkrn verlanget s
Fünff vnd Zwainzigistcns / ob damahls gar niemandt auff der

Gassm gewesen/ oder zu - en Fenstern außgeschawet t
Solle dieselbige/oder solcheHäuserbenennen.
Sechs vnd Iwainzigistens/ wann der Entleibtegefallen?
Siben vndAwainzigistens/ober ligenbliben / vnd noch lebendig

gewesen sey ? ob er ihn noch darüber weiter verletzt Hab t oder / ob er noch
weiter gehen können/oder alfobalden gestorben t

Acht vnd Awainzigistens/wie er ains/oder das anderwisse t
Neun vnd Awainzigistens/woer sichalsdann hinbegebenS
Vnd also von allen andernDmbständten/welche sich bey den Tod»

schlügen sehrvnterschidlich eraignen/vnd alle an die Handl zugeben vn»
Möglich ist/ solle ein Richter ordentliche Fragstuck stellen.

Vrthl.
Kan man nun aus seinerAußsag abnemmen / daß er dem Ent»

leibten nachstellig / vnd also ein fürsetzlicherTodtschläger gewesen/solle
er nach ordentlicher bestättung der Bekanmuß/zum Schwerdt verur»
thailt : blibe er aber über außgestandene lorrur bey seiner vorgeschutz»
ten Nothwöhr beständig / ledig gesprochen werden.

8 ii . Sonsten wirdt ins gemain dieNothwöhr nicht für erhöblich
geachtet in folgendenFählen. ^

VestßwärendeVmbständt.
Erstlich / wann ainer von jemandt ohne Gefahr - eß Lebens ge»

schlagen / oder angetastet wurde/ als da ainer den andern t zum Erem»
pel ) mit einer Handl schluege / oder bey dem Haar rauffete/vndder also
geschlagen : odergerauffte erwürgete seinen Gegenthail mit einemMest
ser / oder andernWaffen/der möchte sich keiner rechten Nothwöhr be»
dienen : Es wäre dann / das der Gtärcker den Schwachenalso hart mit
Husten schluege / vnnd nicht Nachlassen wolte ; Derentwegen der
Schwache aus- redlichen Drsachen besorgen möchte/ daß er ihn zu wdt
schluege -. In welchem fahl wann der Schwache den Nöttiger durch ge-
drauchung der Waffen entleibt / vnd solche gefährliche benöttigung ge»
megsam beweisen möchte/ wirdt er dardurch auch/ als für ein Nöth»

- L Wöhr
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tvöhr entschuldig/jedoch solle der Richter hierinmn einen vnterschaid
der Personen / derselben Standts / hohem Würden vnd Ehren Hg
ten:

Andertens/ so einer den jenigen / der jhme allein mit Wortentrotz»
lich/ oder sonsten nur Argwöhnisch gewesenwäre/ vmbbrächte.

Drittens / welcher seinen fliehenden/ oder alberaitWöhrloßge»
machten Gegenthail entleibte : ausser wann derselbe sich zu seinen bes»
fern Dorthail in die Flucht begäbe/oder alsobaldenzu einer andernWöhr
kommen könte.

Dierdtens/ wann nach demGreinHandel beraits eine geraumbe
Zeit/als etwo am : oder mehrSmndt/ oder Tag verflossen / vnd doch
gleichwol der anfangs Belaydigte -enBelaidigervon newem hernach
angreifft/vnd hinrichtet:

Fünfftcns/ wann nach beschehrnem Angriff vndgestilltemZanck
bcede Thail von einander gebracht/vnd die Sachen verglichen worden/
jedoch hernach über ein Zeit t die seye nun kurtzoder lang) der anfangs
Belaidigtkseinen vorigen Gegenthail vmbs Leben bringt.

In jetzt crwehntknFällen / soll man den Thäter mit der ordentli»
chenLebensStraff/ oder nach gestalt der hinzuekommendmDmbständ»
ren mit einer scharpfen cxcraorclingri Straffbelegcn.

Mtldereride Vmbständt.
8 i r . Dahingegen wirdt die Straffgelindert/ wann

Erstlich/ein grosse belaidigung vorher gangen/vnd also allem die
maß der gebrauchtenGegenwöhr nie gehalten worden.

Andertens / wann der Thäter ein Adeliche / oder RittermWge
Person wäre/ob er sich gleich mit der Flucht hette errettenkönnen.

Drittens/ wann ein Weib ein Mann / der sie an Ehren/ Leib vnd
Leben angegriffen/vmbbringt/da sie sich doch von der Gefahr / wol auff
andere weiß hctteretten können.

Lierdtkns / da einer im wehrendem Streit einen andern/ als dm
Retter / oder aber sonstenamen/der jhme an seiner Nothwöhr verhin»
derlich wäre/ entleibte/ vnd noch in vilen andern Fällen / so alle beyzu»
bringen vnmöglich/sondern einem vernünffngen Richter/ wie auch de»
nmRechts verständigenanheimbögestellet seyndt.

Wer
>



bcgaiWliwtrdt,
Je es mrt bkstraffung emeS solchen TodtschlagS
funden/ istauß nachfolgendenRechtsfällenabzunemmen.

^ i ' Der erste/ wann etlichePersonen mit verainigten bösen Dor^
fatz vnd Willen jemandt zuermordten / einander Hitff vnd Beystandt

nur ein eintzige Wunden / vnnd der recht aigentlichc ^ häter offenbahr
wäre/oder nicht : Item / ob sie gleich alle/ odernur etliche darvott auffden
Entleibten zuegcschlagen/ oder jhne verwundethetten.

§ r . So aber für das Ändert/ etliche Personen sich vngefähr in eü-

also ohne genuegsame Drsach vmbgebracht hetten / vnd nian den rech//
ten Thäter warst/von dessen Händen die Entleibung geschehen/der solle

Todtschiägermit dem Schwerdt zum Todt/dieübrigen aber nach
Richterlicher mässigung gestrafft werden.

§ Z . Wäre aberDrittens/in einergählingen Auffruhr/oder Greine
Handel der Entleibte wissentlich durch mehr dann amen todtlich geschla¬
gen / geworffen / vnd verwunde worden / vnd man könee nicht beweist-
lichmachen / von welcher sonderlichen Handt vnd That er gestorben
wäre/so fcyndt dieselbe / welche die tödtliche Verletzung (wievbsteHMge«
than haben / alle als Todtschlägex vorgmelter Massen / amLeben : die
übrigen aber / so dem Entleibten keinen tödtlichenStraich zuegefügt/

§ 4. Ferrers vnd zum Vierdtett / wann in einer Aussruehr vnnd
Schlägerey einer entleibt wirdt/vnd man über allen angelvendenfleiß
kernen wisten möchte/ der ihn also gefährlich vnd tödtlich verletzt hette r

§ 5. Ungleichen / wann in einem vnversehens entstandenen Greim
Handel ihrer etliche/ oder vil/ amen verwandt : vnd ob zwar ein jedwe^
dereWunden besonder nichttödtlichgewesen/jedoch alle zusammen dem

K 6.
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kan -ob alsdann/vnd m beeden hievor gesetzten Fällm/mder denDp-
Heber vnnd Anfaitger des Grrinhandls die orclinari Strass deß
Schwerdts vorzunemmen seye / oder nicht e

Sollen die Drthlsprechermit eröffnung aller vmbständt/sovil sie
deren erfahrenkönnen/sich Raths erholten:

Zer Kliff vnd GecßzGsteArttcuk.
^on Matter : Minder vnnd der

Eheleuth Mord.
Scher fernen leiblichen Datier / oder Muetter/
GroßDatter / oderGrofMuctter / vnd weiters in dem Grad
hinauffverwandte / boßhafftig tödtct/ er seye gleich jn : oder

außer deß Ehestandes von ihnen erzogen worden/der begehet an Van-
tcrMordr vnnd ist ein gleichmäßige Mffethat / wann Datter / oder
Muetter ihre Kinder / auch Eheleuth einander vmbbringen.

§ i . Was nun die myuiurion , einzieh : vnd befragung deßThä/»
ters antrifft/kan solches alles wie beydem gcmainen Todtschiag ange^
zogen / vollführt werden.

§ r . Die Straß einer solchen abschcwlichen Mordthat ist ins ge/<
Main das Radbrechen / entweder von vmm auff/ oder oben herab / nach
beschaffknheit deß Verbrechens / oder nähe der Frcundtschafft : es kan
Mch ein gar boßhafftig : oder grawsame vorschliche DatterMord /
durch das Dmrhailen abgestrafft werden.

Milderende Pmbsiändt.
8 4. Dahingegen wirdt die Strass in etwas geringere/wann die

hie oben beydenen Todtschlägen zur Milderung angedeutemilderende
vmbständt darzue kommen.

8 4.

^ . . den
er an Mndtsstat angenommen / ist zwar mit dem Tode zubestrassen/
jedoch etwas linder : Dann wann nicht schwäre vmbständtmit vmw-

lausten
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lauffen / sollen dergleichen Dbelchäter vor dem Rachbrechen mit dem
Schwerdt hingerichtek / oder auch etwo ihnen neben dem Kopf die
Handt abgeschlagen werden.

§ 5. Mit BrautPersonen/so noch nicht würcklich zusammen geben
worden/ leydet es auch fast gemelte linderung : Desgleichen wann ai «
ner in mainung einen andern zutödten/ein verwandte Person vmbges
bracht hette. ^ ^

§ 6 . Wann ein Datter / oderMuttter ihr Kindt/oder derMann
das Weib zustraffen willens/vnd dir maß überschritten/daß von der--
selben bcstraffung das Kindt/oder Weib / vmbs leben kombt»

Dnd dann / wann etwan auß Dnachtsam : vnd Nachlässigkeit im
Beth das Kindt von denen Ettern erstückt wurde : in solcher : Fällensoll
rnan den Thäter nicht leichtlich am Leben / sondern nach gestallt der
Sachen vndDmbständten exers orcjinarie bestraffen.

§ 7. Wann dir Thal nicht gar vollbracht/so istwol zuerwegm/ob
- er Thäter wider seinen Witten verhindert/ oder freywillig nachgelas¬
sen / ob er nahet zu der Thal kommen / oder nicht ? Dem / ob grosser un¬
widerbringlicher Schaden darauß entsprungen : vnd nach befundi der
Sachen / dergleichen Thäter mit zeitlich : oder ewiger LandtgerichtS«
Verweisung / sambt einen halben / oder gantzen Schilling : Item / ab'-
hawung der Handt / vnd nach schwäre der vmbständt gar wo ! mir dem
Schwerdt zubestraffen.

§ 8 . So hat auch die oröinari Straff nicht stak / wann man nicht
eigentlich waiß / ob derjenige/der ein Kindt vmbgebracht / der rechte
Datter sey / oder nicht : nemblich wann das Kindt von einem solchen
Wklbsbildt Herkommen/so einem jedwedem zuwillen worden.

Beschwörende Vmdsiändt.
§ y. Die vmbftändt/ so diseö ansich selbst grosseLaster/vnd die dar --

auff gehörige Straff schwärer machen / stimmen mit denen über ein/
welche thails im riechst vergehenden / thails aber im nachfolgendenAr --
ticul eingeführt werden : als da seyndt / die öffters widerholtt That/
gmwsam vnd auff besondere weiß dem Entleibten angethaneMarter/
vnd sonsten dameben noch andere begangene grobe Missethaten.

§ 10. Wann die Kinder sich anihren Eltern / mit Stoffen / Schlä¬
gen/oder sonsten vngebührerrdt vergreiffen/ so ist denen Eltern ftlbsten
drc gczimmmde bestraffung zuegelassen / da sie aber dicsclbigeder Obrig ',

-
, 8 ? > keit



86 Andetter TM/der
keit anhaimbs stellen wollen / so seyndt dergleichen boßhaffte Kinder/
nach bcschaffcnheit der Thal vnd Dmbständt mit harter GefängNuß/
Arbeit in Eysen vnd Banden / oder sonsten würcklich / auch wol gar
nach schwäre deß Verbrechens / vnd öffter§r verwürckung mit abhaw/,
uNg derHandt zubestraffen.

Zum fall aber die Eltern entweder wegen ihres Alkers / oder
Schwachheit die Straff selbst nicht vornemmen komm / oder auch ihrer
Waichmüettigkeitvyd Nachhängung halber dem Richter nicht anzab,
gen wolten / solle in denen geringer», Fällen / jedes Orths Obrigkeit / in
- en schwären aber das Landgericht von Amptswegen die gebüherende
Straff fürnrmmen.

Ser »ecße vnd Sechzigrsie Arttcuk.
WWW Wnder verchuen.

Mr vnter nechft vorgeHendem Arttcul von
chemDatterMordt in allweg auch die Müetter begriffen/web,

. Keihre lriblicheKinder entwedkrs in : oder gleich nach der Ge/,
burt deß Lebens zuberauben/vnd haimblich zuverthuen sich vermessen /weilen aber vil vnterschidliche nothwendige ? un «5ken in dem gantzen? roces5 disks Lasters wol zumcrckeN / so haben Wir zu besserer Nachricht
solche in einembesonder« Artieul zuverfassen für nothwendig befunden.

AnMMngen zu dem Nachforschen.
§ i . Wann ein ledige Person/ die für ein Jungfraw gehet / in Ver¬

dacht wäre/ daß sie haimblich ein Kindt gehabt / vnd ertödtet / soll ein
LandtgerichtsHerr sonderlich erkundigen.

Erstlichen/ob sie mit einem grossen ungewöhnlichenLeib gesehent
Andertens/ob ihr der Leib kleiner wordene - -

^
Drittens / vnd sie bleich vnd schwach gewest seye t

§ 2 . Da liui, solches vnd dergleichmerfunden wirbt/dieselhigePer/,
Ion auch also beschaffen ist / gegen Herman sich der vergebenen That
versehen mag / soll sie in. verhasst genommen/ durch verständigeFraM
en ( so vil zu weiterer erfahrungdienstlich ist) besichtiget / vnd auffbeftim
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dme ferrereDermuethung/ wann sie die Thar darnach nicht bekennen
wokte / peinlich befragt werden.

Doch das besagte Frawen / oder Hebamen mit anzaigung der
Drsachen Aydtlich außgesagt / die besichtigte sey dergeftallrbeschaffen/
daß sie wachafftig gebohrn haben müeste.

§ ^ . Wann auch ein Kindlein vorkombt / so kürtzlich ertvdttt wor/,
den/vnd in selbigerNachtbarschafft ein ohne diß verdächtiges vnd übel
LeschrierneSWeibsbüdt wäre / welche bezüchtiget wurde/ - aß sie Mich
m den Brüsten hette / die mag daran gemolcken werden / vnd da sich
rechte vollkommeneMilch bcy jhr erfinde/Sie hat ein starcke vermiet/,
tung zur peinlichen Frag wider sich : vnd da sie entschuldigungvorwem
dcte / daß sie die Milch auß einer andern natürlichen Vrsach hette / soll
desthalben durch Hebamen / oder sonsten Artzney verständige weitere
erfahrung beschehen.

§ 4. So aber ein Wcibsbildt ein lebendig: glidmästigeSKindt/das
damals todt erfunden/haimblich gebohrn/ vnd verborgen hette/ vnd die/,
selbe erkundigte Muetter darüber besprächt wurde / emschuldigungsweiß
aber vergäbe / das Kindlein scye ohm jhr schuldt todt von jhr gebohren /
ist sie zu ordentlichen/vnd in diser DnsererLandtgerichtsOrdnung für/,
geschribenen Weisung zulasten/ in ermanglung aber deren darüber peim
lich zufragm.

§ 5 . Noch vil mehrers/ wann ein Weibsbildt ein lebendig glidmästi„
geS Kindlein also haimblich getragen / forthin wie ein Iungfraw auffge/,
zogen / auchmit Willen allein vnd ohne Hilffanderer Werber gebohren:
insonderheit wann sic laugnet/daß ein Kindt verhandele gewesen / wel„
ches hernach todt gesunden worden : in welchem fall die vergebendeerm
schuldigung der todten Geburt mit Nichten anzuhören / noch destwegm
eine Weisung zuezulasten/ sondern wider dieselbe mit der lorcur würck„
sich zuverfahren.

§ 6. Gleichsfalls ist peinlich zubefragen / welche fürgibt / es seye
ihr das Kindt vnversehens / vnd wider ihren Willen / in die Haimblich/,
keit entfallen / absonderlich / wann sie verschwigen / daß sie Schwanger
seye / vnd barbey ihren grossen Leib sovil möglich verborgen / jedoch für
ein ledige WeibsPerson Hergängen.

§ 7. Wckches dann auch stat hat an derjenigen/sosich mit dement/,
schuldigen wK/sie habe nicht grwust / daß sie Schwanger seye/dahero
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auch kein Schulde / daß jhr das Kindt vnversehens in die Haimblich»
keit gefallen; Doch wäre sie mit der peinlichen Frag zuverschonen/
wann sie / wie sichs zu recht gebührt / erwise / sie hem sich durch andere
verständigeWeiber/ wenige Täg zuvor besichtigen lassen / vnd dise kein
Schwängerung bey jhr befunden.

§ 8. Ferrere anzaigen / vnnd zwar zur peinlichen Frag sepndt/
wann auff die bezüchkigtePerson dargethanwirdt/daß sie sich selbstm
in die Seiten / oder Bauch mit Fäusten/oder sonsten geflossen / dieselbe
zusammen gekrackt / oder eingeUcht: in welchem fall sie sich von der
lorrur nicht befreykt/sie köntedann zurecht darthuen/daß dasKindt
sonsten natürlicher weiß todter von jhr kommenseye.

§ y . Schließlich kämen hieher auch gezogen werden / alle die anzai»
gungen/so bey abtreibung derGeburtim nechst folgenden Articulauß»
geführt seyndt.

§ io . DikFragstuckmögenvngefährlichgestklltwcrden/wiefolgt.

Don wem sie geschwängert worden^
Au welcher Zeit?
Ob sie durchWort / oderDerhaissung darzueberedt worden/ oder '

freywillig dahin gerathen seye t
Wann / vnd wie sie es empfunden / daß sie Schwanger seye t
Ob / vnd warumb sie solches verborgen/vnd in gehaimb gehalten ?
Wie lang sie deß Vorhabens gewesen/das Kindt vmbzubringenS
Ob sie demDatter zum Kindt vertrawt/daß sie von jhmSchwan/«

gcr seye / vnd das Kindt vmbbringen wolle/ auch ob diser jhr Rath/
Anlaittung/oder Hülff zum verchuengelaistt

Was gestallt^
Ob sie sich selbst in die Seiten geflossen/ den Leib gefäscht/ oder ge»

Kunden / auffder Erden herumbgeweltzt/ von Hähern orthen herab ge»
spcungen/Tränckl/ oder andere Artzney eingenommen/vndmehr der»
gleichen Leichtfertigkeit zu dem Endt / daß die Geburt von jhr kommen
möchte/verüebt? Vnd da sie dergleichen gethan/ob damahls/oder vor»
hero dasKindt sich in jhr gerühmt

Woher sie die Artzneygenommen?



xandtgcrichtsOrdtiung. 8s
Habt / oder gefragt / zu was sie die begehrte Artzney brauchett wolle.

Woher siewisse/ daß dergleichen Artzney vnd andere oberzehlte
Mit ! zuihremVorhabendienliche

Wie das Kindt von ihr kommen e
Ob iemandt / vnd wer dazumahl vmb sie gewesene
Ob sie von andern scy gefragt / oder angcsprochcn worden / daß

sie Schwanger scye?
Ob die beywefrnden solches wargenommen e
Ob ihr Mittler / oder Beftcundtcgewust haben / daß sie Schwan,

ger / oder der Geburt nahmt seyr e
Ob ihr nicmandt zuvcrthucungdeßKindts/Rath/AnlMung/

oder Hilff gelaistet/ wie / vnd auff was weiß e'
Wie es dann aigentlich mit vmbbringung dcßKindts Hergängen t

Miterzehlung der vmbständt:
Ob sic keinRew in wehrend : oder nachvolzogcnerThatempfundene
Au was cndt sie ihr aigncs Fleisch vnd Blutt vmbgebrachte
Ob sic cs zuvor gceaufft / oder darauffgedacht habe e
Ob sienichtmehr Kinderverthan e

EndtPtthl.
s n . Nach tthaltencr bekantnuß der Thäterin / oder sonst genueg-

famcr Überweisung / vnd eingeholtcraigcntlichcrerkundigung der Thai/
ob schon sonst sowol in gemaincnRechten/als insonderheit der peinlichen
HalSgcrichtsOrdnung KayscrsLaroli deß Mussten/dergleichen Kin¬
der Mörderinen lebendig begraben / vnd gcpfält / oder / wo die gelegcnheit
dcß Wassers ist / crtrenckt wordm ; so wollen Wir doch Verzweiflung zu-
vcrhüctcn / daß ein solche TlMrin mit dem Schwerdt von demLeben
zuTodt hingcrichtet werde.

§ 12 . Der ienigc von dem sie zum Fall gebracht worden/so er dar-
zue Hülff vnd Rath gclaist / soll glcichmässig: wo aber discs nicht bcsche-
hen / sondern er vikmehr abgewehrt / oder nichts darumb gewust hette/
nach guetbcduncken deß Richters / nur wegen begangener fleischlicher
Sündt / abgestrafft werden.

UmdemrW Vmbsiändt.
§ i ; . § s mildert aber die Straff neben andern in nechst vorgehe»,

den Articul vermellten Drsachen auch dises / wann ein mündttiährigrS
M Weibs,
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Wetbsbildt auß Rath / Hülff/ oder anstiffiung ihrer Muetter das Kindt
verthan hat / vnd ist solches/ wann noch andere Incli cia darzuckommen/
ein anzaig wider die Muetter zur peinlichen Frag / was gestallten aber
dergleichenMüetter / oder andere / so darzuegcholffcn -, Item die icnigcn/
welche darumbwisscnschafftgehabt / vnd die Thal nicht angczaigt / abzu¬
straffen, seyen / ist ebenmäßig das / was im vorgchcnden§ i r . vermeldet /
zu beobachten.

8 14. Welche in peinlicher Frag darauff bestanden / daß ihr das
Kindt unversehens scye in die Haimblichkcit gefallen / oder sic nicht gcwnst
habe / daß sic Schwanger seye / ist nicht am Leben / sondern über außge-
standene l 'orrur nach guctbeduncken bcß Richters in andere wecg abzu-
straffcn.

§ 15. Wie nicht weniger die ienige / so gleichfalls in der Tortur
auff demc beharret / oder sonsten behauptet / daß sie an das Kindt kein
mörderische Handl angelegt - sondern dasselbe cntwcders in wehrenden
Geburtsfchwächen /oder auß Unterlassung Mücttcrlicher H ü!ff( so nicht
auß bösen Vorsatz beschehcn ) gestorben / nach rciffcr crwegung vnd bc-
fundt der Auffag/auch dcrMahlzaichen an dem Kindt / willkürlich zu-
bestraffen ist.

Beschwörende Vmbständt.
§ 16. Dahingegen beschwärdt discs Verbrechen / wann cs zum

öfftcrn : oder aber mit einer Andern Grawsambkcit bcschchcn ; in welchen
Fällen die Vbclthätccin zur Richtstatt gcsüchrt / vnd entweder mit Handt
abhawcn / oder aber mit glüccnden Aangcn / so vilmahl als sic Kinder
vmbgcbracht/neben obgcdachtcr Straff dcß Schwerdts / gezwickt wer¬
den solle.

Aer Stben vnd GechzrMeArttcuf.
Fon denen / so jhr KeibsUruAt

mit ssclst abtmbcn.
Elche WctbbPerfoncn / entweder^ jhr selbst ai-

sHgcne LcibsFrucht ( es scyeauff was weiß cs wolle ) oder ein
andere Person einem schwängern Weibsbildt durch bezwang/

essen / ttincken/aderlaffen vnd dergleichen/ein lebendige Frucht vorsätz¬
lich



9 !
lich abtreibet / oder abercinm N !ann / oder Weib vnfruchtbar machet / Wie
auch der icnige / so wissentlich darzuc Artzneym verkaufft/ ist Landtgericht-
lich wie hernach folgt/zubcstraffen:

AnzarguMA zu der Nachforschung
8, l . In disem Verbrechen ist neben den anzaignngcu / so im ncchst

vorgehenden Articul vom Kinder vcrthuen gestellt worden / wider die
Mucttcr / wann sie ohne daß verdächtig/ auch discs zum nachforschm gc-
nuegsam/ wann bekam ist / daß sie einen grossen Leib gehabt / vnd densel¬
ben gähling verlohrn.

§ 2 . Dergcstallt / daß / ivann der Richter in der In ^ uilirion erfüh¬
re / daß sich ein solches Weib brmüehei hctte / die empfundeneLeibsFmcht
auff ainigc weiß von sich zmrcibrn: Als wann sic etwas eingenommen /
jhr an verdächtigenQrchcn Aderlässen / oder lassen wollen ; den Bauch /
oder Setten / starrt gebunden / gcfäscht / mit Fäusten / oder sonsten ange¬
stoßen / zusamen gedruckt / oder sich mit einem vngewönlichcn Last zu
solchem ende bcscbwärdt/ sich auff der Erden hcrumb gcwältzt/ von er¬
höhten Orthcn herunter gesprungen / oder andere dergleichen Gebär¬
den vrrücbt/insonderheit da sie solches haimblich vnd allein gcchan hct¬
te : Inglcichcu so ein Mann / oder Datier zum Kindt das schwangere
Weib vorsätzlich die Frucht abzutreiben mit groben schlägen übel hielte/
soll man besagte Person einziehcn / die verdächtigeMucttcr / wann cs noch
Zeit / durch gesch worneHcbamcn beschawen lassen / vnd auff ferrcrs laug-
ncn vnd geschöpfftcs BeyDrthl mit der würcklichen Tortur belegen/auch
bcyläuffig also fragen.

s z . Ob sic nit Schwanger gewesene
Don wem r
Wie lang k
Ob / vnd wie längste lebendigeFrucht getragen t

Wann sic das Schwanger scyn widerspricht/ ist sie zubcfragen?
Woher sie dann ein so grossen Leib gehabt / auß was Drsach/oder

für einen Jucstandt e soll denselben beschreiben:
Durch wasMttl sic sich deß grossettLeibs so gähling entlediget?

sollS benennen / bekennt sic Artzney / ist sic zubefragcn:
Wcrjhr dieselbe gerachen/ringeben/oder vorgeschribenk

M r Wo
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Wo sie die Sachen gekaufft e'
Zn was fürciiicrApotcckcnr
Was cs aigentlich gewesene
Obs ihr der Apotcckcrgern Webenk
Was er gegen ihr vermellte
Oberste nichtwegen ihres IuestandtS gefragte
Mt was Worten e
Was sie ihm geantwortet e
Wie dieselbe haissc e
Wie/vnd wann sie die Artzncy eingenommene
Wieste sich darauff befundene
Wie bald solches gewürckt e
Was cs von ihr getribcn e
Obs nicht ein lebendige Frucht e
Obs nicht zuerkcnnen / daß ein Knäbel / oderMägdl gewesen e
Wohinsteesgethane

^ 8 . Im fall cs möglich - soll man nachsucchcn:
Ob sonst noch jemandt darumb gcwust e
Wer e solls nambhafft machen:
Ob sie nicht öfftcrs dieLeibsFrucht abgetribene

; 4 . Also auch wann aine vmb die Frucht durch schwäres höben/
fäschen / springen / schlagen / oder auff andere weiß kommen wäre/
scyndt die Fragstuck darauff / wie auch auff alle so zur abtrcibung ge¬
holfen / oder bößlich Vrsach geben / nach eines jeden Verbrechen zu,
richten.

EndtVrchl.
§ 5. Nach erhaltener bekantnuß/oder rechtlicher Überweisung/vnv

allerOrthcn eingcholt : genuegsamer erkündigung/ solle man die verhasste/
es scyeMann : oder WcibsPersoncnbcftätten / vnd wann sic darauff per-»
harret / mit dem Schwerdt vom Leben zum Todthinrichten.

Mlderende Pmbständt.
§ 6. Welches Vrthl aber in nachfolgenden Fällen Mindern:

Erstlich / wann cs nicht außVorsatz / vnd zu dem endt/ die schon
empfunde Schwängerung / oder Frucht abzutreiben / beschehen r

An,
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Andertens / wann die LeibsFrucht noch nichtgelebt / vnd - ke abtrei-

bung noch vor halber Zeit zwischen der Empfängnuß vnd der Geburt
beschchcn.

Drittens / wann die gebrauchte Artzney zur abtreibung vntaug-
lich / vnd hicrzuc kein genuegsame Krafft vnd Würckung in sich hette / wel¬
ches dann ein Richter in allweg noch vor schöpfung dcß Brchls erkundi¬
gen solle.

Vicrttcns / wann die abgetribene Frucht wider die Menschliche
Gestalltvnd Aigenschafft gewesen / warüber ein Richter sich verständiger
Leuth Guctbcdunckcn/ob nemblich das abgetribene ein Mißgeburt se»e/
oder nicht / zucrhollcn hat:

Fünfftens/wann der ienige/ so ein schwangcrs Weib geschlagen /
vnd hierdurch / oder auch durch gcschray / schröckcu / schicsscn / vnd ander-
Werts die abtreibung verursacht/ nichtgcwust/ daß sic Schwanger ; auch
da crs Schon gewust / gleichwol aber nicht der Mainung gewesen/ die Ge¬
burt dardurch abzutrcibcn.

Zn welchen irtztrrzchltmFällen extrzorclinnric ein LeibsStraff/
oder Geistliche Bueß nach crwegung der fürkommcnen vmbständt fürzu-

§ 7 . Mit denen ienigcu / welche zu dergleichen abtreibung / Hülff/
Rach / vnd Thatgclaistet / hat cs eben die bewantnuß/ wie bißkero a„ac-
zaigt worden.

WMwärcnde Vmbständt.
§ 8 . Die viiibstäNdc / welche discs Verbrechen bcschwärcn / sryndt

hicobcn im 66 . Articul von KinderMordt zusindcn.
Der Acht vnd Sechzigrste Nmcuk.

on hlnwegttegunLder Kinder.
As gestallten dte semgen Mbestraffen / welche
zwar alr Hren Kindern sich mit würcklichcr Handt anlegung
nicht vergriffen/stdoch vorsätzlich : vnd ftävcntllchcrwciß die.

selbe/vmb baß sie ihrer abkommcn möchten / in Gefährlichkeit von ihnen
legen/scyndtvornemblich folgendeAwrcn vntcrschidlicheHaliptFäll wo!

<

§ i . Deren
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§ i . Deren der Erste / so rin Kinde in ein einsames / vmid von

Gemainfchassi der Leuch entlegenes Orth / zu dem cndt vorsätzlich
hingclegt wirdt / daß es dasclbstcn vor Hunger / oder Hülffloß sterben
vnnd verderben solle/vnd das Kindt stürbe darüber / so ist dicThätcrin
mit dem Schwerdt/wann aber das Kindt noch lebendig gefunden vnd
ernährt wirdt / alsdann nach gclegcnheit der Sach willkürlich abzu-
straffen.

§ r . Der Änderte HauptFall ist/wann das Kindt nicht auß vorha,
ben daffclbig in augcnschcinlichcLcbcnsGcfahrZusehen / noch auch in ein
einsam : oder weit entlegen : sondern an ein solches Orth / an welchem die
Leuth immcrzuevndstätspficgcn vorüber zugehen/zu dem endt hinwegk
gelegt wurde / daß cntwcdcrs die fürübcrgchcnde / oder der ientge / so Vat-
tcr zum Kindt angegeben wirdt / sich dessen erbarmen / anncmmcn / vnnd
auffcrzichen sollen/vnd also die Straff/auch Spott vnd Schandl dcß
Ehebruchs / oder Hucrcrcyentgangen werde.

8 z . In gegenwärtigen Fall / wann das hingelegte Kindt ( obs schon
wider Willen der Thätcrin / oder dcß Thätcrs ) auß Hunger / Frost/
oder anderer Vrsachcn also Hinlässig stürbe / ist die / oder derselbe / neben
einem gantzcn Schilling mit ewiger Landtgcrichtsvcrwctsung zubcstraft
fcn.

8 4 . Wirdt aber das Kindt noch lebendig gefunden / ist dem Thä-
ter allein das Landgericht auff ewig zuverwcisen.

§ 5. Darbcy glcichwol zubcobachtcn / wann das Kindt gar bald
darauff / nach dem es gefunden worden / auß dis?r hinwegklegurig / vnd
sonst auß keiner andern erwcißlichcn Vrsach vcrschidcn wäre / daß cs
alsdann mit dcr blossenLandtgerichtsvcrweisungnicht genueg / sondern
es ist noch darzuc die Thäterin / oder der Thätcr cntwcdcrs mit einer
Geistlichen Bucß/nach «ußspruch dcr Geistlichen Obrigkeit/oder nach
außspruch dcr Weltlichen Obrigkeit / mit einem halben : wo! auch gan¬
tzcn Schilling/haimblich oder öffentlich/nach gestalt dcr Sachen / zube,
straffen.

Atizatgungen.
§ 6. Anzaigung zu dergleichen hinlcgung scyndt/wann dieMuet-

tcr boßhafftcr weiß ihren Schwängern Leib verborgen / oder sonsten die
Geburt abzutrctbcn sich bemühet / auff weiß wie im vergehenden Arti-
eul / 8 r . außführlicher gczaigt.

§ 7. Wann
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§ 7 . Wann das Kindt in ainem Waldt/ftcyenFeldt/Garten/offcnt-

licherStraffen/odcrGaffcn : Ztem/anainem Wasser gefunden wirbt/
vnd in derselben Nachbaarschafft ein verdächtiges Weibsbildt sich befin¬
det/welche Milch in Brüsten hcttc.

§ 8 . Wann ain vcrdächtigePerson kurtz zuvor/da das hingelegte
Kindtgcfunden/in selbiger gegcnt gesehen worden.

§ 9 . Die Fragstuck vergleichen sich allerdings mit denen/ so in ver¬
gehendem Articul fürgcmcrckt.

Mlderende Pmbstandt.
§ Io . Sonsten ist dises Verbrechenlinder zubestraffen/wann es zur

Zeit einer grossen HungcrsNoth.
Item / auß wissentlich: vnd bekantcr Armuct/ Aiufalt / oder all zu

grosser Forcht bcfchchcn wäre.

§ n . Dahingegensolches vmb sovil schwärcrwirbt/ wann keine der¬
gleichen Vrsachcn vcrhandc» / sondern die Thäterin / oder Thäter gucte
Mtl das Kindt zucrnährcn/gehabt hctte.

§ 12 . Vorbei) Wir absonderlich dises ernstlich gebleiten / daß im
fall kein Spital / oderandersMtl dergleichenFrndlKindcrzucrnährcn /
vnd zu auffcrzichen verhanden / ftdwcdcrs Orths Obrigkeit / die noth-
wendigc Nahrungs fürschung zuthucn schuldig scyn solle.

AerNeun vnd GecßMste Atticuf.

Won der selbst argnen Sntlelbung.
Cr ein Mörder seinesaignen Leibs wirdt / es be-
schchcnundicEntlcibungin der Gcfängnuß/zu entsiichung der
Straff/oder auch ausser gefänglicher Hasst/auß bösem Wil¬

len / vnd Gottloser Verzweiflung / vngcacht er derentwegen schrifftlichc
Vrsachcn/vnd pioceNariones hinderlicssc/auff dessenKörper hat das
Laridtgcrichtzugrciffm / vnd ist denselben zuvertilge » schuldig.

§ 1 . WelcheVertilgung dann ( so bald die Entlcibung dem Landtgc-
richtsHerrn von der Obrigkeit wie gcwönlich Zliwisscn gemacht wirbt)
ohne Verzug ( längistaber inner Drey Tägen ) durch den S charpfrichtcr
solcher gestallt beschehcn mueß / daß er best verzweifelten Körper auß dem

Hauß



96 MdetterThml/der
Haust schlaipfc/oder herab lasse/wie es nur ohne Schaden zum füegtt-
chistcn bcschchen kan / hernachcrwieainBich auffeinen Kahren lege / vnd
vnter das Hochgericht vergrabe / sich aber darbey nicht deß geringsten
diiigsV so vmb deß todten Körper ist/oder ligt / anmasse / sondern mit sei¬
ner gemainenbciohnung zuftiden seye/ das übrigeaber allesdenen jcnigcn/
welchen es zucftchct/bcy vnaußblciblichergrosserStraffvnbcrührt stehen/
vnd verbleibenlasse:

ß 2 . Vnd obwollcn ainem solchen Körper weiter kein Strass anzu-
thuen/so mag doch ein grosser Vbclchätcr/der sich in derGcfängnuß zu
entflichung/ der schwärenStraff entleibt / anß sondcrbahrcnDrsachcn /
kevorab andern zum Lxempcl nach bcschaffcnheit deß grossen Verbre¬
chens / als todter auff den Scheittcrhauffen geworffen / vnd verbrcnt/
oder aberauch auffdaß Rad gelegt / oder auffgchcnckt werden:

§ z . Wir wollen auch denen LandtgcrichtsHerrn deß Orths/wo
die That bcschchen / der boßhafftigcn selbst Mörder/ in dero Landtgc-
rieht sich befindem : ligent : vnd fahrendes Guct : wie auch andern Landt-
gerichtSHcrrn/jedwedem das jenige/so sich in seinem Landtgcricht be¬
findet / dergcstallt / wie hernach mit mchrcrm angczaigt wirdt / cinzuzie-
hen gnädigist zugebcn : Doch daß hierunter die Burger/ vnd Innwohncr
in Bnsern LandtsFürstlichcnStätt : vnnd Märcktcn / wo Wir das
Landtgcricht sechsten haben / nicht verstanden scycn / als deren Haab : vnd
Güctcr Wir in dergleichenFällen Vnscrcr Kammereinzuziehen Vorbehal¬
ten , denen aber / so absonderlich hievon bcfreyet scyndt / jhrcn üeblichcn
hergebrachtenFrcyhcitcn vnbcnommen.

ß 4. Wann der selbst Mörder ain / oder mehr Kinder verlast / so solle
dencnfclben nach außwcisung der Rechten / als wannVicr/oder mehr/
die hclfftc : da aber vnterDicr scyndt / das Drittl deß völligen Gucts/
sovil dessen über abstattung der Schulden verbleibt / vnd wären keine
Kinder/sondern Bluetsvcrwandtcn / dem nechsten biß in den Vierdten
Grad inclustveder DritteThail besagten völligenGuetS/das übrige
aber denenLandtgerichtsHerruzncfallen / jedoch denen GrundtHcrrn die
ablesungdcrGrundstuck bcvorstehcn.

§ 5. DieInventur . Schätz : vnnd Abhandlung solcher Verlaffcn-
schafft / solle von der jenigcn GrundObrigkcit / waruntcr der selbst
Mörder scß : vnnd wonhafft gewesen / durch vnpartheyische Benach¬
barte vorgenommcn / vnnd denen LandtgerichtsHcrrn darzue vorhcro
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befinden / derselben Schätzung durch solche GrundtHerrn beschrhen/
vnd so dann der Obrigkeit / vmer welcher die völlige Abhandlung für»
gehet / zuegeschickt werden.

8 6. Wann der selbstMörder einTestament / oder andern letzten
Willen hinterlassen/ soll derselbe/ausser der geschäffk zu Gottseeligm
Wercken/ nicht gültig schN ; jedoch das solches GeschafftdenenKindeM
ihren gebührenden Erbtheil/wie auch dem Landtgerichts Heren an sei"
nem anfall nichts entziehe.

§ 7. Dises alles aber ist nur von den jenigen zuverstehm / welche
sich / wie gemelt/ entweder auß Forcht der Straff / oder bösen Vorsatz
vnd Willen/ entleibt haben: Dann wer sich auß Gebrechen seiner Dm«

get / mit demselben soll das Landtgericht nichts zuthuen / weniger je*
mandt seine Güeter einzuziehen haben/ sondern er mag durch ehrliche
Leuth beftältet / vnnd Christlicher Ordnung nach auff ritt geweichtes
Erdtreich/dochins gemain nicht mit gepräng/noch an vornemmeOer ««
«her/begraben/vnd es sowol der Güeter halber/ als sonsten in allen
Fallen mit ihm gehalten werden / als wann er aineö natürlichen Tvdts
verschidenwäre.

§ 8 . Demnach Manaber bißweilenanstchet/ob sich ainer boßhaff«
tiger weiß/ oder aber auß manglder Dernunfft vmbgebracht Hab/als
Hat man in allweg auff deß Entleibten nechst vorhergüngeneS Leben/
Wandl/verzweifelte Reden/ vnd Vorhaben / auchauffdie Mitl durch

Warauß dann jedwcderer Vernünfftiger/ob die That auß bösen Dow
satz/ oder außDnvemunfft beschehen/leichtlich abnemmen kan. ''

§ y . Wann aber die Sachen also beschaffen/ daß Man verttünfftig
zweifien kan/istdas bössere/nemblich dises zuvermuerhen / daßerauß
Dnvernunfft / Dnsinnigkeit / gählingett Fall / oder von ainem andern
vmb das Leben kommen ; Wie daim auch der jmige / der sichvnverse«
hrns / oder derMainung/ alsoberetwo grffohren wäre / ersticht/nicht
als ain selbst Mörder zuvertilgen/weniger sein Gurk vom Landtge«
richteinzuziehen ist.

8 io . Wann ainerander Thatder Verzweiflung verhindert / oder
durchfteissige Khur noch beym Leben erhalten wirdt / soll derselbe/

N Wann



98 Anderter Thatl/ der
wanneseingefangner Dbelthäter ist/derentwegen schwärergestrafft
werden / wo siel) aber ainer sonsten ausser der Gefängnuß vmbbringett
wollen / vnd gleich daranff New vnd Layd erzeigt / ist solches nicht
LandtgerichtS mässig / solle aber gleichwol von seiner Sbrigkeit nachdem
schaffenheit der Dmbstände gestrafft werden.

8 11 . So sich ein schwangers Weib selbstenboßhafftigertödtet/soll
man jbr den Leib sovil müglich alsobalden auffschneyden / vnd die Leibs//
Frucht heraus nemmeli / damit das Kindt aintweders erhalten/ oder
doch nicht zugleichmit der schuldigen Metterder gewönlichmBegräb '/
Nuß beraubt werde:

8 i r . Warbey Wir zum beschluß dises Articuls ausdrücklich se//
tzen / vnd ordnen / daß alle Balbierer / Bader / Wundtärtzt/vnd dera
gleichen Leuth / solchen armen Menschen mit hail : vnd auffschneydung
vnwaigerlich bey hoher Straff / vnd Mderlegung ihrer Kunst vnnd
Handwercks / zuhülff kommen/ vnd ihnen solches an ihren Ehren vm
abbrüchig seyn solle.

Von denen/welche zur Uordthatande--
re besiegen / oder sich besiegen lassen/Mögemam

genanc.
amen mit Gelt bestellt / oder durch geschanck

MUHvnd verhaissungen dahin erhandlet/ daß er ainen andern er'/
mordten solle - Wie auch der irnigc / sosich bestellen/ vnd also

erhandle» lassen / seyndt beede schärpfer / als gemaine Todtschläger zw/
bestraffen.

Anzaigungen zu dem Nachforschen.
8 i - Wann der Thäter nicht in frischer That ergriffenwirdt / soll

der Richterzum nachforschen/ sowol wegendes Bestellers / als deß Be//
stellten ( neben denen anzaigungen/von welchen allbereit bey dem vor'/
schlichen Todtschlagvmerricht gegeben worden ) »racht nemmen:

Crstlichen/ Ob nicht der Derdachtedem Entleibten/ ihn auffsoff/
che weiß hinrichten zulassen / tröhlich gewesent

Anderten/ ob er sich auch zuvor in anderndergleichen bösen Händ '/
len

'tbenzlgssicAttrcul.
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Kris als zum Prüglen der Leuch ) vmbs Gelt Habe bestellen lassen / de¬
rentwegen von andernOrthen banörlierr , vndalso ein solcherMensch
wäre/zu dem man sich der That wolversehen könte.

§ 2.
kommen/wie auch den ienigen/auffwelchkn von dem Bestellten/oder
Besteller in peinlicher Frag außgesagt worden/ vnd man deßbeschchmcn
Todtschlags vergewist/ oder aber dm Thäter auffwahrer Thal ergriffen:
soll man gefänglich annemmen / in der güete befragen/ vnd wann es vom
nöthen mit denen hierinnen etwo vorkommenden Personen / wie ge-«
bräuchig/ conlronricrn , vnd zu Red stkllm.

AnzargunZen zu der pemilchen KM
r Z . Wann ersnun laugneee / vnd doch auß der Nachforschung/

oder sonsten an Tag käme / das- der Verdachte an den » Orth / wo die
That beschehen/ mit vnzuläsfig : vnd verbottenen Waffen / nemblichen

oder einer solchm Wöhr / mit welcher die Wunden inbesichtigung deß
-»

bey sich gehabt / vnd jhne vmerhalkrn / auch würrklich Gelt gegeben / ,
dessen aber kein andere Drsach anzuzaigm wüste/ soll man gegen einem
solchen/ über ergangenes BeyDrchl / die peinliche Frag / wie Hernach

vornemmen-

s 4 . Ob er nicht denN : ermordet?
An was für ainemOrch?
Beym Tag / oder bey der Nacht t
Au welcher Gtundt?
Mit was Waffen?
Auß waß Drsachen?

Wer der sey ? soll ihn nambhaffr machen:

Nr



Was man jhme destwegei» gegeben/oderverhaissent
Sb erswürcklich empfangen?
Wievilt
Woerdas Gelt/oderBelohnung hingtthant
Wie balderdarauffdieThatins Werck gesetzt s
Mtwasgelegenheit?
Wo er dem Entleibten vorgewartet 4
Wie er denselben angegriffen t
Wie sich auff beschehmen « »griff der Entleibte gegen ihm vw-

Wie/ vnd mit wem er sich gewehrt t
Sb er nicht auch für sich sclbsten Feindtschafft gegen demselbm

getragen i
Warumbent .
Sb er sich offt zu dergleichen bestellen lassend solls ordentlich auß»

Wer jhme mehrdarzue geholffen/Rath/ oder Einschlag gebent
Eolls benennen/vnd beschreiben vonGebärven / Gestallt / vndKlai^
dem/auch wo sie sich auffhalten / re. vnd was etwan die In^uiücion

§ 5 . Gleicherweiß können auchdie Fragen auffdmBestellergerich/-
M werden / als nemblichm:

Sber nicht denNr ermordten lassent
Durch weme t
Was er jhme Thäter gegeben/ oder verhaissent
Sberjhms würcklieh außgezehlt / oderwievilerjhm dmngebmt
Wo / vnd in wessen beysein die bcstellung beschehm t
Was jhlle hierzue bewegt t
Wann die Mordthat fürübergangm t
Au was Aeit t
AnMlchem Orcht
Durch was Waffen t
Wo er sichentzwischenauffgchalttnt
Wie der Todtschlag zu seiner wissenschafft kommm:
Wie / vnd auffwas weiß / auch M was Srkhen er dem ThäM

die entleibung zuthuen « »befohlen? Endt-



EndtVrchl.
s 6. Auff die kekäntlich : oder sonst/wie recht ist/erwifme THat/

soll derThäter bestättiget/ so dann/ vmb willen dergleichen besielkeMöW
der/vil ärger vnd boßhafftiger als gemaine Todtschläger seyndt/auch
auffalleweißzuverhüetm/ daß dergleichen nicht in disem Landt einschlei»
chen/ sowol der Bestellte als Besteller der schärpfe nach mit dem Radt/
vom Leben zum Todt gestrafft werden.

BeschwärendePmbständt.
§ 7. Käme auch dises darzue / das Erstlich einer ein Person/dero

er mitFreimdtschafft / Lieb / Trem / vnd Gehorsam verbunden ist/auff
angeregte weiß vmbbringen lieffe : oder aber

Andertens / ein schwangeres Weib durch Gelt dahin erhandlet/
daß sie mit würrklicher abtreibungder Frucht jhme einm zuegang zur
Erbschafft machte.

Drittens/ wann der Bestellte die Mordthat vmb ain geringes
Gelt / vnd solche offt liederlich vollbracht hette / dergleichen Bößwich»
reu / solle nach gestallt der Sachen das Drthl mit Awicken / Schirm
xfen / öderRiemen schneyden geschärpfft kverden:

Wrlderende Vmbftändk.
r 8. Dahingegen warm ainer sich Zwar bestellen lassen / die Thak

auchzuvollbringen sein möglichstes gethan/doch von demBelaidigten
übergwältigrt/ oder abgembrn wordm / oder etwan der Schuß / wie
ergern gewolt/nicht angangen wäre/solle er zwar leichter/ aber nichts
desto weniger wegen sonderbarer Grawsambkeit dises Lasters/wenigst
Mit dem Schwerdt gerichtet:

Die übrigen so sich zwar bestellen lasten / vnd Gelt genommen /
der Sach aber keinen anfang gemacht / sambt dem Besteller / vnd ins
gemain alle / so böse Leuth auff andere / - ieselbige zubrüglen / vnd übel
mit schlügen zu rraLkicren bestellet/ oder sich bestellenlasten/sollen nach
»ernünfftiger ermässungdeß Richters / willkürlich/ doch mit scharpfm
Leib : oder andern Straffen belegt / vnnd hiexinnm keines sersihom



ro2 AndetterTßatl/der
DerM vnd SlbenzGsie Amens.

.MeiAel : vndAtrassenUordt.
Scher amem auff fteyer Strassen / oder auchan-

iderwcrtS sursehlich vorwartet / oder vntrr dem schein der
M ^ vaFreundtschafft - ryselben Gewinß halber angreifft / beraubt/
vnd zugleichvmb das Leben bringt / soll mit schärpferer Straff/ als am
geMainrr Todtschläger belegt werden / warunter dann auch begriffen/
herzu demendt einen entleibt/ damit er alsdann zu dessen hmterlagk«
nett Wittib heyrathen könte / oder seines vorigen Lasters halben nicht

Item/welcher zwaranfangsnur deßWillen gewest/einen zube«
rauben/ er aber sich widersetzct / vnd die Sachen nicht erfolgen lassen
wollen / er auchalsdanngar ertödtet worden / vnd ist wenig darangcle«
gm /ob derMörder von solcher seiner That ainigen Nutzenvnd Gewinn
genossenhabe/oder nicht.

ÄnzatzuWN zu dem nachforschen vnd emzühen.
tz r . Dieanzaigungenzur nachforsch : vnd einziehung solcher Leuth/

feyndt über die / so hievor vom Todtschlag an die Handl gegeben wor«
hen/beyläuffigdise: '

Erstltchen/wann die verdachte Person im brauch hat bey nacht«
licher Weil außzugchen / in Hollen Weegeli / Gräben / Busch / oder
Wäldern sich auffzuhalten.

Andertens / wann er in einsammen/vnd zumMsrdtta gelegnen

Drittens / wann raisettt: vnd vitmehr . . , .
Personen allmthalben in den WürthsHäusern ligen / zehrm / vnnd
nicht redlicheDrsachrn solcher ihrer zehrung wissend währen/oder von
ihnen angezaigt werden köntrn.

Dierdtens / wann ainer mit Räubern/Mördern/vndandere»
dergleichenPersonen/wie oben vermelt/kundt : vnd gemainschaN hme:

Fünfftens wann ainer brtretten wurde / der geraubte Sachen/
so einem Entleibten zuegehörk / Hey sich hette / oder dieselbe verkauffr/
übergeben/ oder in anderer gestalltverdächtiger weiß darmit gchandlet /

s ^ . Auff
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EndtVrthl.

S Aufsein solchenMörder können eben die jenige Fragstuck / wcb-
chebey gemainen Diebsstall / vnd Todtfchlag gesetzt / gleichförmigge»/
eichtet werden / vnd wann alsdann derselbige emweders bekennt/oder
sorO zurecht überwisen wirdt / soll er mit dem Radt von oben / odervm
ten / nach gestallt deß Verbrechens/ durchzerstoschngseiner Glider vom
Leben zum Tvdt Hingericht / vnd öffentlich auffs Radt gelegt werden/
doch daß der Richter »; allweeg/ ob dieThaten in Warheit also fürgam
gen / sich zuvor wolerkundige.

§ 4 . Wann jcmandt einm beraubt/ vnd alsomit schlägen zuegericht
hette / daß er ihn für todter ligen iassen / der Beschädigte aber gleich/»
wol widerumb davon kombt / ein solcher Thäter soll allein mit dem
Schwerdt gestrafft werden.

BeschwärendePmbständt.
? 5 . Dahingegen schä- pfet die Straff / wann ain Diener / oder

Knecht seinen Herrn auffder Strassen vmbringt / vnd beraubt / wir
auch wann Geistliche / oder vnter Dnsern glaidtvnd Versicherungrab»
sende Personen angegriffen / vnd ermordet/ schwangere Weiber / we»»
gen dec LeibsFmchr auffgcschnitten / oder auch wegen ainer Rauberey
mehrerS Personen vmbgebracht worden.

§ 6 . In weichen Fallen/ bcvorab wann dcr Thatcretliche / odervil
Mordtharen vollbracht / die Straff deß Dierthailn vorzunemmen/
oder es ist das Radbrechen mit der glüendenZangenzwicken / oder Rie »»
menschnitt / nach schw irr der vmbständt / vndstarcke / oder

'
schwache deß

Thaters zuvermehren.
§ 7 . Wann neben dem Mordtm auch nambhaffte Raub beschk »»

hm / soll ein Galgen / sambteinem Strick zugleich neben dem Körper
auffdas Rad gesteckt / da aber auch Mordbrennerey/ Kirchen Diebs »»
stall / oder dergleichen grobe Laster darneben verübtwerden/ Hakman
fich nach deme zurichten / was oben im 46 . Articul von dtsen Lastern
gemeldet worden/re.



Ändertet THaü/der
-er Awap vnd Stdenztgste Articut.

Zo» denen/so mit HifftvergEen.
LMMr ainenandern mit Gtfft Halmbltch vmbbrlngt/
MHHoder sonst Schaden zuefüegt / darZue wissentlich / vnd boßhaff«

das GW hierzueauch wissentlich hergeben/
verkatW/ erkaufft/ abgeholt / oder zuegericht hette/ der ist als Landt^
gerichtmWgeinzuzichen.
' Anzatgungen zu der Nachforschung.

? i . Die anzeigungen zurInquilirion seyndt Erstlich/wannder
Sterbende ein gewisse Person bezeichet / daß sie ihm mit GW vergeh
ben / vnd er hierüber aujfeinsolche weiß / wie sonsten bey denenmit GW
vergebenen Leuchen zubeschehenpfleget/ gestorben ist.

Anderten / wann auch gleich der sterbende vom vergeben nichts
sagt/ jedoch sonsten das gemaine Gericht gehet / auch vermuetlich er"
scheint / daß jhme vergebenworden/ soll man den todten Körper / ehem
der er begrabm wirdt / oder wann er erst kürtzlich begraben worden/
wider auß der Erden nemmen / vnd durch erfahrne Kleckcoz beschaM
m / vnd erkennen lassen / ob sie an dem Korper solche Zaichen finden/
woraus) ihrer Kunst nach / vnfelbarabzunemmen/ daßder Mensch von
GW / vndnicht auß andern Drsachen gestorben sey.

Drittens/kan man aberden Körper nicht mehr beschämen/soll
maninden Apotecken denen Lecepecn Nachsehen/ ob dieselben wider
GW geschriben seyn.

Dierdtens / diejenigen so jhne curierr . vnd Leuthso jhme gewart«
tet / oder bey seinem Todt gewesen / jhne auch todter gesehenhaben / be^
fragen/ ob er sich nicht nach genommener Speist / darinnen vermueth"
lich GW gewesen / gebrochen habe / öderer zum brechen genöthtiget
worden.

Fünfftens/ ob er Gelb / oderBlaw worden.
Sechstens / ob der Leib auffgeschwollen / vnd dergleichen.

Anzatgungetizu der Gefängnuß.
§ r . Wann nun auß glaubwürdiger erkanmuß der Artzney M

fahrnen scheint / daß die Person nicht von GW / sondern auß andern
ItM
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Jucständen gestorben / hat der LandtgerichtsHerr dabey weiter nichts
zuthuen : Sagen aber die Artzney erfahrne / daß dem Verstorbenen
Gisst beygebracht worden/vnder von demselben sterben müessen/bene^
bens erweislich wäre / daß die verdachte Person Gisst gekaufft / oder
sonst damit vmbgangen / vnd der Verdachte mit dem vergissten in Dm
einigkcit gewesen / oder sonst von seinem Todt Nutzen vnd Dort! zuge/«
warten : sonderlich wann vnter den Chelmthcn der beschuldigte Tdail
mit ainer hievor verdächtig gewesten Person sich inHeyrach eingelaz ien
hette : vnderstonstenein leichtfertige Person/zu der man sich der That
versehen möchte:

Dise vnd dergleichen vmbständt seyndt genuegsame Drsachen zur
gefänglichen Derhasstung.

AitzaWNLM pemücßen
8 Wann über dises der Verdächtige glaublich nicht darthuek/

daß er das Gisst zu andern Sachen gebraucht / oder brauchen wollen/
vnd noch etwo vor disem gegen der Obrigkeit gelaugnet / daß er Gisst
gekausst / hernach dessen überwisen worden / so soll man ihn über vorge»
hendes BeyDrthl vngefähr auffnachfolgende Pumtenpeinlich fraget».

§ 4- Ob er nicht dem N : vergebend
Durch was Mül?
Was es für ein Gisst / vnd wievil dessen gewesen?
Wie ers zucgericht?
Wierrjhms eingebcn?
Wann es geschehen?
An welchem Orth?
Wie sich der N : nach vnd nach darauss verhalten?
Wie lang er nach dem eingenommenen Gisst gelebt?
Was er für einen Todt genommen?
Ob nicht nach dem Todt das Maul geschaumet?
Ob der Leib nicht auffgeschwollen ? oder gar aussgebrochen?
Ob die Nägel nicht Blaw / oder Schwartz worden?
Ob er jhme öffter Gisst bcygebracht/ vnd was gestallt?
Was ihn zu solchen bewegt?
Woher er das Gisst genommen?

O Ob



io s ÄndertetThall/der
Ob ers selber gekaufft?
Wer es geholt?
Auff wegen Befelch?
Wer sonsten darzue geholffen / oder gernchm?
Ob der Apottckcr / oder der es hergeben / gewust/ daß mans zum

vergeben brauchen wolle?
Dann wann dergleichen auff die Michelster / oder Apottckcr en

weißlich hcrauß kombt / müessen fie ebenfalls als Gifftgeber eingezo»
gm werden.

LEGI.
H 5 . Wann nun ainer in der peinlichen Frag stch zu solcherGiffts

beybringung / oder daß er wissentlich / vnd boßhafftiger weiß darzue
geholffen habe / bekennet / vnnd sich wie oben gemclt befindet /
daß der Todte von dem bcygebrachten Gifft gestorben ist / solle
der Dbelthäter ( vmb willen es schwärer geachtet wirdt / einem mit
Gifft als sonsten vmbzubringen ) vnd zwar ein MannsPerson mit dem
Radt / ein Weibsperson ab mit dem Schwerdt vom Leben zun » Todt
hingerichtet / jedoch andern zumehrerer forcht / vnd abschröckm/solche
bößhaffte Leuth / vor der endlichen TodtsGtraffgeschlaipfft/ oder etliche
griff am Leib mit glüendm Zangen / vil oder wemg / nach ermassung
der Person/ vnd Tödtung gegeben werden.

Wescßwärende Pmbställdt.
? 6. Hiebey ist zuwisscn / daß folgende vmbständt / als wann ein

Kindt dem Datter / oder Muetter / ein KohnPerson der andern / ein
Diener seinem Herrn / oder Frawen vergibt / die Strass schwärer ma»
chm/vnd zwar noch schwärer / wann sich ainer/oder mehrDnmensch»
lichcr weiß vmerjlehct die Brunnen / Getranck/ oder Sachen / so die
Leuth ins gemain anrüheren/ vnd gebrauchen mücssen / boßhafftig zu»
vergisstm/also daß hierdurch vilMenschen vmbs Leben gebracht wür»
den / in solchen Fällen solle gegen dergleichen Vbelthätcr jetzt gemclte
Straff nach vernünfftiger ermässung deß Richters gescharpfft werden.

rtZtlderende Vmbständt.
? 7 . Dahingegen ist die Straff leichter / wann das Gifft entweder

nicht starck gcnueg gewesen/ oder kein Würckung gethan/ also daß der
Todt hierauff nicht erfolgt ist. Oder
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von dem GW gestorben?
Oder wann man ainem zu bewegung der Lieb / vnd nicht zmy

Todt etwas beygcbracht hette/ davon er aber gleichwol gestorben:
Bey disen vnd dergleichen vmbständen / soll man den Thäter zu

einer geringeren exsa yrchaari Strass / auch nach beschMnheit noch
mehrer bcschwärlichcr vmbständt ( als wann der jenige/so einem daH
Gisst beygcbracht/ solches in genuegsamer czuanurcr gegeben/vnd de»
rentwegen sovjlan jhme gewesen/alles vollbracht/das Gisst aber auß
einem andern zuefÄligen vmbständt nicht Kwürckt Heste ) zu dech
Schwerdt verurthailen.

Wie dann die Apotecker / so das Gisst / zwar nicht wissentlich zum
vergeben / jedoch ohne genuegsaine auffflcht verkarzfft / auch nur cxrra
yl chnane , nach gerichtlicher erkamnup zustraffen.

§ 8. Hieher gehören auch die ienigen / welche Dich / vnd Waiden
vergifftcn / dieselben ( wann kein ^ aubercy mit vnterlaufft ) sollen nach
beschassknheit deß hierdurch verursachten/ vnd sich in steissiger ertundi»
gung befundenen Schadens / kevorab wann sie solchen nicht guctma«
chen kömen / l»ach vernünfftigem guctbeduncken deß Richtcrs/schärpftr/
oder ringer gestrafft / vnd wann der Schadm sehr groß / der Thäter
mit dem Schwerdt hingerichtet / vnd der Körper verbrem / wo aber der
Schaden nicht erfolget / oder nicht gar groß / mit Ruethen außgestm
chen / vnd deß Landtgerichts vcrwisen werden.

8o6omi
Er wlder dle Aatur VnkcuschheiL treibt / M
Mann mit Mann / Weib mit Weib / oder aber ein Mensch
mit einem vnvemünfftigen Dich / der falt in die Landtgc»

richtliche hernach gesetzte Straff.
§ i . Dises abschewliche Laster wirbt gemainiglich an verborgenen

Orthen verücbet / daß es also selten käntliche Warzaichen hinter sich
lasset/ doch dienen nachfolgende anzaigungen zur Nachforschung.

Gr An.



108 ÄndertetThal! / der
AtMgmMi zu der Nachforschung.

Erstlichm / wann die verdächtigePerson ms gemain dises Lasters
halber beschraydt . ^ .

Andertens/ein gailevnschambahre/auchdergleichenPersonwa^
re / zu der man sich solcher Dbelthat versehen möchte / bcnebens

Drittens /an den verdächtigenOrthen in abwescnheit derLcuth
haimblich/bevorabzu nächtlich : vnd finsterer Zeit auß : vnd eingehend
ter gesehen worden.

^ - - » - — - - - - — a,, .-
bey : oder vmb sich / oder bey dem Dich verlassen hetke.

AnzatgUlWu der Gefangnutz.
8 r . Da der verdacht gegen einen Knabm wäre / soll der Richter

durch hierzue verordnte kvleckicm , Barbierer / vnd dergleichen / ge»
bührende bschaw Vorkehren / befindet sich nun aincs / oder das ander
würcklich in derThat/oder aber der Thäter wurde in dcrThat beeret/-
ten : soll der Richter aufi eine solche verdächtigePerson greiffen/dieselbe
bcfängnussen / nicht weniger auch / da noch über dises alles vorkäme/
daß der Thäter

AnzaigunZ, zu der pemltchen Kag.
Erstlichm / an Orth vnd Endt gesehen / so hierzue gelegen / auch

hierzue beraiker gesunden.
Andertens / von dem Knaben solches über ihn mit glaublichen

vmbständten wäre außgcsagt : oder aber
Drittens / von denen / mit welchen er dises abschewlicheLaster

zuvollbringen begehrt / wie recht ist / wäre überwiscn worden / vnd nichts
destowenigcr dessen in laugnen stunde / seine Dnschuldt aber nicht genueg --
sam an Tag geben könte ; gegen einen solchen auff ein ordentlich ge--
schöpfftcsBeyDrthl die peinliche Frag / nach vorhergangcncn gemai»
Nen: auch vngefähr folgende Fragstuck für dieHandl nemmen:

Mragsiucf.
ß Ob er nicht wider die Natur Dnzucht getribcnt

Wieofft-
Mit was Dich ^ c oder Knaben i ) wie daß die anzaigungen

gebend



rosLandtgmchtsOrdnung.
Wo t vnd an welchem Orth?
Iu welcher Aeitt
Wem das Dich zuegehöret
Mit was gelegenheitt
Ob er die That würcklich vollbracht habet
Wo damahls die LeuehÄir Hauß gewesen t
Ob er niemandt gemerckt / der solches ekwo gesehen t
Was jhn darzue bewegt/oder angetriben t

habe t
^ b iEiandt gelehrnet / oder ob ers von andern gesehen

Wer dieselbe seyndct
EndtVrchi.

§ 4 » Dnd wann nun ein solche verdachte Person dises grewliche La»
stcr guet : oder peinlich vmbMndigüch bekennete/oder dessen/wie recht
ist/uberwiscn / auch alle vmbständt durch sieissige Nachforschung war»
hasttig erfunden / der Thäter auch in ordentlicher beftättung darauff
verharren wurde / solle dergleichen Dbelthäter / so sich mit ain / oder
Mehrern vnvernunfftigen Dich vergriffen / vnd die That vollbracht /
Mjambt dem Dich/so es anders noch verhanden / durch das lebendige
Sewer von der Erden vertilgt / vnd die Aschen in die Lufft oder aber
nach gclcgenheit deß Orths / in ein flieffendes Wasser zerstrewet
werden.

§ 5 - Ein Knabenschänder/ oderaber da sonst ein Mensch mit dem an»
dem Sodomitische Sünde gttriben hette / soll anfangs enthaubtet/vnd folgents des jen Körper sambt dem Kopffverbrennt / niemahlen aber
in den Drthlen / das jenige/so Ergernuß geben möchte/öffentlich ab»
gelesen werden.

? 6 . Die vmbständt / so dises Laster beschwären/seyndt dise : wann
der grawsame Thätcr verheyrach / oder bey zimlichen alter / vud ho»
hcn Standes ist / auch dises Laster vilmahl / vnd vnterschidlich began»
gen hette ; wiewol es doch jederzeit wenigist bey erstgemelter Straff
verbleibt:

GndemrW Pmbständt.
^ ? . Fallt aber bey den vmbständen deß Thäters jugent/ Dnver»

H ? - standt/



11 o ÄndertetThail / der
standt/oderdists mit ein/daß er sichderSündt zwar angcmast/selb «'/

ge aber nicht vollendet hette / soll man alles fieiffig erwegen / vnd nach
gestallt der Sachen die Gelindigkeit der schärpfe vorzichen / jedoch sich
vorhero / wie in dergleichen zuverfahren sey t bey denen Rkchtsvm,
ständigen Raths erhollen / re.

8 « Vier vnd WbeiWste Ilmcue.
Wn der Muetsthandt.

wirbt begangen zwischen denen
^ MMjenigcn Personen/welche einander mit BluetsFrcundt : oder

Schwagerschafft so nahent verwandt / daß sie nicht zusamm
Heyrathen können.

PermuetturiM M Nachforschung
? r . Dieweil aber dises Laster auch aines auß denen ist / so kein be»

ständiges Zaichen hinter sich lassen / als soll man zu erkundigung der
Sachen / die jenige vermuettungcn sowoll der Inquilirion als der ge/<
fänglichen einziehung halber / welche bey dem Ehebruch / vnd andern
fleischlichen Sünden angezaigt worden / in acht neiymen / allein gibt
dises hicrinnen ein absonderliches nachdencken / wann bey solchen Per¬
sonen/welche sonsten gegeneinander ein grosse Ehrerbietung trage »» sol¬
len / ein vngcwöhnliche Dertrewlichkeit verspührt wirdt.

Vermuettungen zu der Gefängnujz.
? r . Da nun ein Richter gmuegsame anzaigung hat / soll er beede

Personen einziehm / in abgesonderten Archen verwahren / vnd nach
gürtiger Frag / wann ain Thail laugnetc / sie gegen einander zu Red
stellen.

8 Zumfall aberbeededieBluetschandtinder güete bekennten / so
istsolche bekantnuß zuVorkehrung derStraft genuegsamr

Peinliche Kag
4 4 . Woferm aine/oder beede verhasste die That laugnekm/vnd

über die gemaine anzaigungen / die sie nicht zu genüegcn von sich abge/<
kehrt / vnd verantwortet hetten / noch andere zu sümcmmung der pein/,
lichen Frag in fleischlichen Sünden .gmuegsame Inciicia bcykämcn/

solle



§<rndkgmcht§ Ordnung. m
solle der Richter zu crfahrung der gründlichen Warheit auffgeschäpfl»
teö BeyDrthl dieT'

orrurvngefährmit folgenden Fragen fürnemmen:

§ 5 . Ob nicht "N : mit N : vnkeuscheWerck verüebt s
Ob disenicht sein BluetSverwandte/oder verschwägert seye / vnd

wie nahem/ auch ob sie solches gewust Habens
Wie offt es beschehens
An welchen Orthens
Zu was Stunde / Tag vnd Zeit s
Mit was gelegenheits
Ober sie / oder sie ihn darzue nngereitzet s
Ob er sie durch verhaissen/versprechen/oderbethroungendarzue

bewegt s
Ob die Smidt Mchter : oderDoller weiß vollbracht wordens
Ob er sich nicht auch mit andern dergleichen seinenVerwandten

vergriffe !, s vnd dergleichen so die vmbsiändt der Mjsethat einem ver»
nunfftigen Richter an die Handt geben:

EndtPrchl.
§ 6. Da nun auffdie peinliche Frag beedc Beschuldigte bekenneten

/ dann aines bekanmuß allein diß Orths zu der peinlichenorchnari
TodtsGtraffnicht genueg ist ) auch in der gebräuchigen beftättung auff
ihrer Aupsag beständig verbliben / oder der ander Thail genuegjäm
überwisen wurde/wollenWir / daß derglcichenDbelthäter/da sie dise
GOtt/vnd derNamr abschewlicheSündi in auff : oder absteigender
Lini vollbracht hetten / mit dem Schwerdt vom Leben zum Todt ge»
strafft werden sollen:

8 7 . Wann aber Personen im ersten / vnd andern Grad der seiten
Line« / als Schwester / vnd Brüeder / sie seye gleich ain : oder May»
bändig / ingleichem da ainer mit seines Bruedern / oder Schwester»
Tochter / deß Dattcrs / oder der Muetter Schwester / oder Brüedern/
Dnkcuschhcit pflegen wurden/ nicht weniger auch die im ersten Grad
der Gchwageeschafft / nemblichen da ain StieffDatter sein Stieff/
Tochter / ein StieffGohn sein StieffMuetter / ein Schwäher seine
Schnurr / ein TochkcrMann sein Schwiger / wie auch da ainer seines

leib»



leiblichen Vrucders Weib / oder seines Weibs Schwester bcschlaßi'n

wurde/ alle dergleichen mißthätige Personen sollen mitRuethengestrig
chcn / vnd des Landtgerichts ewig verwisen werden.

§ 8 . Die übrigen in weiternverbottenen Grad derBluets Freund
odcrSchwagerschafftstch bestndente Personen sollen willkürlich / doch
schärpfer / als sonsten gemaine Vermischungen / abgestraffc werden.

WescßwärendePmbständt.
§ y. Discs Laster beschwärt.

Erstlichen / die all zu vilfältige widerhollung:
Andertens / da es bencbensein cinfach/oderdoppelter Ehebruch ist:
Drittens/ wann stch ainer mit mehrere» als ainer Befrcundtin

versündiget hette.
Anderende Vmbständt.

§ i O . Herentgegen mündcrt Vorgesetzte Straffen/ wann
Erstlichen / die Verbrecher vmb die Verwandtschaftnichts ge^

wüst/ vnd solches glaublich dargethan hetten.
Andertens / die Tochter/ so etwo auß Dnverstandt / ^ugent/ oder

Ainfalt vermaint / fle müeste demVatter gehorsamen:
AerWnff vnd Stbenzigtsie Arttcuf.

Don der MchzuAt.
Cr ainer vnverlcumbtcn Jungftawcn / Wittib /
oder Ehefrawen mit Gewalt / vnd wider ihren Willen / ihr
Iungftäwlich: oderWeiblicheEhrnimbt / der begehet das La"

stcr der Nothzucht.
ol

§ r. Die vornembste anzaigung zum nachforschcn ist / wann der
Nothzüchtiger durch die benöttigteIungfraw/Weib/oder Wittib an"
geben wirdt.

r 2 . Wann nun der Richter vmbständiglich befunde / daß
Erstlich / die Angeberin aines ehrlichen vntadelhafften Wandls



der Berüchtigte hingegen ein vnschambahrer / vnd solcher
Mensch ist/zu deine man sich deß Lastersversehen möchte.

Andertens / die Zungftaw / Fraw / oder Wittib / alsobalden nachder That sich dessen beklagte.
Drittcns/folche bcnöttiguvgdurchdie in Sachen verständige Wei¬

ber bezeuget / vnd -

Vierdtens/dieMderwärttz an die Handl gegebene vmbständt sich
also befinden wurden/solleder Richterden Aochzüchtiger gefänglich an-
halten / densclbengüetig befragen / vnd mit derBcnöthtigtcn/ ko er dessenin abred stundtc/ vorallen dingen confrorm cm.

Weeg : da er aber entweder die That / oder den angegebenen Nothzwang

dereugcnucgfame anzaigungcn zugebcnhctte.
Andertens / oder ein vnverlcumbdcrIeug / so die Benöthtigte vmb

Hülff hctte schreyen hören/wider den Verhassten vcchandeu wäre/vnd
erdas widerigcrechtmässiger weiß nicht darthuen könte/auch noch dar¬
über laugncte / solleer zu erkundlgung der währen beschaffrnheit auff ge¬
fälltes BeyDrthlan die Foltcrgcworffrn / vndauffnachgcsctzteFragstnck
gehöret werden:

§ 4 . Ob er int die N : z» vngcbürlichcnWerckcnbenöttigetk
An welchemOrth ^
Au wasAcit?
Ob er mit ihr zuvor bckantgewest?
Wie offter solches Vbcl mit jhr vollzogen?
Mitwasgelegenheit er discVnthat ius Werck gerichtet?
Wo damahls die Leuch ( V : G : der Bauer / Muettcr / Mann/

oder Weib ) gewesen ?
Was er anfangs mit der Benöthtigtengercdt ?
Ob er ihr nicht erstlichen mit Schanckungcn / Hernach mit Thro-

Ivortcnzurgcsetzt?
Wie dicsclbigc Wort gelautet ?
Was sie ihm hierüberzurantwort geben ?

Vnd



Andetter Tßatk/ der
Vnd was etwa », dir Klag / vnd Nachforschung drin RichterMeh¬

rers an dieHandt gibt.
EndtVrchl.

s 5. Bekennte mm Hierauffder Verhasste die That gütig / oder pein¬
lich / oder wurde sonsten dessen / wie recht ist/ übcrwiscn / solle er hierüber
bkstättigct/ vnd so dann aincm Rauber gleich mit dem Schwerdt vomLe¬
ben zum Todt gerichtet werden.

BcscßwärendeVmbsiändt.
§ 6. Beschwörende VmbständtdisesVerbrechens scyndt:

- Erstlich/wann ainerein vnmanbahres Mägdlein/ oder aberein
Kind Nothzüchtigte.

Andertens/wann es von aincr Person/welchean statt der Eltern
den Kindern vorgesetzt ist/ beschehe/odrrsonsten in einer Bluctsvcrwandt-
schafft begriffen wäre.

Drittens/da ein Obrigkeit / oder Gerhab sich gegen seiner Dnter-
thanin / oder Pupillin dergleichen vnterstünde.

Vierdens/wann am Diener seines Herrn Tochter oder Fraw be->
ttöthtgte.

Fünfftens/ so ein schlechte StandtsPcrson/aine von hohen Ge¬
schlecht übergewöltigte.

Dahingegenist die Straff leichter.
Wltderende Vmbsiändt.

§ 7. Erstlichen/wann die Bcnöthigtevon dem Nothzüchtiger durch
sich selbsten/oder andere/ errettet worden.

Anderten / wann aincr die Frawcn / oder Zungfrawen allein dar-
umben / weilen sic seinem Willenwiderstrebt/ verwundete.

Drittens/wanndie That nicht völlig vollbracht worden.
Vicrdtenö / so die Bcnöthigtefür dcß bcnöhtigters Lebensbötte.
Fünfftcns/ wann derThötcr zwar bckcnncte/ daß er die Nothzucht

würcklich vollzogcn/vnddie bcnöthigte vmb ihr Ehr gebracht/ sie aber sol¬
ches verminte.

Zn solchen/vnd dergleichenFällen/solle der Nothzwinger mit ai-
nem gantzcn Schilling abgcstrafft / vnd mit vorwiffenDnserer N: Oe:
Regierung deß Landts verwisen werden.

z 8 . Die
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§ 8. Die bcnöthigte Person aber / blerbt diß Orths vnverleumbt/
kan ihr auch solches zu keiner Vnchr ungezogen / vil wenigersie destwearn
gestrafftwerden.

Der SechsvndSibcuzMe Articuk.
MnSemWebruV.

Cr Ehebruch/ welcher Mischeneinem Ehemann/
vnd ainos andern Eheweib / oder auch zwischen emer ledigen

L NkannsPerson / vnd einen, Eheweib begangen wirbt/ ist ohne
bMtcl Landtgerichtlichzubcstraffcn.

Änzaigungenzu demNachforschcn.
8 i . DicAnzaigungcn zum nachforschm seyndt vngefährlich bist.

Erstlichcn/ wann die verdachte Person ins gemain bcy denenLeuten
deß Ehebruchs halben glaubwürdig bcschrayetwäre.

Andertens/ wann solcheauch zuvor dessen bczüchtigct/vnd mit dein
Verdachten noch im ledigen Standl vnchrbare Gemainschafft gehabt

Drittens/wann in eines verdächtigen Weibs Hauß dcraleichen
MannsPersoncn / zu denen inan sich deß Ehebruchs versehen möchte/ so-
wol bcyTag alszu Nacht/bevorab in best Manns abwescnhcit auß : vnd
ringchcn gesehen worden.

Vicrdtms / da sich ein Eheweib ohne sonders abschenhcn von dem
Verdachten vnchrbar berühren/ oder küssen licssc:

Fünfftens / wann ein Eheweib ihren Beschuldigten Anhang mit
Geld/ oder sonsten kostbarlich außhielte.

Sechstens/wann zwischen den Verdachten haimblichc Gastcrcy/
vndIusammenkunfftcn in verborgenen Winckcln/ vnd Ocrthcrn abws»
sendt der andern SonPerson angcstellt wurden.

Sibcndens / wann die verdachte Person sonsten auch üppig/ ftech/
vnschandtbar in Worten/auch Trunckcnheitergeben wäre.

8 r . Da nun die vnschuldige KonPcrson / bcy so bcfindtlichcn vcr-
inuettungen nachzuforschm verlangte/ oder dcrRichtcr von Ambtswe,
gen solches für nochwcndig erachtete/soll man gewahrsamb gehen/vnd
ehender nicht zu vcrhafftung der verdachten Person schrcitten / er habedann dessen noch klarere anzaigungcn/bas ist/wann etwa

Pr An»



tz Erstlichen/so Brieff vorkämen / in welchen aines dem andern
das Loß/Zeit vnd Stundt/oder Gelegenheit diseö Laster zu vollbrin»
gen/andie Handt gäbe/dic Person sich auch folgendesderOrthen bcfun»

Andertens / wannbewisen wurde/ daß die zwo verdachtePerson
neneinander verdächtige Derbündnußzaichen gegeben hetten:

Drittens / wann der Verdachte auff des Manns Ankunfft die
Fluchtgäbe:

Dierdtens / wann beede in würcklicher That betretten/ vnd des»
sen mit ainem würckliclM Zaichen überwism wurden.

Zünfftens / da der belaydigteThail am ordentliche / vnd auß ge»
gründtenDrsachen gestelteKlag wider den Beschuldigten einraichte.

GÜÜW ^ XLmen.

§ 4 . Alsdann solle derRichter auff solche Person grciffen / sie güc»
tigbefragen/so dann gebräuchigerMassenmiteinander/wieauchdie vor»
kommende Zeugen mit denselbencontton cicrn.

Anzalgungen zu der panlichen Lmg.
§ 5 . Da aber nochfcrrcr über die verhaffte/entweder außdervBe»

kantnuß/oderandern redlichen anzaigungen vorkäme : daß
Crstlichrn/ sie zwar im Werck ergriffen / ntchts desto weniger der

würcklichen Vollziehung in Abred stünden.
Andertens / daß dasWcib in langer abwesenheit deß Manns/

oder in dessen grossenSchwach : vnd Kranckheit Schwanger worden/
vnd noch den Ehebruch nicht bekennen wolle / noch genuegsambeDrsa»
chmihrer ehrlichen Swängcrung geben könrr.

Drittens / wann ainer in ein Hauß / allwo einverdächtiges Weib
wohnete / einschliche / von dem Mann vcrmerckt / ver Verdachte aber
vonderBeschuldigten versteckt/vndverlaugnet / hernach aber gesundelt
wurde.

Dierdtens / wann man Buelbrieff hintergienge/außwelchen die
Bekantnuß des) Ehebruchs erhellete / die Verdachten aber solchen ver»
nainten.

Auff alle dise/vnd dergleichen anzaigungen/vnd fast ein jede in»
son»
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svnderheit/ woferm solche rechtlich dargethan / die Gefangene auch die
Dnschuldt nicht genuegsamberweisen köndte / soll der Richter nach dem
ordentlichenBeyDrthl dieselbe güet : vnd peinlich etwa» auff folgende
weiß befragen:

Lragstucf.
§ 6. Ob N : nichtmit N sich in Ehebruch begriffen s

Wann ?
Wieofft?
An welchen Orthen ?
Wo zur selben Zeit die andere SonPerson gewesen L
Wie N : mit N : fkye bekant worden e
Ob R : der N : nicht Briefs geschribeu?
Wann ? wie offc?
Was darinn vermelt wordene
Wie der Brieff hin vnd her getragen?
Was N : seinem Anhang destwegen versprochen/geschmcktoder

gekaufft / soll man alles wol verzaichnen?
Ob sonst niemandt nichts davon gewust?
Wer darzue gcholffcn / vnd gelegenheit gemacht?
Ob sie nicht einander ins künfftig die Ehe versprochen?
«Bo es durch Kupperley Hergängen/soll man jhn fragen:
Wer der Kuppler / oder Kupplerin sey ?
Wiesiehaissc?
Wo sie anzutreffcn?
Wie er dieselbe belohnet ?
Dnd was die Dmbständt der That / auch die nacl-forschung mrhs«

rcrs an Tag geben.
§ 7 . Wurden nun becde durch/vder ohne die peinliche Frag zur Be»

kamnuß / auch die in benennten Fragftruckcn erforschte Dmbständt in
rrfahrung gebracht/ oder dessen sonsten / wie recht ist/ überwisen/ solle - er
Richter nachfolgender masten die ernstlicheStraffen fürderlich fürkeh»
rrn:

Strass dH Ehebruchs/vnd EndVrchf.
^ 8 . Die grmainen Mann : vnd Weibspersonen / so in doppeltest

P ; Ehcq



ii 8 Ändertet Thal !/der
Ehebruch begriffen / sollen zum Erstenmal ihrer bctrcttung mitRucthcn
außgcstrichcn / vnd deß LandtgerichtS vcrwiscn : Zum anbcrtcnmahl
abcr/demnach sie schon ainmahl gcbüst/ vnd zwar da der Ehebruch zwi¬
schen einem Ehemann / vnd einesandern Eheweib / weilen solches ein dop¬
pelter Ehebruch ist / oder auch zwischen einer ledigen ManNsPcrstn/
vnd einem Eheweib vollbracht / mit dem Schwerdt vom Leben zum Todt

Die höher» StandtsPcrsoncn aber/ ausserVnscrcrLandtLcuth/
über welche kcin Landtgcricht zu vrthlcn / sonder sich deß / von Vns ih¬
nen erthailten Oiminal ? rivile§ ij zubctragcn haben / zum erstcnmahl
mit dem Thurn : oder anderer Gesilngnuß mit Wasser vnd Brod auff ein

gewisse Zeit / vnd noch darzue mit aincr GeldStraff belegt / auff die
änderte bctrcttung aber / nach gestalt der Person / ein noch schärpfcre
Straff / oder wol auch gar nach denen Vmbständcn deß Verbrechens
mit dcm Todt : noch vernünfftigcr crmckffung der Obrigkeit gestrafft wcr-

Was abcr den Ehebruch zwischen einem Ehemann / vnd ledigen
WcibsPcrson betrifft/wollcn Wir/daß dessen bcstraffung zum erstcnmahl
nachdcßVerbrechers vermögen mit Gelt/höchstens abcr mitIwayvnd
DreyffigGuldcn/zumandertcnmal mitGcfängnußinWasscr vnd Brod/
oder Arbeit in Eyscn ßnd Banden / vnd zum drittenmal mit der Ruche»
Straff befchchc/doch daß diß orths die ledige WcibsPcrsoncnin der Be-

straffung etwas leichter gehalten werden / vnd doch hicbcy vnd durchge¬
hend zuwissen / wann der LandtgcrichtsHcrricmandcn deß Ehebruchs
halber abgcstrafft / daß derselbe fcrrerS von niemanden abgcstrafft wer
den könne. -

WescßwarendePmbständt.
s 9. Bcschwärcnde vmbstckidt deß Ehebruchs scyndt : wann

Erstlich / derselbe in doppelter Ehe beschicht.
Andertens/ derThätcr über beschchcne verböte/ vnd öfftcre abstraf-

futtgen hierin bewetten / vnd
Drittens/von ainem fast alten Mann / oder einem / der den Leu¬

chen zur Obrigkeit / vnnd guetem Exempcl vorgesetzt ist/begangen wur-
^ MI-
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Mlderende Vmdständt.

§ i O . Dahingegen lindert die ordentliche Straff deß Ehebruchs-»
etwas/

Erstlichendeß belaydigtmThaüs Mrbitt / vnd Verzeyhung.
Andertens/ dir vorhandeneehelicheKinder/ so durch die ojftntliche

Straff beschrcyet wurden.
Drittens/die all zu groß gegebnen Vrsachen gegen ainer Person/

die sonsten ihr Lebenszeit züchtig gelebt.
Vicrdtens/wann der ledige Thäter nicht gewust/daß die Person/

Mit welcher er gcsündigtt/verehlicht.
Fünfftens/ aines/odcr andern Thails viljährige Kranckheit.

Ber Grben vnd GtbenzMc Amcuk.
oiiMpWer Ghe/zuMciMli

LiZamia genant.
Er dasLaster der Meyfachen Ehe wlssentltch be-

M gehet / als wo rin Ehemann ein andersWeib / oder ein Eheweib
M ein andern Mann/ oder ein vcrheyrathe rin ledige Person/ bey

Lebzelten ainrs / oder deß andern Ehegatten / in gestalt Der HeiligenEhe
Mmbt/ ist defthalben höher / dann ein Ehebrecher zubcstraffen.

Arizatgungen zuderNachforschung.
8 I . Die anzaigungcn zurInquisition seyndt :

Erstlich/wann der Beschuldigte dcstwrgcn ins gemain bcschrayt/
oder sonsten ein leichtsinnig : streichende Person wäre/ zudermanstehder,
gleichenversehen möchte.

Andertens / da er in Reden vnbcständig:
Den rechten Namenvcrlaugnete/ein anders Geschlechtvnd Tat»

trrlandt angäbe.
Drittens/ wann fich ein solche Personmit mchrrrn leichtfinnigver¬

sprochen hctte/vnd dergleichen:
Tnzatgungenzu der Gefängnuß.

8 2. Befunde nun der Richterim Nachforschen / neben der Leicht¬
sinnigkeit deß Verdachten. Erst-
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Andertens / der beschuldigteThail auch / so jhmc ( daß sein voriger
Ehegenoß warhafftig gestorben seye ) zubcwciscn auffcrlegt wurde/ sich
nichts desto weniger würcklieh mit einer andern verehelichte.

8 z . Soll bey so gestalten Sachen / das Landgericht auff derglei¬
chen Verbrecher greiffrn/dieselben zu Red stellcn/auchdadcftwcgcn ain/
oder mehr Jeugen/oder auch.

ain Angeber vcrhan-cn/ solchemit shm - ""
fron eiern-

con-

§ 4 . Es erschinenunErstlichcn/anß dcß verhassten gütigenBekam«
nuß eineVnwarhett:

Andertens/wanckendcs Gcmüct / oder sonsten da er
Drittens/vorgäbe/es wäre Hme nicht bewust gewesen/daß sein

voriger Ehegenoß noch jhmLeben seye/solle Hm nicht stracks geglmtbt/
sondern wann er dtses sein vorgebcn nichtklärlich beweiset / vnd der Rich¬
ter auß obgcsrtztcn sich wider den Thätcrbesindendcn vrrmurttungcn / des¬
selben Leichtsinnigkeit abncmmcn möchte/ zumfall er seine Vnschuld/nicht
wie recht ist/beweisen wurde/mitHme peinlich anff gebräuchtgrsBey-
Vrthl verfahren:

Eragstucf.
§ 5. Die Fragen können also gcstellet werden:

Ob er ( oder sie ) nicht zmn änderten / oder mrhrmahlen / vnd in
Lebzeiten seines Ehcgcnoffens sich verheyratet?

Wo sein voriger Ehcgenoß sich der Zeit bcsinde?
Vnter was für ainrr Hcrrschafft / Statt/ Dorff/oder Gebiet?
Wie sie haissc?
Ob er Kinder mit Hrgehabt?
Wicvü?
Wie lang er mit derselbengehaust?
Warumb / vnd auß was vrsachcn er sie verlaffm?
Ob er zurIcit der änderten verheyrachunggewust/daß seinvoriger

Ehegenoß noch »m Leben?
Ob er nicht nachgefragt?
Warumb? Wik
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Wie er mit der änderten in Kundtschafft gerathens
Was er ihr / dieselbe zu überreden vorgesagt t >
Ob sie gewust / daß er allberait verheyrathet gewesen?
Ob er / oder sie sich für ein ledige Person außgeben?
Wie seine Wort gelautet s ^
Wer bey Stifftung der vermainten änderten Heyrach gewesen t
Wie selbige haissen t - /
Ob er mit der änderten zur Kirchen/vnd Strassen gangen? vnd

sich ordentlich zusamen geben lassen ? auch von wem ? vnd an was für
einem Orch?

Ob er sie als sein Eheweib ehelich erkennt? z
Vnd was mehr bey solcher That etwan vorbey gangen.
Dise Fragstuck sollen sowol auff Manns : als WeibsPersoney

gericht werden.
§ 6. Dochligt dem Richter sowol vor/als nach der peinlichen Frag

in allweg ob / allen möglichen fleiß anzukehren/damit er deß Verbre¬
chens halber eine gewißheit von den jenigen Orthen habe / allwo deß
Thäters verlassener Ehegattwonhasst scyn solle ; damit er ihnalso in der
loicur desto aigentlicher befragen / auch nach allerseits kingeholtem
warhafftigenbericht desto sicherer zu dem EndtDrthlschreitten möge.

EndtPrchl.
§ 7. Dergleichen Verbrecher / wann er boßhafftigr wissentlich:

vnd betrüblicher weiß die Thar vollbracht / soll ins gemain mit dem
Schwerdt vom Leben zum Todt hingerichtet/oder wolauchbeyhernach/-
folgenden beschwärendenvmbftänden / das Drthl nach vernünfftiger er/»
Messung deß Richters geschärpfft werden . ,

Weschwärende Vmbständt.
§ 8 . Beschwärmde vmbständt können seyn.

Erstlichen/ wann die verhasste Person solches nicht nur am : son¬
dern mchrmahls widerhollt.

Andertens / da er/oder sie auch solches Laster wider miteinerver -
ehelichten Person begangen.

Drittens / selbiges öffentlich / vnd in ansehung der Kirchen voll¬
bracht.

O Vier,



/
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Dicrdtens/ da rin geringe Standtsperson ein vornemmrsGc^

schlecht überfüehrthette.
ÄnderungVmbständt.

§ y. Dannoch werden hingegen was leichters gezüchtiget.
Erstlichm / welche zwar durch den Priester zusamen geben wor¬

den/jedoch einander Fleischlich nicht erkennet haben.
Andertens / die/ so vermuetlichgeglaubt/ daß ihre Ehegenossen ge//

storben seym.
Drittens / die jenigen/sovor demBeyschlaffihres vnrechts sich

erindert/ vnd freywillig einander verlassen haben.
Dierdtens / wann der / so sich mit Kwayen würcklich verheiz

xakhet / die eheliche Pflicht zulaistm / vndüchtig wäre.
er Acht vnd SlbenzMeArmut.

on KwaltthättgerentfüchruMder
Wungfrawen vnd Eheweiber.

Er em ehrliche Hungfraw/ oder Eheweib wider
deß leiblichen Datters / Ehemanns / oder der Vormünder
Willen / wie auch eine Wittib / oder Klosterfraw / mit Ge//

Walt boßhafftiger weiß zur Schmach/vnd Dnehr entfüehret/oder zu
der cntführung wissentlich hilffet/der ist mit hinnach gesetzter Straffzu

AnMgungen zu der Nachforschung.
§ i . Die anzaigungen zum nachforschen können seyn.

Erstlichm / wann der / auff welchen die gcmaine jnzücht gehet/
ein solche Person wäre / zu der man sich dergleichen Thar versehen
möchte.

Andertens / er sich dergleichen vorhero verlautten lassen.
Drittens/Roß / oder Wagen vmb die Zeit / als die entsüehrung

beschehen/bestellet hette.
Vierdtens/wanner in währender Nochforschungdie Flucht gäbe:
Fünfftens / oder durch ein Landtgericht mit einer Weibsperson

flüchtig durchgehest wvlte.
Bey
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Bey disen / vnd dergleichen vermuetkungen/ sonderlich wann ab-

ner noch auff dem Weegmit - er entfüehrten wäre betretten worden:
Solle das Landgericht solchen alsobald sambt seinen Helffern

gefangen nemmen / vnd in der güete befragen.

AnzatgutWti zu der pemltchen LraZ.
8 r . Bekennet er die That / so hat es seinen richtigen Weg / bleibt

er aber halsstärrig im laugnen/vnd doch die Entfüehrte auffjhn bekem
nen : oder ein vntadlhaffter Zeug wider ihn ausjagen wurde/ er auch soü<
che muechmassungen/ wie recht ist / von sich nicht abkehren kome / solle
das Landgericht über geschöpffres BeyDrthl/die peinliche Frag vog
nemMen / vnd den Verdachtenvngefährlich also befragen:

8 Ob er nicht die N : gewaltthäkiger weiß entfüehrts
Aust was für ainem Orths
Au welcher Zeit vnd Stunde s
Sb solche cntfüehrung zu Roß / oder zu Wagen geschehens
Wessen die Roß gewesen s
Wohin er sie füehren/vnd mit derselben verbleiben wollen s
Au was endt / vnd Vorhaben er sie crfüehrets
Was ihn zu solcher That angetriben s ,
Ob er sonsten auch jemanden entbehret Habs
Wohin / vnd durch was für Orth er mit der Entfüehrten den

Weeg genommrns
Bey wem sie eingekehrts
Was er für Helffer gehabts
Wie sie haissen s vnd ob sie Bewöhrt gewesens
Wo solche anzutreffens
Vnd was etwo auß vorgelosfener That mehrers bcyzubringens

EiidtPtthl.
8 4 . Da nun der Ehemann / Dattcr / Gerhab / oder andere / so

die Entfüehrte in der Gewalt gehabt / klagen/oder auch von Ambtö^
wegen wider ihn verfahren wurde / vnd die Warheit durch peinliche
Frag / oder sonst/ wie sichö zu recht gebüehrt / an Tag käme / solle der

O r Thäter
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Thäter darüber aigcntlich bestattet/vnd auff seinbekanmuß / oderüber//
Weisungmit dem SchwerdtvomLeben zum Todt gerichtet / oder nach be//
schaffenheit der bcschwärenden vmbständt daöDrthl noch etwas meh//
rers geschärpfft werden.

BeschwörendePmbsiändt.
? 5. Dises Laster wirdt grösser.

Erftlichen/ wann darmit Mordt/vnd andere Tätlichkeiten vrr-
terlauffcn. ^ ^ .

Andertens / da die entführung einer geweichten Personaus- einem
geweichten Orth/oder vngeweichten ; Item ainer andern Person/ auß
einem geweichten Orth geschieht.

Drittens / wann ain schlechter Mensch ein adeliche Person cntt-
füehret.

Dierdtens/ so es von ainem vffter vcrüebt worden:
Fünfftens / wann es von ainem beschicht / so denen Eltern der

Entfüehrten bedient / oder sonst mit pflichten zucgethan.
Dmderende Pmbsiändt.

§ 6. Herentgegen hat die LcbensStraffnichtstat.
Erftlichen/ wann die Entfüehrte sich mit dem Rauber freywillig

verehelicht/ oder
Andertens / die Entfüehrte nicht mehr in des- Datters / Manns /

oder ihrer Gerhaben Gewalt ist.
Drittens / da die Entfüehrte nicht mit Gewalt / sondern durch

guete Wort ist verführt worden.
Dierdtens/ da ainer ein vnehrliche Person entfüehret.
Fünfftens / wann der Rauber die Schmach an der Beraubten

mit fleischlicher Vermischung vor der Lopularionnicht würcklich voll/»
bracht.

Dergleichen/ wie auch die jenige / fo nicht haubtsächlich / sondern
allein mitlbar darzue geholffcn/sollenwillkürlich nach vernünfftiger er//
Messung deß Richters / entweders mit Ruethen / vnd Landtgerichts//
Verweisung / oder auffein andere weiß/ -och dem Verbrechen gemäß/
gestrafft werden.
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^ er Neun vnd GbenzMe Nmcuk.

Ion haimVliAm chcheredt : vnd ent--
füchnmgen der Töchter ohne borwlssen der El¬

tern / oder Serhaben.
Ach demes sich woll Metragen möchte / daß Ade<-
liche / vnd anderer ehrlicher Leuth Töchter / ausser der Eltern/
oder Gerhaben vorwissen / vnd einwilligung / haimblich zum

Heyrathen beredt / vnd entfüehrt werden / wardurch denen Eltern/
Gerhaben / vnnd Adelichen : oder andern ehrlichen Freundtschafften
grosser Gewalt/vnd Derschimpfung zucgcfuegt wirdt/auch dises ohne
das denen guetenSitten/schuldigem kcchcöb » vnd Gehorsam / nicht
weniger Dnsern / vnd Dnserer hochgeehrten Vorfahrer außgangenen
(/lenergl ^ lzMocen , vnd 8. cloIuric>ncn zuwider ist/so wollen Wir
zu verhüett : vnd abstellung dergleichen frävel/vnd vngebüehr/daßes
hierinnen folgender gestallt gehalten werde.

§ 1 . Wann aines Landtmanns Tochter ohne ihrer Eltern / oder
Gerhaben vorwissen/ vnd einwilligen von ainemLandmann haimb//
lich zur Ehe beredt / vnd entfüehret wirdt / ob schon die entfüchrung mit
beeder Thail Willen beschehen / vnd Standes halben zwischen ihnen
keine vngleichheit ist / so solle doch der Entfüehrer / vnd die cntfüehrte
Weibsperson hinfüran für das Dnsern bccden obern politischen Land//
Ständten eingeraumbte adeltche LrimminsIGericht gezogen / dar//
über erkennet / vnd nach gestallt der Sachen / entweder mit Gefangnuß/
Verschaffung auffain GränitzHauß / oder sonsten nach vernünfftiger er//
mässung des Gerichts / gestrafft/vndbenebens zurAbbitt gegen denen
Eltern/Gerhaben/oder in deren ermanglung denen nechsten Befreum
den angehalten werden.

8 r . Cbncrmassen solle es gehalten werden/wann ein Landmann
eine Tochter von geringern Stande also haimblich zur Ehe beredt / vnd
entfüehret.

§ Wann aber aines Landtmanns Tochter von ainer geringen;
vnadelichen Mannsperson haimblich zur Ehe beredt / vnd entfüehret
wirdt / weilen dardurch absonderlich die adeliche Geschlechter in ih//
xenWüerden/Stande / vnd Weesen höchst verschimpfft / vnd verkleb

Ä ; nert
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nert werden / auch allerhandt andere gefährliche vngelegenheit: vnnd
thätigkeitm darauß entstehen könneN ; Go sollen beede Manns : vnnd
WeibsPerson/wann gleich zwischen ihnen die Che richtig vom Landt,,
gericht / in welchem sie betreuen / in verhasst genommen / vl,d nach be„
schasscnheit der Sachen / vnd Personen / insonderheit derCntsüehrer/
entweder mit GefängnUß in Wasser vnd Brodt / öffentlicher Arbeit in
Eysen / vnd Banden : oder sonstenwillkürlich abgestrafft / auch nachver-
nünfftiger ermässung des) Richters / welcher dann hiebet) / die in nächst
vergehenden Articul gesetzte bcschwärende vmbständt wol zubeobachten
hat / solche Straff mitverlengerungder Zeit / entziehung der Speisen/
mehrern anhaltung zur Arbeit / vnd dergleichen geschärpfft/vndgegen
der entfüehrten Tochter zwar auch gebüchrendeLeibsStrafferkennet / je„
doch derselben würckliche Vollziehung dem Dauer auff begehren über„
lassen werden.

Wie dann auch eine solche Landtmanns Tochter/die sich also lik„
derlich/vnd leichtfertiger weiß zur Ehe bereden/vnd entfüehren lasset /
dardurch ihres gehabten adelichen Namens / vnnd Wappens / auch
fambt ihren in selbiger Ehe erzeigenden Kindern alles künfftigenvonjh„
rer adelichen Freundtschafft herrüehrenden Erbfalls / vnd zuetrittS
entsetzt seyn solle / vnerachtkt sie etwann bcy der haimblichen verhex
rath : vnd entfüehrung über Fünff vnd Awainzig Jahr alt gewesen -, sie
könte dann erweisen / daß sie an ehrlichenStandtSmässigenHeyrathen
von ihren Eltern / oder Gerhaben verhindert/ oder ihr die hierzue noch/,
wendige Hilff wäre verwaigert worden.

Wann aber der Entfüehrer vnd die Entfüehrte noch nicht mit
einander verehelicht / so solle der Entführer von dem Landtgericht / war/,
innen er ergriffen wirdt/wie jetzt gcmelt an Leib gestrafft/vnd dieEnt^
füehrte von dem adelichen CiimminsIGericht auch zu ainer gezimmem
den Straff erkennet / jedoch die Lxccmion vnd Vollziehung solcher
Straff / wann nicht andere erhöbliche bedrucken verhanden wären/
gleichfalls dem Dauer auff sein begehren überlassen werden:

§ 4 . Ingleichen / wann die haimbliche Eheberedt : vnd entfüeh/»
rung zwischenPersomn so Nicht LandtLeuthseyndt/ fürgchet/sollensie
alle beede auch in dem Landtgericht/wosie betreuen/in verhafft genom/,
men/vnd nach beschaffenheit der vmbständt mit Gefängnuß in Wasser
vnd Brodt / vffentlichm Arbeit / Kirchenbuch / nach außspruch der

Geist/,
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GeistlichenObrigkeit/ oder sonsten am Leib / vnd zwar der Entfüehrek
schärpftr/als die Entfüehrte gestrafft/auch benebens zur Arbeit gegen
denen Eltern / Gerhaben / oderBefreundten / vnd crstattung der etwan
verursachten Dnkoftetr auffbegehren / angehalten werden.

8 5. Zu mehrern abschew vnd verhüettung solcher haimblichenlie"
derlichen Eheberedt : vnd entfüehrungen/setzen/vnd ordnen Wir/daß
auch alle die jenigen Manns : vndWeibspersonen / so wissentlich dar"
zue geholffen/vom Landtgericht nachvernünfftiger ermässung/ entwe"
der mit Gefangnuß / in Wasser vnd Brodt / stellung an Pranger/
LandtgerichtsDerweisung/odersonsten schärpfer/oder linder/ demDer"
brechen gemäß/ abgestrafft werden.

§ 6 . Wir wollen auch durchgehmt/daß in disen Mißhandlungen/
weder von der Zway obern politischen Ständt habenden adelichen
Lrimmina ! : noch andern Landtgerichtkrn jemahlen ainige Gelt : son"
dem jcdesmahls aine gebüehrende LeibsStraffgegen einem/vnd an"
dern Verbrecher erkennet vnd fürgcnomnien werde.

Aer AchtzMe Arttcuf.

Mn derMuppierep.
Er seln argen Ehewerb / Tochter / oder sonst se-
nianden vmbö Gelt / oder Gewinns wegen boßhafftiger weiß

HO zu vnkeuschen Wercken verkuppelt / oder in seiner Behausung
Hilff/Rath / vnd Vorschub darzue gibt / ist nachgesetzter Massen zube"
straffen.

Anzaigungen zu der Nachforschung.
8 r . Wann ainer bey Männiglichender Kupplcrey halben im Der"

dacht / auch sonsten ein solche Person wäre / welchevnter dem vorwandt
ehrlicher Verrichtungen beschraide Weibsbilder wissentlich auffhielte:

Andertens/da ainer geduldete/daß in seiner gegenwart verdllch«
tige Mannspersonen mit seiner Tochter / oder Eheweib vngebüehrlich
vmbgiengen.

Drittens / wann ainer wissentlich in seinemHauß/ oderBestands
Zimmer verdächtigenLeuthenherberg / zusammenkunfften/oder sonsten
nachdkncktichen vmerschlaiffgestattete.
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AtizatMWN zu der Gefängnuß.

z r . Wann nun neben disem der Richter im nachforschen erfuchre/
haß

Erstlichen / die verdachte Person Buelbrieffhin vnd her gettM
AM /

Andertens / mit Schanckungendie vnverständige Weibsbilder M
dergleichen verbottenen Wercken anzuraitzen pflege.

Drittens / ein Eheman / oder Datter zur Zeit / da verdächtige
Mannsbilder feinWeib / oder Tochter befürchten / sich von ihnen voll//
trincken liesse / oder sonsten beyseitö gienge.

Dierdtens / wissentlicheHuererey in ainem Haust verüebt wurde:
Solle man ein solche beschrayde Person verhassten/dieselbe vmb//

ständiglich in der güete befragen/vnd wo vonnöthen/mit denm hierin/»
NM Inrerell/crrenvor allen dingenconkronricrn.

Anzaigungen zu der peinlichen MraA
? z . Wofern der Verdachte hierdurch zur bekantnuß gebracht/ be//

darffes keiner peinlichen befragung/widersprichter aber dieThat/vnd
wurde solche entweder durch ainen vnverleumbten Zeugen auff ihn er»
wisen/ oder aber von mehr durch ihn verkuppelten WeibsPersonen / be//
harrlich wider ihn austgefagt/ so solle die verdachte Person auffdas ge//
bräuchigeBeyBrthl / folgender masten peinlich befragt werden:

r 4. Ob er/oder sie nicht die N : dem N : verkuppelt t
Ob solches Mündlich / durch Briefs / oder andere weiß beschehens
Wann^
Welcher Orthen^
Wie offtt
Wer sie darzue bestellt ? soll die Person benennen.
Ob er ihr Kupplerin Gelt versprochen s
Wievils
Da es aber Klayder/ Klaynodien / oder was anders

solches zubeschreibrn:
Wohin sie die Jusammenkunfft angestellt-'

schehens Ob



Ob an dem Orth / wohin er die Verkuppelte beschgyden / mehp
§Mth gewesen^

Wer sie seyen / vnd wie sie haissent
Wievil Personen sie sonst verkuppele t
Wann der Kuppler / oder Kupplerin mehr Personen bekennet/

Messen sie derentwegen/ vnd was noch mehr bey verkommenden ach
zaigungen fürfallcn möchte / darüber auch vmbMndiglich befragt
werden.

EndMrchl.
ß 5. Wäre nun hicrauff die Person der Kupplerey geständig/ oder

wurde dessen genuegsam überwisen / solle selbige auff nochmahligx
Nachforschunghierüber bestättiget / so dann mit Ruethen gestrichen/ vnd
deßLandtgerichtsauff ewig verreisen werden.

§ 6 . Die Ruethen Straff ist keineswegs nachzuschen / f- ndem D
schärpfen:

Erstlichen / wann ein Datier / oderMuetter jhr Tochter?
Andertens / einMann sein Weib:
Drittens / ein Brueder sein Schwester;
Dierdtens / ein Vormunde sein PfiegTochter Loßhafftig vex/,

kuppelt.
Fünfftens/so ainer / oder aine ihrer vil durch Kupplerey per»

süehrt/vnd mein vnehrbares Leben gebracht r oder
Sechstens / die Kupplerey m der Kirchen verriebt hette.
Es kan auch nach grosse deß Verbrechens vnd der vmbständt die

LebensStraff stat finden.

§ 7 . Da aber Erstlich / ein oder die andere obgedachte Person / ihren
Kindern / Weibern/ oder PflegTöchtern ohne habenden genufiallein
außNachlässigkeit dergleichen Leben gestatteten.

Andertens / dises zwar bey den Weibsbildern allein gesuecht heg¬
ten / die Personaber nichtwäre zuM Fall gebracht: oder

Drittens/die Kupplerey nicht an ehrbam / sondern ohne daß
vnehrlichen Weibsbildern begangen / solle der vernünfftige Richter

R solche
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Ach? / bevorab zum erstenmahl mit ainem halben haimblichenSM»
img/ zeitlicher LandtgerichtSverweisung/ GeltStraff / ober Gesang»
Mp abstraffen.

der M vnd WtzMe Mtcuk
r>n Wmnerr Huererex : vnd andern

MMbltchen bepwchnunM.
Ann ledige Personen in unehrlicher beywohnung
lebten/ sollensie zum ersten von j hrer Grund : oder DorffObrig»

_ _ k?it / welcher aus ihnen jedwedernDrths dergleichen fleischliche
Sünden bißhero abzustraften / in üebung ist/ davon abzustehen / vnd
die Person Hinwegs zuschaffen / mit ernst vermahnet / zum änderten»

mahl durch scharpfeGelt : oder LeibsStraffabgeschröckt/vnddrittens/
sodannvon demLandtgericht mit scharpfer LeibsStraffbelegt werden.

8 i . Wann ein / oder die ander Person in disrm Laster so sehr be»
fchrayet/vnd vertiefft / daß dieselbe über öfftere bcstraffung von ihrem
bösen Leben nicht abstehen wolle / alsdann sollen dergleichen Personen
wegen gar zu vfft gegebner Ergernuß durch das Landtgericht zu schär»
pferer bestraffung/als mir halben/oder auch gantzen offentlichmGchil»
singen/ gezogen werden.

der Kway vnd NchtzMe Articus.

Fon der Wuetschandt / UoMuAt/
Ehebruch / vnd andernsseWichen Sünden / so sichzwl-

schenlLtznsien mnd Duden / Aürcken / oder andern
pnglaublgen zuccragen.
Wluetschandt.

§ I.
Ann ein Mist / so vorhero ein Jud / Türck / oder

jsonst ein vnglaubiger gewest/sich mit ainer ihme Bestem,den
^ Jüdin / Törcktn / oder anderer vnglaubigen WeibsPerson

vergriffen/sollen beede/da dieBkuetschandt in auff: oder abgestigender
Lima beschehen/mit dem Schwerdt von Leben zum Todt gericht/vnd
ihre Körper zu Aschen verbrennet r wann aber solche Bluetschandt im
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ersten / vnd andern Grad der seiten Lim/wie auch im
Gchwagerschafft beschchen/mit ainem

rxr
der
ae/r

8 r . Ingleichem wann auch ain Jud / Türck / oder anderer Dm
gläubiger eine Christin/ oder auch rin Ahrist eine Jüdin/Wrckin/oder
andere ungläubige Weibsperson Notzüchtigt / ist derselbe mit dem
Schwerdt vom Leben zum Todt zustraOn/vnd im ersten Fall best Im
den : Türcken / oder andern vnglaubiger Mannsperson Körper auch
zu Aschen zuverbrennen.

§ Da sich ein Ehebruch zwischen einem Juden/Türckm/oder
andern vnglaubigcn / vnd ainer Khristin / oder aber zwischen ainem
Khristen / vnnd ainer Jüdin / Türckin / oder anderer vnglaubigen
Weibsperson zuetruege / sollen beede Personen / sie seyen gleich Me
Heede / oder nur aines auß ihnen verheymth / auffdie erste betxettung
vom Landtgericht mit ainem gantzen Schilling am Pranger abge-

iretten ließen/ oder solches Laster zwischen einem verheyrathen/ vnnd

vnd einem Eheweib vollbracht wurde / sollen beede Personenmir dem
Schwerdt vom LebenzumTodt Hingericht werden.

r 4. Wann ain Jud / Türck / oder ein anderer Vnglaubiger / ein
Christin mit Gewalt boßHafftiger weiß zurGchmach / vndDnchrent¬
behret / der ist auch mit dem Schwerdt vom Leben zum Tode Hinzm
richten / vnd wann er die Schmach an ihr vollbracht / sein Körper zu
Äschen zuverbrennen.

Gemame ßumkch.
l §
oder andern Dnglaubigen/ vnd ainer KHrtstin: oder herentgegenzwi
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öigm Weibsperson / sollen von beeden Verbrechern mir ainem offenem
lichen halbenSchilling am Pranger / vnd ewiger Verweisung des Landt-
gerichts / gebüest werden. i '

§ 6. Wie dann in allen oberzchlten Fällen/ wegen besonderer ab-
schewlichkeit derley Vermischungen / kein LandtgerichtsHerr ohne Dn-
ftr gnädigistesDorwissen vndBestich die gesetzte Straff in eine gerin¬
gere zuverändern nicht Macht haben solle:

§ 7. Wie sonsten in disen Mißhandlungen der Ordnung nach zu¬
verfahren / vnd was darbey für vmbständt in ainem vnd andern zu¬
beobachten / wollen Wir Dns aufs die Vorgesetzte Artieul / von der
Bluetschandt / Nothzucht / Ehebruch / gewaltthätiger Entfüehrung/
vnd gemainer Huererey / wie auch sonsten in andern Lastern bezogen
haben.

Mr Axep vnd UchtztM Nmmk.
Fon den KordErennern.

Elcherhaimblich oder öffentlich/boßhaffktg: vnd
fürsätzlicher weiß Fewer einlegt / er werde gleich darzue be-
stellt / oder aber auß Feindtschafft /§oder Begierde bey wäh¬

render Brunst zustehlen angetriben / ist Landtgerichksmässig einzuzie-
hen / vnd solcheswann der ThäteraufsdcrThar ergriffen wirbt.

8 i . Da aber die Brunst offenbahr / doch der Thäter nur in ainem

verdacht wäre/solle manauff folgende anzaigungen nachforschen.
NinMgungenzumNachforscßcn önd Gefängnuß.

Erstlichen / wann der Verdachte ein Landtstreichender Müßig¬
gänger / garttcnter Landtsknecht / schwaiffender Steigbettler / Zigeu¬
ner / oder sonsten ein solche Person wäre / zu der man sich dergleichen
Dbel versehen möchte.

Andertens / dabey einem solchen/so er seines Thums/Wesens/
vnd Wandls befragt wurde / kein beständige gleiche antwort / oder be- -
nebens / vngewönliche Wöhren/Fewerzeug / oder and« r argwönliche
Sachen vermcrckt / vnd befunden wurden/ solle er von Smndtange¬
fänglich angenommen / in der güete nothtürfftiglich befragt / auch rm
ßeiß allenthalben befürcht werden r

An-
.-.' 'a*-.



MMWWN zu der pemltchen LmL
§ 2 . Befinden sich nun bey ainem solchergestalt verdachtenMen»

schm/Pulver / Bech/Jündtftrück/Fewerschwamen / vnd andere der»
gleichen zum Brandt dienstlicheSachen / oderaber er wurde überwism/
daßer kürtzlich vor dem Brandt / entwedersmit Worten / oder schlifft»
sicher Bephedung tröhlich gewesen/auch mit vngewönlichmverdächti»
genFewerwercken / damit man haimblich zubrmnen pflegt / vmbgan»
gen / vnd der verdachte mit keinem glaubwüerdigen Schein darthuen
köme/dafi er solcheding zuelässigerweiß verüebt/oder sonstenseineDm
schuldt an Tag geben möchte / solle er über vorhero geschöpftes Bey»
Drthl/auffnachgeftellte Fragen peinlich zu redt gestellt werden.

§ Ob er nicht das Fewer eingelegt t
Durch was gelegenheit s
Wo ers hingelegt^
Iu was Jet?
Was es für ein Fewerwerck gewesen?
Don wem es zuegericht ?
Wo er die Mate « / Pulver / Jündtstrück/ Fewerschwamm / vnd

dergleichen genommen?
Ob ers gemacht / oder gekaufft / vnd bey wem?
Was ihn darzue bewegt?
Ob man ihn darzue bestellet? wer ? vndwas jhmedestwegm ver*

sprechen worden?
Ob er nicht ainige Gesellschafft habe?
Wie dieselben haissen ? wie sie geklaydet/ vnd gestaltet?
Was Thums dieselben seym?
Wo sie sich auffhaten?
Wo sie zuerfragen?
Dann wo sich solches auff die Helffer/ oderMitgesellmbefunde/

stillen sie ebner Massen in verhasst genommen / vnnd gegen denselben
Landtgerichtsmässig verfahren werden.

EiidMrchk.
§ 4 . Wann sich mn ein solcher Thätex in der peinlichen Frag z«
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- cmBrandt bekennet / oder aber wissentlich vnd boßhafftig darzuegc«
holffen hette / sich auch dieSach auffeingezogene erkundigung in War«
heit also bekunde/solle ein solcher boßhafftiger Brenner mit dem Fewer
vom Leben zum Tvdt Hingerichtet werden.

M . Vnd hat erstbesagte Straff auch stat bey den jenigen / so die
FrüchteauffdemFeldt / Fuetterey / oder gantze Wälder mit Fewerboß«
hafftigr vnd fütsätzlich verderben.

VeschwärendePmbsiändt.
§ 6 . Man solle sonderlich zur Zeiten / da dieBrenner von Fein«

- en / bevorab von dem Türcken aupgeschicktwerden/ solche böse Leuth
vnd Landtbrenner/so andere durch Gelt / vnd darraichung derZündt«
Strick vnd dergleichen zum brennen angeraitzt / vnd besagter Massen
Fewer in Stätten / Märekten / oder aber an solchen Orthen eingelegt/
- aß nicht allein die Gebäw / sondern auch vil Menschen durchs Fewer
verderbt / oder sonsten ermordet werden / mit glüeenden Zangen zwi«
cken / die Glider mit demRadt zerstossen / vnd so dann lebendigin daß
Fewer werffen lassm.

KDüderende Vmbständt.
§ 7. Herentgegen wirdt die Straff deß lebendig verbrennens

nachgrsehen / vnnd an stat derselben / der Thäter vorhero mit dem
Schwerdt hingerichtet/ oder nach gestallt der vmbständt cxcrs oichna-
rie , wie dann auch noch leydemlicher bestrafft / wann er in der ersten
That nach gelegt : vnd auffgehenden Fewer die New erzaigt/ vnd sol«
ches mit seinem zuechuenohnesonderlichen Schaden gedämpfft worden/
oder aber sonstm ein Drsach vorwendete / warauß ein vkrnünfftiger
Richter abnemmen kunte / daß er die Bmnst nicht sogar boßhafftiger
weiß erweckt hette : jngleichen / wann der Thäter noch jung wäre/ vnd
- er Richter an ihm kein so grosse boßheit / als etwan bey einem andern
befunde/solleeinsolcherBrenner anfangs mit dem Schwerdt gerichtet/
dessen Körperaber nichtsdesto wenigerdurchsFewer verzehrt werden.

8 8 . Noch leydentlicher/vNd keineswegs zum Todt/sondern allein
willkürlich sollen gestrafft werden/die jenigen/ so nicht auß bösenVor¬
satz / sondern allein auß ainer doch straffmWgen Verwahrlosung/ - der
Trunkenheit eine Bmnst verursachkn.

Dise / vnd dergleichen mögen nach vernünfftiger ermässungdeß
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vemrsachtm Schadens / verüebten Dnfürsichtigkeit / vnd aller darbey
vorgcloffenen vmbständt / etwan zu einer GeltStraff / vnnd abtrw«
gung deß Schadens angehalten/vnd wann sie denSchaden zuersetzen
nicht vermögen / ihrer übertrettung halber/ emweders mit nimm Hab/
ben/oder gantzen Schilling / deß Landtgerichts verwiserr/oder sonsten/
wie recht ist / abgestrafft werden.

Der Pier und Achtzigste Artieuk.
Mm Miebstall.

Cr Haimblich / oder öffentlichstillt/ es seye nun
Gelt / Viech - oder andere Fahrnuß / wie die namen haben

^
mag/wann solches boßhafftiger weiß - wider deß aigenthum//bers Willen beschicht / vnd der Diebstall sich über Zehen Gulden be»

laufft / oder aber im Diebstall / wann sie gleich weniger antreffen/
zum drittenmahl betretten/oder dessen überwisen wirbt/der ist als ein
Dieb Landtgerichtüch zubeftraffen.

Anzatglmgen zii der Nachforschung
§ Die anzaigungen zum nachforschen seyndt.

Erstlichen/ wann der Verdachte ein faullentzendc Herrnlose: vnd
ins gemain wegen Diebstalls beschrayde Person / oder starcker gesum
der Bettler - Zigeuner / oder gergleichen Landtfahrer wäre/also daß
man sich gegen shme deß Diebstalls versehen könte.

Andertens / wann ainer zur Zeit deß beschehenenDiebstallö bey/
oder auß denselbigrn Orth gehenderwäre gesehen worden.

AnzaiMig zu der Gefängnuß.
s r . Da nun der Richter im nachforschen ( in welcher die Person

deß bezüchtigten / wie auch sein voriges Leben / vnd Wandl wol zube«
dencken) entweder

Erstlichm - bey dem Verdachten das gestollene Guet besimde:
Oder falsche Schlüssel / Hämmer / Brechzangen / vnd derglei¬

chen zum einbrechen gerichte Sachen/bey shme vorhero gesehen/ oder
aber nach dem Diebstall am selbigen Orth sein Huet / Klayder / oder
aber Lauern/vnd anders / so demselben exweißlich zuegehöxt / gesund
dm wurden.

Am



Andertens / da tln schlechte vnvermögliche Person mit villm

nicht zuegehören / vmb amen spot außfailte/ wie auch / wann er auff
der That ergriffen / oder noch im Haust / oder auff der Gassen mit dem

ses herauß steigender wäre ersehen / oder er dessen überwifen worden.
AnzalgunLzm pcmirchen Ka^

§ r . Solle er denselben gefänglich einziehen lassen / anfangs M
tiabefragen/auch da er sich nicht/wic recht ist/von der jnzüchtpur§,e-
rea möchte / vnnd da über diß alles der Gefangene / wegen der bky
ihme gefundenenSachen seinenGäbernicht zaigenwolte / oder könter
Item / wann derselbe schon ainsmahls wegen Diebstalls wäre abge„
strafft / oder bey jhme verdächtige Diebschlüssel / Diettrich / vnnd
Brechzangen/ würcklich wären gefunden worden.

Ingleichem da ain grosser mercklicher Diebstall geschehen/ vnnd
derDerdachte nach derThat mit seinem außgeben reichlicher sich erzast,
aet / als er sonsten ausserhalb dest Diebstalls im Vermögen gehabt / er
auch hierüber nicht andere glaubwürdige Drsachen anzaigen kunte/
woherdas argwöhnisch Guet käme/zumahlen ein solche Person wäre/
zu der man sich der Mssethat / wie offt gemelt / versehen möchte/ vnd
dann die Summa deß Diebstalls so groß/daß er derentwegen/wann
es auffjhne erwisen / am Leben zustraffen wäre/ solle derselbe aufffer„
rerö laugnen / vnd ordentliches BeyDrthl an die Tortur geworffen/
vnd nachden gemainen Fragstucken jhme vngefährlich folgende Puncten
vorgehaltenwerden : - ^ ^Hagstuck.

8 4. Ob er nicht das Gelt ( oder was es ist ) gestollenS
Wann k bcy ^ag / oder bey der Nacht?
Vmb welche Stunde?
Don welchem Orth?
Wie er in das Orth/Hauß/ oderIimmerkommen?
Obs offen gestanden/ oder versperter gewesen ? wanns versperr/
Wie/vnd mit wem er solches eröfiner?
Wo er dasselbige Instrument genommen?
Wo ers jetzt hingethan? OL
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Ob ihn niemandgesehen?
Wo die Leuth damahls gewest?
Durch wem ers außkundtschafft Hab?
Wieergewust / daß das Gelt / oder anders an dem Orth / Kav

sten / oder Truhen lige ?
Wer jhms gesagt?
Wem er das gestollene Gurt verkaufft?
Solls benennen mit allen vmbständen / der Zeit / Orths vnnd

Person:
Wie tewer?
Was er für Gelt darumb eingenommen/
Ob er Dieb vormahls vmb Diebstall willen nie eingezogen/ vnd

bestrafft worden? .
Wie / vnd auffwas weiß er gestrafft seye worden?
Hat er Gelt gestollen:
Soll man ihn fragen/ wievil?
Was sorten Gelt / ob es grobe / oder kleine Müntz gewesen?
Bekennet er Klayder/ Dich / oder anders.
Soll man fragendie Färb / Gestallt/ vnd also von allen Sachen/

derentwegen der Gefangene eingezogen worden:
8 5 . Bekennete nun der Verhasste ein : oder mehr Diebstall/ solle

- er Richter nicht alsobald zur Straff eylen/sondern denen außgesägten
vmbständen / vnd Personen/ welchen die Sachen entfrembtet worden /
alles fleiß Nachfragen.

EndtVrchl.
Befunde er die vmbständt/ wie solche außgesagt / wahr zuseyn/

soll derDieb/so ers endlich nochmahlenbestehet/nach beschaffenheitsei,
nes Verbrechens/ als wann der erste Diebstall auffFünff vnd Iwain«
zig Gulden / oder darüber kombt/ wie auch / wann etliche Diebställ M
samen kommen / oder der Dieb schon vorhero / wegen aines kleinen
Diebstalls zweymahl abgestrafftworden / vnd doch sich nicht gebessert/
sondern widerumb gestollen hette / ob sich gleichsolche Diebställ nichtgar
auffFünff vnnd Zwainzig Gulden erstreckten : der Mann mit dem
Strang / vnd das Weib mit dem Schwerdt/wann aber der Diebställ
nicht über ZehenGulden außträgt / vnd über zwaymahl nichtgeschehen/

S oder
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oder sonsten nachfolgendemildrrmde vmbständtdarzuekommen/ dmch
sein Obrigkeit willkürlichbestrafft werden.

BeschwörendeVmbständt.
§ 6 . Die vmbständt so den Dikbstalt beschwärm/seyndi:

Erstlichen / wann der Diebstall bey derNacht:
Andertens / mit gewährterHandt: oder zumMordt tauglichen

Instrumenten:
Drittens / mit einsteigen / oder hinunter lassen:
Bierdtens/ erbrechungder Thüeren / vnd Schlösserbeschchen:
Fünfftens / der HaußDiebstall/oder der jenige/so zur Zeit einer

Brunst : eines Schiffbruchs : oder im Bad : wie auch durch herauf
Ziehung durch die Fenster beschicht.

Sechstens / ein Diebstall der jenigenSachen / so man nicht wo!
verwahren kan / als Hönnig / Binnen / Traydt Diebstall / so von
Dreschern begangen wirdt/vnd dergleichen/ist auch schwärer.

-Slbendens / wann durcheinen kleinen Diebstall ein grosser Scha/<
den entstehet / oder auch

, Achtens / der Dieb schon vorhero gestrafft / vnd jhme solches nicht
zur Wahrnung genommen / sondern zum andern : vnnd drittenmahl
wider käme/solle derRichter/ob gleich die vorgehenden Diebstall schon
anderer Orthen wfflkürlich abgestrafft worden / aines zu dem andern
nemmen / vnd darbey mcrcken/ daß er den Diebstall / was er an sich
sechsten werth ist/nicht aber/wie erdemDieb zuNutzen kommen/ftlM
ycn/vnd nach solchen vmbständen noch scharpfer als sonsten/verfahren
werden solle.

WüderendePmbständt.
8 7. Herentgegen wirdt die TodtöStraffnachgesehen / vnnd der

Dieb was leichters gestrafft:
Erstlich/wann der Diebstall vmerFünffvnd ZwainzigGulden.
Andertens / wann das gestollene Guctden» rechten Herrn von dem

Dieb sechsten / oder dmch andere wider geben / auch denen Kauffern
durch den Dieb der Werth wider erstattet wirdt.

Drittens / wann der Dieb trunckner weiß / sonstaberniemahlen
Mstollen hcttk.
W - Dierd»
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Vierdtens/ wann sich derDieb mit dembestollenen verglichen.
Fünfftens/oder nach verzehrtem Diebstall zur wider erstattung

anerbotte / solche auch thuen könte.
Sechstens / wann der Richter durch nachforschen auff den gründe

deß Diebstallsnicht kommenkan / da gleich der Dieb denselben bestünde.
Sibendens / wann der Dieb vnter / oder beyDierzehenIahrm

wäre/ vnddie boßheitdas alter nicht übertrüfft / oderderDiebstallnicht
mit ainkr ftidbrüchigen Gewaltthätigkeit / oder andern bösen vmv/<
ständen begangen wäre.

Achtens / wann ainer auß mercklicher Armuet/oder obligender
Noch / Brod/ Lebens : vndKlaydungsmitl stulle / vnd zum arbeitenvm
-üchtig/oder da er gern arbeiten wolte/kein arbeit haben könte.

Neundtens / wann ainer von einer Erbschafft etwas / nicht gar
grosses entziehet.

Zehendens / jngleichem die Edlen werden wegen Diebstall mit
dem Schwerdt gericht.

Ailfftens/ wann ainer zwar eingebrochen / aber nichts gestollen
hette.

Awölsstens / wann ainer zum Diebstall vor / oder nach der würck/»
lichen That nur etwas wenigs geholffcn hette.

zutragen / den Dieb nicht angelehrnet hette.
Dise/vnd dergleichen sollen allein willkürlich/nachbeschaffenheit

deßDikbstalls/mit gaichen/oderhalben/ offene : oderhaimblichen Schib»
lingkn/LandtgerichtsDerweisungen/Gefängnuß / oder GeltStraffm
belegt werden.

>erOünffvnd AchtzrWeArticuk.
^ W SM MUMM
Er aus; alner Kirchen / oder andern geweichten

^ Orthen / geweichte Sachen stillt / ist höher als ein gemacher
- Dieb zubestraffen.

z r . Die anzatgungen WM nachforschen kommen mit den gemai-
Sr nen/



IH.O Ztnderter Thstil / der
„m / vnd denen vom Raub vnd Diebstall über ein ; Es gibt aber auch
dises ein grosse vermuettung / wann sich ein Person zu der Zeit / als die
Sachen in ainer Kirchen verlohren worden / wie auch vorhero lange
weilen wider gewonheit in selbiger Kirchen befundm : auch sonsten rem

Handthierung/oder Gewerb Hat/vnd glcichwol hernach mit Gelt her»
Dr kombt.

UnzargunW zrrrGefätigimfz.
? r . Erfuehre nun der Richter im nachforschen hierüber / daß der

Beschuldigte sich haimblich in der Kirchen verspörren/ oder von dem
Meßner an verborgenen Orthen betretten lassen : Item / wann er auft
offener That ergriffen : Ingleichcm da bey ihm geweichte / oder andere
KirchenGachen befunden worden : oder er solche den Juden / oder am
dem angefailt : solle er ohne Verzug in Verwahrung genommen / in der
gürte nothtürfftiglich befragt / vnd auff dessen güetige Aussag / an Orth
vnd Endt / wo er geraubt/ sonderlichder H . Hostien halber fleißige nach"
Forschung gehalten werden.

AtizatgungM peinlichenKlM
§ ^ . Könte sich nun der gefangene / nicht wie recht ist / entschuldig

gen/auch überdie vorige vermuettungen bey demDerdachten argwöh"
Nische Brech : vnd Spörrzeug gefunden : oder jhne femandt würcklich
die KirchenThüer / Läcrilicv , äacramcnrHäusel / oder Stock Hette
auffbrechkn sehen : oder aber es wurde sonsten durch einen vnverleumb"
ten Zmgm auffihn erwiscn ; solle man den Gefangenen / woferrn er

auff geschöpfftes BeyDrchl / mit der peinlichen Frag zur bekantnuß der
Warheit anhalten / vnd vngefährlich also fragen.

Mmgstucf.
8 4. Ob er nicht in dise/oder jene Kirchen/oder Stock c davon die

gnzaigungen melden ) gebrochen 6
Ober nicht den Kelch/Monstrantz ( oder was etwan sonsten VM

lohren worden ) entfrembdetL
Wann?
Wie offt er Kirchen beraubt?
ZU welcher Zeit / bey Tag / oder bey der Nacht ? / . ! ?

. Ob
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Ob hie Kirchen / 8acrillc/ , 8acramcnrHäusel / oder Stock ver^

spöttt/oder offen gewesen? Goes verspotte / fragt man.
Warmit er hiß Orth erbrochen t
Wo er diesklbigen Werckzeug genommen^
Was ihn darzue getriben ^
Wievil dises Kirchen Raubs in allem gewesen L
Wo er denselben hingerhan?
Wem er die emfrembde Sachen verkaufst t

Gölles benennen:
Wie thewcr ? r
Was man jhme für Gelt darfür gebend
Objhme jemandtgeholffen^
Wer dieselben seyent
Wosieanzutressen^

§ 5. Wann ein KirchenRauber bekennet/oder anzaigungen ver»
Händen / daß er Kelch / Liboria , ixioMrznrcn . vnd anders / warm«
nen H . Sachen auffbehalten werden / geraubrt / soll man ihn fragen:

Ob sich das hochwürdige Sakrament darinnen befundenL
In wievil Thail/oder ?arciculn ? -
Woerö hingcthans
Ob ers genossene
Obers mit sich genommen t -

wollend ^ ^
Juwas vorIaubereyi
Ob er nicht etwas von den H . Hostim auffbehalten/ oder sonsten

anOrth vnd EM / wo sie noch zufinden seyn mötlM / versteckt / vw«
worffm/ oder vergraben Hab ^ H

An welchen Orthen sie seyen e damitS der Priester selbigenOrths
erhöben kan:

Dnnd was Man die vmlWndt der Thar mehrers mir sich
bringen^

§ 6 . Bekennet er auch die Tbat/oder wurde sonsten / wie rechtist-
dkrsklbch überwisen / solle ex
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Nachforschung über seine bekantnuß bestättet / vnd zu der verwürckten

begangen wir- t/nemblich:
Erstens / so jemandt ttwas heiliges / oder geweichtes stillt / an

^
Andertens / wann ainer etwas heiliges / oder geweichtes an vnge->

weichten Orthen stillt.
Drittens / wann ainer vngeweichte Dmg an geweichten Oltyen

Mt / also gehört fast Mein jeden absonderliche Straff.
EndtPrchl.

§ 8. Dnd erstlichzwar derjenigesoein l^ onstranrcn , Oborium.
oder Kelch / warinnen das hochheilige 8acramcnr jnnen ist / entfremb"
- et/solle mitdemFewer vomLebenzumTodt gestrafft werden.

§ o. Da aber ainer sonstGOtt geweichte Sachen/als lähre Kelch/
silberne Gefäß sambt den Heiligthumbern/ ohne verunchmng deß 0.

Lacramcnrs stulle / der solle vorhero mit dem Schwerdt / oder an an,

nem über denSchmtterhauffen gemachtenGalgen / mit dem Strang
Hingericht/hernach aber ebncrmassen / durch das Fewer verzehrt wer/,
- en / vnd solches / wann auch der Diebstall diser dingen nicht an ge/»
weichten Orthen/sondern etwo auß ainer Schatzkammerbeschehe.

§ io . Die jenigen aber / so da an geweichten Orthen vngcwclchte
Sachen/als Amplen/ Becher/ Leichter / oder andere dergleichen Km»

chenzierdt/ entfrembden / sollen nach grosse deß Dtebstalls / vnd ver»»

nünfftiger ermessung aller vmbständt / vnd zwar in ansehungdeßKir/»
chenraubs etwas schärpfers als andere gemaineDieb gestrafft werden»

§ n . Es werden wol auch die KirchenRaubernoch schärpfer hin/,
^ ^

Crstlichm / wann ainer sehr vil Kirchen erbrochen / vnnd be»»

Men / auch das hochheilige8acramcnr zu mehrmahlen lasterhafftig
berührt / genossen / oder sonsten verunehrthettc.

Andertens / wann ainerauß der entfrembden Monstranzen , (^ i-
borio , oder Kelch die H. Hostien nemme / vmd solche den Zauberern/

LebmsStlaff / entwederö mit Zangen genffen r geschlaipfft : jhnen bee/»
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de Händt abgchawet : vnd so dann sambt dom Körper verbrennet -, über
dieIuden / oder Zauberer aber / die es ihnen abkaufft/ oder zur Zauber
rey gebraucht haben/ ein absonderlichesDrthl gesellt / auch die sorge--
Melte StraffNach erwegung der vmbftändr geschärpfft werden.

Drittens / wirdk der Kirchen Diebstall auch bcschwärdt/ wann
er mit einsteigen / oder einbrechen / oder von denen Personen / welchen

s i r . Wattn aber der Kirchenraub:
Erstlichen/durch ainen gar jungen ainfältigenMenscheN:
Andertens / sehr alt / vnd kindischen Mann r
Drittens/ein dergleichen Weib : oder
Vierdtmö / auß Hungersnoth Nur ainMahl begangen ivurdk;
Fünfftens / wann ainer bey verüebung desselben bloßSchildwachl

gehalten : oder
Sechstens / die geraubte Sachen / allein verkaufft/ oder erkaufst

hette rauch
Sibendms / die Sachen wider bekommen: oder
Achtens / erstattet worden / oder
Neundrens / eines geringschätzigen Werths wäre;

S

bestraffen.

W
Vffdiejenige . . . . . .
sen / vnd Strassen / gewaltthätiger weiß berauben / ob sie

_ gleich diesclbige an ihrem Leib vnd Leben nicht beschädigten /
sollen alleLandtgerichter fieissige obacht haben / vnd wann man in an-
ner gegent nur etwas weniges vom rauben / oder vnsicherheitder Stras¬
sen höret/ oder vermerckt/ zusamm stehen / vNnd solchen Strassenrau «,
brrn nachstellen / damit selbige außgerottet / oder abgeschröckt / die
sicherheit der Strassen / vnd hierdurch freyer Handl vnnd Wandl un
Landt erhalten werde«
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ÄnzatguiWtt zumNachforschmvnd Gefäiignuß.

§ i . Die anzaigungen zum nachforschen seyndt:
Erstlichen / wann der Verdachte an Orth vnnd Ende/ wo die

Strassen gemainiglich unsicher seyndt/ sich befindet:
Andertens / wann er aines bösen Berueffs / oder sonsten bezüchti»

get wäre / daßerden Leuchen Gelt abzunöttigen im brauch hette:
Drittens / warm verdächtige Gesellen/ sie seyen Raisige/Fueß»

Knecht/Zigeuner/oder sonstHertnloßrvnd Landtstreichendes Gcsindl/in
Würchshäusern ligen / kostbarlich zehren / vnnd nicht redlich Dienst:
Handthierung/oder Mitl/davon sie solche Zehrung zimblich thuen mö»
gen / anzaigen können / oder auff frischer That des) Raubens ergriffen
werden/solle mansie sambt allem ihren Guet gefänglichanhalten/am
fangs güetig befragen / vnd da es vonnöthen mit einander / wie auch
mit denen angegebenen beraubten zu redt stellen.

Anzaigungen zu der peinlichen MraA
§ r . Befindet sich nun bey ainem/oder mehrern argwöhnisch ge»

raubtes Guet/auff welches der Beraubte zaigen könte / oder auch bey
seinem Aydt wider die Gefangene/ oder aber ein andererRauber in - er
peinlichenFrag wider einen außsagte / die Beschuldigte hingegen ihrer
Gaber deß Guets halben nicht zu nennen wüsten / oder in der con-
fronracion wanckent / vnd vnwarhafft sich erzaigten / sollensieauff
ferrers laugnen mitder ^ orcur nach dem BeyDrthl belegt / vnnd ein
jeder besonders beyläuffig also befragt werden.

Kagstucf.
Ob er nicht auff offener Strassen geraubtt
Wie offt solches beschehen?
Zu welcher Zeit?
An welchen Orth : vnd Enden?
Ob er die jenigen/ so er beraubt kenne? soll sie benennm / wir sie

gestalltet/oder beklaydet gewesen.
Ob er die Beleidigte mit Waffen angriffen?
Mit was für Waffen?
Was er den Beraubten genommen?
Wievil Gelt ? oder was für andere Sachen?

Was
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Was Sorten^
Was er mit dem Raub gethant
Wem er diesrlbige Sachen verkaufft^
Wiethewer^
Wo erdaß Gelt Hab hingethanS
Bey wem ers verzehrt i
Wie langer sich alidortauffgehalten?
Wer seine Geselle » » seyndtt
Wie sie heissend
Soll sie von Person / vnd allen ihren aigenschafften beschreiben:
Wo ste stch auffhalten^ vnd was dergleichen mehr die anzau»

gungen geben.

§ 4 . Auff die bekantliche / oder sonsten ttwisene That / vnd eingc<-
holte erkundigung obder Raub sichalso befinde / solle der Thäter bestatt
tet / vermög Dnserer Dorfahrer / vnd gemainen Kays: Rechten / mir

sen Fällen mit gueter gewonheir Herkommen / doch am Leben gestrafft
werden.

8 5 . Beschwärende vmbständt seyndt:
Erstlichen / wann der Thäter dem Rauben ein lange Aeit ergeben

gewest / vnd gleichsam einHandwerek dürauß gemacht:
Anderten/ wann er andere ZUMrauben angefüehrt/ vnd ihnen

die gelegenheit gezaigt:
Drittens / die zusammen gerottierttN Strassenrauber seyndt auch

schwärer / als ainer allein zustraffen:
Dicrdtens / wanner »nit Verwundungder Raisendc » » / oder auch

seinen Herrn/ oder Obrigkeit beraubt hette.

§ 6. Da aber Erstlichen/dieBeraubung nicht so gar gewaltthätig:
Anderten / nicht vfft:
Drittens / ohne Waffen:

U Dier/»



Fünfftens/ der Raub gering t .
Sechstens / wann der Gefangene auß Bestich seines Herrn ge^

Gibendcns / däainer alleinWydenRai 'bern gewesen/ die Handt
aber nicht angelegt r Ingleichem. ^ . - ,

Achtens / wann sich der Rauber mit dem beraubten vcrguchen/
solle man dieselbe mit gantzen/oder halbenSchillingen/vnd LandtM
richtsverweisungcn ab >craffen/oder aber zur öffentlichen Arbeit verun-

>er
onU

Er Vnser als Römischen Rayscrs vnvranms-
FürstensMüntz / auffwas weiß es immer sehn kan / ohne Frey^

» heit nachmüntzet/ob gleich solche an Schrott / vnd Iorn der

Dnscrigen gleich/oder noch haltiger wäre / der ist in das Laster Dnserer
belaydigten Majestät gefallen / vnd derentwegen- von dem Landtge,/
richt/wo er betretten wirdt / gefänglich einzuziehen / so dann dnserer
Regierung anzuzaigen / vnd deroselben auff erfolgende Verordnung/zm

Wer aber sonsten andere auMndische falsche Müntz macht/oder
ins gemain falsche Müntz auffwechßlrt / mit flciß an sich bringt / solche
auch widerumb dem sechstenzum nachtheil wissentlichaußgibt/ jnglei/,
chem wer der gueten Müntz ihre rechte schwäre benimbt / solche in Dügcl
wierfft / vnd geringeMüntz hieraußmacht / mit deme soll das Landtge"
richt verfahren . ^

AnzalgunM zu der Nachforschung
§ i . Jum nachforschcn hat ein Richter Drsach/wann

Erftlichcn/vil new verdächtiges Gcltvnter der gemain/bevorab
bey denen vnvcrständigenBawersleuthenim schwunggienge:

Andertens/wann einverdächtigerMensch fast allenthalben newes
Gkltaußgäbe.

Drittens / da ein solcher das guete alte Gelt auffwechslete/ vnd
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Dierdtens / ein sonst arme doch des Müntzens kündig : vnderfahr

ne/auch derentwegen beschrayte Person wäre/ zu welcher man sich der
That gar wol versehen käme.

Anzalgung zur GefangnuA
ß r . Auff solche verkommende muethinassung kan der Richter/

wann er einen falsch an dem newen Gelt befunden / haimblich gewisse
Leuth verordnen/so mit dem verdachten Kaufs: oder andere Gelthand/,
luttgcn treiben sollen/befindt er nun daß selbiger/ solch falsch / oderbe--
schnidene Müntz außgibt / oder wann vorkäme / das ainer das guete
Gelt auffwechslete/ dahingegen geringe / vnd ausländische Müntz vw-
ter dic Gemain brächt/oderaber bey einem vil auß andernOrthenhen-
gebrachte/ vndüchtigeMüntz wäre gefunden worden / solle eram solchen
gefänglich anhalten / vnd vor allen dingen dessen Haus / Wohnung/
oder bey sich habende Sachen durchsuechen/ jhne hierüber zu redtsteb-
len/ vnd wo es Noth / mit denen vorkommenenZeugenconlroncicren.

Anzatgungen zu der petullchen Mrag.
? z » Kan nun der Verdachte seinen Gäber nicht benennen / oder

wurde in seinem Zimmer / Hauß / Dvrhauß / oder Fahrnuß / Werk¬
zeug/oderandere zum Müntzen gehörigeSachen/nicht weniger vNM
bräckteBlech/soder falsch gemüntzten gleich seyn/oder sonstenverdächtige
Müntz gefunden/vnd noch darüber/der falsches Gelt außgibt/von sei¬
ner Handtthierung ein Müntzer wäre / solle er nach dem BeyDrthlzur
bckandtnüß auff vngefähr nachfolgende Fragen peinlich angestrengt
werden.

? 4. Ob er nicht falsches Gelt gemüntzet?
Wievfft?
Mit was Bildnuß?
Wievil stuck?
Auß was für einem Metal?
Wo er das Metal / oder Präg / vnd anders genommen ?
An welchem Orth solches beschehen?
Mit was Werckzeugener gemüntzt/ vnd woher ers genommm?
Obs die Leuth / oder der Herr deß Hauß gewust?

T r Nutzen
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Nutzen/oder Gewinn davon gehabte
Don wem ers gelehrnete
Wie derselbig halfte
Wo er anzutreffene
Ob er das falsche Gelt außgebene
Wievile
Wen » e
Wo e soll das Orth benennene
Was er darumb kaufst/
Ob er keine Helffer gehabt e solls beschreiben vonPerson/länge/

gestallt/Klayder/vnd was sonstenderselbenThucn vnd Lassen seye.
§ 5 . Also auch könnendicFragstuckgestclt wcrdcn/auffdic/sodicMüntz

beschneyden/ die guete vorsätzlich zu dem ende auffwechslen / damit sie
dargegendie bösem das Landt bringen/oder so die guete in Dügl werft
fen / vmbprägen/ oder auch ohne Freyheit müntzen.

EndOrthl.
§ 6. Bekennet nun der Gefangene sein Verbrechen/ oder wurde deft

fen sonsten/ wie recht ist/ überwisen/ sollman denen vmbständen nachfrw»
gen / den Thäter endlich wider befragen/ vnd nachgestalt der Dbelthat
bestraften.

Vnd zwar der jenige / so DnserReichs : oder LandtsMüntz nach/«
schlagt/oder fälscht / ist Dns als ein belaydigcrDnsererMajestät/mit
Leib / Leben / Haab vnd Guet haimbgefallen.

87 . Also auch der ausländische falsche Müntz schlagt / wie auch faft
sche Müntz/ die in Dnsern/ oder andern Namen geschlagen/ auffwechslet/

- vnd widecumb gefährlichvnd wissentlich außgibt/der soll mit demFew-
er vom Leben zumTodt hingerichtet/oder nachbeschaffenheit der vmb/<
ständt vorheroemhaubtet/vnd hernacherverbrent werden:

§ 8. Die auch wissentlich ihre Häuser zum falsch Müntzen leyhen/
oder solches darinnen gestatten / dieselben Häuser sollen Dns sie damit
verwückt haben.

BeschwörendeVmbsiändt.
§ y . Dise Dbelthat solle man schwärcr straffen/wann der Thäter

das fÄscheMüntzen ein lange Aeit getribm/ vil betrogen/ vnd in dem
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gemainen Weesen grosse Derwürrung/vnd Schaden angerichttt/auch
solcheMüntz in Schrott vnd Korn geringer geprägt hette.

Miderende Vmbständt.
; 10» Dahingegen ist die Strass zu mildern :

Erstlichen/ wann der Dbelthäter das Müntzen erst versuecht.
Andertens/deß falschen Gelts wenig/oder gar nichts vmer die

Lmth hette kommen lassen/ vnd also nicht sehr vil geschadet hette»
Drittens/da ainer wissentlich inainer zimblichen Summa dar?»

umb das falscheGelt wideraußgäbe/weilen er vermainte vmb willen/
er betrogen worden / daß er auch einen andern mit selbigen betrügen
könte.

der Acht vnd AchtMtste Arttcuk.

Fon denen/so falscheHtgel/Wiess/
vnd dergleichen machen.

MW Er falscheSigtl / Schildt/Helm/oder auch fal-
sche Briess / vnd Vrkundten wissentlich machet / richtige In-
ürumcnra roclicrc ^ vnd verfälscht/oder sich deren selbst boß ?»

hasstig / vnd betrüblicher weiß/ einem andern zum Nachtheil/ jn r oder
ausser Gericht gebraucht / oder andernzu dem ende erthailt / ist Landtge ?»
richtsmässig.

AnzaWiWn zumNachforschen / Gefängnuß
'

vnd peinlichen Urag.
8 i . Die anzaigungen aines falschen Sigil / oder Brieffs eraigneN

sich aUß dem augenschein selbsten / wann mans / sonderlich gegen dem
Liecht/oder eine Handtschrisst gegen der andern hält / welchesdam: in
allwegvonnöthen/ wann der jenigc/ von dessen Handtschrifft man zwei ?,
felt / Todt ist : lebt er aber noch / sollman jhn darüber vernemmen / vnnd
sein Handtschrifft gerichtlich rccoZnolciercn lassen.

Finden sich nun verdächtige vmbständt/vnd es wäre der jenige/
welcher sich aines solchen Inürumon » gebraucht / ein solche Person/zu
- er Mansich dergleichen wot vergehen möchte / oder von ihm vorhero fak
schr Sachen erfahren hette/soll manjhn in Verwahrung ncmmen/an¬
fangs güetig befragen/ vnd da dieSach von ainer s- hohenWichtig?,

L / T ?
'

keit/
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keit wäre / vnd -er verdachte/ die in denen falschen Instrumenten de«
findente anzaigungen nicht/wie recht ist/von sich abwenden könte : soll
man nachgefällten BeyDrthlmit einem solchen peinlich verfahrm/ vnd
nach gestallt deß vorkommenen Betrugs / auff gewisse Fragstuek vor»
nemmen / als vngefähr:

§ r . Ob er dises/oderjenes gemacht/oder geschriben ?
Wie/vnd welcher gestallt es beschehen?

^ Wo/vnd wann?
Wer ihn darzue bewegt?
Wer ihm darzue geholffen?
Was er dardurch erobert / oder wem /was vnd welchergestallter

ainem andern geschadet?
Vndweilender falsch vnterschidlich verüebt wirdt / mueß man die

Fragstuek auch vnterschidlich stellen.
EndMrchl.

§ Bekcnntt nun der Gefangene den falsch/oder wurde dessen/
wie recht ist / überwisen / solle er hierüber bestätket / vnd nach dem die
fälschung vil / oder wenig / boschafftig / oder schädlich geschicht / nach
Rath der verständigen/aintwedermit abhawung der Handt/offentli»
chenSchilling / vnd Landtgerichtsverweisung / vnd in den gar schwä»
ren Verbrechen/auch wol gar an dem Leben gestrafft werden.

§ 4. Doch verdienet in allweg derjenige ein grössere Straff/wel»
chcr diß Laster öffter begangen/oder da ainer zur Zeit seines tragenden
Ambts dergleichen verücbet hette.

Oder aber da es vmbgrosses Guet/Landt vnd Leuth/oder aber
vmb aines vnschuldigen Leib vnd Leben zuthum ist.

UmderuygöVmbständt.
? 5 . Dahingegenwann hierdurch ein schlechterSchadenentstehet/oder dtt Thäter solches aus Noth/Armuet/Iugent/oder nicht so gar

boschafftig begierige/soll die Straft etwas leydentkicher vorgenommen
werden. . D—
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erNeun ßnd UcßGMe Arttcuk.

on denen / welche Waag / ,
Eln / Maaß/KauffmannMaaren / vnd andere

Dachen Verfälschern

Er boßhaffttg / ^
Waag / Gewicht / Ellen / Gpecercyen / vnd andere KE»

^ mannsWaaren verfäischet/vnd die seinen Nechsten zubttruc »»

gen / sür gerecht außgibt / ist das erstemahl von seiner Obrigkeit Willkür/»

llch/das andcrtemahlaber Landtgerichtlichzübcstraften.

8 i . Anzaigungen zum nachforschen seyndN
Erftiichen/ wann in einem Laden / Gewolb / vnd denen Orthcn/

Wo man ains vnd anders / zuverkauffen pflegt/ Maas - / Ellen / Gewicht/»

stain/Iimmenter/Waagen / gefunden werden / so mtt dem gewöhnst»»

beyMänniglich beschraytk Person ware/darzue man sich der That vkk»»

sehen möchte.

§ L. Äuff solchen fall solle der Richter die Maas / Gewicht/vnd
anders zu sich bringen/oder das jenige/sonach dem Gewicht / Ellen/

messen / oder aichtm lassen : Befindet er nun die Eilen/ Gewicht/ oder

Maaß vnrecht/solle er die Person verhassten/benebens auch das ver».

dachte Gewicht/Ellen / vnd Maaß hinwegknemmen / gegen der Waar

halten/ den Verkaufter zu red stellen / vnd mit denen so rtwo darüberge»»

klaget conkronricren.

§ 7 . Bekennet er nun solchknBktrug guetwillig/oder abereswur»»
Vedas Gewicht / Waag / Ellen / verkauffteWaarm / mdcrchat falsch

beftlnden / bcdarffes keiner peinlichen Frag / sondern der <hatersolle
nach beschaffenheit deß Betrugs / vnd Schadens / an Le,b / oderGuet

gestrafft werden.

>



s 4' Wann solche Verfälschung über vorhero ergangene abmahn:

Gnderendc Pmösiändt.
§ §^Da . . _ WWWWM

den gechan/ kan er zum erstenmahl mit einerproporciomerecn Straff/

er NeuriMste Mücuk.
VNverruckung der UarV / zu latein

de termino moto.

Marckstain/ Baum / oder Häger/ verrücket / abhawet / ab//
_ thuet / oder verändert / wie auch - er / so Marckwasser an M

dere Orth laitet / ist Landtgerichtlich / nach beschaffenheit deßDerbw/
chms/vnd deß hecauß erfolgenden Schadens : Der aber seinem Nach^
barn nur zunahent ackert/oder hawet/oder auch ein gehäg/oderIaun
über das reehteIillvortheilhafftig setzet/ist durch seine ordentlicheÄbrig/,
keit willkürlichzustraffen / vnd zu erstattung deß Schadens / auchdas er
alles in voriger» standt setze/ anzuhalten.

«er Mn vnd NeunzMe Arttcuk.

demMinaM.
Clcher wissentlich einen falschen Aydt schwört/
der solle eingezogen/vnd Landtgerichtlich abgestrafftwerden.

8 i . Doch mueß er dessen vorhero genuegsam überwisen/
vnd vor einen Mainaydigen durch Drthl vnd Recht erkennet werdm.

8 r . Bekennet aber derBefragte denMainaydt selbsten/oderaber
er wurdt dessen durch genuegsammeIeugen überwisen/ solle er nachgele»

M
strafft werden
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EndtPrchi.

der Aydt zeitliches Guet / oder die Verletzung der Ehr annifft / wel«
ches dem jenigen / der also fälschlich geschworen / zu Nutz / oder dem
sechstenzum Schaden kommen/ der ist zuvorderist / wo er das vern a /
solch fälschlich abgeschwvren Guet/oder Ehr dem Verletzten wider zu»
kehren schuldig ; er solle auch darzue verleumbdet/vnd aller Ehren ent»
setzet seyn/oder nach schwäre derGachen die fordernzwem Finger/ mit
welchen er geschworen / abgehawet / oder nach grosse deß MainaydtS
auch die Zungen abgeschnittm werden.

Beschwörende Vmbständk.
' -

§ z . Die vmbständt so dm Mainaydr grösser machen/skyndrvnW
fährlich dise : ^ s

Andertens / wann derTH lrer über vorhergangmeermderung deß
Mainaydts / vnb der darauff berührenden Strass gleichwol fälschlich
geschworen.

Drittens / wann derMainaydt garmit ainem sonderbaren FrL»
Skl / oderVermessenheit beschchen.

Dierdrms / wann vil wegen desselbm jhrHaab Md Guet/oder
auch Ehr / Leib vnd Leben verlohrm»

Emdermde Vmbsiändt.
§ 4. Dahingegen wirdr die Straff gelindm:

Erstlich/wannaineraußDnbedachtsambkeitfalsch geschworen.
Andertens / wann darauß ein kleiner / vnd gar keür Schaden ge»

schchen.
Drittens / wann die mamaydige Person die Straff deß Main»

Aydts nichtgewust / vnd auch derernicht eeindertworden.
Dierdtens / wannder Mamaydige den zuegefüegtenSchaden kan

Mdwill erstatten / re.
Fünfftens / wann der so geschwormgar ein einfältigePerson wäre/

P
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AerKwap pOAelmzMeArticuk.

MffSeren / so geschwsrneM
phcde brechen.

§ i.
Nicht einer ein geschivorne Vrphede mit Sa¬
chen vnd Thatm / dammb er ohne das am Leben zustraffm
wäre/dieselbeTodtstraffsolle an jhme vollbracht werden.

§ r . So aber einer ein Vrphede mit Sachen / darumb er das Leben
nicht verwürckt hat zusätzlich/vnd ftäventlich bräche/der solleerstens
als ain Mainaydigcr mit einem gantzm Schilling/zum andertenmahl
mit abhawung der Handt / oder Finger / mit welchen er geschworen/
drittens / mit dem Schwerdt von Leben zum Todt gericht werden/ re.

MerMep vnd AmnzWe Arttcuk.
ttaffder jenigsn / tö HAmaNkomn

wider andere machen / vnd außbraiten.
Clcher jemandt durch Schmachschrifften / oder

lGemähl hoßhafftig an Ehren lästert / der solle in geringem Sav
chen nach rrmässung von seiner Obrigkeit / in den schwärm

aber von dem Landtgericht abgestrafftwerden.
dünzaigunZenzumAachforschen bnd Gefangnuß.

S i . Die anzaigungen zum nachforschen seyndt vngefährlicl) dise:
Erstlichen / wann dir verdachte Person sonstenlcichtlichSchmach/,

Wort außzugiessentm brauch/ auch gegm dem Gelästcrttn einmWidw,
willm / vder Throwort wider jhn außgegossen hette/es tönten auch die
dermuettungmauß der Schrifft / Papier / vnd andern genommen wew
den / absonderlich aber ist der jemge / bey welchem man ein Schmachkaw
ten findet/seinen Gäber/vnd derselbe wider den jenigen/von Mm evS
hat/so langbiß manauff den erstenAnfänger kombt/zubmenmn/vnd
darzmhuen schuldig / man solle auch einen solchen so lang vnd vil / biß er
seinen Gäber offenbahret/ ( wann er anderst ein solcher Mensch wäre/ zu
dem man sich dergleichen That versehen köme ) in verhasst nemmen / vnd
wWnZkugen verhandm/mit denselben conkromicren .

"
4U ^ Am
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? r . Da nun die berüchtigte Person keinen Gäberzu zaigm wüste/
vnd benebens ein vndatlhassterIeug / oder andere zur ^ rmr genueg

das dardurch hohe Personeo angegriffen / oderdarauß ein grosses Dn

§ ^

oder ein anderer?

Wo er zufindrn?
Dmch was weiß er dise Brieff/oderGemähl offenbahM/MNh

außgebmittet?
Durch wem ?

er sie nicht an mchrOercher verschickthabeL
?

Zu was Leuchen?
Was ihn zu alkm dem bewogen ?
Vnd was noch wkiters die vmWndt an Tag geben tönten»

8 4. Wann dann der Thäter dieThar selber bekennet/oder deren
genuegsam überwisen wäre / solle er riach vmbständt seines Derbre^
chkns/emwedermit stellung an den Pranger/auMreichen / vnd Landen

oder gemahlet / auch wol gar an dem Leben / alles nach schwäre der
Schmähung / vnd Würden/der geschwächtenPerson / vnd daraußM
folgten Schaden / gestrafft werden.

§ Ä

cmes

» der hierdurch vilTodtschläg / oder anders
Dr

ilimLandt/
oder
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oderDnftidt zwischen grossmHerrenverursacht hettt/O schwerlich zm

grosses Vnhail der Gemain / oder einem gantzen Landt verursachen
möchten/ gefunden/vnd dieselbe anderesehen lassen.

Andertmö/ wann der Thäter in seinerSchmachschriftt em germge
Person eines kleinen Lasters bezüchkiget. ^ - «

drittens/endlich das Laster/welches ainer durch euien Paßguil,
außbraitet / fich m Machest also befunden hat / wiewol dises Laster die

Straff nicht gar vil lindert . ^ ^
Wer dergleichen Thäter / vnnd Interessierte anzargt / daß sie zur

Mexvno ^ drereer.
Wvn dem sonders hinterlistigen / fortl-

HMcnBetrug / welchen« ich cm Verständiger
mche mol fursthen / oder verhütten kan / zu lacem

LtsIliouLtus germnt.

Ach dcme auch bey täglich zuenemmenter boß-
heit der Menschen / die Berrüeg vnd Dort ! also wachsen / daß
man denenselbcnfast keinen absonderlichen Namen geben kan/

m oeme nch böse Leuth finde,e/welche vmerdem schein deßGeltwechslens/
oder zehlcns/selbes vnvermerckter weiß in die Ermel stecken; In Versen
tzung vorgezaigter gueter Psändter andere haimblich vntermckcn : ein

Sach zu mehrmahlen verkauften : ein bezahlte Schulde nochmalM
einfordern : ihre Namen zu den» ende gefährlich herleyhen / damit

Man den rechten Kontrahenten nicht wissen/vndalso den Dritten dar/

durchbetrücgen/vnd in Schaden bringen möge. ^
tz r . Dise vnd dergleichen schädliche Betrüegcr sollen schwerer als

die oftenbare Dieb / nach ermessung der BoßhestvndzuegefüegcenScha-
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vnd Leben gestrafftr vn- wider solche der ordnung nach / wie oben bey
demDiebftall vnd Verfälschungen geordnet/ verfahren werden.

Mer Kliff vnd NeunWsie Arrrcuf.
W n Zeuch auffungeren/ ;u latein/

klaAiarijs«
§ ! .

Clche die Leuth / Mann/ oder WelbsPerfomn /
H, auch Kinder auffoffenerStrassen/zu Fcldt/ in denen Weingar^
-,ö ten/oder sonsten auffangen / mtfüehrm / oder aber vinbs Gelt

verkauffen/ sollen von -cnLandtgerichtö : vnd GrundtObrigfeimrdurch
fleichge Nachforschung in verhasst gebracht / vnd durchdie Landtgbrichtcr
nüi dem Schwerdt vom Leben zum Tode gestrafft werden ..

§ L . In disem Verbrechen vermehret die Straff / wann aincr§ hm
stcn dem Türcken / oder Khristen Kinder denJuden verkaufst / sondern
lich aber wann solchesvon denen Eltern/ Gerhaben / ?rLccpcom, vnd
dergleichen beschehr/ oder wann durchZuden/Christen Kinderauffge^
fangen werden.

Mor Sechs vnd NeunMsteUm'cnk.
Mon denen / die auss der <HefätWH vnd^

Epftn brechen/oder emlauffm»
§ c . - ^

ben / wie auch der Eyscn entledigen/ wann sie widerumb be^
- - ercttenwerden/sollen nach gestallt best Verbrechens/vndder

vmbständt/ nach deß Richters vewünfftigerermessung / der gebühr nach
bestrafft werden.

WeschwärendeVmbstätidt»
? r . Vnd zwar desto schwärer/wann der GefangeneLeuthbestellt/

welche ihn mit Gewalt auß der Gefängnuß genommen / oder wann er
die Wächterbelgidiget/angebunden/beschädiget/odergarerschlMN.. Em-
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§ 4

AnderkerTßatl/der
Dndmnde Pmbsiändt.

nachlässig verwahrt / oder bewacht worden.
Oder sich derentwegen freywillig widerumb gestellt hette.

8 4 . Warbey zubeobachten/daß/ wann ein solcher äußgerissener
hernach in einem newenVerbrechen wider einkombt/ man aines zu dem
andern nemmen / vnd die Straffschärpfm solle.

§ 5. Welcher gestallt die flucht/oder außbrechen einanzaigungzur
peinlichen Frag gibt / ist hieoben Art : ? 5 . zufinden.

Aer Scheu vnd NainzMe Artrcuk.
Zon dem Huetskock/ vnd OerGtödre-

- nern/welche dle Gefangene außlassell.
Z r.

Leib/ oder LebensGtraff auff sich truege/ am Leib / oder Leben / auch in

verwürckr / belegt werden»
- § r . Daß die außlassung mit Willen/vnd boßhafftiger weißbescher
HM / ist vngefährlich auß nachfolgenden vmbständen zuvermuetten/
wann nemblichen ein solcher Gerichtödiener mit dem Gefangenen ab"
sonderliche Gemainschafft gemacht/vnd sie miteinander gutte Freunde
waren gewesen.

Oder wann er ainem Gefangenenmehrere Freyhrit / als ändert,

Äbsonderüchaber wannzubeweisen wäre/daß er Geschänckvnnd
Gelt von Ihme angenommen / oder jhme dieMiel / mit welchen er auß»

§ z . Auffwelche vnd dergleichen anzaigungen/solle ein Landkge»
richksHerr den Diener/wann er nicht gmuegsamcDrsachen seiner en^
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fleissig crwegen/ auß dencnselben - ieFraMuck stellen / vnd ihm hierauff
vnter andern auch darumben befragen:

Was jhn hierzuebewegt?
Was er für schanckung / oder verhaiffung empfangen ?

4 . Findet man nun den Gerichtsdiener schuldig / solle er wieob»
stehet nach beschaffenheit der Sachen verurthailt vnd bestrafftwerden/

oder i

alsdann widerumb bekommen worden/oderaber auch in deremlassung
etwan einMorde begangen / damit er nicht verrathen wurde» .

§ 5. Gleiche beschaffenheit hats mit dknenjenigm/welchedieGefan/i
gene mitGewalt auß der Gefängnußnemmen/ oder sie auß derGerichtS//
- ienerHändengewahltthätigentledigen/ oder auchdie Diener an der jm
hung gewalttätiger weiß verhindern / dann nach deine dcß Gefangenen
Verbrechen groß / oder der Gewalt mit schwären smbständen verüebt
worden / nach dem solle auch die Straff linder / oder schwärer gebraucht
werden:

6 » Kommen aber solche vmbständt - arzue / welche den Gewalt

zu
§ 7 . Wann aher kein boßheit/sondernnur « worin

Nachlässigkeit vorüber gangen/oder der entlassene das Leben nicht ven,
würckt/solle er allein willkürlich/doch in allweg entweder mit außstrm
chm / oder eurer andern excra orclinan Straff belegt werden.'

ser Acht vnd Neunzlalste Arttcuk.
MKandWrrAt/zurAeitei-

neö Zrassrerenren Pbelö / als da die Ilgeuner / Brenner/
oder andere schädlicheEerrch / rm Dandc vemrerckc wer^

den / Zrrchuen sepe.
Ellen durch dlse Landtschädttche Leuth Vnsere
Dmerthanen vilmahls hart belästiget worden : Als haben
Dlisere Lobfeeligiste Dorfahrer/wie auch nicht weniger Wir

erst



iso ÄndertetTHaü / de?
erst nervlichdurch geniestem scharpfe Generalien , vnkerm 6aw GechzW
hendm Mij . deß abgewichenen Sechzehmhundert Vier vnd Funffzi«
giften Jahrs / allen Landtgerichtern vnd Obrigkeiten mit ernst besohl
len / auffdieselbige ein wachtsamrs Aug zuhaben / auch da sie in dem
Landt brtretten wurden/ dero Person( sonderlich wann sie sich zur Wöhr
Men ) mir sambt allen den ihrigen preis gegeben/selbigezuverhafften/
vnd gegen denselbenmit gezimmenterStraffzuverfahren.

§ i . Es solle auch allen vnd jeden Obrigkeiten/diseinbösen Gefindl
wegen ihres vorgebnen wolverhaltens pastier Zeel ( welcheWir hiemit
für krafftloß vnrrd nichtig erklären ) zuerthailen / bey Dnsercr hohen
Straff vnd Dngnadt verbotten seyn / alles nach außweisung DnscrS
obbemelten General Mandats.

§ ? . Wegen der Brenner / solle man das Landrgericht durchsue»
chm/Wächter bestellen/vnd alles fteissig außkundschafften lassen.

§ Aust die Bettler/garttendeLandtöknecht / vnd andere derglek
chm müessig vmbschwaiffendeLeuth/ aber wol acht haben/ihre Imgnuss
sm vnd Paßporten abfordem/cxsminicren , vnd da sie eines falsches
verdächtig seyndt/ an das Orth schrciben/wo sie außgeferkiget worden/
sich besten erkundigen/ entzwischen aber die verdachtein leydmtücher ver^-
sicherung - « halten. ^

AerNeun pndNeunMste Areicuk.
ie es mit denen Käftern / so sllhie

nicht ordentlich außgesührt / soüe gehalten werden.
Er jemgenLaster Halber/so Wir M dlserVnserer
LandtgerichtöOrdmng nicht absonderlich benennet/oder auß«
gemorsten / solle es bey anordnung der gemainm Rechten

verbleiben.
Merßundem

'
ste Am 'cuk.

eschluss dtser peinliAen Mandt-
GerichtsOrdnung

Ach dem dtse MalefitzOrdnung allermalst M
abftellung der bißhero in peinlichen Sachen vorgeloffenen

schwär



LandtgertchtMrdmrngr isi
schwärm vnd vnverantwortlichm Anordnungen denen Landtgcrich//
tem zu guetm fürgenommen ist ; Als befehlen Wir darbey allen vnd se^
dm / daß sie in denen peinlichen Kragen vnd Crkanmussen sicher gehen/
vnd der Sachen weder zuwenig/ noch zuvil thuen / noch auch sich einiger
widerrechtlichenSchärpf : oder Güetigkcit anmassm/ sondernmit wob
bewogenen/ vnd absonderlichen bedacht / solcher gestalt verfahren vnd
vrthailm / wie es die vmbständt der That/vnnddise Dnsere peinliche
LandtgerichtsSrdnungandieHandtgibt/vnd außweist/ derowegensie
dann ihr vertrawm/nicht nur aufs Pfleger/Beambten/Burger vnd
Bawrn / die in einer so wichtigen Sach nicht gmuegsam erfahren
seyndt/ setzen / sondern darzue auch Rechtsgeiehrte/ vnnd zwar solche/
welche in ipccie in denen Lriminalibu ; erfahren seyndt/ gebrauchen/
vnd nicht nur/wann es schon zum Drthl kommen/ sonderwauchvorhe^
roihres Raths pflegen/ wieder kroccis , sowolmit verhörungdesve<
schuldigtm/vnd der Icugen/als auch mit nachfragung der Inckcjcn»
vnd anzaigungman andern^ rthen / sonderlich proprer Lorpus cleli-
Äi ^ vnd vor allen / wannes zu der peinlichen Frag kommen solle/zu for-
micrn , auch was sonstennach-gchallt vnd vmbständtder Sachen dabey
bedacht werden mueß : Ingleichen sie auch die Drthl / so von den vnpao»
theyischen Beding geschöpfft werden / nicht gleich exe <; uicrn , sondern
vorhero wol berathschlagen lassen sollen / widrigenfals / da Dns kund/»
bar wurde ( wie dann zu dem mdt nicht vmerlassm werden solle/nach/»
frag zuhalten/ vnd bißweilmauch ditLriminalproceK vnversehmsab/»
zufordern ) daß diser von Dns gemachtmOrdnung nicht nachgelcbt / vnd
bey einem / oder andern Landtgericht vnrecht / oder nachlässig soltever»»
fahren werden / Wir als dann solche LandtgerichtsHmn nach gestallt
der Sachen nichtallein mit einziehungderLandtgerichter / sondernnoch
auff andere weiß bestraffen / vnd hierinnen keines verschonen werden:
Wie Wir Dns dann auch in allweg Vorbehalten/ wo sich über kurtz/
oder lang in ainem / oder mehr Articuln jrrung vnd beschwärung zue/»
truege / daßWir dieselbe durchgründliche erfahrenheit / vnd mit zeitigen
Rath nach gelegenheit der Sachen vnd Notturfft / besseren / mehren/
mindern/oder gar widerumb auffhebm mögen. Hat sich also ein je/,
der vor Nächst vnd Schaden zuhüeten / vnd beschicht auchhieran Dnser
gnädigster vnd ernstlicher Willen vnd Mainung . Gkbm in Dnserer

X Statt



Statt Wenn / -en Dreyssigisten vecembsr,im Sechzehenhundrrt
Sechs vnd Funffzigisten/ dnserer Reiche dep Römischen im Zwaim,
zigisten / -eß HungarischenimIwayvnd Dreyssigijim/ vn- deß
HaünbWrn im DreMistm Ahrm.

zu Falckhenstain Statthalter.

Kantzler.

Lommiliio Oomini LleÄl
Impcraroris in Lonülio.

JohannHainrich Hörwark
vonHohenburg.

Bernhardt StterstetterD.

Hl«.
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A : Ge : EandtgerichtöGrdnung.

cul/vnd dit Dvitce den § die ^ arZinalNffLkttber den Ersten/
oder andern Thail bedeueett

A r . ^ llassinium dessen Straffvndgantzerkrocek.

^ ^ Bhandlung/über der selbstMörder VerlasseN-
^ ' ^ »schafft/habendieGrundHerrn . y6 . 69 5.
r . Absager/ fallen dem LaNdtsFü

'
rstcn in die Straff.

71 , 6i . i.
» . Abtreibung der LeibsFrucht / dero Straff / vnd was

ein Richter kn dlsem > roce ŝ zurhuen . 90 67.
r . vocaren sollen zur impu^njerüng der pur ^LtloN

Schrtffr vonAmbts wegen bestellt werden.
iz ^ I9 . 6t

j . ^ üvocaren ausser der kurgarionen denen Male-
sitMätern nicht letchtlich zuezulassen . 14. rcr.

L . AdelichevnverleumbdePersonen / wie auchdte/bey
welchen das außtrettens wenig Gefahr/sollen ttit
letztlich arrestiert werden. 19 , r § . i

i . ^ ravanna ^ viäe beschwärende Vmbständt.
i Att - Leut von 60. Jahren/nicht leichtlich zutor-

c^üiern . Z4 - Z 8 . Z
r . Anklag in peinlichen Sachen / mueß schrrfftltch vnd

ordentlich beschehen. E . y l«
r . Ankläger ist dem Beklagten Länbkgerlcht / saktsambe

OurioN vnd Versicherungzu laisten schuldig.
7 , io»

i . Ankläger / so äuß vnerböblichenVrsacheN/oder zu
vntertruckung der Warhett von seiner Klag ab-
ftehet/rststraffmasslg. 9 - N»

I . Ankläger so nichts bewiseN / ist beneoens baß er dem
Beklagten alle Schmach Schaden / vnd Vnko-
ften abzutragen schuldig/auch straffmässig.

i r . l 8 . Zt
Anlag wegen derLandtgertchtsÄngsten / auff die

Vnterrhanenverbotlen . 57 - 54 - ^
l . Anzargünqen zur Gefangnuß/vnd tiftruttg eines

MaiefitzThäters müssen erhöblich seyN . 4 - 5 « ^
i . Anzaigüngenzur Incjüiütion in Zener^ 17 . r ; ^

Anzäigungen zur Gefängnuß ins gemain. 19 . 16 .4»
Anzäigungen zur peinlichen Frag ins gemäitt.

» 7. Z 5^
i . Anzäigungen zur peinlichen Frag / feyndt keinem

fahrenden/wot aber denen/soetwo zur kurZanoN
zuelaffenschrtfftlichzüenhailen. r ? - Z4»

AnzäigungenzumNachforscheü / Gefangnuß / vnd der
peinlichen Frag / feyndt in dem Anderten Thail
diser Landgerichts Ordnung aller » MalefitzTha-
ten lpedwÜret beygerucktt

r . / lppeliLrion hat in Sachen die auffs Leben gehen/
mt statt . 5 r . 50.

r . Apotecker / so ohne qenuegsame Auffsicht Glffr ver-
kauffeN/ Wtftraffcü .- » 07 . - t

98 - 76»
i . Äußsag eines gepeinigten/ soll erst / wann er von der

^ rrur gelassen worden/angenommen vnd auff-
geschriben werden. ZZ ^ Z7 « » 5t

K . Äyd wirbt kn k'ui-Zatlonr k'rocessen sonderlich d«
ein NothWehr zuerweisen / dem beschuldigter»
aufferlegt . 79 . 6z . 7.

t Atzung nothwendigemueß den^ r Gefangnen / son¬
derlich Krancken/ vnd Kindibetheripen geraicht
Werden , rö « 17 . j,

L« Bader/Barbierer vndWundartzt feyndt schuldig/
da sich ein schwangers Weib selbst vmbs Leber»
brächt/selbige auffzuschoeyden . 98 . 69 . i r»

1 . Beklagter mueß fein Entschuldigung vnd einredet»
beweisen . 8 , i r»

r . Beklagter so vmbs Leben sttzt / kan aüffesution nit
loß gelassen werden. r ; . zo^

1t Begnäduttg stehet alleinbey demLanötsFürste « .

L . Beschwärende Vmbstandt/sornSgemMn die Strass
schwärer machen . 44 . 454

4. Beschwärende Vmbständt so sich bev jeder Dbelchgt
in 5ssecre eraigneu / feyndt einer jeden Malefitz-
Thar im Andern Thail diser Landtgerichts Ord¬
nung beygeruckt.

i , Bestämgunq der Bekantnuß mueß zween oder dreh»
Tag nach der l ^ortur . ausser der Gefängnuß vnd
in beyseyn der jenigeo/ so selbige angehört/besche-

, Hern z 5 . 40«
r . Bestellter Mörder/wie auch der Besteller/feyndt

schärpfer / als ein gemainer Todtschläger zube-
. . straffen . . . . , 98 7v . 6-
Di^ miaviciezweyfacheEhe, . . . .
t . Beyvrrhel / müssen die LandtSfürstlichenStäkt vnd

Märckt der N « O » Regierung vor der LxecurioN
übergeben. . , »6. zz^

L . Betrug mit absonderlichen VortheilhafftigenHia-
derlist / z» Larein LreUiunarus , vnd dessen Be-
sträffüttg . . 156 . 94»

» .Bettler Landstreichende/Wie auch gartende Soldatca
sollenWol examiniert , vnd jhre Paffaporten vnd
Zeugnussen flelssig durchsehen Werden . » 60 . 9 ^ . z.

r . Bluetschand/zwischenwas Personeu selbige began-
gen/vnd wie sie gestrafft werde . , uv 74«

r . Bluetsckand zwischen amem Christen/so zuvor eia
Türck/Iud / oder sonsten ein Vnglaubiger gewe¬
sen/ dnd stch mit ainer jhmebefreunden TürM/

Zb r. JüdiK
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«,L»I» «»« Bnqlauilg -n hwgtiff-n / >E b-rl

gestrafft.
E '

L7ß « u2 ^ ^ lfi-.ch-0bn, . -ttb .
^

.

m>. 2.
» e - utiatt cld üoi^ ossenöenclooder für Gewalt Wird

v - terschrdirch gelaist.
- . ^ urion auff stellung wtrdt in geringen Berbre.

chen -vonelNemBekl' gtenanqenomen r;
LrrcumÜLnriL SMLvanre ; , vi ^e beschwarende Äu b-

LircumÜrnri - Limitsnter , viöe LlNdekUNgö Vnrb-

siändt.

°b-r Gtgt »stel!uug ist »fft
offrsthädl-ck . t 6-

, «7orvu5 ZeliSi oderVbelchat t mueß ehe man zur
I .EÜrion . B -sängnuß/Tortur oder Vrchell

^
- -

Irem Z7 - k.
« c^riwe» lrl - Î ieas .is wir -t vom Landlöfürste«

, gch » ^ . _ " - " -
-L?» .

l . DeaunciLnren iffketnRrchter zu offenbahren schul¬
dig.

* 4 - ^
. venunci - tione !? müssenv NEhrbarn Leuten/ Nlt

suS Haß oder Fetndschaffr / sondern einem gerech¬
ten Mer Herkommen . i4 « r r . r.

Was zur venuncisricrn erfordert w rde 7 ikistem.

r . Diener so wcderjhre Herrn vie Wehr zucken/oder
Büchsenrucken/ seyndl Landrgertchtsmasslg.

Register

_ - 77^ - - - -
- Diebstall/ dessen Srraff / vnd wir man mit denDw

de» «» Mn » M . - ök - « 4-
Viistä -kor« , vulc Abŝ er.

» Lssl-sÄür-sr der Gefängnussen / wie auch die so auß
denEysen drecken werden vnrerschidlick gestrafft.

157 yü.
Ehebruch verjährt sich in fünssIahren . 40 . 4 ; .

r . Ehebruchs dessenBestraffuug vnd wiemanbierin-
nen verfahren soll. > ' 5 - 7 <̂ .

r» . Doppelter Ehebruch / wirbt scharpffer als derein¬

fache gestrafft . / 15 . 76 . 8.

T . LhebrucksG -raff/einer - Christen mir einer Iudm
oder Vnqlaubiqen / vnd hingegen eines Juden
mit eurer Cbristm. izi. 8r. z.

L . Ebebered : vnd ha -ml-dche entfübrung derAdellchen
vnd anderer ehrlichen Levi Töckrer straffmässig.

, » 5 . 79 . r-
Einziehung derÄngefessensn/wie auch derjenigen

Thaler / so nicht auff offener Thal betretten wer¬
den - soll mit Ordnung HMehen . 4 - 5»

-r . Entführung einer Christin von einem Juden / Tük-
cken/oder Bn §laUbigen/vNb deroBestraffung.

izl - 8 r . 4.
Entleibung feiner selbst/ ^ i -le Mörder.

8»
r FalscheMüntzer/vr -le Müntzfälscher.
L. Falsche Müntzer/ so die Kayserl . Müntz Verfälsche«

oder nachschlagen / fallen in dsß LandtsfürstenS
Straff » / » . 6i . t-

» . Fatsche
'
Waag/Gewicht/Maß oder Clenzuqe-

brauchen / bey Geld r vnd Leckssiraff verbot, en-
r 51 . 89 « z°

r . Von ^ slsarijr , welche falsche Sigel/Bneff / vnd
Vrkunden machen . 149 . 88°

i . kama , oder das gemaine Geschrey gibt eur anzai-
aung zum nachforschen . » 7 - rz . r°

r . FmdelKlnder / sollen in den Spitäkeru ./ rn ermang-
lang aber derselben von jedes OkthvObrigkeit er¬

zogen werden. ^ 95 - 68. ' r-

r . Flu - chen vnd schwören/so auß Gewonherr bejchlchr/
können auch Dorff ; vnd andere Obrigkeiten ab-

straffen 6 ) ' 5 Y«
Form aller Vrtbel in Lebens - Strassen . 46 . 48-

e . Form der Vrthel in Lecks -Straffen . 50 . 49«

Form einer Vrphed . oo . 50.

^ raqstuck sollen wol erwogen / vnd der Überfluß auß-
gelassen werden.

FragstuckauffemjedeMalefitzThat in chec . effcyndt im
"

Anderten Thail / allwo der marjm, Vbelthaie«
procels kürtzlich enrworffen wirbt / zufin >en.

r . Frid deßScharpffrichttrs/yor der Lxecurwn E-

zurueffen . 54» 5 » « -

G.
r . Galgen / Stock/Pranger / vnd SlocklMtzer zuvor

Creutzgenannt/ seyndr Zaichen der Landig. kickt-

ltchen lurirölÄion . ,
1 . Galgen mueß r > . E . n von deß LandtgerlchröHerrn

Rachbawrn Grund gesetzt / vnd solle allzeit erhobt
seyn. 61 . 5 !?

^
r«

r. Galgen auffzubawen/ können sich die darzuegehorr«
qe Handwerker Mt waigern . 6 ' - 5 ^ r.

^ ^ G,f->nz-nc nicht m alte li- ff- Thurn / »n° st -n -r-nd-
Kolterzulegen.

Gefangene/sollengleichanfangs besuecht / vnd kyne»
nichts / so zum außbrechen dienstlich ist gelassen
werden.

2. Gefanqnuß istorcHnariöN ' t zur Straff / sondern al-

tewzur Verwahrungangesehen . ro . r/.
Gegenstellungoder Coufronrarion ist offk nutz/ vnd

offtschädlich T ' ' Z6 . e»
i Geistliche Bueß/setztdie Geistliche Obrigkeitauff

55 - 5 * t ? .
». Gcldstraff / da einer Adelicke / oder sonsten ehrlicher

Leur Töchter haimblrcb zur Ehe beredt / vnd enk-
führl/loll Mt stall haben. i r ?« 7Y . 6.

GerichlsckreckersAmbt bey der 'sofrur . z z . Z7. l4«
» . GerichleDiener Straff / so die Gefangene ledig

lassen . ^ 5 8 - ^/»
i . GestohlenesGuet / gebürt gegen raichungdeßFur-

fangösememHerrn . 5 - 7-
r . Glfft beybrlngen/ vicle vergeben.
r . Glaitbruchstrafft der Landls,ürst . 7 - - 6 ? »
r Glatt sichere wird alleinvom LandtSfürsten ^vno der

N . O» Regierung erihailt . r 1 . 18.

r . Glatt sichere wirbt keinem erihailt / so er allber/rt M
Derhaffuvrrd Me sicksin Verglaiker znhatten.

r . Glatt sichere / wehret allein biß zum End -Vrckcl .

^
i . Gnad / kan in Lebene- Straffen nach gefälltem Vr-

M memandtÄlsder Lan- tsfürst enhaileu .
^

^

» . Gotte-

/



»-
t- . Gottskästerung beschicht bntetfchtblich. 6r . 59.

. Gottslästerung Straff/vnd wie man in disem ab--
schewltrhen Laster verfahren soll . 6r . 59.

1 . Grund r Dorffr vnd Voglherrn müssen die Malcfitz-
Thäter in brey Tagen lifern . z t 4 » >»

r . Oraöur der peinlichen Frag/scyndtnachBeschaffen-
heltder Person/so zu peinigenvorzunemmen.

zr . Z7 - 7 . Sc 9.
L . Guet eines hingerichtenVbelthäters / wann er Nit

zugleich Leib vnd Guet verwsrckt / soll nit etnge-
. zogen/ sondern dessen Erben gelassen werden.

59» 55» - -
r . Guet eines flüchtigen Thäters / soll bescheiden / vnd

biß zu außtrag diserSachen/ausser derVnterhals
tung Weib vnd Kind / nichts darvon entwendet
werden . 59 55 - 2«

r . Guet der selbst Mörder/wann keine Schulden/Kin¬
der noch gewisse Erben verhanden / fallet dem
Landtgenchts -Herrn haimb 9s . 69 . z , k . 4.

r . Guet eines ; der sich auß d/lelanckole/ , Kranckheit/
oder Vnvernunfft emtelbt/bleibk dessen Erben.

97 « 69 . 7.
L. Gewaltthätige entführung dero Straff / vnd was ein

Richter hierinnen zulhuen. irr « 78.H.
» . Hatmbliche Ehebered: vnd entführung der Adelich r

vnd anderer ehrlicherLeut Töchter/ Landgerichts
masslg . " 5 . 79»

Htnwegk leguttg der Kinder / vnd die darauffgehö-
rtge Straff . 9 Z » 68.

Hochgericht/vtlleGalgen.
r . Hure « ») vnter Ledigen Personen/vnd deko Sestraf-

fung» IZO . 8 r . r»
r . Hurerey zwischen Iuden/Türckeu/vder ander» Vn-

glaubigenvnd einer Chrtstm. 1z l . 81 . 5-
Huetstock/v »ÜE GerichtsDieuer»

lnüiciLv ^ eAnzaigimgen.
Inf ^ ntieiclium , ville Kinder - Mordt vnd vekthuen»
1 . In ^uiürion gegen den Vbelthätern anzustellen / ligt

denenLaudtGerichtern von Ambts wegen ob.
15 » r.

Inquisttion ist alsdann/ivantt man «Le Corpore tle-
Ucil versichert ist/ erst vorzunemmen. r 6 . ir . z.

Irem r8 . 24 . r.
In ^uMLon von Ambts wegen vnd ein rechtliche

Klag hindern ein andern nicht . 16 . rL . 4.
, 9 lnÜrumenta zur Tortur , sollenallermassenindisem

Land herkommen/gebrauchtwerden. i . ; z . Z7»> r.
Inürument » roüiern vnd verfälschen/ auch selbige

- etrügltcher weiß gebrauchen/ ist Landtgericht-
massig >49 ' 88.

Intero ^Ltoris , vräe Fragstuck .
'

L . ln ventur , vnd Abhandlung der selbstMörder Ver-

. lassenschafft/gebürtdem Grundherrn . 96 . 69 . 5.
» . Inden seyndt m der Gottslästerung absonderlich
^ verdächtig. 6z ° 59 . r.

1 . Juden/Zigeiner/vnd dergleichen hartnäckige Leut/
seyndt in der Tortur etwas schärpffer / als andere
anzugretffen . z 5 » Z9> 5»

Iuramenwm » viele Ayd»
K.

s . Kindir -Mordi od-r verlhueii / dessen Slr - ff/Nnd
« ie »nav darinnenznverfahren ° 86» 66<

r . Kinder der Llbst Mörder / habest von jhres VatteLL
Gu ^tnacy abzahlung derSchulden/ällein die l .«--
tzirimam. ^ 96 . 69 . 4*

r - Ktnder/welchean di« Eltern Hand anlegen/ vnd setr
bige schlagen/können die Eltern selbst/ oder durch
das Landtgericht straffen lassen . 85 ° 65 » io»

r . Kirchen-Diebstall/dessenStraff/vnd was ein Rich ¬
ter darbey in sbacht zunesimen» - r ; 9 . 85°

r . Kirchen- Diebstallbeschichtauffdreyerley »veiß.
> 4-2 . 85. 7°

r . Kirchtag-Behuet / wem selbige Gebürt»
Klag / viüe Anklag.
r . Knabenschänder/werden anfangs enthaupt/Simv

hernach verbrennt . >29 . 7 ; .
i . Knaben von Vierzehen/ vnd WeibsPersonen von

SechzehenJahren / können schärpffer nicht / als
etwo mit einem Ruethenstratch rorquiert wer-
den» zz » Z8 . r»

r . Kupplereydero Straff/vnd wie in disem Laster zü
^roceäiern . > 80»

r . Landts -Fridbrecher ^ ' ^ 7 > ' 6r-
i . Landgerichts-Herr/kan die verdiente Lebens - Strass/

tu kein reib : oder Geldstraff fü^ stch selbsten ver¬
ändern . W . 6 . r»

t . Lanbtgertchts-Herr / kan einen offnen Malesitz-
Thäter alsobaldeneinziehen . z » 4.

L
L . LandtgerichtS-Herrn/sollenin peMchenSachen sich

Nicht auffjhre Pfleger / Burgervnd Bawekn al¬
lein verlassen/ sondern sich bey denen hterzue be«
stellten Rechts,Gelehrten erkundigen. r6o . ioc5.

t . Landtögerichtllche ) uri8äiäion , vnd was ein Landt-
Gerichtscy» >»

t . LandtgerichrsMässigeFäll / auch was für Landtge-
^ richls mässig zuhalten. > > r»

L . LandtaekicbtEkönnen ebne Bewilllmma deß LandSi-
Fürsten / oder der N . v - Legierung niemänbt in
Stattgraben allhero/oder auff ein Gränitzhauß
conllemniern . 55 - 5 > - r»

t . LandtgerichtöVnkosten/woher selbiger zunemmen/
auch wann solchen dek LaNdtgerichts -Hett allein
tragen soll . 57 - 5.4°

r . LatidtgerichlsÄnkosten / ist nicht von dem gestohle¬
nen Guet / wann der rechte Herr den Fürfang be,
zahlt/zunemMett. 57 54 - r-

r . Landtgerichts Vnkosten/müeß ein begnadter Vb,l 4
thäter vor derentlassung bezahlen . s8 . 54 . 7«

Landtgerichts-Diener / viUeGertchrsDteuer.
L . Landsknecht gartende / wegen jhrer Zeugnuffen vnd'

Paßportentvol Huexaminiera . 160 . 98 . ; »
t . Landleut/scyndt wegen Malefitz keinem LaNdtgericht

vnterworffen. Z . 4 - 4»
t . Landtleut / legen jhre Zeüguussen vnter Hand-

schrifftlub Nobili ücleab . io . 14 7»
» . Landtmans-Töchtet/ so sich liedsrlich anhencken vnd

tzerheyraten/Straff . rr6 . 79.
r . LandtsVerräther . 7 r - 6t°
r Lasterder beleyvigtenMajeM ? r . 6 ».
i . Lastet so gar zu gcmain werden / seyndt scharpff. M

straffen - 44 - 45 - >2-
i . Laugnen eines Vbelthäters auffder Richtstalt / ob

hierdurch die Lxecution eingestellt werden soll
oder nit . 55 ' 5 > 5 -

1 « Lcheus -Straffen/so in disem Ertzhertzogthumb nicht
Z r Se-



gebräuchig/ nit letcht zuerkenne ». 49» 48 . 7.
A ledige WerbsPersonen/ *da sie sich mit einem Ehe-

Prannvergiengen/werden nicht als Ehe^recheri-
Nen/sondern lerchter gestrafft . n8 . 76 . 8.

r . LetbsStraffhebLalle Geldfiraffauff . 46 . 46 . 6.
r LeiböstraffeN / so mit vnd neben einander beschehm

könnea/mögenauch erkenntwerden. 46 . 46 . 5«
2 . Leut -Auffanger vnd Verkauffer / Straffe 15 7° 95;
r . Leibsfruchtabtreibüng/dero Straff / vnd was ein

Richter im gantzen VroceL Zuthuen . 90 . 67°
r . Lifcrung der angesessenen vnd streichenden Thäter;

- ^ 5 . 7^
z . Linberüngö Vmbfiändt / so sich ins gemain bey den

Vbelthätern Zubeobachten« 4 » . 44;
L . iinderungöVmbständt / so sich in lpecic bey einer

jedenVbelthat eraignen / seyndl m dem Ander¬
ten Theil dtser LandtgerichtsOrdnung einem jk-
benäeüKobeygeruckt.

r . MalefitzThäter/werdensuff breyerley weiß erkun¬
diget. 6 . 8«

r . MalefitzThater / sollen allzeit voneinander abgeson¬
dert / vnd Av jeder allein verwahrt werden.

. 21 ; 27 . 2»
r . MalefitzThater / eintweders lausten / oder mit einem

Strohalm «Oer Faden/bey der liferung attbindett
lassen / bey Landtsfürstlicher Straff vnd Vngnad
verbotten . z . 4 - Z-

L. Marchstain odcrÄäum verrucken/auch Marchwas¬
ser abzulehrn verbotten. 152 - 90.

2 . Mainayds - Straff ist vntcrschidlkch . 152 . 9 ^ r«
r . MeichelMordt / dessen Straff/vnd was ein Richter

darbeyzubeobachte » ; ior . 71»
L . Mörder _ seines aignen Leibs / aüß verzwrifflUng/

soll durch den Scharpssrlchrer vertilgt werden.
95 « 69 . r.

r . Milderende Vmbständt / so ins gemat» bey allen V ->
beltbatenzubeobachtem 42 . 44»

L . Mithelffereiner Vbelrhar / deN Landtgertchternwo-
rinneN sie sich befinden/Namhaffczumachen. ,' 25 z 2 . 8;

r . Mordt / foan Vatter/Kindern/vnd VNler den Ehe¬
leuten beschicht/ wirbt höher/als sonsteN eiNTodt-
fchlag gestrafft . 84 - 65 . 2.

L.
' Mordbrenner dero bestraffung/ vnd Wie man wider

selbige verfahren soll . r z r . 8z«
Item 160 . 98 rs

r . Mißbräuch in etlichen Panthaydung -Büchlein ab-
- geschafft. „ L . z . 2s

r . Müntzfälscherder KayserlichenMüntz/Werdenvom
LandtSfürsteü gestrafft. 71. 6 k. r.

L; Mü '
ntzfälscher oder falsche Müntzer / dero bestras-

fung / vnd wie mavgegen denselbtgen verfahren
soll- 146. 87s

d?;
s . Nothwehr ist im Rechtenzuegelasse». 77 . 62 . r»
L . Was zur Notbwehr erfordert werde / vnd wie ei»

Richter gegen dem / so sich einer Nothwehr be-
rühmbt/den krocess anstellen soll . 77 . 6 » .

2. Nothwehr hat auch statt/wann ei » man von einem
bösen Weib hterzue getrungenwurde. 77 . 6 r . z.s . Nothwehr wirdt durch die Tortur erwisen.

77. st»' 7<

r . Nothzucht- Straff / vnd wie man hisrianen zu Ver¬
fahren. nr . 75.

r » Nothzucht/ so von einem Juden / Türcken/ oder son¬
sten einemVnglaubigen/an einer Christin ver¬
übt wirbt . rzi » 8r » r;O.

? arr !ciäium, vicle Vatter .Morbt.
kal ^ uilanrenSlraff / vicleSchmachkarteü»
i . Peinliche Frag / soll ohne genuegsameu anzatg vnd

vermuetungen Ntr vorgenomen werden 20 z z . r.
t Peinliche Frag/ist vorzunemmen «llermassen Zuse¬

hen . zi z 7'
z ^ Peinliche Frag/an keineiuFeyrtäg/aUch ohnefon-

derbahrc bedrucken / an keinem Nachmittag vor-
ZuNemmen; zi ; Z7 < 4-

I . Zur peinlichen Frag eines angesessenen Thäters /
mUeßman dessen Herrn verkünden. Z 1 , z 7 - z;

r . Peinliche Frag/Hat bey eklichenPersonenausser ge¬
wissen Fällen mt statt . Z4 . z8 . LrZ9.

- . PeinltcheFrag/wteoffr selbige zugebrauchen. z ^ . zy^
r . Peinliche Frag / soll nit über dreymal vorgenommen

werden; § 5» Z 9 . 6.
Peinliche Frag/wann selbigezuwiberholen/ soll an

vnterschidllchenTagen / wann der Scbmertzen
vermurthlichvergangen / widerholetwerde»;

Z 9 » 7«
L. klsßmrij oder Leut-Auffangervnd Verkauffer / vnd

dero bestraffung» 95«
z . krocess . rn peinlichen Sachen sovil möAich zube-

schleinigen . 8 , « i . t,
I . krLlcriprio oder verjährttng der VbelthareN ist vu-

^ ersrvrvlich . 4.0. 4z.
L . kroce r rn der Gottslästerung . 62 . 59.
r . krocessrnderZauberey . H7.
r . kroreüatlonen . werden bey denenVerzweiffleteN

nit in obachl genommen . 95 . 69.
t . kurgatioNt krocess - vnd was demselbigen anhäns

glg; - rr « ts«Ä.
R.

L . Rauber Werden nach jedes Orths Gewonhett/ etot-
weders mit dem Strang / oder Schwerdt htnae-
richt . 145 . 86 - 4;

i . Radbrechen beschichtauffzweyerley weiß / von oben
herab/oder vnten hinauff. 48 . 48 . z . Le 4.

Rspru8 viäL gewaltthätige eütführung.
r . Keb^Uivn , strafft allemder LandlöFürst. 71 . 6 r;
i . Richter sollen wegen der Mithelffer keinem Thäter

eine gewisse Person mit Namen vorsagen / son¬
dern alleinins gemain befragen. 25 . z 2 . 7»

L . Richter soll keinen Vbelthäter mit versprechunĝ ei-
ner Gnad zur Vckantnuß anraitzen. 25 . zr

" 0.
r . Richter eines vnparcheyischcNGedings / mueß den

Schluß Nach deü mehrekn Stimmen machen.
^ Z7 - 4 » . 5.

r . Richter / soll keinen Wider bist Landtgerichts Ord¬
nung beschwären / sonstenkan sich der Gefangene
dessen bey der Regierung beklagen. 5 ^ 50 . i«

i , Richter ist schuldigbey pablicterung deß Vrthels/
h-ü



Sen armen Sünder «och eiums! Drfragen / oh
die Missethat wahr seye. 5r » Fr»

S.
ZscrileZÜum , ville Kirchen-Diebstalk-
i . Schiebung der MalefltzThäter / bey grosser Straff

verholten. 5. 6»
1 . Schlaiffen zur Richtstatt / ist allein in sehr grossen

Verbrechenzugebrauchen 49 - 48 . 8-
r Scharpffrichter seyudt ins gemakn vnbarmhertzige

Leut. 61 - 57»
Sollen nicht newe erfundene Werckzeug für sich selbst

Airlorturbrauchen/ibiäem . 6r . 57. L.
Solle das geschöpffle Vrthel wot mercke» / vnd die ar¬

men Sünder nichtübereylen. <Si . 57 . L«
Vnd d« sie nlt recht Richten / gestrafftwerden.

6 r . 57 . Z«
L . Schlägerey vnd RaNffhändel/ Darinnen memandr^ todrltch verwuttdt wirst / hat die Marckt : oder

DorffObrigkeit abzustraffen . 76 . 6r . iz«
L» Scharpffrichter / da er ein verzweiffelte Person ab-

schlägk vnd vertilgt / soll sich »mt seiner Besoldung
begniegenlassen / vnd im übrigen sich deß gering¬
sten ttlchtöanmassen. 69 . 69 . r,

L . SchwangereWeiber so sich sechsten ertödten/sollen
alsbalden auffgeschnicten / damit dle Frucht eint-
wederö erhalten/oder aber ehrlich begrabenwer¬
den. y8 ° 69 . ir.

L. SchmachKarten / vnd ehrenrührige Gemähl zuma¬
chen cherbotten / auch wie dergleichen Verbrecher
P straffen . » 54 . 9 z.

Loüsmi » ville VnkeuschheitwiderdleNatur.
r . Statt - Gericht zu Wien »/vnd andere Landtsfürstlr

Stadt/seyndt schuldig alle End : vndBeyvrthcl
der N °Ä . Reglernngvor d^r Lxecm ion zu über¬
gebene 7^? ^9.

Skabbrechen / soll der Richter nach dem er den ar¬
men Sünder dem Scharpffrichter überantwort /
nicht Unterlassen . 5Z . 51 . 4.

L - §rsllion3tll5 vnd dessen Straff . 156 . 94.
r . Straffen vnd Wandel/fo in etlichen alten Psnthay-

düngen Büchel vnvernsiffttg verordnet / abHe-s
chan» r » z.

r » Stritligkeit wegen liftkuttg eines Thäters/soll die
Liferung nrc hindern- Z . 4 . r-

1 . Strassenrauder vnd berglerchen/könnenwolauffdie
Laster / so sie gemeiniglrch begehen / ob gleich keine
Fpecis ! inüicis verbanden / wre auch wegen jhrev
Helffer gefragt werden. r 5 . z r . 6.

L . Straffen so in disem Landt Nicht üblich / vnd nicht
leichtlich zu ärKiern . 46 . 47 . 4.

s . Straff der Kinder sojhre Eltern schlagen . 85 - 65 . ro.
r . Straffdet WeibsPersonen / so ihre Kinder von sich

legen/istvnterschidlich. 9 ; . 68»
» . Strassen : vndMeichelMordt/dessen bestraffung/
* vnd was der Richter in führüng deß krocess zu¬

beobachten . ior 7t.
r . StrassenRauber derb Straff / vnd wie man widet

selbigeverfahren M r4z . 86.
r . SlrassenRauber werden nach jedes Orths Gewon,

heit/eintweders gehenckc oder geköpfft. 145. 86 . 4.T.
r . l 'ellamenr eines selbst Mörders / ist ausser der p- ,

IsZata nichtig » 97 . 69 . 6-

RWck.' /
1, v - LÄm -öS m«rs . »xe ! tzs;
r , Thäter so leichtlich enskkktlNtNkovnrs/küp das Lands

glicht auch vnter den Dächtropffen «rgreiffE
vnd Hinwegs führen . 4 ° 5* 4-

r . Thäter solle man nicht lang ligcu lasse» / sondern sis
geschwind exuminiern . LZ .̂ zr»

s. Thäter sollen auff andereLaster / derentwegen kejytz
inöreis verhande» / Nicht gefragt werden.

25 . Z r.
r . Thäter so begnad« Wirbt / mueß die Atzung vnd

LaNdtgertchts Vnkoflen Vor dereytlassnogbezahs
len». 58 . 54 . 7*

s ° TodtenBeschaw eines entleibtenMenfchensoll durch
geschworne WundArtzt / vnd ehender der Leichs
«am begrabenwirdt / vorgenommenwerden.

» 9 . »5-!
L . Tobt - Vnd Gerichtstag / soll den armen Sünders

drey Tag vor der Lxekürwn » beschaidenltch an-
gekündt werden. 51 . 51 . L«

r . Todtschlagwirbt vncerschidlich verübt - auch wie eis
Richter darinnen Vorfahrensoll . ? r - 6r»

r . Todtschlag gemainer wirst allelü mit dem SchwerdS
gestrafft» 76 . 6 r . 7»

L. Todtschlag/so gär nicht/oder wenigst l^ demlich/,
gestrafftwerden. . 76 . 6r . 5-

r Todtschlag vonvilenbegangen/Wird vnterschidlich
gestrafft - 8 z » 64-

r . Tobten -Cärper der Verzwetffeltenwirbt ausser son¬
dern Fällen kein Straff angethan . 96 ° 69. L»

r » Todten-Befchaw / eMeö durch Gisst hingertchteK
Merkschen / soll durch Neclicos vnd Erfahrne be-
schehen. 104 . 7 r . r»

r - Töchter heimblich zur Ehe bereden vnd entführen- .
jstLandtqerichtSmäfflg. r 15 . 7- »

» . Mer Lüchker so sich liederlich anhencken / vnd wider
ben WrMls Yi^ e Ll ^ rtr^ v - r^Gerhaden verhchs
raten/bestraffung . 1 rs . 79 . z . Le 4 .̂

r » Trunckenheit/vnverseheNe/ da einer seines Ver»
standts gäntzlichen beraubt wirbt / lindert bis
Straff . _ 4Z . 44 » « F»

V.
L . Batter -Morbt vnd dessenbestraffung« 84 . 65 . v,
r . Vbelthäker/so in andern Landtgerichrern sich befin¬

den / desselbigen Orths Obrigkeit nambhafft zu¬
machen . r 8 . 24. L.

z . Vbelthatso allbereit verjährt / kan man Nit straffen.
40 . 4z«

- . Vbetgab eines armen Sünders dem Scharpffrich¬
ter beschicht nach pUklicierren Vrthel . 5 r . 5r»

L» Vbelthätern sollen cyfrige vnd verständige Catholi-
sche Priester zum tröstenzuegestellt werden.

5Z . 5r ° r -,
r . Vbelchärern soll das H . Sacramentntt amRtcht-

rag / sondern den Tag zuvor geraicht werden»
5 z . 5 l . s-

h . VbelchätemsokMSN beymaußführen nicht übrigen
Wein geben .

'
5 Z- 5 »» ; °-

i . Verjährung der Missethateu beschichtvnterschikr-
lich. 40 . 4Z-

, . Verzwelfftungfovttmöglichzuverhüte» . 46 . 47 .4«
i » Verjährung rst kernem flüchtigen Vbelthäker / wider

welchen man ntt verfahren können / sondern aller»
dm jenisen / welcher Vbelcharm erst Nach verflog

ftrM



Regier
Isenek ^ r/ähküngS-Zeiö offenbar worden'

vorlräg
lick- ' 4 » . 4 z.

s . D ^ letz oder verwuvdung/so durch Schiest?n/Mes-
ser vnd Stillet/vnd akrdere verbotteueWaffen
beschicht/ist Landtgerichtömässig . 77. 6r . iz.

Venckcium vî e Vergaben.
L . Vergeben mit Gifft/ vnd was in solchemkrocek za.

beobachten . 104. 7 r . i.
» . Dich vnd Wayben vergifftq« / ist nach ermessigung

deß Schadens zubestraffcu . 107 . 7 » . s
r . Vmbstäodt der Missethaten / sollen keinen Thäter

vorgesagl werden. 14 . z r . 4.
- . Dmbständt / so ins gemai » die Straffschwärer ma¬

chen. 44 . 45.
r . Dnschuld/kan auchdurch tablhaffte Zeugen / Hauß:

vnd Brodgenossenebewiseowerden. io . 14 . 5.
r . Vnpartheyisches Geding / soll auch über die Anzai-

gungen zur peinlichen Frag zu fällung deß Bey-
Vrthels besetzt werben. »6 . z z.

r « Vnpartheyisches Geding / vsd wie solcheszubesetzen
vndanzustellm. - z6 . 4 » .

r . V?; ?osten in denen Vktheln / so nicht auffs Leben ge-
yen/nitztOcrgrssen. 46 . 47 . z.

DnkostelkvijjeLandtgerichtSVnkosten.
r . Vnkeufchheit wider die Natur/dero Straff/vnd wie

ein Richte^ arinuen verfahren soll. 107 . 7z.
L . Vorbitt einer ledigen WeibsPerson / vnkerm vor¬

wandt der Ehe/ mildert die Todtöstraff/tricht / vil
weniger die Lxecurion . 4z . 44 . 15.

Irem 54 . 51 . 7.
Vollziehung- er Vrthel vi<le kxeculion.
r . Vrthel vnd Beyvrthel/seyndt in gewissen Fällenal¬

le Landtgerichter der N . O . Regierung vor der
Lxecurivn zuüberschtckea schuldig— vrkheln.

r . VrkyeNi»peMitch-» füllen / vnd wie mau r . Zeugen in l
stch bey fällung desselben zuverhalten, z y . 4 » .

r . Vrthel kan nit slrernarive gestellt werden.
z y . 4 ». io.

i . Vrthel sollnach vile vnd grösse deßThäters verbre.
chen dergestaltgefällct werden/ daß sovil möglich

. auffein jedes Verbrechensein gehörigeStraffer -*
folge. 45 . 46.

r . Vrthel soll das Verbrechen kürtzlichbegreiffen/dag
jenige aber / so Ergernuß gibt / in denselbigen

« nie gemeltwerden . 46 . 46 . r.
» . Vrthel in Lebens-Straffen / ordenlich zuverfassen.

46 . 48.
r . Vrthel M Leibs-Strassen/ordeulich zuverfassen.

50 . 49.
i . Vrthel wann einer loß gesprochen wirbt. 5 » . 49 . s.
1 . Vrthel wann einervöllig absolviere wird. 5 e . 49 . 7.
» . Vrthel wann einer von der oräinari Straffloß ge¬

sprochen / vvd in etn exrrs oröinsri Straff er¬
kennt wirbt . . 5 r . 49 . 8.

I . Vrthel müssen ordentlich publicierr werden «? » . 5r.
»« Vrthelsprechersollen stch in Todtschlägen / vmb wil-

» len selbige auffvilerley cheiß beschehea / wie auch

andernMfelhafftenFällen / Raths erholen»
84 . 64. in stni«

e . Dhrpheden/wann / wem / vnd wer solche zugeben
schuldig . 59 . 56.

i . VrphedS -Form. 60. ?ü.
Vrphedsbrecher einer geschwornen Vrphed/ist vnter-

schidlick zu straffen . 154.
Uxorrrt leu blaririeiüium villeMordt.

W.
i . Wandel vnd Straffen auff Kirchtag Behuet '- vnd

Paukhaydungen / sollen ehrbar/ vnd zimblich be-
schehen/ auch deß Verbrechers Herrn hierzue ver¬
künd ! werden . r . z . i.

i . Wahrsager / geben nit allein in peinlichen Sachen
kein Anzatgung zur in^uilirion , sondern seyndt
jhrer verbotteneuKunst wegen zu straffen.

17. r-; . 5.
r - Weisungs kroces » , ordentlichzu führen . 8.
i . Weibsbilder können iu petnltchen Sachen Zeugen

seyn- 9 . » 4 . r.
1 . Weiber schwangere/vnd Kindlbetberin/ seyndl erst

nach vollendrer Kindlbeth/vnd zwar auch damals
was leichter zu rorhuiern . z4 > z 8 , r.

r . Wtükuhr eines Richters/muß stch nach den Rechten/
vnd diser LandgerichtsOrdnung richteu. 54 . 5 » .

i . WillkührlicheStraffen . 54 . 5 ».
r . Verwundung so tödtlich erkennt wirbt / hat bas

Landtgerichlzu straffen . 6r . » z.s-
r . Zangenzwick glüendt / werden allein in grossen^

liLt >5 vorgenommen. 49 . 48 . 8-
» Zauberey / vnd wie Hierionen zuverfahren vnd zu

- 67 . 6» .
peinlichen Sachen / müssen vntadelhafft

- - 9 ' l 4» r.r . Zeug mueß von aigenerWissenfchafftaußsagen.

Mueß Zwaintzig Jahr alt seyn. 9 .
'

^
Kan zur Außfag gezwungen werden. y . 14 . s.
r . Zeug sovmadlhafftig/gibtein halben Beweißthumb.

r . Zeugen solle» in peinlichen Sachen/mit absonderli¬
chen fletß verhört werden. z, , n ; ,

1 . Ain Zeug ist zur in^uillrion genueg . , 7 . rz . i'
AM Zeug so votadlhafft/gibt ein Anzaigung zur peinli¬

chen Frag . 27.r . Ztgemer / Brenner / vnd andere Landtschädliche^eut / sollen mit zusammen gesetzter Macht der
Landtgerichterverfolgt / vnd derentwegen steifst - '
ge Wachten bestellt werde ». isy -

<. »
Zwerfelhafftige Fäll / seyndt auffs besteaußzudeuten.

*

Etz ist i - »dlg«ri» ,- mWg / i»«sg -st« ,ff»
dlses Laster beschehe / dessen Straff / vnd wie stcS-er Richter -« rmyen verhaltensoll. » rp. 77°

ENDE.



folgen die Minen de? . ..
HerrnRäch / vnd der von einer Löblich :,N : Oe : Landt-
schaffeerküsten Herrn Ausschüssen / so zu verfaß : vnd berachschlagung

gegenwärtiger LandtgmchksLdrdnung verordnet morden^

Kayserl : Herrn Räth.
HerrFrantz von Lamberg/FreyHerr.

Der Löbt: LandtStändt
Herrn Auj -schüß.

^ ^ Herr Gregorms Abbt zu Götkweig.
Herr Joachim von Windhag , FrexHcrr .

Perms Abbt zuen Schotten.
e^ brnrercb Gener von ^ ^ - r-, -- r . . .

» »

von

Herr Christoph Ehrnreich ^ eyer von
^ Stephanus Iwirschlag Thumb

-Ldlbach , Landt vnter Marschall . ^
Probst.

Herr Albrecht Rossy / der Rechten Dock . H ^ rötzrasmus ^ xafvonStahrenberg.
Herr Christoph Hsrman / der Rechten H ^ rWolffPbÄPp Iacob Vnv « zagk

D °ckor. ArepH -rr. » /
Herr Johann Michael Seitz / der Rech,

er: Ferdmandt Maximilian Graf
tenDockorvndLandkschreiber. Sprmzenstam . - '

Der. N : Sc : Regierung hmzue Herr Paul Sixk Trautson/ Gras ;» Fal-
» verordneter Lecretnrius . ctenjram.

Her ! LeopoldkSchmtzer. H -" Philipp JacobCarl vonCarlshofe».

Herr Hannß Fridrich Brasican von
<Kmerberg.

Herr Frantz Dillherr von Althan . »

Der N : Se : Stände 8/n ^ ici
* vnd LeeretLrij . «

^ i
'

/ s

Hen Johann Georg Hartman der Rech¬
ten Doetor . ,

Herr Johann Leoyoldkder Rechten Aoet.

Dise Ordnung haben zusammen getragen.
Herr Johann Baptist -, Guttinger »um Thurnhoff / N : De : Regiments Cantzler.
Herr Johann Michael Seitz , Nr De - Regiments Rath vnd Landtschreiber.
Herr Johann Georg Hartman / der RechtenAvctor . »
Herr Johann Leopolvk / der RechtenAockvr.





Oum 8acrge I^eAieeä;
tis , ZLL . krivijeZio. . -'

Gedrucktzu W z E n n/ im Ertzhertzogthumb Oesiemick
vnttr der Ennß/bey JohannJacob Kürmr.
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